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Vorwort

«Die Wollenmanufakturen sind flr Preussen die na-
turlichsten, weil der Rohstoff zu den Haupterzeugnis-
sen des Landes zahit. [...]

Ein Kaufmann Wegeli hatte schon zur Zeit meines Va-
ters eine bedeutende Manufaktur fir Etamin, Serge
und kleine Zeuge begrindet. Seither hat er sie ums
Doppelte vergrossert, und viele andere Kaufleute
haben dhnliche Manufakturen errichtet.»

Friedrich der Grosse,
Das Politische Testament (1752)

Meine Beschaftigung mit der Familie Wegeli, ihrem
Handel und ihren Manufakturen im Berlin des 18.
Jahrhunderts hat sich Gber einige Jahre erstreckt. Un-
mittelbare Veranlassung fir mich war zunachst in
den 1960er-Jahren die Information aus der Ge-
schichte der Familie Wilckens, dass Susanna Marga-
retha Wilckens 1747 in Bremen den Berliner Kauf-
mann Johann Andreas Daniel Wegeli heiratete. Die
Gelegenheit, Uber die Wegeli in Berlin Naheres zu er-
fahren, ergab sich fur mich im Zusammenhang mit
Reisen nach Westberlin ab 1980. Diese brachten aber
nur Teilinformationen und noch kein Gesamtbild der
Familie Wegeli. Mit dem Ende der DDR war erst 1989
der Weg fir mich frei, die in Ostberlin befindlichen
Archivalien und Blcher, soweit sie den 2. Weltkrieg
Uberstanden haben, einzusehen. Auch konnte ich
nun einmal zum Spreeufer bei der sogenannten
Fischerinsel gehen, wo sich einst der relativ grosse
Manufakturkomplex auf der Insel erhob. Ein glick-
licher Zufallskauf in einer Bonner Buchhandlung, die
reich bebilderte Beschreibung der Berliner Manufak-
turbauten von Martin', fiihrte zu den Grundlagen
der Berliner Unternehmen ganz konkret weiter. Ab
1999 erganzte ich dann meine Literaturstudien durch
Reisen nach Berlin, ausserdem durch Einsichtnahme
in Archivalien im Staatsarchiv des Kantons Thurgau in
Frauenfeld und im Stadtarchiv Zirich.

In den beiden ersten Generationen waren die
Wegeli erfolgreiche Unternehmerpersonlichkeiten,
die sich allerdings nicht immer der Gunst des Kénigs
erfreuen konnten. Wenn Friedrich der Grosse in sei-
nem Politischen Testament von 1752 die Leistungen
von Johann Georg Wegeli hervorhob, wo er sonst
doch in diesem Zusammenhang keine Namen von
Burgern seines Landes nannte, so kann dies als ein In-
diz fir dessen hervorragende Leistungen angesehen
werden, die den Zielsetzungen des Konigs entspra-
chen.” Heute weist in Berlin ¢ffentlich nur noch die
Wegelystrasse im Bezirk Charlottenburg auf die Fa-
milie hin. Wegelisches Porzellan findet sich noch im
Belvedere im Schlosspark von Charlottenburg, ferner
in derzeit nicht ausgestellten Bestanden des Marki-
schen Museums.

Der Niedergang der wegelischen Wollzeugma-
nufaktur ist eingehend in Akten dokumentiert. Man
kann aus diesen auch unschwer grundsatzliche Paral-
lelen zum heutigen Insolvenzgeschehen bei Familien-
unternehmen erkennen. Auch schon im 18. Jahrhun-
dert wurden insolventen Unternehmern kriminelle
Machenschaften unterstellt. Das Management eines
Wirtschaftsunternehmens, wie man heute sagt,
musste schon damals Leistungsfahigkeit und Charak-
ter beweisen. Die Form und das Ergebnis des In-
solvenzverfahrens bei den Wegeli um 1790 wird sich
allerdings nicht wiederholen, denn damals gab es
kein bis in viele Einzelheiten eingreifendes Insolvenz-
recht wie heute, und der Kénig konnte nach freiem
Ermessen in das Verfahren eingreifen. Jede geschicht-
liche Situation hat eben einen einmaligen Charakter,
einen unwiederholbaren Ablauf, ist auch dem Zeit-
geist unterworfen und tragt fur die Betroffenen oft-
mals schicksalhafte Ziige. Auch diese Ereignisse ma-
chen die Geschichte der Wegeli in Berlin interessant.

1 Vgl. Quellen- und Literaturverzeichnis.
2 Friedrich der Grosse, S. 26.



Fir Beratung bei der Ermittlung der fiir diese
Untersuchung bendtigten Quellen und sonstigen
Archivalien danke ich besonders Mitarbeitern des
Geheimen Staatsarchivs Preussischer Kulturbesitz in
Berlin, des Staatsarchivs des Kantons Thurgau in
Frauenfeld, der Stiftung Preussische Schlésser und
Garten Berlin-Brandenburg und des Landesarchivs
Berlin. Nicht zuletzt danke ich herzlich Herrn Staats-
archivar André Salathé, Frauenfeld, fir seine Initia-
tive, diese Untersuchung in der Reihe der Thurgauer
Beitrage zur Geschichte zu publizieren, sowie Frau
Nathalie Kolb Beck fir die sorgfaltige Redaktion.
Dankbar bin ich schliesslich auch allen angesproche-
nen Stellen, die die Wiedergabe von Bildern und eini-
gen Seiten aus Aktenbestanden erlaubten.

Friedrich Wilckens



1. Einleitung

In dieser Arbeit wird versucht, weit verstreute Infor-
mationen Uber die Wegeli in Berlin und die Geschicke
ihrer Unternehmen zusammenzutragen sowie diese
durch Hinweise auf das allgemeine politische, wirt-
schaftliche und soziale Umfeld der Zeit des 18. Jahr-
hunderts zu erganzen. Methodisch ist das Vorgehen
ahnlich, wie es Percy Ernst Schramm fir seine eigene
Familie in Hamburg realisiert hat.’

In zahlreichen Veroffentlichungen Uber die Zeit
der K&nige von Preussen im 18. Jahrhundert wird auf
die bedeutende Wollzeugmanufaktur der Wegeli hin-
gewiesen. Diese Darstellungen gehen aber, mit Aus-
nahme derjenigen von Rachel/Wallich, in fast allen
Fallen nicht von der Familie, sondern von Sachthe-
men aus und enthalten auf diese Weise oft nur ober-
flachliche, nicht hinreichende Informationen, manch-
mal auch unzutreffende Behauptungen U(ber die
Wegeli. Man wird auch in der Literatur nahere Hin-
weise auf die Urspriinge dieser Familie in der Schweiz
vergeblich suchen.

Der Zweck meiner Darstellung ist also, die Ge-
schichte der Familie Wegeli in Berlin bis zum Ende des
18. Jahrhunderts aufzuzeigen, ferner eine Unterneh-
mensgeschichte zu geben, die Aufstieg und Nieder-
gang der Manufakturen sowohl ékonomisch analy-
siert — soweit die Daten dies zulassen — als diese auch
in den kulturhistorischen Zusammenhang stellt.

Die Quellenlage zu den Wegeli in Berlin ist sehr
unubersichtlich. In den Akten der preussischen
Staatsverwaltung, die sich heutzutage vorwiegend
im Geheimen Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
in Berlin-Dahlem befinden, werden die Wegeli, abge-
sehen von Fallen, wo es sich um Eingaben von ihnen
handelt, nur in verschiedenen Sachzusammenhdn-
gen genannt, die sich aus der Systematik der Regis-
tratur nicht leicht und schnell erschliessen lassen.
Sind diese Akten zwar weitgehend unversehrt aus
dem 2. Weltkrieg erhalten geblieben, sind doch an-
dere wertvolle Quellen, die vordem verfligbar waren,
nicht mehr vorhanden; so sind die Testamente einiger

Wegeli 1945 verbrannt, ohne dass Kopien Uberliefert
sind. Schriftsticke aus der Familie Wegeli privater Na-
tur von eigener Hand sind Uberhaupt nicht bekannt,
keine Briefe, Tagebulcher oder dergleichen Papiere.
Schon Gisela Zick bedauerte, dass mit einer einzigen
Ausnahme wohl kein Bildnis aus den Familien Wegeli
erhalten ist.* Schliesslich gibt es heute in Berlin kein
Grab und auch kein Gebdude der Wegeli. Diese Um-
stande erleichtern nicht das Vorgehen zur Erreichung
der gesetzten Ziele. In einigen Fallen mussten so — mit
entsprechender Vorsicht — Informationen der frihen
Sekundarliteratur genutzt werden, deren Quellen
nicht mehr Gberprifbar sind.

Das Wirken von drei Generationen einer Unter-
nehmerfamilie in Berlin zur Zeit der Herrschaft des
Hauses Hohenzollern im 18. Jahrhundert gibt ein auf-
schlussreiches Bild davon, wie sich ihr Unternehmen
unter der politisch vorherrschenden und massgeben-
den Idealvorstellung des Merkantilismus in einem im
Ubrigen noch absolutistisch gefiihrten Staatswesen
entwickeln und behaupten konnte, bis innere und
aussere Ursachen das Ende des Unternehmens her-
beifihrten.

Die Darstellung ist chronologisch geordnet, wo-
bei Privates vom Geschaftlichen der Unternehmen
moglichst getrennt wird. Begonnen wird mit einer
Ubersicht (iber die Schweizer Urspriinge der Familie.
Wenn das vorliegende Informationsmaterial hinrei-
chend ist, wurden besondere Abschnitte den Immo-
bilien oder speziellen Entwicklungen, wie der Porzel-
lanmanufaktur, gewidmet. Allgemeine politische und
andere Entwicklungen der jeweiligen Zeit konnten,
um den Umfang dieser Untersuchung in Grenzen zu
halten, vielfach nur kurz angesprochen werden; hin-
sichtlich der Einzelheiten musste auf weiterfihrende
Literatur verwiesen werden, die im Literaturverzeich-
nis aufgefihrt ist.

3 Vgl. Quellen- und Literaturverzeichnis.
4 Zick, S. 9.



Steuern und andere Abgaben werden in dieser
Arbeit allenfalls am Rande erwdhnt. Das hat seinen
Grund darin, dass im Preussen des 18. Jahrhunderts
keine Einkommenssteuer erhoben wurde. Der Staat
finanzierte seine Aufgaben vorzugsweise durch Ein-
nahmen aus verschiedenen Arten der Akzise und aus
Zollen.” Die Akzise war «eine gewisse Art Steuer oder
Abgabe, so die Unterthanen ihrem Landes-Herrn von
allen aus- und eingehenden Gutern und Esswaren, so
sie zu ihrem néthigen Unterhalt brauchen, entrichten
mussen»®; es handelte sich also um eine Verbrauchs-
steuer, vergleichbar mit der heutigen Umsatzsteuer.
«Der Zoll ist dasjenige, was den Ober-Herrn fir die
Ein-, Aus- und Durchfiihrung der Waaren bezahlt
wird», und zwar beim Transport lber die Landes-
grenze.” Der Hof lebte Gbrigens primar von Einkinf-
ten aus Besitz an Wald, Domanen und stadtischen
Immobilien. Da es also keine Einkommens- und Ver-
mogenssteuer gab, konnten die Wegeli in zwei Ge-
nerationen - hierdurch begiinstigt — ein grésseres,
vom Staat nicht mit direkten Abgaben in Anspruch
genommenes Vermogen aufbauen.

Die Verwaltung des preussischen Staates nach
den Weisungen des Konigs oblag dem 1723 gegrin-
deten «General-Oberfinanz-, Kriegs- und Domanen-
direktorium», kurz Generaldirektorium, mit zunachst
4, spater 5 Departementen, an deren Spitze jeweils
ein Staatsminister stand. Jedes Departement hatte
bestimmte regionale und sachliche Aufgaben, z.B.
das Il. Departement die Kurmark sowie Kommerz und
Fabriken. N&heres dazu findet sich bei Hubatsch.®

5 Vgl. Acta Borussica Be 1-3. Fir die Erhaltung des Heeres
wurde ausserdem eine Kontribution erhoben. Zur Finanz-
wirtschaft allgemein auch Friedrich der Grosse, S.6-38.

6 Zedler, Bd. 1, Sp. 276.

Zedler, Bd. 63, Sp. 160.

8 Vgl. Acta Borussica A 8, A 16/2, und Hubatsch, S. 60-62.

~
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2. Name, Schreibweise des Namens

und Wappen der Wegeli

Der Mann aus der Schweiz, der nach Berlin auswan-
derte und dort 1711 Blrger wurde, war Johann
Georg Wegeli, geburtig aus Diessenhofen im Kanton
Thurgau.

Der Name Wegeli kommt in der nordlichen und
ostlichen Schweiz 6fters vor. Ein zu seiner Zeit eben-
falls in Berlin berthmter Trager dieses Namens aus
St. Gallen war der Professor der Geschichte an der
Ritter-Akademie Jacob Wegelin (1721-1791), der
auch zum Mitglied der Koniglichen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin berufen wurde; er ist Gbri-
gens der Begrinder des Begriffs Geschichtsphiloso-
phie.? Professor Wegelin war aber mit den Wegeli in
Diessenhofen nicht verwandt.

Die Schreibweise des Namens war zu allen Zei-
ten unterschiedlich. Das ist verstandlich, dennim 17.
und 18. Jahrhundert wurde — gerade in kleinen Orten
- haufig geschrieben, wie man spricht; auch schrie-
ben die Namenstrager selbst ihren Namen nicht kon-
sequent gleichbleibend, zumal wenn sie des Schrei-
bens nicht sonderlich haufig gewohnt waren. Ein und
derselbe Mann konnte also im Laufe seines Lebens
seinen Namen unterschiedlich schreiben. Das macht
dann fir Familienforscher die Feststellung der Identi-
tat manchmal schwierig. Ferner ist darauf hinzuwei-
sen, dass bei Schweizer Frauen im 17. und 18. Jahr-
hundert bei der Verheiratung der Madchenname die
Endung «-in» erhielt. So war ein Felix Mller mit der
Catharina Kublerin verheiratet, der Michel Rauch mit
der Ursula Schmidin.

Die Schreibweise bei der nach der Personenzahl
grossen Familie Wegeli war im 17. und 18. Jahrhun-
dert im Familienbuch Diessenhofen, das die Daten
der Taufen, Ehen und der Toten in diesem Ort enthalt,
sowie im 1709 von Diakon Johann Heinrich Benker
verfassten «Catalogus der Evangelischen, die in Dies-
senhofen Burger sind», folgende:

Wagelin, Wagely, Wegelin, Wagelein, Wegeli.

Die wesentliche genealogische Quelle der We-
geli in Diessenhofen, die sich ebenfalls wie die vor-
genannten im Staatsarchiv Frauenfeld befindet, ist
das Manuskript des Oberrichters Friedrich Brunner
vom 24. August 1863, das ausfuhrliche Stammtafeln
enthalt. Dort ist der Name wie folgt aufgezeichnet:

Wageli, Waegelin, Wagelin, Wageli, Wegelin, Wegeli.

Brunner Uberschrieb seine genealogische Tafel,
die hier von besonderem Interesse ist, mit «Die We-
gelin in Berlin».

In Berlin selbst, in den Registern der Evangeli-
schen Georgen-Parochialgemeinde, zu der die Berli-
ner Wegeli gehorten, findet man den ersten Wegely
mit y, und zwar Johann Andreas Wegely, der 1721 im
Taufbuch so eingetragen ist; alle spateren Wegely
sind dort mit y eingetragen, alle friheren mit i. Hin-
gegen sind im Totenregister 1749 bis 1781 dieser Ge-
meinde die Wegeli teils mit i, teils mit y verzeichnet,
im Trauregister 1703 bis 1826 aber ausnahmslos
mit i."

Die Klarung der Frage, ob Wegeli mit i oder y zu
schreiben sei, kann sich aus eigenhandigen Unter-
schriften der Wegeli auf Schriftsticken, die sich im
Geheimen Staatsarchiv und im Archiv der Parochial-
gemeinde befinden, ergeben. Johann Georg Wegeli
unterschrieb eine Eingabe der deutschen und franzo-
sischen Kaufleute und Fabrikanten an die Kurmarki-
sche Kriegs- und Domdnenkammer am 20. Februar
1740 mit i. Allerdings hat dieses i eine eigenwillige,
personliche Formung, indem das i ein Strich ist, der
unter die Schreiblinie gefuhrt ist; es ist aber eindeutig
nur mit einem Punkt versehen (wdhrend das y norma-
liter — wenn Gberhaupt — zwei Punkte enthdlt). Sehr

Detemple, S.42-44.
10 ELAB, Archiv der Evangelischen Georgen-Parochialge-
meinde Berlin.
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Abb.1: Wegeli oder Wegely? Die Schreibweise
des eigenen Nachnamens ist im 18.Jahrhundert noch va-
riabel. Doch die Unterschriftsproben von Vertretern jeder
der drei Generationen aus den Jahren 1741, 1764 und 1789
zeigen, dass die Endung -i, respektive -j, bevorzugt wird.
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wahrscheinlich ist es die Formung, der unter die
Schreibzeile fiihrende Strich, der dazu gefuhrt hat,
bei unprazisem Hinsehen aus diesem i ein y zu ma-
chen. Der jungere Sohn des Johann Georg Wegeli na-
mens Andreas Daniel Wegeli hat diese Spezialitat bei
der Schreibweise seines Namens beibehalten, wah-
rend sein dlterer Bruder Wilhelm Caspar eindeutig
mit Wegeli unterschrieb; so beide auf einem Schrift-
stiick vom 7. Mai 1755, das sich im Besitz der Paro-
chialgemeinde befindet.

Es ist also begriindet davon auszugehen, dass
die Schreibweise Wegeli — als die dltere — die im 18.
Jahrhundert von den Wegeli zumindest bevorzugte
war; sie soll daher in dieser Abhandlung benutzt wer-
den.

Ubrigens hat auch Friedrich der Grosse Wegeli
mit i geschrieben.

Das Wappen der Diessenhofener Familie Wegeli
hat ein goldenes Mihlrad im blauen Feld. Man findet
dieses Wappen heutzutage noch am Erker des so-
genannten Neuhaus in der Hauptstrasse von Diessen-
hofen. Weitere Belege des Wappens befinden sich im
Historischen Museum des Kantons Thurgau im
Schloss Frauenfeld. Da ist einmal eine Wappen-
scheibe, eine Glasmalerei im Format 32 x 24 cm, die
den friiheren Besitzer in einer Inschriftkartusche aus-
weist: «Johann Jacob Wegeli Schnidt- und Wundar-
tzet und Burger der Statt Diessenhofen Anno 1680.»
Dieser war ein weithin bekannter Arzt aus dieser Fa-
milie, der sogar in Zedlers Universallexikon verzeich-
net ist."" Unter dem Wappen steht der Wahlspruch
«Tandem bona Causa triumphat» — schliesslich siegt
die gute Sache.

Das andere Stick des Museums ist eine soge-
nannte Spanischsuppenschiissel aus Diessenhofen,
die aus Glockenmetall vom Giesser Fissli in Zarich in
der 1.Halfte des 17.Jahrhunderts gefertigt wurde.
Sie ist 20 cm hoch und hat einen Durchmesser von
19,5 cm. Auf der Wandung dieser Schissel befindet
sich das Wappen der Wegeli mit den Initialen MW,

diese Initialen lassen sich leider nicht einer bestimm-
ten Person zuordnen.

Beschreibungen des Wappens der Wegeli befin-
den sich auch im Geheimen Staatsarchiv in Berlin.'
Dabei handelt es sich um Umschreibungen von Sie-
geln auf Schriftstiicken, die im 2. Weltkrieg verbrannt
sind. Bei den Wegeli sind dies:

8. Dezember 1750 von Johann Georg Wegeli, Fabri-
kant zu Berlin. Im Schild ein Schaufelrad, reiche Helm-
decke, Helmzier: Steinbockhorner, dazwischen ein
Schaufelrad, daneben die Buchstaben j— G W.

8. Januar 1752 von Johann Christian Wegeli, Kriegs-
und Domanenrat zu Berlin. Siegelbeschreibung wie
beim Vorgenannten, seinem Vater, jedoch ohne die
Buchstaben.

13. Juni 1763 von Wilhelm Caspar Wegeli, Kauf- und
Handelsherr in Berlin. Im Schild ein quadriertes Rad
mit Perlenkranz, Helmzier: zwei geschwungene Hor-
ner, dazwischen ein ebensolches Rad.

1772 von Johann George Wegeli. Im Schild ein Was-
serrad, Helmzier: zwischen zwei Hornern ein Wasser-
rad.

11 Zedler, Bd. 53, Sp. 1891.
12 GStA PK: Kartei zur X. Hauptabt. Provinz Brandenburg,
Rep. 5A Stadtgericht Berlin.
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3. Die FamilienWegeli in Diessenhofen

3.1 Die Stadt

Die kleine Stadt Diessenhofen, etwa 10 km &stlich
von Schaffhausen am Rhein gelegen, hatte im 17.
Jahrhundert rund 1000 Einwohner. Die Gemeinde,
erstmals 757 urkundlich erwahnt, erhielt 1178 vom
Grafen Hartmann lll. von Kyburg das Stadtrecht. Die
Eidgenossen eroberten 1460 die Stadt; Zoll, Vogtei
und Stadtsteuer gingen von da an auf die Blrger-
schaft Gber. Das Stadtregiment bildeten fortan der
Grosse Rat mit 24 und der Kleine Rat mit 12 Mitglie-
dern; an der Spitze stand der flr ein Jahr gewahlte
Schultheiss, der aus dem Kleinen Rat hervorging. Der
Seckelmeister oder Bursner war fir die Finanzen und
Steuern der Stadt verantwortlich; er gehorte eben-
falls dem Kleinen Rat an. Die Stadt hatte einen haupt-
amtlichen Schulmeister, einen Zéliner und neun Tor-
schliesser. Konfessionell war die Bevélkerung nach
der Reformation je zur Hélfte reformiert und katho-
lisch; dies gab Anlass zu mancherlei Auseinander-
setzungen. Die einzige Kirche des Ortes wurde
schliesslich 1543 zur Simultankirche fr Reformierte
und Katholiken und blieb es bis 1963. Die Einwohner
betrieben vor den Toren der Stadt ihre Landwirt-
schaft. Wichtig war die Fischerei im Rhein von Forelle,
Hecht und Barbe. Handel, Gewerbe und Handwerk
erlebten im 17. Jahrhundert eine Blutezeit. Hauptein-
nahmequelle der Stadt waren die Zélle."”

Eine teilweise heute noch erhaltene Stadtmauer
umschloss damals eine Flache von etwa 7,3 ha mit ei-
ner Burg, dem Unterhof, sowie der Stadtkirche, einer
romanischen Basilika, im dussersten Westen. Die
Hauptstrasse, die Uber Jahrhunderte als Markt
diente, wird im Stadtgrundriss flankiert von hierzu
parallelen Strassenziigen, namlich der Hintergasse
und der Schmiedgasse. Der heutige Anblick dieser
drei Strassenzige ist in grossen Teilen ahnlich wie um
1700, da die soliden alten Hauser in ihrer Grund-
substanz nach wie vor bestehen. Die jetzige Rhein-
bricke, an dieser Stelle seit 1292 nachgewiesen, ist

im Kern die Uberdachte Holzbrlicke von 1816, die
allerdings 1944 durch einen amerikanischen Flieger-
angriff beschadigt wurde; sie verbindet den Thurgau
mit Baden."

3.2 Historische Gebaude in Diessenhofen

Die stattlichen Birgerhduser an der Hauptstrasse in
Diessenhofen tragen alle Namen wie Goldener Lowe,
Zur Treu, Zum griinen Haus, Zur Hoffnung usw. Wenn
auch immer wieder Eigentimerwechsel stattfanden,
so war doch in der berschaubaren Gemeinde die Zu-
ordnung einer Familie zu ihrem Hauseigentum kenn-
zeichnend und Ublich."™

Bei den Wegeli gibt es daher nach Brunner um
1600 zunachst die Wegeli vom Neuhaus und die We-
geli im Engel. Diese beiden Familien bildeten dann
spater aufgrund grosser Nachkommenschaft jeweils
acht weitere Familien Wegeli, unter denen man z.B.
die Steintorhter Wegeli, die Wegeli zum Schwanen,
die Wegeli aus dem Rehbock und die Wegeli am Egg
nennen kann. Folgende im Zusammenhang mit der
Berliner Familie Wegeli bedeutsamen Hauser in Dies-
senhofen stehen noch und sind im Hinweisinventar
alter Bauten des Kantons Thurgau genau beschrie-
ben:
1. Engel. Es handelt sich um ein Gberaus massiges,
hohes Zeilenhaus zu 4 Achsen und 4 Geschossen, do-
minierend den unteren Bereich der Marktgasse (=
Hauptstrasse). Die Fassade wurde um 1926 neu ge-
staltet, ein Mansardendach aufgesetzt. Der Keller ist
besonders altertimlich: gewaltig, tonnengewolbt;
ein tief gelegener Hauptkeller langs zur Strasse, wohl
aus der Zeit vor der Zusammenlegung zweier Bauten,

13 Waldvogel, S.6-14 und S. 20-22.

14  Raimann, S.5und S.27.

15 Denkmalpflege, Hinweisinventar, Bd. Diessenhofen |, Nr.
74 und Nr. 75; Raimann, S.15-17.
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Abb. 2: Uber das Aussehen der Stadt Diessen-
hofen im 17. Jahrhundert informiert dieser Plan von Mat-
thaeus Merian aus dem Jahre 1654. Die Hauser «Engel»
und «Am Egg» oder «Steinegg» sowie das spdter erbaute
«Neuhaus» befinden sich im markierten Bereich.

f Seometr: od &o&_aﬂnf

liegt hinter der Zeilenfront. Zum Grundstlick gehort
auch ein Gebdude an der (rlckseitigen) Hintergasse,
so dass die Grundflache im Vergleich zu den Gbrigen
Grundstlicken an der Nordseite der Hauptstrasse als
besonders gross bezeichnet werden kann. Vor dem
Hause befand sich ein &ffentlicher Brunnen. In die-
sem Hause wohnte 1660 der Salzherr und spdtere
Schultheiss Johann Wegeli, gestorben am 25. August
1681, der Grossvater von Johann Georg Wegeli. Ein
Onkel dieses Johann Georg, der Amtmann Johann
Konrad Wegelin, war 1725 in diesem Hause wohn-
haft."

2. Am Egg oder Steinegg. Dieses Haus steht an der
Ecke von Hauptstrasse und Helfereigasse und
schliesst an der Hauptstrasse in der Zeilenfront direkt

16

an den Engel an. Zeitweilig diente das Gebaude als
stadtisches Kaufhaus, so nach alten Protokollen
1649. Es ist ein schmaler, dreiachsiger und vierge-
schossiger Eckbau in klassizistischer Form (wohl von
1827 und 1900). Auf einem ersten Merian-Plan von
1642 ist kein Haus auf diesem Grundstiick eingetra-
gen, wohl dann aber auf dem Plan von 1643. Anders
als beim Engel geht das Grundsttck nicht bis zur Hin-
tergasse durch; vielmehr stdsst das Haus Am Egg im
Norden an das Fachwerkhaus «Einkehr» oder
«Hundskehr», das um 1640 errichtet worden sein
durfte. Am 22. Juli 1658 wurde das Egghaus namens
der Stadtgemeinde an den Spendmeister Johann

16 Denkmalpflege, Hinweisinventar, Bd. Diessenhofen |, Nr. 74.



Wegelin um 500 Florin Schaffhauser Mnz verkauft.
1673 bis 1681 wird dann dessen Sohn, der Kramer
Johann Rudolf Wegeli am Egg, genannt. Dieser Hans
Rudolf Wegeli (1643-1729) — inzwischen Schultheiss
- tritt dann als Eigentlmer des Wohnhauses «Das
Egg» auf, aus dessen Nachlass es am 27. September
1729 mit dem Mobiliar verkauft wird. Dieser Schult-
heiss war ebenfalls ein Onkel des Johann Georg
Wegeli in Berlin."”

3. Neuhaus. Dieses wahrscheinlich um 1645 errich-
tete Gebaude an der Hauptstrasse, dem Engel gegen-
uber, stand lange im Besitz eines anderen Zweiges
der Familie Wegeli, der auf den Sohn Bartholomaus
des «Urvaters» zurlickging. Es ist ein schmaler, drei-
geschossiger und dreiachsiger Zeilenbau mit einem
Erker im 1.Stock, an dem sich ein Allianzwappen
Wegelin/Hanhart mit der Jahreszahl 1645 befindet.
Letzteres geht zurtick auf Hans Rudolf Wagelin und
Anna Hanhart, die am 16. Marz 1651 heirateten."”

33 Die Wegeli bis 1700

Der erste Wegeli, der im Jahr 1542 nach Diessenho-
fen kam, war nach den Aufzeichnungen von Brunner
ein Hans Waegelin, der aus Truttikon, einem Dorf
rund 10 km stdlich von Diessenhofen, zuwanderte. "
Zwar kam der Name Wegeli in Diessenhofen schon
im 15. Jahrhundert vor, diese dlteren Familien waren
aber zu der Zeit bereits ausgestorben. Hans Waegelin
kann daher als «Urvater» aller spdteren Wegeli in
Diessenhofen — in welcher Schreibweise auch immer
— angesehen werden. Hans Waegelin machte in sei-
ner neuen Heimat schnell Karriere: 1547 wurde er
Gemeinamtspfleger, 1562 Spendmeister, 1564 Se-
ckelmeister und 1577 schliesslich Schultheiss. 1577
war auch sein Todesjahr. Hans hinterliess zwei Sohne:
Bartholomdus (im Neuhaus), gestorben 1584, und
Hans (im Engel), gestorben 1611.

Die Nachkommenschaft des Bartholomaus teilte
Brunner in acht neue Familien Wegeli auf, wahrend
er bei Hans sogar neun Familien mit Nachkommen
nachweisen konnte. Uber die Frauen sowie die Be-
rufe der Manner ist flr die beiden ersten Generatio-
nen nichts bekannt. Die erwahnten Tatigkeiten fur
die Stadt waren Ehrenamter.

In der dritten Generation findet man Hans
Rudolf Wegeli im Schwanen. Er wurde Mitglied des
Kleinen Rates und Seckelmeister. 1618 heiratete er
Magdalena Mader von Schaffhausen. Sie schenkte
ihm 1618 einen Sohn Johannes und danach vier
Tochter. An den Folgen der letzten Geburt starb Mag-
dalena Mader am 3. Mai 1630. Hans Rudolf heiratete
darauf ein zweites Mal und hatte mit Verena Schalck
drei weitere Kinder. Hans Rudolf starb am 12. Okto-
ber 1643.

Der vierten Generation gehorte der erwahnte
Johannes Wegeli aus der ersten Ehe seines Vaters an.
Er wurde am 26. November 1618 getauft. 1638 hei-
ratete er Agnes Spleiss. Sie hatten zusammen zwolf
Kinder, je sechs S6hne und Téchter. Das letzte Kind
wurde am 31. Januar 1667 geboren. Johannes war
ein erfolgreicher Kramer. Besass er schon das Haus
Engel seines Grossvaters, so kaufte er am 22. Juli
1658 noch das direkt benachbarte «Egghaus» um
500 Florin Schaffhauser Minz von der Stadtge-
meinde. Wie Brunner Uberliefert hat, befand sich sein
Wappen mit der Jahreszahl 1657 im Kirchlein von
Schlattingen, einem kleinen Nachbarort von Diessen-
hofen.” Johannes war Salzherr. Dies war ein wichti-
ges Amt, da Salz importiert werden musste; es kam

17 Denkmalpflege, Hinweisinventar, Bd. Diessenhofen |, Nr. 75.

18  Denkmalpflege, Hinweisinventar, Bd. Diessenhofen I, Nr.93.

19  Bestandesdokumentation zu StATG 8'632: Ms. «\Wegelin
von Diessenhofen», von Oberrichter Fritz Brunner im Un-
terhof (24.8.1863).

20  Bestandesdokumentation zu StATG 8'632: Ms. «Wegelin
von Diessenhofen», von Oberrichter Fritz Brunner im Un-
terhof (24.8.1863).
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Fig. 1: Die Diessenhofener Vorfahren des Johann
Georg Wegeli, der Anfang des 18. Jahrhunderts nach Ber-
lin auswanderte und dort die Textilmanufaktur griindete.
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aus Tirol und Bayern. Ein Handelskontrakt bestand
zwischen Diessenhofen und Salzhandlern in Mem-
mingen, die das Salz auf dem Rhein heranfuhren; es
wurde dann in Diessenhofen weiterverkauft. Fiir den
Umschlag gab es in Diessenhofen direkt am Rhein-
ufer ein 1426 errichtetes Gebaude, das «Gredhaus
am Stad».”' Der Salzherr hatte im Salzhandel ein Pri-
vileg und damit eine vorzigliche, stetige Einnahme-
quelle. So blieb es nicht aus, dass Johannes Wegeli
auch zum Schultheiss gewahlt wurde. Er starb am 25.
August 1681.

In der finften Generation ist Stephan Wegeli als
vierter Sohn des vorgenannten Schultheissen ver-
zeichnet; er wurde am 9.Marz 1654 getauft. Am
5. August 1678 heiratete er Anna Steiner aus Winter-
thur. Uber seinen Wirkungskreis und seinen Beruf fin-
det sich in den eingesehenen Unterlagen nichts.
Uberliefert ist nur, dass sein &lterer Bruder Hans Ru-
dolf Wegeli «<am Egg» am 24.September 1684 we-
gen einer strittigen Schuld von 5000 Florin gegen ihn
klagte, die Stephan «aus dem Engel in Handen
habe». Stephan bestritt dies und wollte nur 2500 Flo-
rin anerkennen. Wie dieser Streit ausging, ist nicht er-
sichtlich.” Aber die erhebliche Summe ldsst den
Schluss zu, dass Stephan sich kaufmannisch beta-
tigte. Zum Vergleich: Das Haus am Egg wurde im glei-
chen Jahr um 600 Florin und zwei Dukaten verkauft.

Aus der Ehe von Stephan Wegeli mit seiner Frau
Anna ging der Sohn Johann Georg, auch als George
erwahnt, hervor, der um 1680 geboren sein durfte;
dieser wanderte nach Preussen aus und griindete den
Familienzweig in Berlin. Nach der alten Sitte, dass der
erste Sohn die Vornamen seiner beiden Grossvater er-
hielt, durfte Johann Georg den Vornamen Johann
von Johann Wegeli im Engel und den Vornamen
Georg von Georg Michel Spleiss, einem Verwandten
seiner Mutter, erhalten haben. Ein zweiter Sohn von
Stephan und Anna Wegeli hiess Johannes; dieser soll
nach Brunner in Indien verblieben sein. Die Taufdaten
dieser beiden Séhne sind im Familienbuch von Dies-

senhofen nicht verzeichnet; ebensowenig findet sich
im Verzeichnis der Haushaltungen von 1709 eine Ein-
tragung, die sich auf Stephan Wegeli bezieht. Es ist
also denkbar, dass er — wie auch andere zeitgendssi-
sche Wegeli aus Diessenhofen — an einem anderen
Ort wohnte und beruflich tatig war, gleichzeitig aber
dennoch Burger von Diessenhofen blieb. Ein Beispiel
dafur ist der jingere Bruder von Stephan, der Gold-
schmied Hans Jacob Wegelin, der mit seiner Familie
1709 in Mannheim wohnte. Der jlingste Bruder von
Stephan namens Hans Conrad, getauft am 13. Mérz
1664, wohnte im Engel und wurde 1725 als Amt-
mann in einem Diessenhofener Ratsprotokoll ge-
nannt.

Zahlreiche mannliche Nachkommen der Wegeli
in der sechsten Generation, also nun Anfang des 18.
Jahrhunderts, waren verheiratet und hatten ihrerseits
wieder Kinder und spater Enkel, so dass also Wegeli
noch viele Jahrzehnte in Diessenhofen anzutreffen
waren. Diese spateren Familienmitglieder sind bis um
die Mitte des 19.Jahrhunderts bei Brunner verzeich-
net, sollen aber hier nicht aufgefiihrt werden, da sie
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ber-
liner Wegeli stehen.

Uberblickt man die Berufe, soweit sie Uberliefert
sind, so haben sich die Wegeli wohl Uberwiegend
kaufmannisch betatigt, wodurch sie es zu Wohlstand
brachten, und zwar von der ersten Generation in
Diessenhofen an. Denn der erste nachgewiesene
Wegeli durfte als Zuwanderer nur durch seine Tlch-
tigkeit in den Kreis der angesehenen Burger der Stadt
aufgestiegen und in den Kleinen Rat gewahlt worden
sein. Sein Enkel war ebenfalls geschaftlich und poli-
tisch erfolgreich — als Seckelmeister der Stadt —, und
auch dessen Sohn konnte die Amter des Salzherrn
und Schultheissen bekleiden. Letzterer war ja der
Grossvater des ersten Berliner Wegeli, dem also eine

21 Raimann, S. 30.
22 Denkmalpflege, Hinweisinventar, Bd. Diessenhofen |, Nr.75.
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gehobene soziale Stellung von frih auf geldufig
war. Eine Verbindung der Wegeli zu Textilhandel und
-gewerbe ist fUr die Zeit bis 1700 nicht nachweisbar.

Diese Wirtschaftsbranche stand aber zu der Zeit in
der Schweiz in grosser Blite.
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4. Aspekte der Schweizer Wirtschaft um 1700

Die Lebenswege der Diessenhofener Wegeli im 17.
Jahrhundert als erfolgreiche Kaufleute entsprechen
durchaus denjenigen anderer Schweizer Unterneh-
mer der Zeit. Deren Charakteristiken waren — vor al-
lem, was die ganz grossen Handelsherren anbelangt
—folgende: Sie genossen die faktische oder rechtliche
Duldung und Férderung durch das Staatswesen, und
zahlreiche vermochten ihre Geschafte zu monopoli-
sieren. Fast alle stiegen in die politische Fihrungs-
schicht ihrer Gemeinde oder ihres Kantons auf. Die
grossen Vermogen standen unter der Kontrolle weni-
ger Handelsherren, von Organisatoren der milita-
rischen Solddienste und von Financiers, und fast alle
legten ihre Gewinne in Grundbesitz an. Die Wirt-
schaftsunternehmer der Zeit waren Uberall zugleich
tatig; sie waren also nicht spezialisiert, sondern fuhr-
ten die ganze Warenpalette vom billigsten bis zum
kostbarsten Gut im Angebot. Diese Unternehmer-
schicht umfasste nur eine sehr kleine Gruppe der Be-
volkerung, in grosseren Stadten wie Zarich und Genf
ein paar Familien, in anderen nur drei bis vier; diese
hatten fast das ganze wirtschaftlich relevante Kapital
in der Hand, allerdings selten Uber mehrere Genera-
tionen.”? Die Familien Wegeli gehorten sicherlich
nicht zu den grossen Handelsherren, aber der geschil-
derte Zeitgeist im Handel durfte auch sie angespornt
haben. Manche Familien mit ihren relativ grossen Fi-
nanzmitteln befruchteten auch das kulturelle Schaf-
fen und bewirkten sozialethische Investitionen in ge-
meinnutzige oder kirchliche Einrichtungen. Politische
Flichtlinge oder um ihres Glaubens Verfolgte waren
auch in der Schweiz wirtschaftlich Giberaus rege und
erfolgreich. Mit Ausnahme von Bern haben im 17.
Jahrhundert fast alle Orte und bedeutenderen Fle-
cken in der Eidgenossenschaft eine Unternehmer-
schicht aufzuweisen, die im Handel, im Transport-
geschaft, im Solddienst und im Bank- und Treuhand-
geschaft Erfolg hatte. Dies war das Zeitalter der
barocken Multiunternehmer der Schweiz, die hem-
mungslos ungeahnte Gewinne machen konnten.

Einige der berihmtesten Beispiele solcher reichen
Handelsherren finden sich in der Familie Stockalper
mit Sitz in Brig (Wallis), darunter Kaspar Jodok von
Stockalper (1609-1691), der nach der Devise gehan-
delt haben durfte: «Sospes lucra carpat» — Gottes
Gunstling schopft die Gewinne ab.*

Wie erwdhnt, stand um 1700 die Textilproduk-
tion in der Schweiz in voller Blute: in St. Gallen und
Appenzell die Leinwandproduktion, in Zirich das
dort traditionelle Woll- und Seidengewerbe. Von Zu-
rich aus stiess das sogenannte Verlagssystem uber die
Kantonsgrenze hinweg in den Thurgau vor. In Heim-
arbeit wurde von Handwerkern und in Nebenbe-
schaftigung auch von Bauern Teilarbeit — wie Spinnen
oder Weben - fir einen z.B. in Zirich ansassigen
Unternehmer geleistet. Die fertige Ware wurde viel-
fach exportiert, wie dies schon im Mittelalter der Fall
gewesen war.”” In diesem konjunkturellen Umfeld
hat Johann Georg Wegeli seine Ausbildung zum
«Kreponmanufacturier» erhalten. Der Krepon war
ein «Englisches halbseidenes oder auch gantz wolle-
nes Gewebe, so ein- oder auch mehrfarbig ist, theils
glatt, theils gestreifft und aul3er diesen von verschie-
dener Sorte und Gute».*

Der Aufschwung nach dem Dreissigjahrigen
Krieg erfasste aber nicht die ganze, Uberwiegend
agrarisch strukturierte Schweiz. Vielmehr gab es dort
neben manchem bauerlichen Wohistand ganze
Landstriche, die in bitterer Armut dahinlebten, zumal
die Bevolkerung um 1700 stark anwuchs. Da blieb
dann oft zur Existenzsicherung nur die Auswande-
rung in andere Lander.”” Auch dieser Aspekt der so-
zialen Wirklichkeit ist zu bertcksichtigen, wenn man
den Entschluss des jungen Johann Georg Wegeli um
1700, nach Preussen auszuwandern, wardigen will.

23  Imboden, S.6-7.

24 Imboden, S.33.

25 Bodmer, S.145-153 und S. 161-164.
26  Zedler, Bd. 6, Sp. 1584.

27  Im Hof, S.76-78; Staehelin, S.72-76.
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5. Schweizer Einwanderer in Preussen

Anders als in der Schweiz war man in Preussen schon
in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts sehr
daran interessiert, befdhigte Leute aus Mitteleuropa
im Lande anzusiedeln. Den Anfang mit einer preussi-
schen «Kolonisation» machte der Grosse Kurfurst, in-
dem er 1660 eine planmassige Einwanderungspolitik
begann, um die durch den Dreissigjahrigen Krieg mit
Hunger und Seuchen stark dezimierte Bevolkerung
der Territorien, Uber die er herrschte, wieder zu ver-
mehren, bevorzugt durch Personen gleichen Glau-
bensbekenntnisses (reformiert) und relativ hoher be-
ruflicher Befahigung. Motiv solcher Politik war auch
die Hilfe fur Glaubensfluchtlinge wie die Hugenotten
(Potsdamer Edikt von 1685) und spater (1732) die
Salzburger Protestanten. Die preussische «Peuplie-
rungspolitik» wurde besonders konsequent von
Friedrich dem Grossen zum Erfolg gefuhrt; sie war
geradezu sein Steckenpferd.”

Ein Sonderfall waren die Schweizer Einwande-
rer. Die Eidgenossenschaft trat ndmlich 1693 an Kur-
flrst Friedrich lll., den spateren Kénig Friedrich I. in
Preussen, heran mit der Bitte um Aufnahme von re-
formierten Glaubensgenossen wegen Uberfullung
des beengten Schweizer Territoriums. Der Kurfiirst
antwortete 1694 durch seinen Minister von Danckel-
mann positiv und erliess am 13.Mdrz 1699 ein Edikt
«fur die Réfugiés aus der Schweiz» in deutscher und
franzosischer Sprache. In dieser Verfigung erwartete
der Kurfurst die Erfiillung bestimmter Qualifikationen
bei den Auswanderungswilligen und hegte naher an-
gegebene Erwartungen, machte jedoch auch gleich
konkrete Zusagen fur die Unterstitzung der neuen
preussischen Burger:

«Sehen jedoch aber gerne, wenn Cantone allerhand
etwas bemittelte Handwerksleute senden wollen, in-
sonderheit aber solche Leute, die mit Wolle sortiren,
Spinnen etc. etc., aus St. Gallen mit Leinwand Weben,
umgehen kénnen. Wobei man jedoch Sorge tragen
wird, daB auch bei denen Stadten die Verfligung
gemacht werde, damit diejenigen Schweizer, so sich

22

daselbst als Burger und Handwerker niederzulassen
gesonnen sind, acht Jahre lang von den gewdhnli-
chen Stadtbeschwernissen frei sein mogen. [...]
Sollten einige Kauf- und Handelsleute sich selbs-
ten anhero setzen und Manufactur entweder mit den
hiesigen Commercianten und Manufacturien, auch
denen aus Holland, Hamburg, Bremen, Leipzig in
Compagnie oder von sich allein anrichten wollen -
denselben werden Seine Kurfirstl. Hoheit besondere
Gnaden und Wohltaten wiederfahren lassen und
wirde solche Kaufleute dann auch die Wolle, so hier
im Lande und in benachbarten Landern, wie Pom-
mern, Polen und Mecklenburg fehlt und hier nicht all
kann verbreitet werden, aus der ersten Hand verkau-
fen und so denen unsern Landsleuten, als denen man
diese Vortheile vor andern goénnt um ein viel leichte-
ren Preis, als jetzo geschieht, hinfuhren kénnen.»*
Weiter heisst es in diesem Edikt des Kurflrsten
zur Bildung und zur Religion:
«Dafern auch einige gute ingenia unter ihren Kindern
gefunden wirden, werden Se. Kurfurstl. Hoheit
keine Bedenken tragen, denenselben gleich anderen
inlandischen, sowohl die verordneten beneficia men-
sae communis bei dem Jochimsthalischen Gymnasio
zu Berlin und bei der Universitat zu Frankfurt [Oder]
als auch einige stipendici publica genieBen zu lassen,
nachgehend auch dieselben, ihrer Capacitat nach,
gleich anderen Landeskindern zu allerhand dignita-
ten civilen und militdrischen Diensten beférdern. [...]
So viel nun aber ihre Religion betrifft, so sollen sie sel-
bige zu ewigen Zeiten, sowohl ¢ffentlich als privatim,
nach ihrer bisherigen Gewohnheit frei und ungehin-
dert zu exerciren berechtigt sein.»*

28  Gesamtdarstellung bei Beheim-Schwarzbach, vor allem
S.132-146und ab S. 265; ferner Hubatsch, S. 35-36, und
Treue, Kénig, S.119-129.

29  Beheim-Schwarzbach, S. 135.

30 Beheim-Schwarzbach, S. 136.



Dieses preussische Angebot stiess bei Schwei-
zern auf Interesse, und Bereitwillige wanderten, ver-
mehrt in den Jahren 1690 bis 1693 und 1709 bis
1711, nach Preussen aus. Die weite Reise wurde
zweckmassig organisiert: Nachdem sie einen kaiserli-
chen Pass empfangen hatten, begaben sich die Per-
sonen, meist mit Frau und Kindern und mit Sack und
Pack, in Trupps nach Schaffhausen, wo sie sich in
«Einzelcolonnen» umorganisierten. Von da ging es
auf dem Landweg nach Basel, dort bestieg man ein
Schiff und fuhr den Rhein hinunter nach Holland
(wahrscheinlich nach Rotterdam). Dort mussten die
Leute umsteigen auf einen Kistensegler nach Ham-
burg. Von Hamburg fuhren die Schweizer per Wagen
ins Preussische. Die beschwerliche Reise dirfte einige
Wochen in Anspruch genommen haben und war na-
trlich kostspielig. Daher gab es einen staatlichen Zu-
schuss, sogenannte Meilengelder, die in spateren
Jahren (1770) bei 2 Groschen pro Person und Meile
lagen. Ausserdem wurden gedruckte Vorspann-
scheine fur ein oder zwei Pferde ausgehandigt, die
auf einer Relaisstation eingeltst werden konnten. Mit
diesen Vorspannpferden durften allerdings bei gu-
tem Zustand der meist unbefestigten Wege in zwei
Stunden nicht mehr als 1% Meilen zuriickgelegt wer-
den!”'

Bei der Ankunft in Preussen mussten sich die Ko-
lonisten bei der Kriegs- und Domanenkammer der
betreffenden Provinz melden, die Stadt angeben, in
der sie angesetzt zu sein winschten, und um die dies-
bezlglichen Benefizien, also die staatlichen Zu-
schisse und Befreiungen, einkommen. Mitgefihrter
Hausrat blieb zollfrei. Die im Erlass von 1699 noch
nicht im einzelnen spezifizierten Befreiungen waren
dann ab 1718 ein besonderer Anreiz fiir die Einwan-
derer: die «Werb- und Enrollierungsfreiheit» von al-
len blrgerlichen Lasten und vom Dienst in der Bir-
gerkompanie, ferner die Befreiung von allen korper-
lichen Lasten, «sie moégen Namen haben, wie sie
wollen», sodann die Befreiung von der sogenannten

«Consumptionsaccise», einer Art Umsatzsteuer auf
bestimmte Waren, und schliesslich die Freistellung
von Einquartierungs- und Serviceleistungen fr Zwe-
cke des Militars.

Neben diesen auf acht — und bis zu finfzehn -
Jahren gewahrten Verginstigungen fiir Bauern und
Handwerker wurden eingewanderten Schweizern,
die ein Unternehmen einzurichten beabsichtigten,
weitere Sonderkonditionen unter der Voraussetzung
bewilligt, dass sie vertrauenswurdig erschienen.”
Fabrikanten erhielten unter Friedrich dem Grossen
fertige, «zu ihrem Gewerbe bequeme Hduser erb-
und eigenthtmlich», eine Regelung, die sich fur Wil-
helm Caspar Wegeli als sehr vorteilhaft erwies. Woll-
fabrikanten erhielten aus den an jedem Ort angeleg-
ten Wollmagazinen Wollvorschisse; Webstihle wur-
den ihnen geschenkt. Aber, wie erwahnt, «mussten
die Vermogensumstande Bulrgschaft sein, dass diese
Unterstitzung nicht ganz vergeblich war».* Holz
wurde aus den koniglichen Forsten in gentigenden
Quantitaten far die Fabrikation frei gereicht. «Schutz
und Assistance» gegen Werbung wurden zugesi-
chert.** Fir Rechtsangelegenheiten betreffend die
Schweizer in Preussen war zunachst 1708 eine Kolo-
nie-Kommission, ab 1710 die Oberdirektion zustan-
dig.

Die Schweizer in Preussen befanden sich vor-
zugsweise in den Amtern Ruppin, Lehnin und Lindau
sowie in den Stddten Berlin, Lindau und Neustadt-
Eberswalde. Berlin war der bedeutendste Platz, an
dem sich Schweizer befanden. Bereits 1701 gab es in
der dortigen Friedrichstadt einen Schweizer Kirchhof.
Die Schwerpunkte der beruflichen Tatigkeit dieser
Leute in Berlin waren der Holzhandel, die Kuchen-
backerei und die Handschuhfabrikation. Ferner wa-

31  Beheim-Schwarzbach, S. 140.

32 Kaeber, Pfalzer und Schweizer Kolonie, 5. 19-20.
33  Beheim-Schwarzbach, S.270.

34 Beheim-Schwarzbach, S. 135-136.
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ren 350 Mann aus der Schweiz dort beim Militdr, die
Dienst beim Schloss sowie in der Garde du Corps leis-
teten. Eine Eigentumlichkeit der Exil-Schweizer in
Preussen war «das enge Anschliessen an die Stam-
mesgenossen».”” Die Alteingesessenen hielten sich
gegenuber den Neu-Preussen eher zuriick, ja benah-
men sich sogar ablehnend. Auf dem Lande war die
Situation teilweise so angespannt, dass 1713 ein
koniglicher Befehl erging, die Schweizer Kolonisten
nicht zu beschimpfen! Man schéatzt, dass zwischen
1690 und 1740 6000 bis 7000 Personen aus der
Schweiz in Preussen einwanderten. Die Schweizer
Kolonie in Berlin umfasste 1711 nach einer damals
erstellten amtlichen Liste 97 deutsche Namen von
mannlichen Berufstatigen; sie wohnten in Berlin (10
Personen), in der Friedrichstadt (69) und in Colln (3).
Insgesamt wurde die Zahl der Schweizer Personen in
Berlin und naherer Umgebung 1711 auf rund 510
Personen geschatzt.® 1712 hatte Berlin insgesamt
rund 61000 Einwohner, davon 53 000 Zivilbevolke-
rung.”’

Die erste, zudem von einem Schweizer in Berlin
gegrtndete Wollmanufaktur war diejenige von Jo-
seph Orelly, der — aus Zurich stammend - vom schon
erwahnten Minister von Danckelmann 1694 mitsamt
zwei- bis dreihundert Arbeitern plus Familien nach
Berlin geholt wurde. Orelly, vom preussischen Staat
grosszligig unterstltzt, betrieb seine Manufaktur
1697 in einem Haus an der Burg- und der Heilige-
geiststrasse, unweit vom heutigen Dom, mit 190 Ar-
beitern, die auf 100 Webstuhlen Krepon anfertigten;
gleichzeitig beschaftigte er in Berlin und anderen
Stadten 1464 Personen zum Spinnen. Der Absatz sei-
ner Ware gelang jedoch nicht, und die Manufaktur
wurde bereits 1699, also schon nach funf Jahren,
endgultig geschlossen. Die Arbeiter kamen bei ande-
ren Unternehmen unter; Orelly und seine Familie aber
waren ruiniert, bis ihm 1706 eine kleine Pension ge-
wahrt wurde.*®
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6. Textilmanufakturen in Preussen im 18.Jahrhundert

6.1 Der Merkantilismus

Im ausgehenden 17.Jahrhundert und im Gberwie-
genden Teil des 18.Jahrhunderts war in Mittel-
europa, abgesehen von der Schweiz, die absolutisti-
sche Staatsform auch fir die Entwicklung der Wirt-
schaft pragend. Die Herrscher verfolgten eine Politik,
«die planend und manchmal selbst unternehmerisch,
stets aber bevormundend und an Staatszwecken ori-
entiert in den dkonomischen Bereich eingriff und die
Menschen daran gewoéhnte, dass Regierungen aus
fiskalischen Grinden in wirtschaftlichen Dingen Vor-
gaben machten und Kontrolle Gbten».* Die in Wirt-
schaftsfragen vorherrschende, aber nicht einzige
Lehre war diejenige des Merkantilismus, der sich die
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zu Gunsten der
Staatseinklnfte zum Ziel setzte. Dem Grundbedarf
der Bevolkerung dienten Landwirtschaft und Hand-
werk, wobei beide Betatigungsfelder nicht reinlich zu
scheiden sind. Denn viele Bauern verdienten sich ein
Zubrot, indem Frauen und Kinder mit Heimarbeit —
insbesondere mit dem relativ leicht zu erlernenden
Spinnen von Wolle — beschaftigt waren; andererseits
betrieben Handwerker nebenbei oft auch eine kleine
Landwirtschaft. Straff geregelt war das Handwerk in-
sofern, als handwerkliche Berufe in ihrer fachlichen
Vielfalt in Zunften organisiert waren. Zinfte waren
ortlich zusammengefasste Verbande gleichberechtig-
ter Genossen, «die ihr Gewerbe nach allgemeinver-
bindlichen Richtlinien und Gewohnheiten betrieben,
gegenseitig Rechte und Pflichten auf sich nahmen
und als Gesamtheit gewerbliche, politische, kirch-
liche und jurisdiktionale Funktionen auslbten».*
Zunfte — mit oft sehr langer Tradition — waren also in
der Gesellschaft von nicht unerheblichem Einfluss,
wenn sie auch ihrerseits selbstverstandlich dem Lan-
desherrn unterstellt waren. Im Allgemeinen war das
Stadthandwerk starker spezialisiert und hatte auch
grossere Betriebe als das Handwerk auf dem Lande;
entsprechend gross war die individuelle Verschieden-

heit der wirtschaftlichen Lage und der Vermo-
gensverhaltnisse. Bei den sogenannten Massen-
gewerben stand stets die Sorge um das tdgliche
Brot im Vordergrund, wahrend gutgehende spe-
zialisierte Betriebe — vor allem in Phasen aus-
kémmlicher Konjunktur in Friedenszeiten -
keine Existenzprobleme kannten. Das breite
Spektrum der sozialen und wirtschaftlichen
Struktur dieser Zeit in Europa kann hier nicht
ausfihrlich dargestellt werden; fir Deutschland
sei auf Dipper, Schultz und Vierhaus, fiur Frank-
reich auf Gommel und Klump verwiesen.*'

In dem Masse, wie die Ertrage bei guter
Wirtschaftslage zunahmen, standen vermehrt
liquide Mittel bei Handwerkern, Kaufleuten und
auch beim Adel zur Verfigung, die far wirt-
schaftliche Investitionen zur Verfligung gestellt
werden konnten. Durch Investitionen konnten
bei gleichzeitig zunehmender Bevolkerung Ar-
beitsplatze bereitgestellt werden, und zwar vor-
zugsweise in grosseren Betrieben wie z.B. Ma-
nufakturen, die eine grossere Kreditwirdigkeit
erlangten. Manufakturen waren teils in staat-
lichem, teils im Besitz von vermodgenden Per-
sonen, die Uber das fir die Errichtung und den
Betrieb derselben notwendige Kapital — aus ei-
gener oder fremder Hand — verfligen konnten.

Die Begriffe Manufaktur und Fabrik waren
im 18. Jahrhundert nicht eindeutig durch tech-
nische oder rechtliche Begriffe oder gar staatli-
cherseits erlassene Vorschriften definiert, der
Sprachgebrauch auch nicht einheitlich. Viel-
mehr konnte ein und dasselbe Unternehmen zu
einem Zeitpunkt einmal Manufaktur, einmal
Fabrik (bzw. fabrique) genannt werden; so auch
bei den wegelischen Unternehmen in Berlin.

39  Vierhaus, S.45-46.
40  Dipper, S.142.
41 Vgl. Quellen- und Literaturverzeichnis.
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Das Preussische Ministerium, die Generaldirektion,
hatte ein «Fabriken-Departement», in dessen Akten
sich fir den Monat Dezember 1789 Schriftstlicke
uber die «Fabrique» der Gebrider Wegeli wie uber
die «Wollen-Zeug-Manufaktur» dieser Herren fin-
den. Der Begriff der Fabrik war zum Ende des 18.
Jahrhunderts der gebrauchlichere, wahrend man in
der Zeit der Grindung des Wegelischen Unterneh-
mens um 1700 vorzugsweise von Manufaktur
sprach.* Manufakturen bzw. Fabriken fur die ver-
schiedensten Produkte waren also wesentliche Be-
standteile der Wirtschaft zur Zeit des Merkantilismus.
Im Folgenden wird vor allem auf die Situation bei der
Herstellung von Wollstoffen eingegangen.

6.2 Organisatorische, kaufmannische und
technische Elemente der Tuchfabrikation

Eine im 18. Jahrhundert weit verbreitete Organisa-
tionsform der Manufaktur war die sogenannte teil-
zentralisierte Manufaktur, die besonders haufig im
Textilwesen anzutreffen war. Sie war derart organi-
siert, dass ein Teil der Produktion nicht an einem
zentralen Ort, also in einem technischen Zentrum
durchgefihrt wurde, sondern im Wege des Verlags-
systems auswarts. Das Verlagswesen war kennzeich-
nend fur die Textilproduktionim 17. und 18. Jahrhun-
dert in Mitteleuropa. An der Spitze eines Verlags-
systems stand der Verleger, der im Zedlerschen
Universallexikon von 1753 folgendermassen definiert
wird:

«Verleger heisst unter Kauff- und Handelsleuten der-
jenige, so Handwercks-Leute unterhalt, ihnen zu ar-
beiten giebt und die gemachte Arbeit von ihnen
nimmt, dieselbe weiter zu verhandeln; oder der mit
allerley Waaren ins Grosse handelt; und dieselben
den Kramern und Hockern, so sie ins kleine verkauf-
fen, hinlasst. »*
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Manufakturbesitzer beschaftigten also im Ver-
lagssystem Handwerker, wobei sie diesen oft auch die
Rohware zur Verarbeitung aushandigten und an-
schliessend das fertige Produkt zuriick erhielten, wo-
nach dann die Entléhnung des Handwerkers — nach
Zeitaufwand oder nach Quantitat des gefertigten
Produkts —erfolgte. Ein Manufakturunternehmer war
also haufig ein Verleger — so auch Wegeli in Berlin. Ein
Verleger war aber umgekehrt nicht unbedingt ein
Manufakturunternehmer.

Die vom Unternehmer in seiner Manufaktur be-
schaftigten Handwerker waren teilweise hoher quali-
fiziert als die auswarts im Verlagssystem beschaftig-
ten. Denn zentral wurden bevorzugt die technisch
aufwendigeren Arbeiten ausgefiihrt, deren Durch-
flhrung zudem vor der Konkurrenz im Einzelnen ge-
heim zu halten war. Die in der Manufaktur selbst
beschaftigten Handwerker gehérten nicht der jewei-
ligen Zunft an, sie waren vielmehr die Arbeiter des
Unternehmers, seine Ouvriers, wie man damals
sagte. Unter diesen befanden sich auch seine Meister,
die nach zeitlichem Aufwand oder nach Akkordleis-
tung entldhnt wurden, zu einem Tarif, den der Unter-
nehmer unter Berlcksichtigung der Konkurrenzlage
festlegte.

Der Manufakturunternehmer hatte die fur die
Produktion am zentralen Ort notwendigen Gebdude
zu erwerben und diese mit den notwendigen techni-
schen Einrichtungen, wie z.B. Webstuhlen, auszu-
statten; auch die Unternehmensleitung und das Han-
delskantor mussten dort untergebracht werden. Oft-
mals wohnte der Unternehmer selbst mit seiner Fami-
lie auf dem Grundstiick der Manufaktur in einem
separaten Gebaudeteil, bis er es sich leisten konnte,

42 Inwissenschaftlichen Untersuchungen Uiber die Strukturen
der vorindustriellen Gesellschaft wird das Problem «Die
Manufaktur als Vorlaufer der Fabrik» — eine sehr akademi-
sche Fragestellung — des Langeren abgehandelt. Einblicke
in diese Diskussion vermittelt Pohlmann, S.60-69.

43  Zedler, Bd.47, Sp. 1100.



ein besonderes Wohnhaus in der Nahe der Manufak-
tur zu beziehen.

Da Johann Georg Wegeli seine Kenntnisse in der
Wollzeugmanufaktur in seiner Heimat erworben
hatte, ist hier festzustellen, dass in der Schweiz wie in
Preussen grundsatzlich sehr ahnliche strukturelle Ver-
haltnisse in der Textilproduktion vorherrschten. Die
Produktionsformen waren in technischer wie organi-
satorischer Hinsicht in Mitteleuropa vergleichbar; der
Informationsaustausch Uber Produktionsmethoden
funktionierte offenbar Gber die Grenzen hinweg gut.
Import und Export beglinstigten das europaische
Marktgeschehen und erzeugten einen Konkurrenz-
druck.*

In kaufmannischer Hinsicht ist auch noch auf die
damals Ublichen Verfahren der Buchfiihrung bei Ma-
nufakturen einzugehen. Man begnigte sich damals
in Deutschland verbreitet mit der sogenannten ein-
fachen Buchhaltung, bestehend aus dem Schuld-
buch, welchem bei der doppelten Buchfiihrung das
Hauptbuch entspricht. In das Schuldbuch wurden alle
Schuldner und Glaubiger nach dem Buchstaben des
Namens eingetragen. Von jedem Posten gab es zwei
Eintragungen: eine im Soll, eine im Haben (Schuldner
links, Glaubiger rechts im Journal verzeichnet). Ge-
winn und Verlust wurden haufig auf das persénliche
Konto des Geschdftseigentimers unmittelbar ge-
bucht. Im Geheimbuch wurde dessen gesamtes Ver-
maogen an barem Geld, an Schulden, Zinsen, Renten,
Immobilien und Betriebsausriistung, an liegenden
und fahrenden Stlcken in Form eines — meist jahr-
lichen — Inventariums verzeichnet, vom Unternehmer
meist mit eigener Hand geschrieben **

Die Tuchproduktion begann mit dem Einkauf
der Schafwolle. Dieser erfolgte durch Berliner Fabri-
kanten auf dem Berliner Wollmarkt, ferner auf loka-
len, periodischen Wollmarkten oder durch erfahrene
Einkaufer auf den Dérfern. Dieser Markt war durch
die Obrigkeit stark reglementiert.* Je nach Jahreszeit
und Ortlichkeit variierte die Qualitat der Wolle stark.

Friedrich der Grosse liess 1748 und 1752 spanische
Edelschafe, Marinos, importieren, «um die Probe zu
machen, ob auf solche Art unsere Wolle noch besser
und feiner herausgebracht werden konnte»®’; diese
Versuche hatten aber nur begrenzten Erfolg. Marino-
wolle oder spanische Wolle kostete etwa das Zehn-
fache der kurmarkischen; fir die Verarbeitung der
spanischen Wolle hatte das noch zu erwahnende
Lagerhaus ein kénigliches Monopol. Von Jahr zu Jahr
gab es naturgemass grosse Unterschiede in der
Menge der Produktion. Bereits Ende des 17. Jahrhun-
derts kam es in Preussen zu einer hdheren Wollpro-
duktion, als dort selbst verarbeitet werden konnte.
Preussische Wolle wurde daher auch zur Verarbei-
tung in die Schweiz exportiert und die Produkte da-
nach wieder teuer reimportiert — mit ein Grund fir
den Kurfirsten, das Manufakturwesen im Lande zu
fordern; doch bereits 1711 erfolgte dann ein Woll-
exportverbot zu Gunsten der heimischen Manufak-
turen, aber zum Nachteil der Gutsbesitzer — Uber-
wiegend des Adels.*

Die Verarbeitung von Schafwolle zu marktberei-
ten Geweben geschah im 18. Jahrhundert technisch
in sechs Schritten: *

1. Vorbereitung. Die Wolle wurde in Ballen angelie-
fert, deren Inhalt sortiert, eventuell gemischt, dann

44 Naéheres zur Struktur der damaligen Textilproduktion in
Deutschland findet sich bei Pohimann, fir die Schweiz bei
Bodmer und Maliniak, fiir den Alpen- und Donauraum der
Habsburgischen Monarchie bei Otruba und fur die Nieder-
lande bei de Baan; vgl. Quellen- und Literaturverzeichnis.

45 Weiteres dazu findet sich bei Penndorf; vgl. Quellen- und
Literaturverzeichnis.

46 Herzfeld, S.70-73.

47  Frahne, S.185.

48  Herzfeld, S.80-82.

49  Das ganze Verfahren der Wollverarbeitung wird beschrie-
ben bei: de Baan, S.9-105; Frahne, S. 185-187; Herzfeld,
S.72-79; Kruger, Horst, S.40-43; Paulinyi/Troitzsch,
S.280-318; Rachel, 5. 111-145.
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gereinigt und aufgelockert. So entstanden ungeord-
nete Faserknauel und Flocken.

2. Krempeln. Die so vorbereitete Wolle musste dann
fir das Spinnen aufbereitet werden. Dazu wurden die
Fasern der Flocken durch Krempeln (Kardieren,
Schrobeln, Streichen) oder durch Kammen paralleli-
siert und zu Vliesbdandern vereinigt.

3. Spinnen. Bei diesem Arbeitsgang, der oft im Ver-
lagswesen organisiert wurde, hat man aus dem Vlies
das Garn hergestellt. Das hierflr verwendete ein-
fachste Gerat war das Handspinnrad; die Fortent-
wicklung, das Fligelspinnrad, lieferte eine bessere
Qualitat. Danach folgte das weit verbreitete Tret-
spinnrad. Als Produkte entstanden mit diesen Ge-
raten das Ketten- und Schussgarn. Fur das Spinnen
wurden im Gesamtproduktionsprozess die meisten
Arbeitskrafte gebraucht, die erforderlichenfalls auch
durch Zwangsmassnahmen mit staatlicher Hilfe ein-
gesetzt wurden. Regular oblag das Spinnen oft
Frauen, Kindern, Dienstboten und Invaliden.

4. Weben. Dies ist das «rechtwinklige Verkreuzen
von Faden der Fadensysteme von Kette und Schuss
nach einer bestimmten Ordnung [...] zu einem Ge-
webe» .*® Dieser Prozess erfolgte im 17. Jahrhundert
noch weitgehend mit dem Handwebstuhl, dessen
Hauptbestandteile die Fusstritte, die Schafte und die
Lade waren. Diese Arbeiten wurden auch im Verlags-
system vergeben. Etwa ab 1760 wurde die Lade
durch die Schnelllade, auch «fliegendes Weberschiff-
chen» genannt, ersetzt. Damit begann die Vielfalt
von technischen Verbesserungen zur Entlastung des
Webers und zur Erhéhung der Produktion eines Web-
stuhls, die schliesslich zum Maschinenwebstuhl
fuhrte.

5. Appretur. Hierunter fallen das Walken und das
Zurichten des Gewebes zum gebrauchsfahigen End-
produkt. Das nach dem Weben noch grobe Tuch
wurde durch Walken gereinigt und verdichtet, ferner
durch Rauhen und Scheren veredelt und schliesslich
durch Zusammenlegen und Pressen in die endgultige
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Abb. 3: Das um 1760 entstandene Gemadlde eines
unbekannten Malers zeigt 16 Arbeitsschritte der Tuchpro-
duktion von der Wollwasche bis zum Falten und Pressen
der fertig gestellten Ware.

Form fUr den Verkauf gebracht. Fir die in diesem Un-
terabschnitt genannten Arbeiten wurden bereits im
spaten Mittelalter teilweise Maschinen eingesetzt,
z.B. WalkmUhlen und Spindelpressen.

6. Farben. Das Farben der Tuche erfolgte entweder
durch Verwendung gefarbter Garne oder durch Far-
ben ganzer Tuche. Als Farbstoffe wurden auch im 18.
Jahrhundert nur pflanzliche Produkte verwendet, wie
z.B. Krapp oder Waid fiir Rot bzw. Blau. Das Farbegut
wurde in die heisse Farbflotte, eine wassrige Losung
von Farbstoffen oder farbenerzeugenden Kompo-
nenten, die sich in einer Kiipe befand, eingebracht
und darin gerthrt oder geschwenkt. Hierbei kamen
sorgfaltig gehlitete Geheimrezepte zur Anwendung.
Der im Einzelnen komplizierte Prozess des Farbens
dauerte stets mehrere Tage.

Bei den meisten dieser Arbeitsschritte wurde die
Wolle oder das halbfertige Tuch nass behandelt, so
die Rohwolle nach dem Sortieren in Kupferkesseln
mit Wasser und Urin, nach dem Walken mit Urin und
flissiger Seife; danach musste das Tuch ldngere Zeit
in Wasser gewaschen werden. Das Spreewasser in
Berlin war in seiner Qualitat fir diese Arbeitsgange
zwar nicht sonderlich brauchbar, wie man um 1780
urteilte, da es viel Sand mit sich fuhrte; es gab aber in
Berlin keine Alternative. Wohl wegen des grossen
Wasserverbrauchs baute man in Berlin die erste
Manufaktur auf einer kleinen Insel in der Spree, wie
noch zu erldutern sein wird.

Fur alle diese Arbeitsschritte entwickelten sich
spezialisierte Handwerksberufe, die bereits vor der
Schaffung von Manufakturen in ihren jeweiligen
Zunften unabhangig voneinander arbeiteten. So gab
es Tuchmacher, Tuchbereiter, Tuchscherer und -schlei-
fer, Schwarz- und Schoénfarber.® Die Manufakturen
bildeten bendtigte Facharbeiter 6fters selbst aus.

50 Heute glltige Definition nach DIN 61040/1982.
51  Schultz, Handwerk, S.143-148.
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Das fertige Textilprodukt war das «Zeug». Da-
rum hiess der Betrieb von Wegeli in Berlin die Woll-
zeugmanufaktur Wegeli. Zeug wird im Zedlerschen
Universallexikon von 1733 wie folgt beschrieben:
«Zeug oder Zeuch, Frantz. Estoffe, bedeutet Uber-
haupt alle Arten von Geweben, sie mdgen gleich von
Gold, Silber, Seide, Wolle, Haaren, Baumwolle, Garn
oder anderen Materialien verfertiget seyn, und die
entweder von Fabricanten oder auch andern We-
bern, auf Stuhlen gewulrcket werden. In solchem
Verstande gehoren also hierher alle Tuche, Sarsche,
Resche, Ratienes, Etamindes [...]. Insbesondere und
theils von Seide, theils von Wolle, theils von Garne;
und heissen daher nach ihren unterschiedenen
Haupt-Benennungen seidene, wollene oder leinene
Zeuge. Die wollenen Zeuge sind dem Namen nach
fast unzahlbar, indem sie gemeiniglich von den Lén-
dern, Staedten und Oertern, da sie fabriciret werden
[...] den Namen bekommen. Vornehmlich aber wer-
den in denen Deutschen Handlungen die Berliner,
Hamburger, Colberger, Bremer, Langensaltzer, Erfur-
ter und andere Rasche gefiihret. [...] Man zahlet
wohl 30 Sorten der Feine und Farbe nach [...].»™

Verbreitet war unter den Wollzeugen neben
dem Krepon auch die Sarsche aus Frankreich. Unter
Tuch verstand man «jedes gewebte Zeug, es sei von
Flachs, Wolle oder Seide» >

6.3 Wirtschaftspolitische Bedingungen
in Preussen

Johann Georg Wegeli aus Diessenhofen bedurfte als
junger «Kreponmanufacturier» in Berlin einer staatli-
chen Konzession, um seinen Betrieb aufzubauen. Das
Nahere dazu regelte das grosse Wollmanufakturedikt
des Grossen Kurflirsten vom 30.Marz 1687.>* Wirt-
schaftspolitischer Zweck dieses Erlasses war:

1. Den einheimischen Wollgewerben sollte ihr Roh-
produkt gesichert, die inlandische Wolle vorwiegend
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oder gar ausschliesslich der Verarbeitung im Lande
vorbehalten werden.

2. Aus dieser Wolle sollten nun auch gute Stoffe, die
geeignet waren, die bisher tberlegene Konkurrenz
im Ausland zu ersetzen, gefertigt und ihr Absatz be-
fordert werden.

3. Den einheimischen Erzeugnissen wurde ihr Kampf
um den inneren Markt und den Absatz nach aussen
durch Tarif- und andere Schutzbestimmungen er-
leichtert.

Dieses Edikt wurde am 12. Dezember 1703 mit
einer Verordnung «wegen anzulegender neuer Ma-
nufakturen, dass solche nicht allzu vorschnell er-
richtet werden» ergdnzt.* In der «Tuch- und Zeug-
macherordnung» gab es zudem genaue Vorschriften
Uber das Wollsortieren und Wollschlagen sowie fur
Tuch- und Zeugsorten. Fur «Fabriken» galten diese
Vorschriften allerdings nur mit Einschrankungen.
Fabrikanten durften ihre Waren nach eigenem Gut-
diinken und den Erfordernissen der Nachfrage ent-
sprechend produzieren. Der grosse Unternehmer
erhielt also mehr Handlungsfreiheiten als der kleine
Handwerker mit wenigen Beschaftigten. Ferner war
in dieser Ordnung das Arbeitsverhéltnis zwischen
Handwerker und Verleger grundsatzlich geregelt
sowie die Gewerbeaufsicht durch sogenannte Fabrik-
inspektoren, zu denen ab 1736 noch «Fabrikenkom-
missarien» traten.

Seine Konigliche Majestat Friedrich Wilhelm 1.,
der seine Regierung 1713 antrat, hat die Kerngedan-
ken seiner Manufakturpolitik in seiner Kabinettsorder
vom 28. Mdrz 1738 festgehalten:

«Denn Hochstdieselbe eben deswegen die Fabriquen
und Manufacturen mit so vieler Mihe und Kosten
eingefiihret haben, um die Anzahl der Menschen im

52  Zedler, Bd.62, Sp.4.

53  Zedler, Bd.45, Sp. 1411,

54  Acta Borussica Be 1, S.689.

55  Beheim-Schwarzbach, S.64-66.



Lande und durch diese die Consumtion und Gewerbe
zu vermehren, da deroselben sonsten gar wohl be-
kannt, dass sie die fabricierten Waren zum Teil besser,
auch wohl wohlfeiler aus frembden Landern bekom-
men kénnten.»*

Dieser Konig handelte nach dem Grundsatz:
«Der liebe Gott hat den Firsten auf den Thron ge-
setzt, nicht zu faulenzen, sondern zu arbeiten und
seine Lander wohl zu regieren.»*” Unter seiner Herr-
schaft bestimmte die Staatsrason das Wirtschafts-
und Kulturleben dieses spartanisch anmutenden
Staates, wie Hubatsch es formulierte: «Sie war Aus-
gangs- und Zielpunkt aller verwaltungsmadssigen und
wirtschaftspolitischen Plane und Handlungen, was
immer als unbequem, ja hart empfunden werden
musste. In Preussen war eine derart extreme Einseitig-
keit zur Selbstbehauptung notwendig. Viel individu-
elle Freiheit konnte den Untertanen nicht gelassen
werden; alles was sie taten, sollte indessen mit Hin-
gabe im Dienst fir den Staat geschehen.»*® So war
also das allgemeine politische und gesellschaftliche
Umfeld beschaffen, in dem Johann Georg Wegeli sich
etablierte.

Spater, in der Mitte und zweiten Halfte des 18.
Jahrhunderts unter Friedrich dem Grossen, galten
diese absolutistischen Grundsatze und die merkanti-
listischen Ideen in der preussischen Wirtschaftspolitik
weiter.>® Im Einzelnen wurden aber auch neue Mittel
eingesetzt, die an hochster Stelle zur Starkung der
staatlichen Macht, weniger zur Steigerung der wirt-
schaftlichen Wohlfahrt der Regierten fiir geeignet be-
funden wurden. Besonderes Augenmerk Friedrichs
fand die Gewerbe- und Handelspolitik, die er ab
1749 personlich - mit ungeheurem Fleiss — bis in die
Einzelmassnahmen leitete. Jedoch war das Ende des
merkantilistischen Zeitalters absehbar: Der Wandel
zum Industriezeitalter unter Einsatz neuer Wege der
Finanz- und Handelspolitik wurde alsbald deutlicher,
und die Spannungen in der Gesellschaft des Dreistan-
destaates artikulierten sich zunehmend.

Bemerkenswert ist, wie Friedrich der Grosse
(1712-1786) in seinem ersten Politischen Testament
von 1752 die damalige Situation der Wollmanufaktu-
ren in seinem Land gesehen und beurteilt hat:

«Die Wollmanufakturen sind fir PreuBen die nattir-
lichsten, weil der Rohstoff zu den Haupterzeugnis-
sen des Landes zahlt. Mein Vater hatte das Lager-
haus eingerichtet, das groBen Aufschwung nahm,
seitdem dort Tuche wie die Aachener hergestellt
wurden. Durch die Anfertigung solcher feinen
Stoffe ist die nitzliche Manufaktur um 300 Web-
stihle vergroBert worden. Ein Kaufmann Wegeli
hatte schon zur Zeit meines Vaters eine bedeutende
Manufaktur fur Etamin, Serge und kleine Zeuge be-
grindet. Seitdem hat er sie ums Doppelte vergro-
Bert, und viele andere Kaufleute haben ahnliche
Manufakturen errichtet. Seit kurzer Zeit wird viel
Baumwollenzeug in Berlin angefertigt, und alle
Jahre sehen wir neue Fortschritte in dieser Industrie.
Zur Erleichterung fur die Tuchmacher in den kleinen
Stadten, die alle arm sind und keine Auslagen ma-
chen kénnen, habe ich einige Wollmagazine auf
dem flachen Lande geschaffen, aus denen ihnen
der Rohstoff auf Kredit geliefert wird. Sie bezahlen
ihn erst, wenn die von ihnen hergestellten Tuche
verkauft sind. Die Methode der Wollmagazine fiir
die kleinen Arbeiter und der Seidenmagazine fur die
Seidenweber ist sehr gut und fast die einzige, mit
der man solche Manufakturen in die H6he bringen
kann. Aus den Akziselisten habe ich ersehen, daB
uns Wattearbeiter fehlen. Gegenwartig bin ich da-
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mit beschaftigt, eine Wattemanufaktur in Magde-
burg einzurichten.

Dabei ist zu beachten: will man irgendeine
Manufaktur anlegen, die Bestand haben soll, so
muB vor allem ein Kaufmann ausfindig gemacht
werden, der sie Ubernimmt: denn der Fabrikant
kann nicht arbeiten und zugleich seine Ware ver-
kaufen. Ferner richtet der kaufmannische Unter-
nehmer das Augenmerk darauf, daB der fertige
Stoff den Vorschriften entspricht, was den Absatz
erleichtert. Nichts schadigt den Handel so sehr wie
der Mangel an Realitat, falsches EllenmalB und der-
gleichen Schwindeleien. Um moglichst zu verhiten,
daB die Arbeiter das Publikum und das Ausland be-
trgen, gibt es im ganzen Lande Fabrikinspektoren,
die die Waren prifen und alles Minderwertige uner-
bittlich zurlickweisen. Diese Aufsicht ist von groBer
Bedeutung, zumal fUr den Absatz nach dem Aus-
land.

Bei Prifung der Lage der Wollmanufakturen
habe ich in Erfahrung gebracht, daB die Unterneh-
mer allgemein Uber Mangel an Spinnern klagten.
Um dem abzuhelfen, lassen sie in Sachsen fur sich
arbeiten, so daB alle Jahre eine groBBe Masse Spinn-
wolle aus Sachsen ins Land kommt. [...] Sofort traf
ich MaBnahmen, um Wollspinner zu bekommen
und anzusiedeln. Sollen die ihr Auskommen haben,
S0 mussen sie ein Haus, ein Gdrtchen und genug
Weideland besitzen, um zwei Kihe zu halten. Ich
habe Kolonisten aus Sachsen, Polen und selbst aus
Mecklenburg herangezogen, habe sie angesiedelt
bei Potsdam und Kopenick, in der Neumark, in
Pommern, bei Oranienburg und mit Hilfe der Amt-
leute in vielen Dorfern. Alles in allem kann ich jéhr-
lich 1000 Familien ansiedeln. Die Familie zu funf
Kopfen gerechnet, sind zwolf Jahre erforderlich, um
die Zahl von 60000 zu erreichen. Sobald solche
Arbeiter angesiedelt sind, kommt es zuerst darauf
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an, sie mit einem Kaufmann in Verbindung zu brin-
gen, der ihnen standige Arbeit verschafft.

[...]

Ich glaube, an den Wollmanufakturen gibt es fast
nichts mehr zu verbessern, und es handelt sich nur
darum, sie auch fernerhin zu ermutigen und noch
eine groBere Anzahl in OstpreuBen einzurichten.»*

Woll- und Zeugmanufakturen wurden zu Zeiten
Friedrichs des Grossen weniger stark mit monopolar-
tigen Vergunstigungen ausgestattet als Hersteller von
Luxusartikeln. Ein Monopol sollte nicht nur die Kon-
kurrenz ausschalten und einen gesicherten Waren-
absatz ermdglichen; man wollte zugleich von staatli-
cher Seite die Arbeiter an die Manufaktur binden. Der
Koénig war stets an einer aktiven Arbeitsmarktpolitik
interessiert, um ja keine grossere Arbeitslosigkeit in
seinem Lande oder gar in seiner Residenzstadt Berlin
aufkommen zu lassen. Monopole wirkten sich im
Ubrigen auch mannigfach nachteilig auf den jeweili-
gen Wirtschaftszweig aus, wie es der noch zu erér-
ternde Streit um das Privileg des Lagerhauses zeigt.”'

60  Friedrich der Grosse, S.25-27 und S. 32.
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7. Die erste Generation in Berlin (1703-1755)

71 Johann Georg Wegeli (1680-1755).
Sein Wirken, seine Familie

Als Johann Georg Wegeli aus Diessenhofen, refor-
mierten Bekenntnisses, wahrscheinlich 23 Jahre alt,
am 6. Oktober 1703 nach langer Reise zu Wasser und
zu Lande in Berlin ankam, regierte in Preussen Konig
Friedrich I. (1657-1713). Wegelis Beruf war «Krepon-
manufacturier», er hatte also noch in der Schweiz
eine Ausbildung als Tuchweber genossen und ein-
schlagige Berufserfahrung gesammelt. Vielleicht
hatte bereits sein Vater sich mit der Herstellung oder
dem Handel von Tuchen befasst. Die Tatsache, dass
seine spatere Frau aus einer Tuchweberfamilie in Za-
rich stammte, kénnte zu der Hypothese fiihren, dass
er in Zurich seinen Beruf gelernt und ausgeubt hatte,
dort auch seine spatere Frau kennenlernte und diese
nach seiner Etablierung nach Berlin kommen liess.
Weageli liess sich — anders als viele seiner Lands-
leute — in Colln nieder, das erst 1710 mit Berlin und
einigen Vorstadten zur Residenzstadt Berlin vereint
wurde. 1710 hatte Berlin 56 000 Einwohner und war
eine Stadt mit reger Bautatigkeit: Das neue, auch
heute noch existierende Zeughaus war im Entstehen
begriffen, ebenso der Ausbau des Stadtschlosses.
Wegeli durften die allgemeinen Bedingungen
fur seine berufliche Tatigkeit in Preussen sowie die
Privilegien fur einwandernde Schweizer schon vor
seiner Ankunft grundsatzlich bekannt gewesen sein.
Das unglickliche Schicksal seines Landsmanns Orelly
aus Zurich hat er wohl spdtestens in seinen ersten
Wochen an der Spree erfahren. In seinen ersten Ber-
liner Jahren durfte sich Wegeli um den Aufbau eines
eigenen Verlagssystems, der Organisation von ihm
zuarbeitenden Spinnern in der Stadt und auf dem
Lande gekiimmert haben. Auch musste er die Grund-
lagen fir seine zukinftige Manufaktur schaffen, in-
dem er die fur die Investitionen notwendigen Mittel
einwarb. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er nicht un-
erhebliche Eigenmittel aus der Schweiz mitgebracht

hatte, die aber nicht ausgereicht haben durften, so
dass er Fremdmittel aufnehmen musste. Schliesslich
musste er sich in jenen Jahren um ein geeignetes
Grundstuck fur seine Manufaktur bemthen, wozu er
die Hilfe staatlicher Stellen in Anspruch genommen
haben durfte.

Wesentlich und auch formale Notwendigkeit fir
Wegelis Etablierung als Manufakturist war, dass er
am 23. Marz 1711 Berliner Blrger wurde, wofir er
ein Burgergeld von vier Talern zu zahlen hatte. Der
Burgerbrief kostete zusatzliche 19 Groschen (1 Taler
= 24 Groschen).® Im Burgerbuch ist er als «Crepon-
fabrikant» verzeichnet, also nicht als Zeugmacher.
Dies ist ein wichtiger Unterschied insofern, als Zeug-
macher oder Tuchmacher in Zunften organisierte
Handwerker waren, Fabrikanten aber nicht.®® Nach
Rachel und Wallich hat Wegeli 1710 seinen Manufak-
turbetrieb aufgenommen, wofir sie allerdings keine
Belege nennen.*

Im Jahre 1708, also funf Jahre nach seiner An-
kunft an der Spree, konnte Wegeli mit Anna Cleopha
Hogger aus Zurich die Ehe schliessen; der genaue Tag
ist nicht Gberliefert. Die Trauung fand in der refor-
mierten Parochialkirche zu Berlin durch Pastor Jere-
mias Sterky statt, wie sich aus dem Trauregister dieser
Gemeinde ergibt.

Uber die angesehene Familie Hogger in Zirich
gibt es zahlreiche Informationen. Urspriinglich ein
Ratsgeschlecht des Freistaates St. Gallen und schon
seit der Reformationszeit protestantischen Glaubens,
ist ein Weber Hogger am Dienstag nach St. Hilaritag
(18. Januar) 1532 ins regimentsfahige Zlrcher Bir-
gerrecht aufgenommen worden. Voraussetzung da-
fur war, dass er in Zurich ein Haus zu Eigentum hatte
und einen Harnisch besass; er leistete sodann den
Burgereid. Sein Sohn Caspar (gestorben 1592) stieg

62  Kaeber, Burgerbucher, S.28 und S. 35.
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uber die Amter eines Augustinerschaffners (1559),
eines Zunftmeisters zur Waag (1565) und des Korn-
meisters (1574) zum Statthalter und Obersten Meis-
ter von Stadt und Republik Zirich (ebenfalls 1574)
auf, dem zweithéchsten Amt in Zurich zur damaligen
Zeit. Auch spatere Hogger finden sich in den Listen
der Zunft zur Waag, in der seit 1442 die Zircher Woll-
weber, Leinenweber und Bleicher zusammengefasst
waren. Um 1678 gab es in Zurich 23 Firmen der Woll-
produktion. Ein noch heute offentlich sichtbares
Zeugnis far die Zunft zur Waag ist das Zunfthaus am
Munsterhof.*

Weagelis Braut hatte mit Anna Cleopha eine sel-
tene Vornamenkombination. Cleopha oder richtiger
Cleophea bedeutet «Schon-Gesicht» oder «Vaters
Ruhm» . Der seltene Vorname Cleophea findet sich im
Tauf- und Ehenbuch der Kirchgemeinde Grossmuins-
ter zu Zurich gelegentlich in den Jahren 1670 bis
1707. Die Kombination Anna Cleophea ist nur einmal
fur ein Madchen dort verzeichnet, namlich am 20.
November 1681; als Vater wird Heinrich Hoegger, als
Mutter Anna genannt. Im Taufbuch der Kirchge-
meinde St.Peter in Zlrich taucht diese Vornamen-
kombination in den Jahren 1680 bis 1690 Uberhaupt
nicht auf. Im Berliner Trauregister und bei Brunner ist
angegeben, dass die Braut 1689 geboren sei. Ihr ge-
naues Geburtsdatum muss daher leider offen blei-
ben. Kein Zweifel besteht aber, dass sie aus der Fami-
lie Hogger in Zurich stammte, was auch dadurch
wahrscheinlich wird, dass ihr vierter und funfter Sohn
aus der Ehe mit Wegeli Vornamen erhielten, die nur
bei den Hogger, nicht aber bei den Wegeli vorkamen:
Caspar und Hans Jacob.

Aus der Ehe von Johann Georg Wegeli und
Anna Cleopha Hoégger gingen nach den Aufzeich-
nungen im Register zum Taufbuch 1703 bis 1841 der
Parochialkirchengemeinde zu Berlin, der das Paar
zeitlebens angehorte, acht Kinder hervor: *

1. Johann George Samuel, getauft am 28.Juli 1709,
gestorben 1743;
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2. Friedrich Siegismund, getauft am 2. August 1711;

3. Johann Daniel Josua, getauft am 23.August
1713;

4. Wilhelm Caspar, getauft am 7. November 1714,

5. Johann Jacob, getauft am 13. September 1716;

6. Johann Christian, getauft 1718, gestorben 1752,
tatig als Kriegs- und Domanenrat, verheiratet mit
Charlotte Christiane Gloxin; *

7. Johann Andreas Daniel, getauft am 23.Februar
1721;7°

8. Marie Cleopha Elisabeth, getauft 1725.

Von diesen acht Kindern durften drei (2., 3. und
8.) in ihren frithen Jahren verstorben sein, da Uber sie
keine weiteren Daten und Nachrichten vorhanden
sind und sie auch im Totenregister 1749 bis 1781 der
Parochialkirche nicht verzeichnet wurden. (Ein fr-
here Jahre umfassendes Totenregister dieser Ge-
meinde ist leider nicht vorhanden.)

Uber den Kriegsrat Johann Christian Wegeli ha-
ben sich Nachrichten in den Acta Borussica erhalten.
Sein Aufgabenbereich ist dort definiert in der Liste
der «Vertheilung derer Departements unter die res-
pective Membra bei der Kurmarkischen Krieges- und
Domanenkammer Berlin» vom 5.Dezember 1748.
Zu seinem Departement gehdrten die Amter Ziesar,
Lehnin und Zinna, der Zauchesche Kreis unter dem
Landrat von Schierstedt, ferner die Stadte Pritzerbe,
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Ziesar, Werden und Teltow. Ferner heisst es dort: «Der
Kriegesrath Wegeli hat noch besonders die Feuer-So-
cietdtssachen, ingleichen die jahrlich einzureichende
Woll-, General- und andere von denen Stadten einzu-
sendende Tabellen, muss auch in Abwesenheit des
Kriegesraths Gause dessen Departement in militari-
bus respiciren.»”

Kriegsrat Gause hatte die Stadte Brandenburg,
Rathenow und Spandau in seinem Departement. In
Wegelis Departement waren die Steuerrate von Stille
und Neubauer tatig. Funf Jahre zuvor war Wegeli in
der Kurmarkischen Kammer im Departement der
Kriegsrdate von Gerlach und Kriele als Auscultator
tatig gewesen; deren Departement umfasste u. a. die
Stadte Ruppin und Fehrbellin. Ein Auscultator war ein
Auszubildender, vergleichbar einem heutigen Refe-
rendar.

Als nun eine Vakanz bei der Magdeburger Kam-
mer entstand, erbat der Konig durch Kabinettsorder
vom 21. August 1749 vom Generaldirektorium einen
Vorschlag tber «einige tlichtige Subjecta» fur diese
Kriegsratstelle, «dabei jahrlich 588 Thaler Tractament
seind».”” Wegeli hatte sich bereits zuvor zu einem an-
deren Posten gemeldet, wozu er aber dem Konig
nicht geeignet erschien. Jetzt aber kam er wieder in
die engere Wahl, wie der Bericht des Generaldirekto-
riums an den Konig vom 2. Oktober 1749 belegt:
«Hierndchst haben E.K.M. nach Dero Cabinets-
Ordre vom 30.Septembris allergnadigst befohlen,
den Krieges- und Domanenrath Wegeli, wann er
schon 8 Jahre als Kriegesrath bei der Churmadrkischen
Kammer ohne Besoldung gedienet und sich zur Ar-
beit gut appliciret hatte, in Vorschlag zu bringen. Wir
zeigen hierauf allerunterthanigst an, wie derselbe
zwar anfanglich 1% Jahr auscultator und nachher 5
Jahr Krieges und Domanenrath bei der Churmarki-
schen Kammer gewesen, in solcher Zeit sich auch ei-
nige Wissenschaften acquiriret, jedoch bei unter-
schiedlichen vorgekommenen Fallen remarquiret
worden, daB seine Arbeit nicht zuverlassig, sondern

er auch zu flichtig und von denen meisten Sachen
noch keine solide Wissenschaft habe. Dahero wir
denselben zu der bei der Magdeburgischen Kammer
vakanten Kriegesrathstelle, als welche mit einem be-
reits in allerlei Sachen wohl erfahrnen und routinirten
Subjecto nach E.K. M. allergnddigsten Ordre und In-
tention bestellet werden soll, in Vorschlag zu bringen,
bedenklich finden; jedoch Uberlassen E.K. M. aller-
gnadigsten Entschliessung wir allerunterthanigst,
welchem Sie diese vacante Kriegesrathstelle aller-
gnadigst zu conferiren geruhen wollen.»”

Nach dieser nicht gerade schmeichelhaften
Beurteilung Wegelis durch das Generaldirektorium
entschied sich der Koénig, die Stelle nicht Wegeli, son-
dern dem Hofrat Stieber zu tGbertragen. Bemerkens-
wert ist, dass Wegeli, 1749 31 Jahre alt, schon
mehrere Jahre ohne Besoldung — aber mit Titel — im
Staatsdienst tatig war, eine Praxis, die fr eine Probe-
zeit auch noch im 19.Jahrhundert durchaus (iblich
war. Den Lebensunterhalt hat der junge Mann sicher
von seinem Elternhause erhalten. Nach diesem ge-
scheiterten Bemihen um eine feste Stelle durfte
Wegeli bis zu seinem bereits drei Jahre spater erfolg-
ten Tod weiter bei der Kurmadrkischen Kammer be-
schaftigt gewesen sein.

Vater Johann Georg Wegeli lebte mit seiner Frau
und den Kindern wohl bald nach Fertigstellung der
Gebaude fir die Manufaktur auf der «Insel» unweit
des Mihlendamms.” Uber den Alltag der Wegelis im
Berlin der ersten Halfte des 18.Jahrhunderts ist leider
nichts Konkretes Uberliefert. Es durfte sich fir sie bald
nach Aufnahme der Arbeiten in der Manufaktur ein
solider Wohlstand entwickelt haben, der weit Gber
dem Durchschnitt der Lebenshaltung der Bevolke-
rung in Colln lag. Als Zeichen dafur kann der kleine
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Barockgarten gelten, der auf der «Insel» angelegt
wurde und auf dem Stadtplan Berlins von Schmettau
aus dem Jahre 1750 zu sehen ist. Wie man sich die
allgemeinen Lebensverhaltnisse in Berlin um 1740
vorzustellen hat, wurde von Consentius anschaulich
beschrieben.”

Johann Georg Wegeli war als Unternehmer
durch seine Geschafte sicherlich stark beansprucht.
Dennoch fand er Zeit, das Ehrenamt eines Presbyters
der Parochialkirche zu Gbernehmen. Im Kirchenpro-
tokoll findet man Wegeli zum ersten Mal unter den
bei den Sitzungen des Presbyteriums Anwesenden
am 9.November 1721. 1722 nahm er dreimal, 1723
und 1724 je einmal an dem an und fur sich seit 1705
an jedem ersten Sonntag im Monat tagenden Gre-
mium teil. Seine Anwesenheit ist das letzte Mal am
22 November 1750 protokolliert.”

Diese Parochialgemeinde hatte einen besonde-
ren Status. Sie entstand 1694 mit kurfurstlicher Ge-
nehmigung durch die Initiative einiger wohlhabender
reformierter Berliner, welche ein Grundsttck fur den
Neubau einer Kirche an der Klosterstrasse erwarben.
Der Bau der Kirche wurde 1705 vollendet; nach
schweren Schaden im Zweiten Weltkrieg wurde sie
um 2002 grundlegend renoviert.” Die urspringliche
Gemeinde war eine sogenannte Personalgemeinde
ohne eigenes lokales Gemeindegebiet (ohne Paro-
chial). Die Mitgliedschaft in dieser Gemeinde erwarb
man entweder durch Geburt (als Kind eines Gemein-
demitglieds) oder durch Beitritt mittels Namensein-
tragung in das Kommunikantenbuch; letzterer Weg
war der, den Wegeli beschritten hat. Von Anfang an
gehorten hohe Hofbeamte und bedeutende Persén-
lichkeiten des offentlichen Lebens dieser Gemeinde
an; sie hatte in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts
das «Geprage einer aristokratischen Vornehmheit»,
wie Naatz schrieb.”® Das Presbyterium leitete nach
dem Privileg K6nig Friedrichs |. ein Obervorsteher mit
hoher staatlicher Stellung, z.B. 1716 bis 1734 der
Geheime Staatsrat und Prasident des Generalfinanz-
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direktoriums von Kamecke, 1734 bis 1750 der Ge-
heime Staats- und Kriegsminister von Marschall.
Wenn also Wegeli 1722 Mitglied dieses Presbyteri-
ums wurde, so war er damit — gerade mal elf Jahre
nach seiner Einbiirgerung in Berlin — bereits in den
hochsten Kreisen der Berliner Gesellschaft akzeptiert.
Wegeli als vermégender Mann wusste sich die-
ses Amtes Uber den Tod hinaus als wirdig zu erwei-
sen. In seinem Testament vom 2. November 1730 ver-
machte er namlich der Parochialkirche aus seinem
Vermogen 500 Reichstaler, welche die Gemeinde
«zinsbahr unterbringen» sollte. Uber die Verwen-
dung der Zinsen heisst es weiter in diesem Testament,
das seine S6hne Wilhelm Caspar und Johannes An-
dreas Daniel am 7. Mai 1755 vorlegten:
«Weil der Schulmeister im Kloster Lehnin wegen der
Kinder die eine halbe bif3 gantze Stunde in die Schule
zu gehen haben, im Winter hingegen wegen schlech-
ten Wetters nicht allezeit in die Schule kommen kon-
nen, sich resolviren missen von Ostern bif3 Michaelis
den gantzen Sommer Uber Schule zu halten, wofur er
jahrlich aus der parochial-Kirchen Acht Thaler be-
kommen; Und es aber geschehen kénnte daB die
Zahlung sothaner Acht Thaler mit der Zeit aufgeho-
ben wirde: so sollen von meinem Vermachtnisse der
500 Rth. dem Schulmeister, wenn er den Sommer
Uber Schule halt, daflr jedes Jahr Zehn Thaler gezah-
let, die Gbrigen Zinsen aber monatlich an die Kirchen-
armen der parochial-Kirchen mit ausgetheilet werden
und auf solche Art von meinem Capital der 500 Rth
die 10 Rth vor den Schulmeister in der Rechnung be-
standig aufgefihret seyn.»”

75  Viele Einzelheiten finden sich auch bei Glatzer; vgl. Quel-
len- und Literaturverzeichnis.

76  Naatz, S.35-50.

77  Badstlbner-Gréger, S. 15-16.

78  Naatz, S.30.

79 ELAB, Archiv der Evangelischen Georgen-Parochialge-
meinde Berlin, H. XVIIl. 40 Wegelisches Legat 1750-1755.



In der Akte der Parochialkirche zum Testament
Wegelis findet sich neben einem Dankbrief auch der
Vermerk, dass das Kapital jéhrlich 25 Reichstaler Zin-
sen bringe, also 5 %. Den Lehrer Riedeburg in Lehnin
wird das Vermachtnis gefreut haben. Das Kloster Leh-
nin, zirka 20 km stdwestlich von Potsdam gelegen,
ist eine alte Zisterziensergrindung; neben der frih-
gotischen Abteikirche sind dort weitere alte Gebaude
bis auf die heutigen Tage gekommen. Es ist anzuneh-
men, dass Wegeli die ortlichen Verhaltnisse selbst ge-
kannt hat; es gab ja zur Zeit Friedrichs des Grossen im
Amt Lehnin eine Schweizer Kolonie.

Wenn auch das Hauptgeschaft von Johann
Georg Wegeli mit Sicherheit die Wollzeugmanufak-
tur und die damit verbundene Handlung gewesen ist,
so darf man doch mit einiger Wahrscheinlichkeit an-
nehmen, dass er in spateren Jahren auch in Finanzie-
rungsgeschaften engagiert war. Flr seinen jlngeren
Sohn Johann Andreas Daniel ist dies jedenfalls nach-
gewiesen.

Die ausgezeichnete wirtschaftliche Lage und die
Vermogensverhaltnisse des alten Wegeli dirften
auch die Grundlage daftr gewesen sein, dass Fried-
rich der Grosse ihm am 26. Mai 1752 den Auftrag fur
die Versorgung der staatlichen Munze mit Gold und
Silber anbot, was Wegeli jedoch ablehnte. Beleg hier-
fur ist eine Kabinettsorder des Konigs, die sich noch
um 1898 im wegelischen Privatbesitz befand.*

Noch im Jahre 1752 hatte Johann Georg Wegeli
sein Testament dahingehend abgeandert, dass die
«Insel», der er einen Wert von 12 000 Talern beimass,
nach seinem Tode seinen beiden S6hnen, die jetzt in
Kompanie standen, und weiter deren beiden Stam-
men je zur Halfte zufallen solle, aber nur solchen
Nachkommen, die dort die Handlung fortsetzen wir-
den. Wintzer vermutet, dass die Ursache der Ande-
rung einerseits eine bereits eingesetzte Erniichterung
des Sohnes Wilhelm Caspar betreffs des Fortgangs
seiner Porzellanfabrik gewesen sein konnte, anderer-
seits aber auch der Umstand, dass der Sohn Johann

Andreas Daniel nur zwei Tochter hatte, die die Woll-
zeugfabrik nur schwerlich hatten fortfihren kén-
nen.®' Diese beiden Sohne hatte Wegeli nach und
nach in sein Unternehmen aufgenommen.

Anna Cleopha Wegeli verschied am 1. August
1750 in Freienwalde, dem heutigen Bad Freienwalde,
zirka 50 km nordéstlich von Berlin gelegen. Dieser Ort
wurde seit den Zeiten des Grossen Kurfursten, der vor
den Toren des Stadtchens einen «Gesundbrunnen»
anlegen liess, gerne aufgesucht; er war zudem ein
wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Der Ruf dieses Bade-
ortes in der Mark wurde gefestigt, als Kénig Friedrich
Wilhelm 1. erfuhr, dass einige seiner Offiziere dort
durch das eisenhaltige Wasser eine Gesundung von
ihren rheumatischen Leiden erfahren hatten. Er liess
daher die dortigen Quellen durch seinen Medikus un-
tersuchen und gab dem Architekten Diterichs 1735
den Auftrag, in dem hibschen Talchen ein Wohnge-
baude und ein allgemeines Badehaus, ferner eine
neue Einfassung der Hauptquelle aus Sandstein so-
wie darlber ein achteckiges Brunnenhaus mit acht
Saulen zu entwerfen. Im Mai 1730 waren die Bau-
arbeiten «glucklich geendet worden». Auf die heuti-
gen Tage ist sowohl eine Ansicht des Gesundbrun-
nens von 1750 in Gestalt eines Stiches von Schleuen
als auch ein Grundriss der spateren Gebaude aus dem
Jahre 1779 gekommen .*? Das Bad wurde durch meh-
rere Brunnen gespeist, die sich alle am Westende des
kleinen Tales befanden. Einer Informationsschrift der
heute dort befindlichen modernen Fachklinik kann
man folgendes Gber die Geschichte des Brunnens
entnehmen:

«Als Badequelle diente der Georgenbrunnen, den es
auch schon 1706 gab. Er lag ungefahr 100 Schritte
von der Kénigsquelle entfernt. Seine Einfassung und
den Pavillon dazu, der so ahnlich wie derjenige der

80  Wintzer, S.10.
81  Wintzer, S. 10.
82  Kruger, Rolf-Herbert, S.216-220.
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Kénigsquelle aussah, hatte der aus der Schweiz stam-
mende Berliner Kaufmann Johann George Wegeli ge-
stiftet. Nach dem zweiten Vornamen des Stifters war
die Quelle schliesslich benannt worden. Vor diesem
Brunnen befand sich eine Pumpe, mit der Wasser
gepumpt wurde, welches in die Stadt zu denjenigen
gefahren wurde, die zu Hause baden wollten. Die
Georgsquelle lag etwa dort, wo das Mdihlenfliess
entspringt, also am hinteren Ende des Gesundbrun-
nengelandes, etliche Meter westlich der heutigen
Kurfirstenquelle.»

Von den Gebauden des 18.Jahrhunderts ist
heute leider nichts mehr erhalten. Beachtlich bleibt,
dass Wegeli sich hier als Stifter fir das allgemeine
Wohl betatigt hat.

Warum Frau Wegeli in Freienwalde Linderung
oder gar Heilung ihres Leidens suchte, ist nicht Uber-
liefert; moglicherweise hatte sie rheumatische Be-
schwerden. Man darf annehmen, dass die dortige
Landschaft mit Higeln bis 100 m Hohe fur die Wegeli
am ehesten — in der ganzen Umgebung Berlins —
Erinnerungen an ihre alte Schweizer Heimat weckte,
da ja die Gegend um Diessenhofen sowie das Vor-
alpengebiet in der weiteren Umgebung von Zrich
durchaus ahnliche topografische Strukturen auf-
weist. Die sterblichen Uberreste von Frau Wegeli wur-
den nach Berlin Ubergefiihrt; das Begrdbnis fand
wahrscheinlich auf dem Friedhof der Parochialkirche
statt, der noch heute die Kirche umgibt; das Grab ist
aber heute nicht mehr vorhanden.

Am 1.Madrz 1755 folgte Johann Georg Wegeli
seiner Frau in den Tod und wurde wahrscheinlich ne-
ben seiner Frau bestattet. Da die Parochialgemeinde
Uber kein Verzeichnis der alteren Graber auf ihrem
Friedhof bei der Kirche verfigt, kann man nur diese
Vermutung aufstellen. Unwahrscheinlich ist aber,
dass Wegeli und seine Frau auf einem der drei be-
rihmten Dorotheenstddtischen Friedhéfe zu Berlin
beigesetzt wurden, wie es auch schon behauptet
wurde.
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7.2 Die «lnsel»

Auf der Suche nach einem geeigneten Grundstiick
oder Haus fur seine neu einzurichtende Manufaktur
stiess Johann Georg Wegeli auf eine Liegenschaft in
Colln, die bereits als Manufaktur gedient hatte: Es
war die «Insel» in der Spree unweit des Mihlendam-
mes, damals wie heute eine wichtige Verbindung
zwischen Colln und Berlin, und nahe bei dem dama-
ligen «Neuen Fischmarckt». Von Natur her befand
sich an dieser Stelle eine kleine Insel, genauer ein
«Werder» — in der ortstiblichen Bezeichnung —, der
als Bleiche genutzt wurde. Die zunehmende Platznot
in den Stadten Colin und Berlin einerseits, die Vorteile
des Standorts, wenn fliessendes Wasser oder (iber-
haupt Wasser in grosseren Mengen fur gewerbliche
Zwecke benttigt wurde, andererseits, waren wahr-
scheinlich bestimmend, diese «Insel» mit einem
festen Manufakturgebdude zu bebauen. Dies wurde
dadurch ermdglicht, dass man im 17.Jahrhundert
technisch in der Lage war, eine Insel mit wasserrei-
chem Untergrund durch Abddammung zuverldssig
so zu sichern, dass ein Gebdude mit entsprechender
Grindung errichtet werden konnte. Ein Berliner Bei-
spiel solcher Baukunst war der quer durch die Spree
angelegte Mihlendamm, etwa 150 m stromabwarts
von der Insel entfernt. Der Mihlendamm ruhte 1660
auf machtigen, in den Untergrund der Spree ge-
rammten Pfahlen, dazu Querlagen von Balken. Teile
des Dammes waren mit Schutt und Erdreich aufge-
fallt, und Uber die notwendigen breiten Durchlasse
far die unter dem Damm fliessende Spree waren ein-
fach Balkenbelage verlegt. Der Damm selbst war aber
nicht nur eine Verbindungsstrasse zwischen Colin
und Berlin, sondern bereits seit dem 13. Jahrhundert
Ort von schliesslich vier Wassermiihlen. Der Damm
wurde zudem anfangs mit Verkaufsbuden ausgestat-
tet; spater gab es richtige Hauser am und auf dem
Damm. Sein Aussehen wurde 1685/87 durch Kolo-
naden verschonert. Die Spree diente der Bevolkerung



Abb. 4: Auf diesem Plan der koniglichen Residenz-
stadt Berlin von 1778 gut zu erkennen: die an die Fischer-
briicke anschliessende, quadratisch bebaute «Insel» in der
Spree mit den Gebduden der Textilmanufaktur Wegeli.
Nordlich davon, beim Wort «Friedrich», die Gebaude der
Porzellanfabrik Wegeli mit Gartenanlage (siehe Kapitel
8.1.2).
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nicht nur als Energiequelle fur die Mahlen, sondern
auch als Ort far den Fischfang. Daher befanden sich
zwischen Mihlendamm und «Insel» zahlreiche
Liegeplatze fur Fischerboote sowie Fischkasten, in
denen der Fang frischgehalten wurde. Der Mihlen-
damm behinderte natirlich den Schiffsverkehr;
Fracht musste daher vor dem Damm ausgeladen und
auf die andere Seite verbracht werden; dies geschah
so lange, bis im 19. Jahrhundert erstmals eine
Schleuse beim Muhlendamm gebaut wurde.*

Wasserbautechnisch war fur die Bebauung der
«Insel» auch eine solide Uferbefestigung Vorausset-
zung, die nach den zeitgendssischen Abbildungen
teils aus Holz, teils aus Stein errichtet wurde. War an-
fangs die «Insel» durch einen Steg mit dem Ufer ver-
bunden, wurde zu Wegelis Zeiten, etwa um 1725,
eine feste, die gesamte Breite des bebauten Inselare-
als umfassende Aufschittung zwischen «Insel» und
Ufer vorgenommen, so dass eigentlich keine Insel
mehr vorhanden war, vielmehr im Grundriss eine
rechteckige, fast quadratische Ausbuchtung bzw.
Erweiterung des Ufers an der Abzweigung der Spree
in die Friedrichsgracht entstand. Man gelangte so von
der Stdwestseite der «Insel» einerseits (ber die
Fischerbriicke zum Muhlendamm, andererseits Uber
die Inselbriicke zur Uferstrasse «Neukolln am Was-
ser». Diese ortliche Situation beschrieb Nicolai 1779
folgendermassen: «<An der Fischerbriicke> heiB3t eine
Kaye langs der Spree bis an die Inselbriicke, 1683 er-
baut. 1740 war die Kaye 171 Rheinische Ruthen lang
erhohet. Daran liegt die <dnsels.»®

Wesentliche Informationen zur Entwicklung der
Bebauung der «Insel» liefern die jeweiligen zeitge-
nossischen Stadtplane.® Im Plan von 1660 ist der noch
unbebaute Werder Uberhaupt nicht eingetragen. Im
Perspektivplan des Johann Bernhard Schultz von
1688 ist eine frei im Fluss befindliche, bebaute Insel
eingezeichnet, wahrend dann im Plan von J.F. Wal-
tern von 1737 die frihere Insel durch Aufschiittung
mit dem Ufer fest verbunden ist. In den folgenden
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Jahrzehnten wird die dargestellte Bebauung immer
umfangreicher; sie stellt sich folgendermassen dar:
1. Das erste Manufakturgebaude auf der «Insel» ist
auf dem Plan von Joachim Bernhard Schultz aus dem
Jahr 1688 aus der Vogelperspektive gezeichnet; es
wird als «Manifactur Spinhauf3» bezeichnet. 1687
soll das Gebaude auf der «Insel» errichtet worden
sein.®® Der Plan zeigt einen zweigeschossigen Baukor-
per mit Walmdach und zwei relativ hohen Schornstei-
nen. Das Gebaude stand auf einer Art Plattform in
der Spree, die, von einer Pfahlwand umgeben, durch
Aufschittung auf dem Werder erbaut wurde. Das
Gebaude diente dem Betrieb von Elard Esisch und
Daniel Stephani, wohl die erste Wollmanufaktur in
Preussen Uberhaupt.¥” Das Unternehmen wurde
1678 auf Anordnung des Grossen Kurflrsten ge-
grindet. Die Wollweberei wurde hausindustriell
betrieben, die Tuchmacher mit Wolle und Geld ver-
legt. Die von ihnen gelieferten Tuche wurden auf der
«Insel» bereitet, erhielten dort die Appretur mit Gera-
ten, die aus den Niederlanden importiert wurden.®
Der Betrieb hatte von Anfang an mit grossen Schwie-
rigkeiten zu kampfen, angeblich vor allem mit Un-
tichtigkeit und bosem Willen der Arbeiter, so dass
wohl 1704 das Unternehmen von dem damaligen
Besitzer Vehdeler eingestellt wurde.®

2. Die zweite Manufaktur auf der «Insel» wurde von
Wegeli errichtet. Der ganze Gebaudekomplex wurde
wohl um 1710 erworben, das alte Gebdude weitge-

83  Mauter/Peibst, S. 16-22; Demps/Geist/Rausch-Ambach,
S.21-24.

84  Nicolai, Bd. 1, S.109 (1779).

85  Samtliche im Folgenden genannten Plane befinden sich in
der Sammlung der Zentral- und Landesbibliothek Berlin,
Kartenkabinett des Zentrums far Berlin-Studien, Berlin-
Mitte.

86  Martin, S. 146; Nicolai, Bd. 1, S.131 (1786).

87  Acta Borussica Be 1, S.687-688; Herzfeld, S.86; Martin,
S.146.

88 deBaan, S.9.

89  Acta Borussica Be 1, S. 687-688.



Fig. 2: Diese Skizze im Massstab von etwa 1:1000
zeigt die 6rtlichen Gegebenheiten der «Insel» im Detail.
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hend abgerissen und nach und nach eine neue Be-
bauung vorgenommen. Auf den Stadtplanen von
1723 und 1738 sieht man eine Bebauung langs der
vier Seiten der «Insel», derart, dass ein grosser Innen-
hof gebildet wurde; auf diesen Planen war die «Insel»
noch mit einem Steg mit dem Ufer verbunden. Auf
dem Plan von 1737 ist der Steg bereits weggefallen,
da eine Aufschittung zwischen der dem Ufer zuge-
wandten Seite der «Insel» und dem Ufer erfolgte, so
dass die «Insel» entsprechend in der Flache vergros-
sert wurde. Nicolai schrieb allerdings, dass bereits
1725, «bey Errichtung der Wegelischen Manufaktur,
die Spree nach dem Lande zu zugeddmmt» worden
sei.” Auf dem sehr genauen Plan des Grafen von
Schmettau des Jahres 1750 im Massstab 1: 4333, der
sich im Markischen Museum befindet, sient man,
dass das erwahnte geschlossene und rechteckige
Gebaude mit grossem Innenhof weiterhin steht, aber

durch ein Gebaude an der Ostseite der «Insel», also
auf der Aufschittung, vergrossert ist, wobei ein klei-
ner Bau senkrecht dazu langs der Fischerbriicke an-
stosst. Ein weiteres, kleineres Gebaude steht auf der
Aufschattung an der westlichen Seite des Komple-
xes, ebenfalls an die Fischerbriicke stossend. Zwi-
schen letzterem und dem alteren, grossen Gebdude
blieb eine unbebaute Flache, auf der Wegeli einen
kleinen Barockgarten anlegen liess. Diese Bebau-
ungssituation ist auf den spateren Planen von 1778,
1786 und 1804 in derselben Weise dargestellt. Es gab
also auf Veranlassung von Wegeli zwei Bauphasen
auf der «Insel»: zunachst den Abriss des alten Gebau-
des und die Errichtung eines rechteckigen, die ganze
Flache der alten Insel nutzenden Gebdudes, sodann,
nach Zuschlttung des Wassers zwischen Insel und

90  Nicolai, Bd. 1, S.131(1786).
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Abb. 5: Kolorierter Kupferstich von Johann Georg
Rosenberg aus dem Jahre 1775.
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Ufer, den Bau eines grosseren und eines kleineren
Gebaudes unter Nutzung der durch die Aufschittung
gewonnenen Flache. Bei dieser, durch Zuschittung
gewonnenen Flache durfte es sich um den Platz han-
deln, der Wegeli 1723 zur besseren Aptierung des
Manufakturhauses dazu geschenkt wurde. Baumass-
nahmen und Zuddammung durften voll zulasten
Wegelis gegangen sein; wie er dies finanziert hat, ist
nicht Uberliefert. Die genauen Daten des Erwerbes
durch Wegeli kénnen zudem nicht ermittelt werden,
da das betreffende Grundbuch erst mit dem Jahre
1797 beginnt. Der Wert der «Insel» wurde in der
Bilanz des Unternehmens mit nur 12 000 Reichstalern
veranschlagt.”” 1731 erhielt Johann Georg Wegeli
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dann noch eine Konzession zur Anlage eines Tuch-
rahmens bei seiner «Insel».? Unter einem Tuchrah-
men versteht man ein Gestell, GUber das man die
Tuche spannte, sie dort noppte und stopfte, soweit
Fehlerstellen in der Fabrikation auftraten; diese wur-
den mit Bindfaden am Rande gekennzeichnet, damit
der Schneider sich beim Zuschneiden danach richten
konnte.*

91  Rachel/Wallich, Bd. 2, S. 260.
92  ActaBorussica Bb. 1, S.322.
93  Herzfeld, S.77.



Abb. 6: Kolorierte Zeichnung von L. L. Miiller nach
dem Zustand von 1778.

Neben den genannten Stadtplanen zeigen auch
zeitgenossische Ansichten und Fotografien spaterer
Zeit die Gestalt der «Insel» und ihrer Bebauung:

1. Ein kolorierter Kupferstich von Johann Georg Ro-
senberg aus dem Jahre 1775 (siehe Abb.5). Diese
Ansicht ist von Nordwesten, vom Muhlendamm aus
gezeichnet worden. Martin beschrieb die abgebilde-
ten Manufakturbauten wie folgt:

«Im Hintergrund rechts ist die Riickansicht des drei-
geschossigen Bauteils, der entlag der stdostlichen
Grundstlcksgrenze verlauft, zu erkennen. Die Nord-
westseite ist durch eine kraftige Stitzwand gesichert.
Rechts davon ist ein Teil des Gartenbereichs sichtbar.
Der mittlere Querbau ist von einem hohen Walmdach

bekront, auf dessen mittlerem Schornstein sich eine
Wetterfahne befindet. [...] Die geputzten Manufak-
turfassaden zeigen teilweise kaum hervortretende
Vertikalgliederungen. Die Fenster haben hochrecht-
eckige Formate und weisen die (blichen Sprossen-
teilungen auf.»™

Im Hintergrund links ist die erste Zuckersiederei Splitt-
gerber zu sehen, die sich 6stlich der Waisenhausbri-
cke unweit der Spree befand. Im Vordergrund sind
zahlreiche Stege fUr Fischerboote zu erkennen sowie
ganz rechts, streifend gesehen, die Hauser an der
Fischerbriicke.

94  Martin, S. 150.
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2. Eine kolorierte Zeichnung von L.L. Mller nach
dem Zustand von 1778 (siehe Abb.6). Der Zeichner
stand auf der — nicht mehr vorhandenen — Waisen-
hausbrlcke und blickte von Nordosten auf die Insel-
briicke (links) und die «Insel» (rechts). Martin schrieb
dazu:

«Erkennbar sind 3 groBe, dreigeschossige Bauten
mit Mansardddchern, 2 Reihen Dachfenstern und
Schornsteinen auf den Firstlinien. Der eine, 13 Fens-
terachsen lange Baukérper mit 5achsiger, einfacher
Vorlage hat an seiner Schmalseite einen Uber 2 Ge-
schosse geflihrten, polygonalen Mittelerker mit zwie-
belturmahnlichem DachabschluB. Rechts daneben
ein etwas niedrigeres, dreigeschossiges Bauwerk,
ebenfalls mit Mansarddach, eine Reihe Dachfenster
und Schornsteinen auf dem Dachfirst. Zur Spree hin
ist die Anlage von einem Pfahlwerk umgeben, wo-
rauf sich kleinere Nebenbauten befinden.»*

Diese Zeichnung entstand unter einer ahnlichen Per-
spektive wie die spatere Fotografie von Titzenthaler.

3. Ein weiterer — hier nicht abgebilderter — kolorier-
ter Kupferstich von Johann Georg Rosenberg aus der
Zeit um 1780 zeigt die Ufer der Spree 6stlich der Wai-
senhausbricke. Es zeigt rechts das grosse Friedrichs-
waisenhaus mit seinem Turm, ganz links die erste
Zuckersiederei Splittgerber. Uber die Mitte des Bildes
erstreckt sich die Waisenhausbriicke mit einer Zug-
bricke in der Mitte, neben der sich gleich links im
Hintergrund die beiden Baukorper der Manufaktur
erheben. Bei diesen Gebauden ist der polygonale
Mittelerker sowie die Wetterfahne auf dem Dachfirst
des rechten Gebdudes erkennbar. Rosenberg hat
diese Ansicht wohl vom Ufer aus angefertigt, also
vom heutigen Rolandufer etwa in Hohe der heutigen
Janowitzbriicke.”

4. Den besten Eindruck von den beiden grossen Ge-

bauden auf der Sudostseite der «Insel» vermittelt
eine Fotografie von Titzenthaler aus der Zeit um 1905

44

(siehe Abb. 7), als diese beiden Gebaude noch stan-
den. Die Aufnahme wurde vom Obergeschoss eines
Hauses an der Strasse Neu-Colln am Wasser (heute:
Markisches Ufer) unweit der damaligen Waisenhaus-
briicke nach Westen zu aufgenommen, also von ei-
nem ahnlichen Standort, wie ihn Muller eingenom-
men hatte. Man sieht links die Inselbrtcke, von dieser
links am gegenuberliegenden Ufer viele alte Hauser
aus dem 18. und 19.Jahrhundert an der Friedrichs-
gracht, rechts von der Bricke die beiden grossen
Barockbauten der einstigen wegelischen Manu-
faktur, links das jingere, rechts das altere, grossere
Gebaude. Die einstige Wetterfahne ist allerdings ver-
schwunden. Weiter nach rechts, also auf der nach
Nordosten ausgerichteten Seite der «Insel», der 1827
vollendete Warenspeicher, der nach Abriss der wege-
lischen Bauten dort entstand. Ganz rechts auf dem
Foto schliesslich noch ein Stlick der Fischerbriicke
und der Turm auf dem Muihlendamm aus dem Jahre
1840. Alle auf dem Foto sichtbaren Hauser und auch
die St.Petri-Kirche im Hintergrund sind heute nicht
mehr vorhanden.

Weitere Fotos der Gesamtsituation an der Spree
oberhalb des Mihlendamms stammen von Leopold
Ahrendts aus der Zeit zwischen 1855 und 1870 und
von Walter Seegert um 1911. Diese Aufnahmen be-
finden sich in der Staatsbibliothek zu Berlin bzw. in
der Sammlung des Stadtmuseums Berlin.

Bleibt noch kurz das weitere Schicksal der «In-
sel» nach dem Ende der wegelischen Manufaktur
nachzutragen. Die Liegenschaft war zundchst im Be-
sitz der Staatsbank, die sie 1797 der neuen General-
Tabaks-Administration fir 63000 Taler verkaufte.
Diese Uberliess sie dem Proviantamt, bis sie 1823 in
den Besitz der Stadt Berlin gelangte, welche sie wie-
derum 1825 einer neu gegriindeten Insel-Aktien-
gesellschaft Ubereignete. Letztere liess die alten Ge-

95 Martin, S. 150.
96 Herzfeld, S.88.



Abb. 7: Die Gebaude der «Insel» auf einer Foto-
grafie von Titzenthaler um 1905.

baude im nordwestlichen Teil der «Insel» abreissen,
um eine Ladestelle fir Spreelastschiffe neben dem
genannten Warenspeicher einzurichten. Diese Gesell-
schaft bestand bis 1875.” Heute ist die «Insel» — frei
von jeder Bebauung — eine Grinanlage der soge-
nannten Fischerinsel gegendber der Schleuse der
Spree. Die letzten wegelischen Bauten wurden zwi-
schen 1911 und 1920 beseitigt.

7.3 Die Wollzeugmanufaktur bis 1755

Zu welchem Datum der aus der Schweiz eingewan-
derte Kreponfabrikant Johann Georg Wegeli seinen
Manufakturbetrieb in Berlin offiziell und auch de
facto aufgenommen hat, ist nicht durch Urkunden
oder andere Schriftstlicke belegt. In der Literatur fin-
det man 1710 und 1723% als Grandungsjahr. Das
Jahr 1710 erscheint als das wahrscheinlichere, denn
sonst hatte Wegeli — gerechnet vom Tag seiner An-
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kunft in Berlin — ja 20 Jahre Vorbereitungszeit fiir
seinen Manufakturbetrieb benétigt; zum Vergleich:
Orelly benétigte nur drei Jahre. Einen deutlichen Hin-
weis auf das Jahr 1710 gibt auch ein Rundschreiben
von 1790 an die Kundschaft, in dem das 80-jahrige
Bestehen der Manufaktur erwahnt wird.'®

Wegeli organisierte seine Manufaktur als dezen-
tralisierten Betrieb, das heisst die Spinnerei war im
Verlagssystem aufgezogen, die Ubrigen Arbeiten er-
folgten zentral in der Manufaktur. Die Familien, die
zum Spinnen verpflichtet wurden, befanden sich
nicht nur in Berlin, sondern im Laufe der Jahre bei
zunehmender Produktion auch in der Kurmark, in der
Neumark und in Westpreussen, vor allem aber in
Pommern, wie aus Informationen aus der Zeit von
Wegelis Sohnen und Enkeln gefolgert werden darf.™
Da Hunderte von Familien gewonnen werden muss-
ten, damit der Nachschub an Garnen fir die Produk-
tion der Manufaktur nicht stockte, wird sich Wegeli in
der damals ublichen Weise auch der Dienste von
Agenten bedient haben, die moglicherweise anfangs
auf eigene Rechnung, spater im Dienst des Verlegers
arbeiteten; so war jedenfalls zu jener Zeit das Verlags-
system in den Niederlanden aufgebaut."” Wegeli
wurde bereits frih Verleger des Zuchthauses in Span-
dau, das also eine «Hilfsanstalt fur Berliner Manufak-
turen» genannt werden kann.'®

Bei der Ubernahme der Insel hat Wegeli mog-
licherweise noch Reste der im dortigen Gebdude be-
findlichen technischen Ausristung der friheren Ma-
nufaktur von Stephani und Esich bzw. von Vehdeler
Ubernommen, die aus Amsterdam importiert worden
war.'” Die technische Ausristung der wegelischen
Wollzeugmanufaktur wurde dann sicherlich im Laufe
der Zeit immer weiter modernisiert, so dass sie um
1730 in Ausstattung und Betrieb bereits einen hohen
Stand erreicht haben durfte.

Wesentlich ist, dass Wegeli diesen Aufbau sei-
ner Manufaktur in finanzieller Hinsicht ohne staat-
liche Finanzierungshilfen erreicht hat. Seitens des

46

Staates erhielt er wohl nur Grundsticksflachen sowie
die gunstigen steuerlichen Bedingungen, die allge-
mein eingewanderten Schweizern und insbesondere
Fabrikanten in Preussen gewdhrt wurden. Neben sei-
nem Eigenkapital wird er Fremdmittel bei vermégen-
den Birgern eingeworben haben und zwar zu solch
gunstigen Konditionen, dass er aus dem laufenden
Geschaft des Handels mit seinen Produkten nicht nur
den Kapitaldienst (Zinsen und Tilgungen) leisten, son-
dern auch eine Vermehrung seiner eigenen Mittel er-
zielen konnte. In jener Zeit wirkten in Berlin nur we-
nige Privatbankiers, darunter auch Juden; Kredite von
Banken gab es im Allgemeinen noch nicht. Da Wegeli
grossten Wert auf hohe Qualitat seiner Produktion
legte, brachte er keine Massenware auf den Markt,
war auch kein «Hoflieferant» fur die Armee. Infolge-
dessen konnte er hohere Preise fir seine Stoffe neh-
men, so dass er bei einer Marge von vielleicht 20 %
auch in der absoluten Héhe sein Eigenkapital leichter
und betrachtlich vermehren konnte.

Die von Wegeli produzierten Wollstoffe gingen
teils in den kleinen Verkauf durch Kramer und Hoker,
teils gelangten sie durch die Messe in Frankfurt an der
Oder in den Handel mit osteuropaischen Landern.
Wichtig war zudem der Export in westeuropdische
Lander, wahrscheinlich Gber die Messen in Magde-
burg und Frankfurt am Main. An allen Messeplatzen
wurden Warenlager unterhalten; wahrscheinlich
konnte man auch nach Musterbiichern Stoffe bestel-
len. Der fur Preussen wichtige Messehandel in Frank-
furt an der Oder entstand bereits im Hochmittelalter
und wurde vom Kurflrsten Friedrich Wilhelm . 1658
neu privilegiert. Mitte des 18. Jahrhunderts dauerte
diese Messe elf Tage; sie fand dreimal im Jahr statt:
zu Reminiscere (2.Fastensonntag), zu Margarethen
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(13.7.) und zu Martini (11.11.). Die Zufuhr der Waren
erfolgte am besten und zuverlassigsten auf dem
Landwege durch Lastfuhrwerke, die sich Uber die oft
wenig befestigten Wege qualen mussten. Die Messe
in Frankfurt an der Oder wurde hauptséchlich von
ostjudischen Einkaufern genutzt; daher waren die
genannten Termine mit denjenigen in Osteuropa
abgestimmt. Diese Messe stand in dauernder Kon-
kurrenz zur bedeutenderen Leipziger Messe, ferner
zu denjenigen in Braunschweig und Danzig. Unter
Friedrich dem Grossen waren inlandische Fabrikate
ganz von der Messeakzise befreit. Als 1755 Sachsen
den Verkauf preussischer Wollwaren in seinem Lande
verbot, reagierte Preussen mit einem Rohwollaus-
fuhrverbot nach Sachsen.'® Man kann davon ausge-
hen, dass Wegeli den Handel mit seinen Produkten
auf Messen mit eigenen Leuten abwickelte, also die
Dienste von anderen Grosskaufleuten dafir nicht in
Anspruch nahm.'®

Wegeli konnte als Unternehmer nicht frei ent-
scheiden, welche Wollstoffe er in seiner Manufaktur
herstellen lassen wollte. Vielmehr griff die preus-
sische Obrigkeit immer wieder bestimmend in seine
Produktion ein. Zwei Beispiele: 1751 begann Wegeli
die Fertigung der bisher nur in England hergestellten
sogenannten Golgas — ohne staatlichen Wider-
spruch. Der Konig erliess dazu mit Kabinettsorder
vom 12. Mai 1751 an die Generaldirektion die Wei-
sung, dass Wegeli hierfur «das erbetene Privilegium
privativum auf zehn Jahre gratis» erhalten solle.'”
Eine solche exklusive Konzession war damals eine
Ausnahme, die vielleicht damit begriindet war, dass —
abgesehen vom Lagerhaus — nur Wegeli technisch
imstande war, solche hochwertigen Produkte herzu-
stellen. Das Gegenbeispiel: Nachdem der Konig die
Fabrikation feiner Tuche von spanischer Wolle und
deren Vertrieb nur im Stadtgebiet von Berlin freigege-
ben hatte (zuvor war das Lagerhaus dafir allein privi-
legiert), erbat Wegeli die kdnigliche Genehmigung,
diese Tuche im ganzen Lande verkaufen zu durfen.

Dies wurde mit Kabinettsorder vom 25. Mai 1753 ab-
gelehnt: «Sein Gesuch, die in seiner Fabrik gefertig-
ten feinen TUcher im Lande zu debitiren, wird ein fur
allemahl abgewiesen, da es dem Lagerhaus und dem
Grossen Waisenhause in Potsdam sehr nachteilig
ware.»'® Auf die dauernden Auseinandersetzungen
zwischen Kénig und Wegeli wird noch einzugehen
sein.

Die Namen einiger Mitarbeiter in der wegeli-
schen Fabrik haben sich zufallig in den Burgerbu-
chern und Burgerprotokollbtchern Berlins far die Zeit
von 1701 bis 1760 erhalten. Unter den dort eingetra-
genen Einwohnern befinden sich zum einen Blrger
und ab 1715 auch sogenannte Schutzverwandte:
Personen, die nicht Blrger Berlins werden wollten
oder «nicht eine ordentliche Profession erlernet» hat-
ten, also nicht fir den Status eines Biirgers qualifiziert
waren. Bei Wegeli arbeiteten:

1. 21.November 1740: J.C. Seydel, Zeugmacher,
Burgersohn. Dazu ist vermerkt, dass er als Geselle
arbeitete.

2. 11.November 1744: M.Hemmerling, Zeugma-
cher aus Lenzburg, Kanton Bern (heute Kanton Aar-
gau). Dazu ist vermerkt, dass er seinen Schweizer
Burgerbrief vorlegte und bat, ihn hier vor Steuern
und Diensten zu verschonen, «da er nicht zweien
Herren dienen konne», worauf verfugt wurde:
«Wenn er eigen Herd und Feuer hat, als Schutzver-
wandter, ohne Gebuhren.»

3. 11.November 1744: J. D. Lippe, Zeugmacher aus
Stendal.

4. 11.November 1744: J. M. Schneider, Zeugmacher
aus Berlin.

5. 23.0Oktober 1745: C. Borchfeldt, Wollarbeiter aus
Brandenburg.
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6. 8.September 1759: J. Paul, Wollarbeiter aus Ber-
lin. Dazu ist bemerkt, dass bereits sein Vater Woll-
sortierer in der wegelischen Fabrik war.'®

Wenn Vater und Sohn Paul bei Wegeli arbeite-
ten, so darf dies vielleicht als ein Indiz dafur ange-
sehen werden, dass — wenigstens fir diese Familie —
das Beschaftigungsverhaltnis bei Wegeli attraktiv und
ein relativ sicherer Arbeitsplatz gewahrleistet war.

Von weiteren Mitarbeitern Wegelis ist insbeson-
dere Uber einen Johann Conrad Sunkel aus Hessen-
Kassel einiges Uberliefert. Er war bei Wegeli sieben
Jahre als kaufmannischer Lehrling und Handelsge-
hilfe (Commis) beschaftigt. Um 1765 griindete er
eine eigene Wollzeugmanufaktur in Hersfeld, die um
1780 ihre Blutezeit hatte und «Berliner Zeuge» pro-
duzierte. Sunkel besass auch eine Sengmaschine fir
die Appretur von der Art, wie sie bei Wegeli in Ge-
brauch war. Die wegelische Fabrik war also auch
Ausbildungsbetrieb. Allerdings hat Sunkel dies We-
geli wohl weniger gut gelohnt, denn er warb Berliner
Spezialisten ab: Sein Werkmeister G. M. Rabo (1767)
stammte aus Berlin. Sunkel starb 1799.""°

Insgesamt kénnte Wegeli in der Mitte des 18.
Jahrhunderts einige Tausend Beschaftigte gehabt ha-
ben, davon die meisten als Spinner bzw. Spinnerin-
nen, vor allem auf dem Lande. Mit dem Aufkommen
der grossen Textilmanufakturen war ein «Spinnprole-
tariat» entstanden, bestehend aus «herrenlosem Ge-
sindel», «ledigem Weibsvolk» und vor allem Soldaten
mit ihren Familien in Nebenbeschaftigung."" In den
1720er-Jahren wurden von Staats wegen Spinnschu-
len eingerichtet. Wer im Dienste des staatlichen
Lagerhauses arbeitete, erhielt ab 1722 einen amtlich
festgesetzten Lohn fUr ein Stlck grobes Gespinst aus
Wolle. Die von privaten Unternehmern gezahlten
Satze lagen zirka 25% niedriger. Welche Léhne
Wegeli gezahlt hat, ist nicht Uberliefert. Die allge-
mein Ubliche Arbeitszeit lag werktaglich in der Zeit
von Maria Verkindigung (25.Marz) bis Michaelis
(29. September) im Handwerk verbreitet von vier Uhr
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in der Frihe bis abends sechs Uhr, in der Gbrigen Jah-
reszeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.'” Die
Tendenz ging zur Arbeitszeitverlangerung; der «gute
Montag» wurde bekampft. In den Fabriken dirften
ahnliche Regelungen bestanden haben.

Bereits um 1730 entwickelte Wegeli noch eine
zusatzliche Aktivitat auf einem verwandten Gebiet,
namlich der Seidenbandfabrikation. Bander z.B. aus
weisser oder gelber Florettseide dienten damals als
Schmuck der Kleidung und von Uniformen, hatten
aber auch konkrete Funktionen, wie z.B. die Verstar-
kung von Knopfloéchern; sie wurden Uberwiegend
von Bandwirkern und Posamentierern verfertigt.
Letztere beschaftigten auch jugendliche Frauen, die
so schlecht bezahlt wurden, dass sie tags der Band-
fabrikation, nachts aber haufig der Prostitution nach-
gehen mussten, um zu tberleben!'* Das Seiden-
bandunternehmen Wegelis ist nur durch die konig-
liche Order an das Finckensteinsche Regiment vom
18.Mai 1732 Uberliefert; sie besagt, dass alle fur das
Regiment bendtigten Etamine, Krepone und Florett-
bander zu Halstichern von dem «Manufacturier»
Weageli, solange derselbe die zu Potsdam neu ange-
legte Seidenfabrik in Verlag haben wird, «unausge-
setzt genommen» werden sollen. Anweisungen glei-
chen Inhalts ergingen an alle Gbrigen in Preussen
stehenden Regimenter der Kavallerie, Dragoner, In-
fanterie und auch Garnisonsbataillons zu Pillau und
Memel. Fir rote Florettbdnder galt diese Anweisung
ohne jede Ausnahme."" Dies ist Ubrigens der einzige
Beleg fur Militarlieferungen Wegelis und fur sein
Engagement in Seide Uberhaupt.
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Als der vierte Sohn von Johann Georg Wegeli
mit Namen Wilhelm Caspar 24 Jahre alt war und
auch schon eine angemessene Berufsausbildung er-
fahren hatte, machte ihn sein Vater im Jahre 1737 zu
seinem Teilhaber, und die Firma hiess nun «Johann
Georg Wegeli und Sohn». Als 1743 der weitere Sohn
Johann Andreas Daniel 22 Jahre alt geworden war
und flr eine Tatigkeit in der Fabrik qualifiziert er-
schien, zog sich der Vater aus dem Tagesgeschaft zu-
ruck, zumal er selbst nun Uber 60 Jahre alt war. Man
firmierte nun als «Joh. Georg Wegeli & S6hne». Der
Vater beliess 150000 Reichstaler aus seinem Ver-
maégen in der Handlung, behielt sich aber die Ober-
aufsicht vor; dieser Fonds war von den Séhnen zu
verzinsen.'"”

In Berlin war 1735 das staatliche Wollmagazin
auf der Friedrichstadt gegriindet worden; es sollte
dann im Mai 1739 neu organisiert werden. Da trat
Johann Georg Wegeli als Blrge fur die 5000 Reichs-
taler auf, die als Magazingelder urspriinglich aus der
Staatskasse den Magazinbetrieb aufrechterhielten.
Die Aufsicht Uber das Magazin hatte unter der Ge-
neraldirektion die Kurmarkische Kammer, die von
hochster Stelle ausdriicklich darauf hingewiesen
wurde, dass Wegeli dieses Kapital nicht zu seinem
Nutzen verwenden dirfe, und wenn man das Ge-
ringste davon merken sollte, misse der Kammer An-
zeige erstattet werden. «Schliesslich haben sowohl
Administratores als Buchhalter dem Wegeli als Ca-
venten keine Disposition Uber dieses Wollmagazin
oder dazu destinierte Gelder nach Wolle einzurau-
men, maBen sich selber mit diesem Wollmagazin im
geringsten nicht meliren soll.»""® Denn der Zweck ei-
nes Wollmagazins war, unbemittelten Handwerkern
durch Kollektiveinkauf von Schurwolle zu helfen,
welche ihnen nach und nach je nach Bedarf und Ver-
maogen in kleineren Portionen verabreicht wurde, al-
lerdings gegen bare Bezahlung. Die Kaution Wegelis
ist spatestens 1759, also nach seinem Tode, riickgan-
gig gemacht worden. Immerhin durfte das Image

Wegelis in Berlin durch diese Kaution nachdrucklich
gepflegt worden sein.""”

Far die Entwicklung der wegelischen Wollzeug-
manufaktur war die kdnigliche Manufakturpolitik,
wie schon an einigen Beispielen gezeigt wurde, von
grosster Bedeutung. Sie war ab 1718/19 eine ausge-
sprochene «Manufakturschutzpolitik», die dahin zu-
sammengefasst werden kann: Die Wolle des Landes
war den heimischen Manufakturen vorbehalten, da-
mit diese das Land versorgen konnten, und was von
den Manufakturen an Wolle nicht gebraucht werden
konnte, hatte dennoch im Lande zu bleiben. Der
wesentliche Hebel flr diese Politik war das 1713 ge-
grundete Lagerhaus. Ursprunglich als Sammel- und
Ausgabestelle fir Rohwolle und als Lager fur fertige
Tuche gedacht, entstand in dem Gebaudekomplex an
der Klosterstrasse eine sehr grosse Manufaktur in
staatlicher Hand. Das Lagerhaus belieferte vor allem
die Armee mit Tuchen, hatte also einen festen, gros-
sen Kundenstamm, und konnte zudem, teilweise
gestltzt auf konigliche Privilegien, auf dem zivilen
Markt vordringen, z.B. mit Tuchen aus spanischer
Wolle. Der indirekte Zweck des Lagerhauses war nach
koniglicher Auffassung 1738, «als daB die Stadt
Berlin dadurch mit unterhalten, die Anzahl der Men-
schen daselbst vermehret, auch ihnen Unterhalt und
Gewerbe verschaffet werden soll»."®

Wurden diese Verhdltnisse von den privaten Un-
ternehmern lange Zeit hingenommen, so beschwer-
ten sie sich schliesslich 1739 in einer Eingabe an den
Konig, dass das Lagerhaus, das 1739 ein Maximum in
seiner Zeugproduktion erreicht hatte (4600 Stlick),
nun ihre Existenz gefdhrde. Man verlangte daher,
dass das Lagerhaus auf die Heereslieferungen be-
schrankt und ihm die Zeugfabrikation genommen
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werde. Die Kommission, die fir das Lagerhaus zu-
standig war, konterte mit dem Hinweis auf die starke
Férderung der armen Wollarbeiter durch deren Tatig-
keit fur das Lagerhaus. Wurde die Zeugfabrikation
des Lagerhauses eingestellt, wirden 2000 Menschen
in Berlin brotlos sein. So sei das Lagerhaus von allge-
meinem Nutzen, die Kaufleute hingegen wollten ein-
zig den Profit fir wenige. Diese Auseinandersetzung
zog sich Uber Jahre hin, musste also auch von Fried-
rich dem Grossen weitergefihrt werden.'” Sprecher
der Berliner Unternehmerschaft war Johann Georg
Wegeli, der wohl von dieser als der unstreitig geeig-
nete Wortfihrer in dieser Auseinandersetzung ange-
sehen wurde. In der betreffenden Akte befindet sich
eine eigenhdndige Quittung von Wegeli vom 11. Ja-
nuar 1741, deren Formulierung auch seine Sprecher-
rolle fur die Berliner Fabrikanten belegt: «Dass der
Handlungs Diener Habermann eine allergnadigste
ordre von dem Hochlébl. General Ober Directorio fur
die hiesig. Manufacturiers und Fabricanten an mich
richtig abgegeben hat, solches bescheinige hiermit.
Berlin den 11.Jan. 1741: Johan Georg Wegeli.»'*

Beispielhaft flr die Art der Argumentierung und
Formulierung bei dieser Auseinandersetzung sei hier
aus den Akten der Generaldirektion eine Eingabe von
elf Berliner Fabrikanten wiedergegeben:

«Allerdurchlauchtigster, GroBmachtigster Konig,
Allergnadigster Kénig und Herr,

Wir sind wegen der, vom Laager Hause, seither ge-
raumer Zeith, in unseren Handthierungen, und
Negotien, gethanen, unertraglichen Eingriffen und
dadurch Uns gantzlich entzogenen Nahrung, vor-
langst gendthiget worden, Ew. Koénigl. Maj. solch
Verfahren, auch noch unterm 20ten Febr. 1740
allerunterthst. vorzustellen, daneben umstdndlich,
ja en detail anzuzeigen, fals nach so vieljdhrigen
lamentiren, und gefiihrten herben Beschwehrden,
Uns nicht geholfen werden sollte, Wir zuletzt gleich
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anderen gezwungen seyn wirden, den Bettel Stab
zu ergreiffen, oder nach auswertigen Orthen Uns zu
verfugen, worauf Wir jedoch bis anhero, leider!,
nicht beschieden worden.

Alldieweil nun inmittelst unser Elend, Jammer
und Noth, tag tdglich, dergestalt sich hauffet, daB
Wir unmdglich in statu quo langer verbleiben kon-
nen, sondern obgedachter maBen zu einem von
beiden werden schreiten mussen, Ew. Kénigl. Maj.
aber, nach Dero angestammeten Landes Vaterli-
chen Hulde und Clemenie, nimmer zugeben wer-
den, noch koénnen, daB auf solche Arth, und zwar
zum vélligen Ruin, des ohne dem verfallenen Com-
mercii, absonderlich Dero hohen Intraden; Wir von
hier zu gehen, veranlaBet werden solten;

Als unterwinden Wir Uns Ew. Koénigl. Maj. al-
lerunterthst. und fuBfalligst anzuflehen, Allerhéchst
Dieselbe geruhen in mehrerer, und allergnadigster
Erwegung, die Hochlébl. Chur Mark. Krieges und
Domainen Cammer, in ihren desfals erforderten
und albereits unterm 28ten May c. abgestatteten
pflichtmaBigen Gutachten, unsere zeithero ge-
fuhrte Klagdten und Beschwehrden, keinesweges
far unbillig, sondern vielmehr fir gegriindet befun-
den, und die groBe Gnade zu thun, und auf ob
bemeldten unserem, unterm 20. ten Febru. 1740
Ubergebenen Suppl., Uns mit einer allergnadigsten
finalen Resolution zu erfreuen, oder bei etwa ha-
benden Bedenken, die Sache auf eine Speziale
Commission zu richten, mit allergnadigsten Befehl,
die hinc et inde, gegen dem Lagerhause einge-
brachte Beschwehrden, und darauf erfolgte Beant-
wortungen Punct far Punct, genau zu untersuchen,
Uns dberall, umstandlich anzuhoéren, und so dann

119 Acta Borussica Bb 1, S.329-335; Krliger, Horst, 5. 79-83;
Schultz, Berlin, S. 107-110.

120 GStA PK: Il. HA Generaldirektorium, Abt. 14 Kurmark, Tit.
CXV, Sektion 1, Nr.5, Bd. 1, Bl. 144,



cum plenaria causa cognitione, davon N.B. ohne
alle Neben Absichten, immediate Ew. Konigl. Maj.
allerunterth.sten, und pflichtmaBigen Bericht mit
dem allerfordersamsten, abzustatten.
EuBert sichs so dann, falls Ew. Konigl. Maj. die al-
hier, und in Dero Landen, mit so ungemeinen vielen
Kosten sich etablirte Manufacturen und Fabriquen,
zum Besten des Commercii und der Unterthanen,
folglich dero hohen Intraden, conserviret wiBen
wollen, daB3 ohne Hilfe und Rettung, Wir ohnmaog-
lich langer gelaBen werden kénnen;

So getrosten Wir Uns endlich allergnd.ster
Erhorung, und beharren dabei in allerunterth.ster
Devotion lebenslang.

Ew. Koénigl. Maj. allerunterthanigste
Samtliche Teutsch undt Frantzosische Fabricanten
Johann Georg Wegeli [.. ]

Berlin die 14. Dbris. 1741»"!

Bei diesen Fabrikanten handelte es sich um Einwan-
derer (Intranten) deutscher und franzoésischer Spra-
che, letztere Hugenotten und eventuell Schweizer,
die in ihrer Eingabe (Supplik) ihre schwierige Situation
darlegten, wobei auch der Handel (commercii) all-
gemein in schlechter Verfassung war.

Der Konig erliess dann am 31. Dezember 1741
eine Order an das Generaldirektorium, mit der, dem
Vorschlag entsprechend, eine Kommission zur Unter-
suchung der Beschwerden der Fabrikanten und Ma-
nufakturisten wider das Lagerhaus eingesetzt wurde,
der u.a. die Minister von Happe und von Boden an-
gehdren sollten. Charakteristisch fir den Stil der Zeit
ist der Schluss dieser von Friedrich dem Grossen mit
seiner Paraphe eigenhandig vollzogenen Verfligung:
«[...] S. Kénigl. Majestat befehlen demnach dero Ge-
neral Ober Finanz Krieges und Domainen Directorio

hierdurch in Gnaden, solcherwegen das gehérige auf
das fordersamste zu besorgen.»'*

Die Kommission arbeitete befehlsgemass mehr
als ein Jahr und legte dem Konig einen Bericht vor,
worauf dieser Mitte Mai 1743 eine weitere Order
gab, die sich auch auf andere Beschwerdefiihrer — da-
runter jadische Unternehmer — erstreckte, welche
sich gegen die Gold- und Silberfabrik wandten. Diese
umfangliche Anordnung umfasste zehn Punkte, die
die Generaldirektion als «allergnadigste Willens-Mei-
nung» bei ihrer weiteren Arbeit in dieser Sache «aller-
unterthanigst» zu beachten hatte. Die Punkte betra-
fen die Preisbildung des Lagerhauses, die — weiterhin
eingeschrankte — Verkaufserlaubnis fur feine Tuche
aus spanischer Wolle, den Wiederexport von Clevi-
schen Tuchern, die Lieferung von Etaminen flr neue
Regimenter, die Zwangsabnahme von Tichern des
Lagerhauses durch Neumadrkische Juden, die Rang-
ordnung der Eintreibung von Schulden, bei der das
Lagerhaus bis dahin einen Vorrang gegentber Priva-
ten hatte, das Verlagssystem mit dem Zuchthaus in
Spandau und anderes mehr. Schliesslich sollte die
Generaldirektion ein Gutachten zur Einsetzung einer
«Manufactur- und Handlungs-Commission» pflicht-
gemass erstatten.'” Diese Kommission wurde endlich
fast vier Jahre spater am 11.Februar 1747 durch ko-
nigliche Order eingesetzt und tagte ab August 1747
vierzehntaglich. Da die Kaufleute und Manufakturis-
ten mit ihren Berichten bei der Generaldirektion
nichts ausrichteten, bat die Kaufmannschaft am 26.
November 1749, die Kommission wieder aufzuheben
und erkldrte sich am 20.August 1750 zu weiterer
Mitarbeit in der Kommission nicht bereit, womit diese

121  GStA PK: Il. HA Generaldirektorium, Abt. 14 Kurmark, Tit.
CXV, Sektion 1, Nr.5, Bd. 1, Bl. 134-135.

122  GStA PK: IIl. HA Generaldirektorium, Abt. 14 Kurmark, Tit.
CXV, Sektion 1, Nr.5, Bd. 1, Bl. 133.

123 GStA PK: Il. HA Generaldirektorium, Abt. 14 Kurmark, Tit.
CXV, Sektion 1, Nr.5, Bd. 1, Bl. 133.
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Abb.8: Kabinettsorder vom 31. Dezember 1741
mit der eigenhd@ndigen Unterschrift (Paraphe) Konig Fried-
richs des Grossen.
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auch tatsachlich zu bestehen aufthorte.'* In der Sache
hatten die Beschwerdefiihrer fast nichts erreicht, da
der Konig die Stellung seines Lagerhauses im Wirt-
schaftssystem des Landes weitgehend schiitzte.
Diese Auseinandersetzung zwischen Friedrich
dem Grossen und der Berliner Kaufmannschaft ist ein
informatives Beispiel fur die Schwierigkeiten im Zu-
sammenwirken von Staat und Wirtschaft im 18. Jahr-
hundert, sehr gut dokumentiert durch die genannte
Akte. Betrachtet man deren Schriftstlicke einmal vom
sprachlichen Standpunkt aus, so fallt «die Regellosig-
keit einer hochst willktrlichen Rechtschreibung oder
Interpunktion» auf, wie das Consentius treffend be-
schrieben hat.'”® Diese Feststellung gilt tbrigens fir
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alle deutschsprachigen Regionen in dieser Zeit. Satze
werden vielfach unlogisch, dennoch aber verstand-
lich verbunden, die Deklination mancher Worter
falsch gehandhabt. Dies kdnnte darauf zurtickzufih-
ren sein, dass die gesprochene Sprache von der
Schriftsprache abwich und dass auch ein nicht unge-
bildeter Kaufmann sich schwer tat, aus seiner Alltags-
sprache den Ubergang zur Schriftsprache — unter
Wahrung der zeitgemassen Hoflichkeitsformen ge-
genlber dem Konig — zu finden.

124 Acta Borussica Be 3, S.363.
125 Consentius, S.217.



Bemerkenswert ist auch, wie zlgig der Schrift-
verkehr ablief; des Kénigs Anordnung erfolgte in der
Regel nur wenige Tage, héchstens zwei Wochen nach
Eingang des an ihn gerichteten Schriftsatzes. Schon
damals suchte man in solchen Streitfallen das Heil in
einer von beiden Seiten beschickten Kommission, die
das Vorbringen eingehend untersuchen und dann
dem Konig einen Bericht vorlegen sollte. Auf solcher
Grundlage wurde dann vom Koénig allein entschie-
den; es erging also eine Kabinettsorder, ohne dass
eine Besprechung zwischen Kénig und Minister oder
gar zwischen Konig, Minister und Bittstellern er-
folgte. Man kommunizierte damals fast ausschliess-
lich nur schriftlich, nicht mandlich, und das gibt fur
einen Historiker heute, so denn die Akten Uberliefert
sind, eine gute Quellenlage. Zu beachten ist auch,
dass in diesem Fall — und das im Zeitalter des absolu-
tistisch regierenden Herrschers — die Birger die wei-
tere Mitarbeit in einer vom Kénig eingesetzten Kom-
mission ungestraft einstellen konnten. Dies zeigt die
Grenzen der Herrschaft einerseits und die Mdglich-
keiten der Untertanen andererseits, wobei hier der
Geist der Aufklarung mitgewirkt haben dirfte.

In der Sache zeigen die Schriftstiicke dieser Akte
die herbe Auseinandersetzung zwischen den Kauf-
leuten und dem Kénig, der versucht, seine merkanti-
listischen Grundsatze in strenger, aber in seinen Au-
gen gerechter Weise umzusetzen und zu vermitteln.
Die «allerunterthdnigsten» Fabrikanten ihrerseits
bringen — in offensichtlich Ubertriebenen Formulie-
rungen — ihr im Prinzip berechtigtes Anliegen an
hochster Stelle zu Gehor, dass namlich die konig-
lichen Privilegien den nichtprivilegierten Kaufleuten
und Fabrikanten das Wasser abgraben. Letztere wur-
den also vom Konig voll dem Wettbewerb ausge-
setzt.

Abgesehen vom Lagerhaus hatte Johann Georg
Wegeli eigentlich nur einen Konkurrenten, der gleich
ihm aus eigener Kraft und ohne kénigliche Privilegien
— allerdings etwas spater als Wegeli — eine vergleich-

bar grosse Wollzeugmanufaktur aufbaute: Jakob
Lange. Dieser begann mit der Produktion 1735, und
als er 1779 starb, hatte er in 40-jahriger Tatigkeit ein
Werk geschaffen, wie es zu der Zeit nur wenige ge-
geben haben dirfte. Es kdénnte damals sogar die
grosste Wollzeugmanufaktur in Deutschland gewe-
sen sein."® Die von ihm errichteten Manufaktur-
gebaude befanden sich auf der Stdseite des Parade-
platzes und besassen eine zweigeschossige Gross-
fassade von insgesamt 20 Fensterachsen.'’ Wegeli
und Lange hatten unterschiedliche Schwerpunkte in
ihrer Produktion: Wegeli konzentrierte sich auf hoch-
wertige Wolltuche unter Anwendung vorziglicher
und fortschrittlicher Appreturmethoden, wahrend
Lange mehr Massenware herstellte, spdterhin auch
Baumwollzeuge, was sich aus einem Wertevergleich
der Produktion beider Hauser ergibt.?® Die Manufak-
tur von Lange bestand unter diesem Namen bis 1785
und wurde dann von den Gebriidern Paul und Cor-
nelius Hesse Ubernommen. Auch sie unterlagen
schliesslich 1809 der siegreichen Baumwollindustrie.

Mit der relativ grossen Produktion der Firma
«Wegeli und S6hne» ging naturlich ein entsprechen-
der Umsatz finanzieller Mittel einher. Das waren
Geldminzen in Gold und Silber, ferner auch Wechsel.
Man darf annehmen, dass daher die Wegeli ab der
Mitte des 18.Jahrhunderts neben der Manufaktur
auch Bankgeschéafte erledigten, wie sie fur Johann
Georgs Séhne nachgewiesen sind. Das Bankwesen
war damals im Preussischen Staat noch nicht ab-
schliessend geregelt. Als der preussische General-
muinzmeister Graumann am 2. November 1753 seine
«Banco-Vorschlage» an massgebliche Kaufleute in
Berlin versandte, waren auch Wegeli und seine Séhne
unter den Empfangern.'”® «Wegeli und Séhne» fin-

126 Rachel, S.143.

127 Martin, S.152-154.

128 Rachel, S.143.

129 Rachel/Wallich, Bd. 2, S.529.
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den sich auch in einer Liste vom 14.November 1753
von insgesamt 16 Kaufleuten von der Tuch- und Sei-
denhandlung, die en gros handelten und daher ent-
sprechende Umsétze hatten." Trotz dieser finanziel-
len Situation des Unternehmens hatte Johann Georg
Wegeli nur eine sehr einfache Buchfihrung einge-
richtet, worauf im Zusammenhang mit der Liquida-
tion des Unternehmens noch zurlickzukommen sein
wird.

Wenn man sich fragt, wie Johann Georg Wegeli
zu einem so grossen Vermogen kommen konnte, so
waren daflr zunachst seine Gberragende Befahigung
als Kaufmann und Unternehmer, sodann die Gunst
der wirtschaftspolitischen Lage in Preussen zu jener
Zeit massgebend. Weitere Faktoren zu seinem Vorteil
waren die damals Ublichen niedrigen Lohne fur Ar-
beiter, die relativ hohen Margen (bis zu 40 % des rei-
nen Warenwertes '*'), glinstige Kapitalmarktkonditio-
nen sowie die Einstellung befdhigter Mitarbeiter fur
die Manufaktur. Seine Firmenstrategie, nur Wolltu-
che bester Qualitat auf den Markt zu bringen, zahlte
sich ebenfalls aus. Die staatliche Starthilfe, die Wegeli
als Schweizer Immigrant erhielt, beglnstigte seinen
Anfang.'

130 Rachel/Wallich, Bd. 2, S.529.
131 Schultz, Berlin, S. 108.
132 Kriger, Horst, S. 186-189.
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8. Die zweite Generation (1755-1771)

8.1 Wilhelm Caspar Wegeli (1714-1764)

8.1.1 Sein Wirken, seine Familie

Wilhelm Caspar Wegeli wurde als viertes Kind und

auch als vierter Sohn seiner Eltern in Berlin geboren

und am 7. November 1714 in der Parochialgemeinde

im reformierten Glauben getauft.”” Der Vorname

Caspar kam in friheren Generationen der Familie

Hoégger vor. Nach dem Schulbesuch erhielt er eine

kaufmannische Ausbildung, Uber die leider nichts N&-

heres Uberliefert ist. 1735 heiratete er in Magdeburg

Auguste Jacobine Sandrat, die bereits 1736 starb,

nachdem sie einer Tochter Anna Elisabeth Cleopha,

getauft am 12.September 1736, das Leben ge-
schenkt hatte. In zweiter Ehe heiratete Wilhelm Cas-
par «Jungfer» Marie Charlotte von der Burg im Jahre

1741.7%* Aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor,

von denen vier S6hne erwachsen wurden:

1. Johann George, getauft am 7. Oktober 1742, ge-
storben 1743;

2. Carl, getauft am 31. Mai 1744, gestorben 1744;
3. Carl Jacob, getauft am 8.August 1745, Kauf-
mann, Teilhaber der Wollzeugmanufaktur;

4. Johann George, getauft am 20. Februar 1748,
Kaufmann, Teilhaber der Wollzeugmanufaktur; '

5. Jacob Friedrich, getauft am 14. Juni 1749, «Haupt-
Banco-Kassenbuchhalter» (1781), ehrenamtlich
Kurator der Kinder des Prof. Dr. med. Meckel,
heiratete 1773 Cathrine Friderike Louise Meckel;

6. Christiane Adelheit, getauft am 19.Juni 1751, ge-
storben 1752,

7. Ernst Wilhelm, getauft 1756, Okonom, kaufte im
September 1779 von seinem Bruder Jacob Fried-
rich dessen Hélfte an dem Grundstick Neue
Friedrichstrasse 22 und 23 fur 6000 Taler, um das
Ganze dann schon ein Jahr spater, Ende 1780, an
den Hutfabrikanten Jean Marc Pascal fiir 30000
Taler weiter zu verkaufen, wobei Ernst Wilhelm
Wegeli seine dortige Wohnung, bestehend aus

der halben Mitteletage, zehn Fenster en fronte
nach der Strasse zu, einen Stall auf zehn Pferde
und eine Wagenremise fur 200 Taler Jahresmiete
behielt.”™

Am 29. November 1735 wurde Wilhelm Caspar We-
geli, vermerkt als Burger- und Fabrikantensohn, Kauf-
mann und reformierten Bekenntnisses, gegen 8 Taler
Burgergeld Berliner Birger.””® Danach gab er sein
BlUrgerrecht in Diessenhofen auf.™

Im Jahre 1737 wurde Wilhelm Caspar von sei-
nem Vater als Teilhaber in das Unternehmen aufge-
nommen, das dann his 1743 als «J.G. Wegeli und
Sohn» firmierte und ab 1744 in «J.G. Wegeli und
S6hne» geandert wurde, da der jlingere Bruder Jo-
hann Andreas Daniel ebenfalls Teilhaber wurde.
Lange nach dem Tode des Vaters schlossen diese bei-
den Brider miteinander am 21.Juli 1763 einen
neuen «Societats-Kontrakt», Uber dessen Inhalt im
Einzelnen nichts bekannt ist."® Ende der 1740er-Jahre
wandte Wilhelm Caspar sein Hauptinteresse der Pla-
nung einer Porzellanmanufaktur in Berlin zu, deren
Errichtung 1751 begonnen wurde. In vielen Reisen
hatte er sich die notwendigen Fachkenntnisse der
Porzellanherstellung erworben, vorziglich in deut-
schen Landen, méglicherweise aber auch in England,
wie die Familienuberlieferung glaubhaft machen
wollte. Neben einem persdnlichen Interesse an Por-
zellan kénnte ihn einerseits die Uberlegung dazu ver-

133 ELAB, Archiv der Evangelischen Georgen-Parochialge-
meinde Berlin, Taufbuch 1703-1841.

134 ELAB, Archiv der Evangelischen Georgen-Parochialge-
meinde Berlin, Trauregister 1703-1826.

135 Siehe Abschnitt 9.1.

136 Siehe Abschnitt 9.2.

137 Ludicke, S.438.

138 Kaeber, Burgerbticher, 5.217.

139 Bestandesdokumentation zu StATG 8'632: Ms. «Wegelin
von Diessenhofens», von Oberrichter Fritz Brunner im Un-
terhof (24.8.1863).

140 Rachel/Wallich, Bd. 2, S.259.
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Fig. 3: Die drei Generationen der Unternehmer-
familie Wegeli in Berlin mit dem Firmengriinder Johann
Georg Wegeli als Stammvater.

Johann Georg Wegeli 0 Anna Cleopha Hogger
geboren 1680 (?) von Zirich
gestorben 1.3.1755 Berlin verheiratet 1708 Berlin

gestorben 21.8.1750 Bad Freienwalde
|
| I

Johann Andreas Daniel Wegeli « Susanna Margaretha Wilckens

Wilhelm Caspar Wegeli = 1. Auguste Jacobine Sandrat

getauft 7.11.1714 Berlin aus Magdeburg getauft 23.1.1721 Berlin aus Bremen
gestorben 14.9.1764 Berlin verheiratet 1735 gestorben 6.12.1771 Berlin geboren 26.10.1727 Bremen
gestorben 1736 gestorben 14.7.1785 Carlsbad
] | (2.verheiratet Friedrich Ludwig

von Rochow [1745-1808])
Anna Elisabeth Cleopha Wegeli |
getauft 12.9.1736 Berlin |
verheiratet Geheimrat Anna Susanne Wegeli
Christian Alexander Buchholtz getauft 1748

gestorben 1750

® 2. Marie Charlotte von der Burg
verheiratet 1741
(2.verheiratet 1772 Kriegsrat von Fischer)
gestorben 1803

I
Johann George Wegeli

getauft 7.10.1742
gestorben 1743

Carl Wegeli
getauft 31.5.1744
gestorben 1744

Carl Jacob Wegeli o Eleonore Margarethe Buchholtz
getauft 8.8.1745 verheiratet 1770
gestorben 27.12.1792 gestorben 1802

Johann George Wegeli - —— o —— Charlotte Friderike Wegeli
getauft 20.2.1748 getauft 16.8.1750

gestorben nach 1833 verheiratet 1771

\ gestorben nach 1800

Jacob Friedrich Wegeli
getauft 14.6.1749 . . _ .
verheiratet 1773 Cathrine Friderike Louise Meckel Caroline Wilhelmine Wegeli
‘ getauft 22.4.1752

verh. 1776 Friedrich Wilhelm Ludwig von Arnim
Ernst Wilhelm Wegeli (Scheidung 1783)

getauft 1756 gestorben 1823
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anlasst haben, dass eine gemeinsame Leitung der
grossen Wollzeugmanufaktur mit seinem Bruder der-
einst Schwierigkeiten bereiten, andererseits aber eine
Diversifizierung der wegelischen Aktivitaten auf ei-
nem neuen, bisher nicht in Preussen vertretenen Ge-
biet von Vorteil sein konnte. Daneben betétigte sich
Wilhelm Caspar auch als Bankier und glich damit
wohl spater durch die Stilllegung der Porzellanmanu-
faktur (1757) entstandene Verluste wieder aus. Auch
hatte er mit den Grundstiicken Kdénigsstrasse 33 und
Neue Friedrichsstrasse 22 und 23 grosseren Immobi-
lienbesitz neben der Insel, an der er wohl auch betei-
ligt war. Die in seinem Besitz befindlichen Gebaude
der Porzellanmanufaktur wurden nach deren Ende
fur Weber der Wollzeugmanufaktur genutzt.™' In der
Literatur wird Wilhelm Caspar als «treibende Kraft»
im Fortgang der Wollzeugmanufaktur genannt.'*
Dies ist aber nur eine Vermutung, fur die es keinen
konkreten Nachweis gibt. Die geschaftliche Entwick-
lung des Unternehmens wird daher fiir beide Bruder
gemeinsam in Abschnitt 8.3 dargestellt.

Ob es sich bei der oftmals berichteten Anek-

dote, dass 1759 eine Frau Wegeli, (ippig gekleidet
wie eine Konigin, in einer Gesellschaft aufgefallen
sei, um die Frau von Wilhelm Caspar oder um die sei-
nes jingeren Bruders gehandelt hat, ist nicht mehr
aufzuklaren.” Einem Grafen Lehndorff fiel die Dame
auf, und er notierte ber diesen Abend:
«Die ganze burgerliche Herrlichkeit ist in ihrem Glanz
zu sehen, uberall Reichtum, prachtige Kleider und
Edelsteine. Eine Frau Wegelin Uberstrahlt aber alle,
sie ist in einem einer Konigin wirdigen Geschmack
gekleidet. Sie erklart mir, sie kdnne keinen Putz lei-
den, sobald sie wiisste, dass eine andere ihn friiher
habe als sie, und spricht von tausend Thalern wie wir
von einem Goldsttck» .

Als 1760 Osterreicher und Russen im Verlauf des
Siebenjahrigen Krieges fir kurze Zeit Berlin besetz-
ten, durfte es Wilhelm Caspar (und nicht sein jiinge-
rer Bruder) gewesen sein, der dem russischen Stadt-

kommandanten General von Tottleben als einer von
den drei reichsten Stadtblrgern als Geisel fiir die
Zahlung einer Kontribution von vier Millionen Talern
dienen sollte. Schlimmeres konnte Johann Ernst
Gotzkowsky aber verhindern, der auch die Kontribu-
tion auf eine Million Taler herunterhandelte. Statt
Wegeli musste aber einer seiner Buchhalter ins russi-
sche Gewahrsam. Diese Begebenheit hat Gotzkow-
sky in seiner «Geschichte eines patriotischen Kauf-
manns» verzeichnet.'*

Wilhelm Caspar Wegeli errichtete sein Testa-
ment am 15.Juni 1763."¢ Darin gab er an, dass er
sein Gold und Silber zu Geld gemacht und in London
Kapitalien teils in vierprozentigen Annuitaten, teils in
sogenannten langen Annuitaten auf 99 Jahre zu 1%
angelegt habe. Seiner Gattin vermachte er 17000
Pfund von ersteren und 170 Pfund jahrliche Rente aus
letzteren; das Kapital war also in der Grossenordnung
von 400000 Pfund. In diesem Testament vermachte
er das Grundstlck in der Neuen Friedrichsstrasse mit
Wert von 12000 Talern seinen beiden jingsten Séh-
nen. Seine Frau erhielt das Wohnhaus an der Ecke der
Konigsstrasse.'

Wilhelm Caspar Wegeli starb am 14. September
1764, noch nicht 50 Jahre alt, und wurde auf dem
Friedhof der Parochialkirche beerdigt; sein Grab ist
nicht erhalten.”® Seine beiden Séhne Carl Jacob und
Johann George, die spater die Wollzeugmanufaktur
Ubernahmen, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht
volljahrig, aber wohl schon im Unternehmen tatig.
Seine Witwe ging acht Jahre spater, 1772, ihre zweite
Ehe ein mit Kriegs- und Domanenrat von Fischer.

141 Nicolai, Bd. 1, 5.19(1779).

142 Rachel/Wallich, Bd. 2, S.258.

143 Rachel/Wallich, Bd. 2, S.260.

144  Zick, S.35.

145  Zick, S.35.

146 Esist 1945 verbrannt. Rachel/Wallich, Bd. 2, S. 259.
147 Rachel/Wallich, Bd. 2, S.259.

148 Wohlberedt, S.120.
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Nicht zuletzt auf Grund ihrer Erbschaft von Wegeli
war sie vermogend und konnte einige Hypotheken
auf Berliner Grundstucke bewilligen.'* Sie starb 1803.

8.1.2 Die Porzellanmanufaktur

Porzellan war im 18. Jahrhundert ein begehrter Lu-
xusartikel. Nicht nur wohlhabende Biirger, sondern
vor allem Fursten und Territorialherrscher erwarben
einzelne Stlicke oder legten gar Sammlungen an. Da-
bei handelte es sich, soweit es echtes Porzellan und
nicht Fayence war, zunachst nur um chinesische
Importware, und so entstand gar bald der Ehrgeiz,
Porzellan auch in Europa herzustellen.

Porzellan wird aus weisser kieselsaurer Tonerde,
dem sogenannten Kaolin, sowie feingemahlenem
Feldspat und Quarz in einem bestimmten Mischungs-
verhaltnis hergestellt. Die plastische Masse lasst sich
leicht formen. In einem Ofen bei etwa 900°C, im so-
genannten Verglihbrand, wird die Masse hart und
kompakt, es entsteht das sogenannte Biskuit. Dieses
kann nun mit Farben bemalt werden, die bei dem
nachfolgenden Scharfbrand nicht zerstort werden
(z.B. mit Kobaltblau). Das nun noch porose Biskuit
wird dann in eine flissige, milchige Glasur getaucht,
die eine dhnliche Zusammensetzung hat wie das Por-
zellan selbst. Das mit Glasur versehene Biskuit wird
dann bei 1400 °C nochmals gebrannt. Das Produkt ist
nun hart, weiss, lichtdurchlassig, porenfrei, kratzfest
und saurebestandig. Nicht fur die Unterglasur ge-
eignete Farben konnen auf das glasierte Porzellan
aufgetragen und bei etwa 800°C in die Glasur ein-
gebrannt werden; dabei mussen die Porzellangegen-
stande in sogenannten Muffeln (Kapseln) in die
Brennofen eingefihrt werden. Am 15.Januar 1708
gelang es Bottger in Meissen erstmals, eine kleine
weisse Porzellanschale herzustellen. 1710 wurde dann
die erste europdische Porzellanmanufaktur auf der
Albrechtsburg in Meissen durch August den Starken
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privilegiert. Diese Burg galt als der sicherste Ort in
Sachsen; das Geheimnis der Porzellanherstellung, das
sogenannte Arkanum, wurde moglichst streng ge-
hitet."”

Wilhelm Caspar Wegeli durfte vor 1750 den
Entschluss gefasst haben, sich der Porzellanherstel-
lung zu widmen. Daflr gibt es Hinweise durch die
Aufteilung des vaterlichen Erbes in dessen Testament
von 1730. Um in den Besitz des Arkanums zu gelan-
gen, hatte Wilhelm Caspar nach eigenen Worten
viele Kosten aufgewandt, war in Deutschland herum-
gereist zu den Orten, wo man ebenfalls bemiiht war,
wie in Meissen eine Porzellanmanufaktur einzurich-
ten. Ein Teil dieser hohen Kosten dirften Beste-
chungsgelder fur den Verrat von Betriebsgeheimnis-
sen gewesen sein, ferner Abwerbungskosten fur
kundige Facharbeiter und Meister. Mit Sicherheit war
Wegeli zu diesem Zweck anlasslich einer Herbstmesse
in Frankfurt am Main auch in Hochst, wo in der dor-
tigen kurfurstlich privilegierten Manufaktur seit Ende
1750 unter der Leitung von Johann Kilian Benckgraff
und mit dem Ofenspezialisten Joseph Jacob Ringler,
beide aus Wien, Porzellan fabriziert wurde. Benck-
graff hatte Kontakt mit Wegeli, ging aber 1753 von
Hochst nach Furstenberg. Es ist nicht ganz sicher, wo-
rin die Hilfestellung Benckgraffs flir Wegeli bestand;
er scheint aber Wegeli ein Fasschen mit Passauer Erde
via Regensburg nach Berlin geschickt zu haben. Auch
durfte ein Ofenmodell von Hochst nach Berlin trans-
feriert worden sein. Ein weiterer Arkanist aus Hochst
namens Nikolaus Paul hat sich wahrscheinlich 1753
bis 1757 in Berlin aufgehalten und fur Wegeli ge-
arbeitet; er rihmte sich spater in einem Brief vom
2. Marz 1767, er habe «in Berlin und anderenorts aus
Passauer Erde gutes Porzellan gemacht».””' Da Paul
ab 1757 in Furstenberg tatig war, muss er also zuvor
in Berlin bei Wegeli gearbeitet haben. Das sind aber

149 Ladicke, S.263 und S. 440.
150 Matusz, S. 11 und S.28-33.
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alles Kontakte — mit Ausnahme von Benckgraff -, die
nicht vor der Betriebsaufnahme der wegelischen
Manufaktur anzusetzen sind. Wie das Arkanum in
den Besitz von Wegeli gelangte, ist also nicht konkret
nachzuweisen.

Wilhelm Caspar Wegeli hatte semit zielstrebig
uber viele Jahre die Voraussetzungen dafir geschaf-
fen, dass eram 10. Januar 1751 folgendes Gesuch an
Konig Friedrich Il. richten konnte:

«lch habe es durch viele Miihe und Kosten endlich
dahin gebracht, daB ich nicht allein die Materie,
woraus das MeiBnische Porcellain verfertigt wirde,
sondern auch die Art von dessen Bereitung gliick-
lich entdecket, und unterstehe mich, Ew. Konigl.
Majestat in aller Unterthanigkeit zu versichern, daB
wenn ich diese nltzliche Fabrique erstlich recht en
train gebracht und hinlénglich Arbeiter angestellet,
ich der MeiBner Fabrique an Schénheit der Waaren
wenigstens gleich kommen, und was den Prei3
anlanget, es derselben weit zuvorthun und mein
Porcellain viel wohlfeyler als selbige verkauffen will.
Ich werde dadurch viele Menschen ins Land ziehen
und solchen Nahrung und Brodt verschaffen.
Meine mit meinem Bruder bisher gehabte Woll-
und andere Fabrique aber, kann ich dieserwegen
nicht verlassen, sondern werde solche nach wie vor
fortsetzen und zu erweitern suchen, damit ich aber
beyde unter bestandiger Aufsicht halten kann und
wegen der einen bey der anderen nichts versaume,
so ist nothig, dass eine Fabrique von der anderen
nicht weit entfernt werde.

Ich habe auch bereits ein nicht weit von meiner
jetzigen Wohnung belegenes Haus hierzu erkauf-
fet, es ist aber solches bey weitem nicht hinlanglich,
die zu dem Porcellain erforderliche Materie, so alle-
mahlen in grosser Quantitat verrathig seyn muss,
darinnen aufzubehalten, die vielen Oefen in sol-
chen anzulegen, die Materie darinnen zubereiten

zu lassen und die viele hierzu erforderliche Gerat-
schaften zu verwahren, auch die vornehmste Arbei-
ter darinnen wohnen zu lassen, als wozu und zu
den benoéthigten starcken Holtz-Vorrath ein sehr
grosser Raum erfordert wird.

Ew. Konigl. Majestat bitte also allerunterthanigst

1. Das an mein Haus anstoBende Commendanten-
Haus nebst den dazu gehorigen Garten und die
dahinter belegene Bastion zu dieser Porcellain
fabrique mir erb- und eigentimlich allergnadigst
zu schenken.

2. Solches von der Natural Einquartierung in Gna-
den loszusprechen.

3. Mirund den Meinigen ein Privilegium privativum
auf 50 Jahr in dem MaBe allergnadigst zu ertheilen,
daB3 auBer Mir und den meinigen binnen solcher
Zeit niemand erlaubet seyn soll, in samtlichen Ew.
Konigl. Majestat belegenen Landen echtes Porcel-
lain zu machen, weil ich anderergestalt das hierzu
erforderliche und auf viele tausend Thaler sich be-
laufende Capital nicht hazardiren kann, tGberdem
auch, wenn noch mehrere dergleichen Fabriquen
anlegen wollten und darin reussirten, die Kunst
alsdann in allen Landen gemein werden, folglich
der auslandische Debit vollig cessiren wirde.

4. Bitte in hochsten Gnaden zu erlauben, dass die-
jenigen zu dieser Fabrique bendthigten Personen,
welchen ich ein Theil des Geheimnisses anvertrauen
muss, in Ew. Konigl. Majestat Eydt und Pflicht
nehme, auch ihnen auflegen dorffe, dieses Geheim-
niB niemandem zu offenbahren, sondern mit sich
ins Grabe zu nehmen.

Ich getréste mich allergnadigster Deferirung und
ersterbe Ew. Koénigl. Majestat allerunterthanigster
Wilhelm Caspar Wegely»'

152  GStA PK: Il. HA Generaldirektorium, Abt. 14 Kurmark, Tit.
CCLIl (Porzellan) Wegelys Porzellan-Fabrik 1751-1757,
Bl. 3. Hier zitiert nach Zick, S. 11-12.
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Friedrich der Grosse reagierte wie Ublich sehr rasch
und gab am 27.Januar 1751 seine Order an die Ge-
neraldirektion, mit der er Wegeli erlaubte, die Porzel-
lanfabrik anzulegen:

«1. Bewilligen Sr. Kénigl. Majestat demselben, dass
an dessen am ehemaligen Kénigsthor bereits ha-
bende Haus anstoBende bisherige Commandanten
Haus, nebst den dazugehorigen Garthen und da-
zwischen befindlichem Wall, auch hinter belegene
Bastion zu solcher Porcellain Fabrique, dergestalt,
dass ihm solches Uberall erb- und eigenthimlich ge-
schencket seyn soll.

2. Soll sothanes Haus und Fabrique von aller natu-
ral Einquartierung gantzlich und zu allen Zeiten frey
bleiben.

3. Accordiren S. Konigl. Majestat ihn und den sei-
nigen das gebethene Privilegium privativum auf 50
Jahre dergestalt, daB auBer ihn und den seinigen
Niemandem erlaubt seyn soll, dergleichen echtes
Porcellain als er obgedachtermaBen fertigen wird,
in dero Landen anzulegen. Wodurch jedennoch
denenjenigen Concessionen, so S. Konigl. Majestat
schon vorher ein oder anderen Particuliers zu Anfer-
tigung anderer Sorten Porcellain gegeben haben,
nicht derogiret werden muB.

4. Agreiren und bewilligen Seine Kénigl. Majestat,
daB diejenige zu sothaner Fabrique bendthigte Per-
sohnen, welchen erwehnter Wegely ein Theil des
GeheimniBes von der fabricirung seines Porcellains
anvertrauen muB, in Hochderoselben Eydt und
Pflicht genommen, auch solchen auf das nach-
dricklichste und bey Vermeidung schwerer Bestra-
fung eingebunden werden soll. Niemanden, wer
der auch seyn moége, das geringste von sothanem
GeheimniB, es sey directe- oder indirectement, zu
offenbahren, sondern vielmehr alles mit sich bis in
das Grab zu nehmen.

5. Wenn auch mehrgedachter Wegely sowohl das
Haupt Materiale als auch sonsten verschiedene an-
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dere Materialien, zu Anfertigung des von ihm er-
fundenen echten Porcellains, zu Berlin einkommen
laBen muB, sein GeheimniB aber dadurch leicht
decouviret werden kénnte, wann er der Observantz
nach, solche bey der Accise declariren und die
Kisten und FaBer, worin sie befindlich denen Accise
Bedienten auf dem Packhofe, oder auch in der
Fabrique, 6ffnen und vorzeigen miBte; so Haben
S. Kénigl. Majestat solcherwegen resolviret, daf3 so
oft erwehnter Wegely dergleichen Materialien ein-
kommen laBen und sodann auf seine Sr. Konigl.
Majestat schuldige Eydts Pflicht, auch auf Ehr und
reputation, declariren und attestiren wird, daB die
eingekommenen Materialien lediglich und allein zu
seiner Porcellain Fabrique gehorig und zu nichts an-
deres als zu Anfertigung seines echten Porcellains
verwandt werden, alsdann dergleichen Kisten oder
FaBer gegen die Accise Bediente nicht geotffnet,
sondern ihm, auch hiernachst einmahl den seinigen
jederzeit in die Fabrique ungeoffnet, frey passiret
werden sollen.

Mehrhéchstgedachte Sr. Konigl. Majestat befehlen
demnach dero General Directorio hierdurch in Gna-
den, nach Vorstehendem allen, das Privilegio aus-
fertigen zu lassen und solches zu dero allerhdchster
approbation und Unterzeichnung einzusenden.»'>

Am 2. Februar 1751 wurde das Privilegium dem Kénig
von der Generaldirektion vorgelegt und von diesem
vollzogen.

Zur gleichen Zeit versuchten die Gebriider Scha-
ckert ebenfalls eine Konzession fir eine Porzellanma-
nufaktur zu erhalten, vermochten aber zunachst
nicht zu Gberzeugen und erhielten daher die Konzes-
sion erst ein halbes Jahr nach Wegeli mit viel unglns-

153 GStA PK: Il. HA Generaldirektorium, Abt. 14 Kurmark, Tit.
CCLII (Porzellan) Wegelys Porzellan-Fabrik 1751-1757, Bl. 2.



tigeren Bedingungen. Die Schackert waren Wegeli
persdnlich bekannt, denn er erwarb von ihnen eine
Porzellandose und eine Stockkriicke und habe «dari-
ber Vergniigen bezeuget»."™ Die Schackert kamen im
Laufe der Jahre gegen Wegeli nicht an, so dass 1753
die Kurmdrkische Kammer Wegeli nahe legte, deren
Unternehmen zu erwerben, was aber Wegeli als
Zumutung ablehnte.'

Fur seine Porzellanfabrik bendtigte Wegeli ge-
eignete Gebdude, wie er in seinem Gesuch an den
Kénig ausgefihrt hatte. Uber diese Gebaude und
Grundstiicke ist folgendes bekannt:

1. Kénigstrasse 33 (Berlin Nr. 140 nach alter Hauser-
zahlung). Dies war ein Eckgrundstlick zur Neuen
Friedrichstrasse, an die die Seitenfront des in der Ko6-
nigstrasse gelegenen Gebaudes anstiess. Dieses Eck-
grundstiick hatte in der Neuen Friedrichstrasse die
Nr.21. Anschliessend an dieses Haus folgte in der
Neuen Friedrichstrasse eine Hofeinfahrt, dann das
hier unter 2. beschriebene Kommandantenhaus. Auf
dem Grundstlick Konigstrasse 33 befanden sich
1764 Haus, Hof, Stallung und Zubehor nebst Garten,
mit allem, was darin befindlich. Die «Stelle» wurde
dem ersten Besitzer, dem Bildhauer Hubert 1746 vom
Konig geschenkt. Kauf- und Handelsmann Wilhelm
Caspar Wegeli erwarb das Anwesen mit Kaufbrief
vom 21. Mai 1750 far 13700 Taler. Zu Wegelis Zeiten
lasteten auf dem Grundstlck eingetragene Schulden:
von 1748-1751 waren es 5000 Taler, von 1748-
1753 2364 Taler 20 Groschen 27 Pfennig Vatererbe
«sub reservatione juris antiqui et dominii»; von
1763-1789 noch 3000 Taler, dabei werden (wohl als
Glaubiger) genannt: 1747 Joh. Gottlob Lucae, 1748
Fabrikant Johann Georg Runge, 1763 Kdmmerer
Hofrat Oelrichs.”® Nicolai hat 1786 in seiner Beschrei-
bung Berlins Gber dieses Grundsttick folgendes aus-
gefihrt:

«Die KonigstraBe fuhrt von der Langen Brlcke zur
Konigsbriicke. In dieser StraBe findet man viele Pri-
vathduser, die wegen guter Bauart merkwiirdig sind.

Dazu gehéren das Wegelische Haus, an der Konigs-
bricke, zum Ende dieser StraBBe linker Hand, das ehe-
malige Diterische Haus rechter Hand. Diese beiden
letzten Hduser entstanden, als 1746 das Konigsthor
abgebrochen, und der Wall zu beiden Seiten abgetra-
gen ward. Linker Hand, an der Stelle des Wegelischen
Hauses wurden anfanglich zwey kleine Hauser ge-
bauet, welche der Kaufmann Wegeli der alteste zu-
kaufte, als er das in der benachbarten Neuen Fried-
richstraBe belegene ehemalige Kommendantenhaus
zum Manufakturhause geschenkt erhielt. Mit diesem
Manufakturhause vereinigte er das Gebdude in der
KonigstraBe, welches er durch Naumann den Vater
auffihren lieB. [...] Da 1755 beschlossen ward, den
Graben zu verengern, um die Kosten der Unterhal-
tung der damals langen Konigsbriicke zu vermin-
dern, erboten sich beide Eigentimer, den Graben auf
lhre Kosten aufzuflllen, Garten darauf anzulegen,
eine Mauer nach der StraBe zu fuhren, und die Stral3e
pflastern zu lassen; welches auch geschah. Durch den
neuen Bau der Kolonade an der Briicke 1777 verloren
die Eigentimer wieder einen Teil ihrer Garten.»'’

Wenn Nicolai in der Beschreibung einen Wegeli «den
dltesten» und dessen zwei kleine Hauser an dieser
Stelle erwahnt, dirfte dies nicht zutreffen, wenn man
dem Grundbuch folgt. Im Ubrigen verlief die Kénig-
strasse im Zuge der heutigen Rathausstrasse. Die Ko-
lonaden befanden sich unmittelbar in Hohe des Ost-
endes des spateren Bahnhofs Alexanderplatz; sie
wurden 1910 abgetragen und am Kleistplatz wieder
aufgestellt.”™® Die Neue Friedrichstrasse verlief zwi-
schen heutigem Bahnhof Alexanderplatz und dem
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158 Eine Fotografie von Titzenthaler aus dem Jahre 1909, also
unmittelbar vor der Beseitigung der Kolonaden, zeigt die
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Abb. 9: Auf diesem Planausschnitt von 1773 in der
Vogelschau von Nordwesten erkennt man die damalige
Situation der Bebauung und der Strassen beim Koénigs-
tor. Die Gebdude der «Porcellain Fabrique» von Wilhelm
Caspar Wegeli stehen an der Ecke Konigstrasse/Neue
Friedrichstrasse.

Fernsehturm; dort sind heute berhaupt keine alten
Gebdude mehr vorhanden. Das Anwesen Konig-
strasse 33 blieb nach Wegelis Tod 1764 noch bis
1803 im Besitz seiner Witwe Marie Charlotte, geb.
von der Burg; sie erhielt es fur 20000 Taler auf ihr
Erbteil angerechnet.™

2. Neue Friedrichstrasse 22 und 23 (Berlin Nr.229).
Unweit der Konigstrasse gelegen, umfasste das
Grundstlck urspringlich die Marien-Bastion (Nr. 11)
mit dem Kommandantenhaus, von Philipp Gerlach
dem Alteren (gestorben 1716) errichtet, dazu Garten
und dazwischen befindlicher Wall. Das fir den Kom-
mandanten der Residenz Berlin konzipierte Haus war
ein dreigeschossiger Bau mit Keller. Zur Strasse hin
war das Treppenhaus aus dem Baukoérper mittig
durch einen Vorbau hervorgehoben; auf der Garten-
seite gab es einen durch Fligelbauten angedeuteten
Hof, auf den im Piano nobile ein herausgehobener
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Saal blickte. Das Haus wurde auch 1750 noch als «ein
zierliches, mit guten Bequemlichkeiten und schénem
Garten versehenes Gebadude» beurteilt."

Mit Erbverschreibung vom 2. Februar 1751 erhielt der
Kaufmann und Fabrikant Wilhelm Caspar Wegeli die-
ses Grundstiick vom Konig geschenkt, «daB er selbi-
ges erb- und eigenttimlich besitze, seine echte Porcel-
lain-Fabrique darin anlegen und solches dazu véllig
aptiren und einrichten moge»." Wegen dieser
Schenkung hatte Wegeli die sogenannte Jura an die
staatliche Chargen- und Stempelkasse zu zahlen, und
zwar 2% vom Wert des Hauses, nicht des Grund-
stiicks. Zu dem Zweck hatte Wegeli nach Aufforde-
rung den Wert des Gebdudes schatzen zu lassen. Er
holte zwei Gutachten ein und legte sie vor. Das erste,

159 Ludicke, S.263.
160 Herz, S.122.
161 Ludicke, S.439.



Abb.10: Grundriss und Ansicht des Komman-
dantenhauses in der Neuen Friedrichstrasse, das Wilhelm
Caspar Wegeli vom Konig geschenkt erhielt und nach 1753
durch einen Neubau ersetzte.
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sehr detaillierte Gutachten des Hofmaurermeisters
Naumann dem Alteren und des Zimmerermeisters
Blring vom 13.Februar 1751 legte den Wert des
Hauses auf genau 5826,18 Taler fest. Nach einigem
Hin und Her wurde von der Generaldirektion Kur-
mark entschieden, dass die Jura 116 Taler betrage,
welche dann Wegeli am 18.Marz 1751 bezahlte. Die
Quittung des Hofrats Suavius dafur hat sich in Ab-
schrift erhalten.'

In seiner Fabrik machte Wegeli nun mit zuneh-
mendem Erfolg Produktionsversuche, so dass er am
22.Juli 1753 dem Konig vorstellen konnte, dass er
«zu den erforderlichen Gebauden und Anlagen
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bereits die dazu notigen Mauersteine und Balcken
angeschaffet habe», so dass ihm zur Realisierung
seiner Plane «weiter nichts als das ndtige Bauholtz,
Diehlen und Kalcksteine» fehlten.'® Das Konzept fur
das durch Um- und Neubauten auszufthrende Fabri-
kationsgebdude und die dazu benétigten Materialien
hatte der schon genannte Maurermeister Naumann
erarbeitet.”® Der Konig entschied schliesslich positiv.

162  Zick, S.18-19.

163  Zick, S. 20.

164  Zu weiteren Bauten des Maurermeisters Christian August
Naumann siehe Martin, S. 101 und S. 154.
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Wegeli hatte sich im Herbst 1753 nur noch mit den
Behorden herumzuschlagen, die fur das Material, das
aus Bohmen und Schlesien per Schiff herantranspor-
tiert wurde, verschiedene Abgaben (Schleusen- und
ZollgebUhren) verlangten, sodass Wegeli, obwohl es
sich insgesamt nicht einmal um funf Taler handelte,
erneut den Kénig damit befasste, was zur umgehen-
den Anordnung des Kénigs zur Rickerstattung der
Gebuhren an Wegeli fuhrte.'® Naumann konnte also
mit den Bauarbeiten beginnen, die allerdings viel Zeit
erforderten. Weitere Plane aus dem Jahre 1756 sind
Uberliefert, die auf dem Grundstlick zusatzlich ein
Maschinenhaus, ein Gebaude fiir die Brennerei, ein
Langhaus und ein Fligelgebdude betrafen. Der Aus-
bau der Fabrik hat sich wahrscheinlich bis ins Jahr
1757 hingezogen. Das Endergebnis der Bebauung
des Grundstlicks an der Neuen Friedrichstrasse duirfte
- anhand des Zustandes von 1808, also nach Wege-
lis Nutzungszeit — folgendes gewesen sein:
— nach Abriss des Kommandantenhauses ein neues
Fabrikgebdude (spater teilweise als Wohnhaus ge-
nutzt), 21 Fenster breit, drei Etagen hoch, direkt an
der Neuen Friedrichstrasse gelegen;
- ein Anhang am Hauptgebdude, sieben Fenster
breit, zwei Etagen hoch;
— zwei Seitengebadude rechts und links, verschiedene
Quergebaude, zwei Hofe und ein vom Hof abgeteil-
ter Garten, wobei das Grundstick sich bis zum Stadt-
graben erstreckte.'®

Der Wert des Grundstuicks an der Neuen Fried-
richstrasse wurde in Wegelis Testament von 1763 mit
12 000 Talern veranschlagt. Nach dem Ende der Por-
zellanfabrik wurden in den Gebduden Webstihle fur
die wegelische Wollzeugmanufaktur aufgestellt.”’
Nach dem Tode von Wilhelm Caspar Wegeli ging der
Komplex Uber in den Besitz der Sohne Jacob Friedrich
und Ernst Wilhelm Wegeli. Vergleicht man dberlie-
ferte Wertangaben fir die beiden Grundstiicke Ko-
nigstrasse und Neue Friedrichstrasse, so ergibt sich
folgendes:'®®
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Grundstlck Feuertaxe |Testament | Verkaufserlos
1781 1763
(in Talern)
Kdnigstrasse 20000 20000 43050 (1803)
Neue Friedrichstr. 48000 12000 60000 (1793)

Wesentlich fur die Produktionsaufnahme in der
Fabrik war der Zugang zu und die Lieferung von Roh-
materialien, insbesondere Kaolin. 1753, also zwel
Jahre nach der Konzessionierung, trug Wegeli dem
Konig vor, dass er Rohmaterialien zurzeit noch von
ausser Landes kommen lassen misse, er aber hoffe,
zuklinftig solche auch im Lande suchen und nach
ihnen graben lassen zu konnen.'® Das Ergebnis sol-
chen BemUihens war, dass Wegeli von den Gebrudern
Koels in Magdeburg ab 1751 Hotenslebener weisse
Tonerde in steigenden Mengen beziehen konnte, und
zwar 1751 16 Tonnen, 1752 bereits 41 Tonnen, 1753
190 Tonnen und bis Mai 1754 110 Tonnen.'” Dieses
Tonerdevorkommen befand sich im Kreis Neu-Hal-
densleben unweit der Braunschweigschen Grenze.
Reste dieser gelieferten Massen wurden bei Bauarbei-
ten Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Geldande der
ehemaligen Wegelischen Porzellanmanufaktur ge-
funden und chemisch untersucht, mit dem Ergebnis,
dass «wohl echtes Porzellan daraus hergestellt wer-
den konnte».”" Jedoch muss man mangels zeitge-
nossischer Belege in dieser Frage vorsichtig sein.
Wintzer schrieb jedenfalls hierzu:

«Alle Nachrichten zusammengenommen, kann man
Uber die Herkunft des wichtigsten Materials, das Kao-
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166 Detaillierte Beschreibungen der Baumassnahmen finden
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lin, fir das Wegelysche Porzellan keine bestimmte
Behauptung, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit
aufstellen: Passauer Erde hatte Wegely zuerst jeden-
falls nicht. DaB3 er in genligender Menge sachsische
Erde hatte, ist sehr unwahrscheinlich. Dagegen wi-
derspricht weder die obige Analyse noch irgend eine
andere Angabe der Wahrscheinlichkeit, dal3 Wegely
in der Hotenslebener weiBBen Thonerde das dazu ge-
eignete Material gehabt habe, vielleicht in der Weise,
daB es zu einem geringen Theil mit zufallig erhaltener
sachsischer und spater mit PaBauer Erde vermischt
wurde. Den ebenso néthigen Feldspat konnte er aus
den am preuBischen Harz, bei Halle und in Schlesien
reichlich vorhandenen Feldspatgesteinen, auch aus
vielen erratischen Blocken der norddeutschen Tief-
ebene bekommen. Er wuBte anerkanntermaBen eine
sehr feine und gute Porzellanmasse mit seinen Stof-
fen herzustellen.»'”

Zur Beschickung der Ofen verwendete Wegeli
Tannenholz, das er aus Bohmen und Schlesien kom-
men liess. Der Transport erfolgte auf dem Wasser-
wege. Dieser war mit Abgaben verbunden, die wie-
derum Gegenstand zahlreicher Auseinandersetzun-
gen mit den Behorden waren. Beide Seiten appellier-
ten jeweils an den Koénig, welcher aber immer zu
Gunsten von Wegeli entschied.'”

Uber Herkunft und Zusammensetzung der von
Wegeli benutzten Farben findet sich in der Literatur
wenig. Im Bestand des Markischen Museums in Ber-
lin fanden sich zwei Tellerscherben mit insgesamt elf
Farbproben, deren Verhalten beim Brennen getestet
wurde. Die Produkte aus der wegelischen Porzellan-
manufaktur wurden mit einem W in Unterglasurblau
auf der Sockelrlickseite oder auf dem Boden gekenn-
zeichnet. Ferner findet sich auf den Produkten fast
immer eine Pressmarke, meist gestempelt, seltener
mit der Hand geritzt. Es handelt sich dabei um eine
Kombination von drei Zahlen bei Figuren, zwei Zah-
len bei Geschirr, die Ubereinander angeordnet sind.
Die Bedeutung dieser Zahlen ist unklar."*

Insgesamt diirfte Wegeli in seiner Porzellanma-
nufaktur um die 100 Personen beschéftigt haben.'”
Zeitgenodssische Angaben Uber die kunstlerischen
Mitarbeiter Wegelis sind nicht bekannt; Namen von
Klnstlern finden sich nur in spateren Veroffentlichun-
gen. Folgende drei Kiinstler werden genannt:

1. Ernst Heinrich Reichard durfte von 1751 bis 1757
bei Wegeli tatig gewesen sein, und zwar als einziger
Porzellanmodelleur. Zuvor war er als Bildhauer tatig.
Friedrich der Grosse beschaftigte ihn spater in seiner
Manufaktur als Arkanist und Vorsteher des soge-
nannten Weissen Corps, jener Gruppe der Arbeiter,
die das Porzellan herstellten.'”®

2. lIsaak Jacques Clauce (1728-1803) Uibte die «Auf-
sicht Uber die Mahlerey in der Wegelinschen Porzel-
lanfabrik» aus."”” Er betétigte sich auch als Miniatur-
maler und wurde 1764 als solcher zum Kéniglichen
Hofmaler ernannt.'”

3. Friedrich Roth (1723-1802) malte «auch in der
damals neu errichteten Wegelinschen Porzellan-
fabrik, gab darin den jungen Malern und Bossirern
Unterricht im Zeichnen».'”

Die ersten Proben seines Kénnens schickte We-
geli wahrscheinlich bereits mit seinem Gesuch vom
10. Januar 1751 an den Konig. Eine zweite Sendung
erreichte Friedrich den Grossen im Mdrz 1753. Dieser
fand die Proben am 16.Marz 1753 «zwar vor den
Anfang gantz guth, jedoch noch lange nicht von der
Beschaffenheit [...], dass er [Wegeli] von der reussité
der Sache so gewiss versichert seyn, und dazu schon

172 Wintzer, S.34.

173 Zick, S.20-22.

174 Zick, S.53-58.

175 Genaue Zahlen sind nicht tberliefert. Hierzu auch Martin,
S.101.

176 Zick, S. 36.

177 Nicolai, Anhang Ill, .27 (1786).

178 Zick, S.38.

179 Mit «Bossirer» wurden die Porzellanformer bezeichnet.
Nicolai, Anhang Ill, 5. 45-46 (1786).
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so viele Gelder ohne Gefahr anwenden koénne.»'®
Darauf sandte Wegeli bereits am 22. Juli 1753 dem
Konig «allerunterthanigst einige Proben von meinem
letzten gebrannten Porcellaine und zweifle allererge-
benst nicht, dass hochstdieselben solche vorziglich
besser als die vorigen finden werden»."™" Und in der
Tat fanden jetzt die Proben den uneingeschrankten
Beifall des Konigs; er liess Wegeli am 2. August 1753
wissen:

«S.K.M. haben erhalten und ersehen, was der Kauf-
mann Wegeli zu Berlin von dem guten Success deren
letzte von ihm gebrannten Porcellainproben, gemel-
det hat. [...] Es haben Ho&chstderselbe auch bey
Betrachtung der von solchen Proben von ihm einge-
sandten Stlicken gefunden, daB3 die composition des-
sen, dem MeiBenschen vollkommen gleich sey, auch
die Farbe und Glasur davon sich sehr verbessert
haben, und daB mithin ein guter SucceB der Sache
zu hoffen [...].»"#

Wegeli konnte nun also ab Herbst 1753 mit der
Produktion und dem reguldren Verkauf beginnen,
wobei man davon ausgehen darf, dass er ein Lager
fur sein Porzellan und ein Geschaft fur den Publi-
kumsverkehr in der Neuen Friedrichstrasse errichtete.
Der spatere Direktor der Kéniglichen Porzellanmanu-
faktur zu Berlin, Grieninger, bestatigte diese Entwick-
lung aus seiner Erinnerung — allerdings ungenau: «Im
Jahr 1750 machte der Kaufmann Wilhelm Caspar
Wegeli den Anfang, eine dchte Porzellan Manufaktur
auf seine Kosten hier in Berlin zu errichten, und im
Jahr 1755 hatte er es damit bereits so weit gebracht,
da3 er von seinen Porzellaren schon verkaufen
konnte.»'® In den Tagebiichern des Grafen von Lehn-
dorff heisst es unter dem 1. Oktober 1755:

«Bei der Konigin groBes Diner. Ich habe genug davon
und gehe lieber zu ReuB [Graf Heinrich IX. Reuss,
preussischer Staatsminister] dinieren. Nach Tisch ge-
hen wir in die Porzellanfabrik, mit der es tlichtig vor-
warts geht. Es ist fir das Land eine recht eintragliche
Anlage. Die Masse ist sehr schén, die Figuren kinst-
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lerisch ausgefiihrt, nur die guten Maler fehlen ihnen
noch.»'*

Uberblickt man die gesamte Produktionsphase

der wegelischen Porzellanmanufaktur, die sich auf
etwa funf Jahre im Zeitraum 1753 bis 1757 be-
schrankt, so kann man nach Zick die Erzeugnisse in
drei Gruppen einteilen: '®
1. Plastik. Diese Produkte wurden in der Fachwelt im
Vergleich zu den Erzeugnissen aus Meissen weniger
gut beurteilt: die Figuren seien «derbes, bauerisch
plumpes Volk von Gdrtnern, Jagern, Marktweibern,
Handwerkern».'®™ Auch Zick stellte innerhalb der
wegelischen Produktion ein nicht unerhebliches
Qualitatsgefalle fest." Die Figuren entstammen den
Themenkreisen Mythologie, Allegorien, Kindergrup-
pen und -paare, Paare im zeitgendssischen Kostiim,
Komaodianten, Musikanten, Tiere. Im Katalog von
Zick finden sich insgesamt 68 verschiedene Plastiken.
2. Puttenserie. Im Katalog von Zick sind rund 40 ver-
schiedene Modelle von Putten aufgefuhrt, meist 10
cm hohe, halbnackte Kinderfiguren. Als Beispiel fur
ein Motiv sei genannt «Der gestiefelte Putto als
Schulmeister».
3. Geschirr. Hierunter sind Vasen, Deckelvasen,
Leuchter, Speiseservice, Kaffeeservice und Teeservice
(drei Modelle) sowie Galanteriewaren aufgelistet; der
Katalog zahlt 104 Nummern auf.

180 Zick, S.20-21. Original: Landesarchiv Berlin Rep. 241 Acc.
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181 Zick, S.20.
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184 Zick, S.24.

185 Zick, S.65.

186 So kein geringerer als Julius Schnorr von Carolsfeld. Zick,
S.65.

187 Zick, S.67.



Abb. 11: Ein Beispiel fiir eine Plastik aus der wege-
lischen Porzellanmanufaktur ist dieses Taubenpaar.

Abb. 12 und 13: Aus der Geschirrserie der Porzel-
lanfabrik Wegeli stammen diese Terrine und die Vase mit
Blumenbelag.

Aus dieser funf Jahre umfassenden Produktion von
Wegeli konnte Zick in den 1970er-Jahren nach beein-
druckender Dokumentationsarbeit 570 Stlcke in 85
offentlichen und privaten Sammlungen identifizie-
ren. Das Markische Museum in Berlin besitzt danach
67 Stlicke, die im Jahre 2002, zur Zeit der Recherche,
leider alle magaziniert waren. Im Belvedere des Char-
lottenburger Schlossparks sollen mindestens 51 Sti-
cke sein, welche auch teilweise ausgestellt sind."®
Das Ende der wegelischen Porzellanmanufaktur
kam schnell wahrend des Siebenjahrigen Krieges.
Nachdem Friedrich der Grosse mit seinen Truppen im
August 1756 in Sachsen eingefallen war, reiste Wil-
helm Caspar Wegeli im November 1756 nach Dres-
den und Meissen. Auf seinen Antrag vom 1. Dezem-
ber 1756 bewilligte ihm der Kénig unverzlglich eine

188 Zick, S.60.
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Order an den Meissener Kommandeur Generalmajor
von Prizganz zur «Facilitierung» seiner Absicht, «sich
von der Einrichtung der Porcelain-Fabrique zu Mei-
Ben grindlich zu informieren».’™ Die Informations-
maoglichkeiten, die Wegeli in Meissen antraf, durften
aber sehr kimmerlich gewesen sein, da die Raumlich-
keiten auf der Albrechtsburg versiegelt, die Brenn-
ofen zerstort und das Personal nicht anwesend war.
Schon am 4.Dezember 1756 wandte sich Wegeli,
wieder in Dresden, erneut an seinen Kénig, daihm zu
Ohren gekommen war, dass dieser das Porzellanwa-
renlager in Meissen dem neu ernannten preussischen
Geheimrat Carl Heinrich Schimmelmann (1724-
1782) zugesprochen hatte. Am 6.Dezember 1756
liess darauf Friedrich der Grosse, der ebenfalls in
Dresden weilte, Wegeli folgende Antwort zukom-
men:
«Seine Konigl. Majestat lassen dem Kauffmann We-
gely, auf seine a.u. Vorstellung vom 4ten dieses, be-
treffend den von dem Schimmelmann entrepren-
nirten Kauf derer 3 Sachsischen Porcellain Waaren
Lagers, hierdurch zur Resolution ertheilen, wie Sie ihn
Uberlassen wollen, ob er sich nicht etwa mit gedach-
tem Schimmelmann deshalb verstehen kénne, allen-
falls aber intentioniret seynd, die Sache dahin richten
zu laBen, damit erwehnter Schimmelmann (dem der
transport solcher Waaren Lager nach Berlin wohl
nicht untersaget werden kann, um solchen in gewi-
BermalBen in Sicherheit zu setzen) aus solchen Lagers
nichts innerhalb Sr. Konigl. Majestat Landen als Hol-
landt, Engelland, Pohlen, auch auswartigen Handels
Platzen suchen miBe, auf welche Arth Se. Konigl.
Majestat glauben, dal3 beyde Entreprisen werden be-
stehen kénnen; Worliber Sie dann auch Dero Gene-
ral Major von Retzow [Kommandant von Dresden]
das nothige bekandt gemachet haben.»'®
Tatsachlich hat Schimmelmann dann auch diese
Meissner Produkte nicht in Preussen, sondern vor
allem in Hamburg auf den Markt gebracht, sodass
Wegelis Privileg nicht direkt betroffen war. Schimmel-
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mann hatte aber ausserdem von Friedrich dem Gros-
sen bereits einen Pachtvertrag fir die Meissener
Manufaktur erhalten, so dass diese nach einiger Zeit
wieder produzieren konnte. Dies war natdrlich eine
wesentliche Verschlechterung der Absatzméglich-
keiten fir Wegeli. Andererseits aber wurden Wegelis
Produkte weiter von der Kurmarkischen Kriegs- und
Domanenkammer begtinstigt, wie sich aus deren
Order vom 13.April 1757 ergibt, die bescheinigt,
dass «die Wegelyschen Porcellain Waaren aller Or-
then Accise frey eingehen sollen».'™

Im Sommer oder Herbst des Jahres 1757 ist
dann die wegelische Porzellanmanufaktur zu Berlin
geschlossen worden. Das genaue Datum ist nicht
mehr festzustellen; auch gibt es dazu keine Schrift-
sticke von der Hand Wilhelm Caspar Wegelis, so
dass man nur Vermutungen hinsichtlich seiner
Grinde fir diesen Schritt anstellen kann. Friedrich
Nicolai schrieb 1769: «Inzwischen scheint es, dal3 der
Unternehmer seine Rechnung nicht dabey gefunden
habe, weil er die Fabrik ganzlich aufgab, und das an-
sehnliche Warenlager vor einiger Zeit durch offent-
liche Versteigerung verkauft hat.»'® Fir Versteige-
rungen in Berlin noch Ende der 1750er Jahre finden
sich indessen in den zeitgendssischen Zeitungen, wo
solche angeklindigt zu werden pflegten, keine Hin-
weise; vielleicht fanden sie in anderen preussischen
Stadten statt.

Die gesamte Wirtschaftslage in Preussen gab
1757 kaum Anlass zu Optimismus. Es begann nam-
lich eine Miunzverschlechterung, um die grossen
Kriegskosten des preussischen Staates zu finanzieren.
Davon waren in erster Linie der Hochadel, das Beam-
tentum und die «kleinen Leute» betroffen, wahrend
Kaufleute und Unternehmer von der einsetzenden

189 Zick, S.32.

190 Zick, S.32-33.

191 Zick, S.33.

192 Nicolai, Bd. 2, $.537 (1786).



Inflation profitieren konnten. Gleichwoh! war die
Marktlage fir einen Hersteller von Luxusartikeln wie
Wegeli unginstig, da der potenzielle Kundenkreis in
Kriegszeiten keine Mittel fiir Luxusguter ertbrigen
wollte oder konnte. Wegeli scheint dies erkannt zu
haben, wie er wohl auch befirchtete, dass sich dieser
Krieg lange hinziehen konnte, und es wurden ja dann
tatsachlich sieben Kriegsjahre.

Die weitgehende Wandlung der finanziellen
Verhaltnisse zwischen Adel und gewerbetreibendem
Blurgertum liess zudem einen damals noch relativ
neuartigen Zweig des preussischen Wirtschaftslebens
in den Vordergrund rticken: den Geldhandel und die
finanzielle Spekulation.'” Mancher Kaufmann wurde
so zum Bankier; so auch Wilhelm Caspars Bruder Jo-
hann Andreas Daniel, der sich selbst in einem Vertrag
von 1760 als solcher bezeichnete. Hoffte vielleicht
der Porzellanfabrikant, seine wirtschaftliche Stellung
durch Geldgeschéafte besser zu sichern? Ein weiterer
Grund fur Wegelis Entscheidung koénnte aber auch
gewesen sein, dass er sich der Unsicherheit bewusst
wurde, zuklnftig vom Koénig eventuell nicht mehr
beglinstigt zu werden. Das Emporkommen des
geburtigen Sachsen Schimmelmann als Neuling im
Porzellangeschaft dirfte Wegeli sehr zu denken ge-
geben haben. Schliesslich war die personliche Gunst
des Konigs in jener Zeit noch immer ein Unterpfand
flr einen preussischen Unternehmer, und sie konnte
schnell entzogen werden. Ein weiterer Grund fiur die
Aufgabe seiner Fabrik kdnnte schliesslich eine ange-
schlagene Gesundheit gewesen sein, sodass er sich
der belastenden Unternehmertdtigkeit nicht langer
aussetzen wollte oder konnte.

Mit der Schliessung seiner Porzellanmanufaktur
hat Wilhelm Caspar Wegeli sicherlich grossere Ver-
mogensverluste erlitten. Friedrich der Grosse beliess
ihm aber das geschenkte Grundstlick an der Neuen
Friedrichstrasse, auf dem Wegeli ja bis 1757 zahlrei-
che Um- und Erweiterungsbauten hatte ausfihren
lassen, und zwar vollig auf eigene Kosten. An den

Kénig zurlickgeben musste Wegeli sein ihm 1751 ge-
wadhrtes konigliches Privileg; dies ergibt sich aus
einem Schreiben Friedrichs des Grossen an den preus-
sischen Gesandten Johann Julius von Hecht in Ham-
burg, in dem es heisst:
«lch erachte fir GberflUssig, hier noch auszufihren,
wie zwar der Kaufmann Wegeli zu Berlin vorhin von
mir das Privileg zu Anlegung einer solchen Fabrik er-
halten, auch wirklich den Anfang mit der Etablirung
derselben gemacht hat, da er aber keine griindliche
Wissenschaft von der Sache gehabt und Alles erst
durch Proben versuchen, auch sich dabei auf Leute,
die von ihrer Wissenschaft viel ausgegeben, aber
wirklich wenig verstanden haben, verlassen und da-
durch betrachtlichen Schaden hat leiden mussen,
wozu auch noch der Krieg und andere dem Geheim-
rat Schimmelmann schon bekannte Ursachen ge-
kommen sind, auf sein erhaltenes Privilegium wieder
hat verzichten, die Fabrik vollig fallen lassen und sich
gegen mich erkldren missen, wie er der angefiihrten
Ursachen wegen sie nicht fortsetzen werde.»'**
Friedrich der Grosse hat also sein Lob fiir Wege-
lis Produkte von 1753 alsbald vergessen, als Schim-
melmann sein neuer Favorit wurde! Er blieb weiterhin
sehr interessiert, in Berlin eine Porzellanmanufaktur
anzusiedeln, hatte daftir zunachst den — inzwischen
nach Hamburg Ubergesiedelten — Schimmelmann
ausersehen — deshalb der zuvor zitierte Brief an sei-
nen Gesandten —, der jedoch nicht dazu bereit war.
Einen neuen Anlauf fir eine Porzellanfabrik in Berlin
machte er vier Jahre spater, als namlich 1761 der
«patriotische» Kaufmann Johann Ernst Gotzkowsky
seine Manufaktur in der Leipziger Strasse 4 mit Hilfe
von Facharbeitern aus der ehemaligen wegelischen
Manufaktur und aus Meissen in Gang setzte. Doch
auch Gotzkowsky musste wegen finanzieller Schwie-
rigkeiten bereits 1763 aufgeben, so dass Friedrich der

193 Skalweit, S.20-23.
194 Zick, S.36.
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Grosse, der endlich zum Ziel in dieser Sache kommen
wollte, sich entschloss, die Manufaktur von Gotz-
kowsky fir 225000 Taler zu erwerben und als Kénig-
lich Preussische Porzellanmanufaktur (KPM) selbst zu
betreiben. Dieses KPM-Porzellan erlangte sehr schnell
grosse Berihmtheit. Unter diesem Namen produziert
das Unternehmen noch heute.'”

Die Anfange dieser Entwicklung hat Wilhelm
Caspar Wegeli, der am 14.September 1764 starb,
noch miterleben missen.

8.2 Johann Andreas Daniel Wegeli
(1721-1771)

8.2.1 Sein Wirken, seine Familie

Johann Andreas Daniel Wegeli wurde als siebtes Kind
und siebter Sohn seiner Eltern in Berlin geboren und
am 23.Februar 1721 in der Parochialkirche im refor-
mierten Glauben getauft. Uber seine Jugendzeit und
seine kaufmannische Ausbildung ist leider nichts
Uberliefert. Der Vater nahm ihn 1743, als er 22 Jahre
alt war, als Teilhaber in seine Firma auf, in die er schon
1737 den alteren Bruder Wilhelm Caspar aufgenom-
men hatte. Die Handlung firmierte nun als «Johann
Georg Wegeli & Sohne». Der Vater zog sich zugleich
aus den Tagesgeschéften zurlick. Die beiden Séhne
mussten dem Vater dessen Einlage in die Handlung
von 150000 Taler verzinsen. Erst am 3.Januar 1749
wurde der Kaufmann Johann Andreas Daniel Wegeli
Berliner Burger.'*

Er heiratete am 14. November 1747 in Bremen
Susanna Margaretha Wilckens, die ebenfalls refor-
mierter Konfession war. Auch im Eheregister der
Parochialkirche zu Berlin wurde ein Eintrag vorge-
nommen, da Wegeli ja Mitglied dieser Gemeinde
war; er hat folgenden Wortlaut:
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«lm Monat September 1747

Johann Andreas Daniel Wegely und Susanna Marga-
rethe Wilckens, Herrn Johann Wilckens, Kauff- und
HandelBmanns wie auch Mitglied Wohllébl. Collegy
Senatoren in Bremen 2ten Ehelichen Tochter, ge-
wohnlichermal3en drey Sonntag nacheinander auf-
gebothen worden und nachhero in Bremen ehelich
copuliert worden.»"’

Die Familie Wilckens war seit dem 17.Jahrhun-
dert in Bremen ansdssig. Susannens Urgrossvater
Henrich war als Kaufmann im sogenannten kleinen
Verkauf tdtig, handelte mit Waren wie Fischen, Tran,
Salz, Kase, Schinken. Ferner begann er blaue Leinen-
schiirzen mit weissen Blumen zu bedrucken, welche
damals fUr Landfrauen und Dienstmddchen in Mode
waren. Diese Zeugdruckerei dehnte er nach und nach
aus. Nachdem Henrich 1668 verstorben war, setzte
sein jingster Sohn Martin, Susannens Grossvater, die
Kattundruckerei fort. Das Unternehmen florierte sehr
gut, sodass nach seinem Tod (1719) der erste Sohn
Henrich (1689-1755) die Kattunmanufaktur und
sein jungerer Sohn Johann (1694-1755) den Kattun-
handel Gbernahmen. Johann, also Susannens Vater,
wurde als erfolgreicher Kaufmann 1742 zum Elter-
mann der Bremer Kaufmannschaft und 1746 zu
deren Prdses gewahlt; damit war ihm der Aufstieg
aus dem dritten Stand (der Krdmer) in den zweiten
(der Kaufleute) gelungen. Auch bekleidete er zahlrei-
che offentliche Amter der Hansestadt (in der Burger-
kompanie, in vom Senat eingesetzten Deputationen
und in der kirchlichen Armenfirsorge); jedoch war er
nicht, wie von der Parochialgemeinde verzeichnet,
Mitglied des Bremer Senats. Johann war zweimal ver-
heiratet und gehorte zur reformierten Gemeinde

195 Herzfeld, S.238-246; Kruger, Horst, S.125; Martin,
S.103-109; Matusz, S.221-230; Ruske, S.463-466.

196 Kaeber, Burgerbiicher, S.497.

197 ELAB, Archiv der Evangelischen Georgen-Parochialge-
meinde Berlin, Trauregister 1703-1826.



Abb.14: Im Verzeichnis der «Copulationen der
Kirche Unser Lieben Frauen» in Bremen von 1747 ist die
Eheschliessung von Johann Andreas Daniel Wegeli und
Susanna Margaretha Wilckens (Wilkens) eingetragen. Der
Brautigam wird als «Beriihmter Kauff- und Handelsmann
in Berlin» bezeichnet.
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Unser Lieben Frauen. Seine zweite Frau, Susannens
Mutter, war Susanna Beythal (geboren 1689) aus
Frankfurt am Main; sie heirateten wohl 1723.

Die Bekanntschaft der Brautleute Wegeli und
Wilckens durfte sehr wahrscheinlich durch Messebe-
suche der Vdter der beiden in Frankfurt am Main zu-
stande gekommen sein. Johann Wilckens hatte mit
seinem Bruder Henrich die Verabredung, dass er die
Messe in Frankfurt am Main, Henrich aber jene in
Leipzig aufsuchte, um sich so gegenseitig keine Kon-
kurrenz zu machen. Bei solchen Gelegenheiten reiste
ab und an auch die Familie mit, und so kénnte es sich
ergeben haben, dass Wegeli in Frankfurt am Main
seine spatere Braut und Ehefrau kennenlernte. Su-
sanna Margaretha Wilckens war das dritte Kind aus
der zweiten Ehe ihres Vaters und wurde am 26. Okto-
ber 1727 in Bremen geboren. Den ersten Vornamen
Susanna erhielt sie von ihrer Mutter, den zweiten
von ihrer Grossmutter mutterlicherseits. Da ihr Vater
wohlhabend war, dirfte sie eine gute Aussteuer zur
Eheschliessung erhalten haben, die die Verbindung
mit dem «berlhmten Handelsmann» Wegeli fur
beide Seiten attraktiv machte. Susanna hatte Ubri-
gens noch drei Schwestern, die alle in Bremen eine
«gute Partie» machten, sowie zwei dltere Stiefbrider,
die den vaterlichen Kattunhandel nach des Vaters
Tode bis in die 80er-Jahre des 18.Jahrhunderts fort-
setzten.'®

Johann Andreas Daniel Wegeli und seine Frau
hatten drei Tochter:

1. Anna Susanne, getauft 1748, verstarb als Klein-
kind 1750;

2. Charlotte Friderike, getauft am 16. August 1750;
sie heiratete 1771 ihren Vetter Johann George
Wegeli (geboren 1748), der zusammen mit sei-
nem dlteren Bruder Carl Jacob ab 1777 das Fami-
lienunternehmen leitete. Beim Insolvenzverfahren
dieser Firma ab 1789 spielte sie eine wesentliche
Rolle fir das Zustandekommen eines Vergleichs
mit den Glaubigern; '
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3. Caroline Wilhelmine, getauft am 22. April 1752;
sie heiratete 1776 Friedrich Wilhelm Ludwig von
Arnim, altem, seit 1204 erwahntem markischem
Adel entstammend, Hauptmann bei den Dra-
gonern und Herr auf Raduhn (gelegen etwa
halbwegs zwischen Schwerin und Parchim in
Mecklenburg). Die Ehe wurde 1783 oder 1784
geschieden, und zwar angeblich auf Betreiben
ihrer Mutter wegen Grausamkeit des Ehemannes.
Nach ihrer Scheidung war sie um ihre beiden
S6hne bemlht und hielt engen Kontakt zu ihrer
Mutter, bei deren Tod in Karlsbad sie zugegen
war.*® Caroline Wilhelmine war eine vermogende
Frau, moglicherweise durch Erbschaft nach dem
Tode ihres Vaters 1771. Es ist nachgewiesen, dass
sie Hypotheken auf Berliner Grundstiicke bewil-
ligte; so fUr die Kénigstrasse 7 (1776, Wohnhaus
mit mehreren Seitengeb&uden, Hof und Wiesen-
kavel) und «Hinter der Garnisonkirche», spater
Frommelstrasse 1 (Haus und Garten). Bei letzte-
rem Grundstlick findet sich im Grundbuch der
Eintrag, dass sie ein Fideikommiss stiftete: eine —
heute nicht mehr existierende — erbrechtliche Be-
stimmung, dass ein gewisses Vermdgensobjekt
zur Erhaltung des Familienglanzes fir alle Zeiten
unverausserlich bei einer Familie verbleiben und
nach einer bestimmten Sukzessionsordnung fort-
erben solle. Bei dieser Hypothek sind als Erben von
Caroline Wilhelmine von Arnim, geb. Wegeli
1824 genannt: Koniglicher Kammergerichtsrat
Abraham Friedrich Heinrich von Arnim auf Wod-
dow und vier Fraulein von Arnim auf Klockow.”'
Caroline Wilhelmine verstarb 1823. Der Parochial-
gemeinde vermachte sie flir deren Hospital ein

198 Wilckens, Wilckens, S.64-67; Wilckens, Kattundruck,
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Legat von 500 Talern.?” Das Hospital war 1769
eingerichtet worden und bot 30 Armen freie
Wohnung.**

Zurlck zu Johann Andreas Daniel Wegeli. Bange
Stunden erlebten er und seine Familie 1759, als die
Gebdude auf dem Muihlendamm des Nachts ab-
brannten. Der Mihlendamm, der wegelischen Insel
benachbart, war damals eine wichtige Geschafts-
strasse, in der viele Handwerker ihre Waren anbo-
ten.” Wegeli wohnte mit seiner Familie allerdings zu
diesem Zeitpunkt moglicherweise nicht mehr selbst
auf der Insel, sondern in einem Haus unweit der be-
kannten Strasse Unter den Linden, das er vor 1760
gekauft haben durfte. Es befand sich an einem Teil-
stiick der heutigen Dorotheenstrasse, das damals
«Hinter dem Observatorium» hiess (Nr. 234 im Stadt-
plan von 1778), weil das Vorgangergebaude der heu-
tigen Staatsbibliothek im 18.Jahrhundert der Aka-
demie der Wissenschaften und deren Observatorium
diente. Nicolai beschrieb diese Strasse, von Westen
kommend, wie folgt: «Links stehen wohlgebaute
Hauser, deren Garten auch auf den Weidendamm ge-
hen; darunter anzumerken: Das Graflich Wartens-
lebensche, jetzt Wegelische Haus; das Haus der Aka-
demie, ehemals Konig Friedrichs I. Hunerhof.» ** Auf
dem Stadtplan von 1766 ist eine zweigeschossige
Reihenhausbebauung an dieser Strasse erkennbar,
wobei funf der insgesamt sechs Hauser in nordlicher
Richtung einen Anbau hatten, sodass ein kleiner In-
nenhof entstand. Der zugehdrige Garten reichte nur
bis zum Katzenstieg, bot aber einen Ausblick zum
Weidendamm. Im erwahnten Haus der Akademie be-
fand sich deren «chymisches Labor».

Leider konnte sich Wegeli dieses Besitzes nicht
nur erfreuen; es kam namlich alsbald zu einer gericht-
lichen Auseinandersetzung mit dem von ihm beauf-
tragten «Innenarchitekten», wie man heute sagen
wiirde.” Die Vorgeschichte war, dass Wegeli in sei-
nem Haus «einige Zimmer und einen Saal mit Bild-
hauer Arbeit auszieren» lassen wollte. Zu diesem

Zweck hatte er am 10.Marz 1760 und 11.Juni 1762
Vertrdge mit dem Bildhauer Johann Christian Hop-
penhaupt jun. (1719-1785) geschlossen. Dieser lebte
als Zieratenbildhauer, Modelleur und Zeichner — wie
sein frih verstorbener dlterer Bruder — in Berlin. Hop-
penhaupt war massgeblich am Innenausbau preus-
sischer Schlosser beteiligt; so schuf er 1746/47 das
Schlafzimmer Friedrichs des Grossen im Schloss Sans-
souci. 1763 bis 1769 war Hoppenhaupt wesentlich
mit der Innendekoration des Neuen Palais in Potsdam
beschaftigt, und zwar mit dem Schlaf- und dem Spei-
sezimmer Friedrichs, mit der oberen Galerie und mit
dem Theater, unter weitgehender Verwendung sei-
ner eigenen Entwdarfe. Seine Schépfungen gelten fur
das preussische Rokoko als bedeutsam. Er hat auch
Maobel und ihre Beschlage entworfen, ferner Modelle
fur die Berliner Porzellanfabrik (nach Wegeli) ange-
fertigt.?”’

Gegenstand des ersten Vertrages von 1760 zwi-
schen Wegeli und Hoppenhaupt waren Bildhauer-
arbeiten und «dererselben feinen glanz Verguldung
inclusive», Tischler- und Schlosserarbeiten, Lieferung
und Einbau von Spiegelglasern — unter Beteiligung
von Handwerkern als Zulieferern. Zum Leistungsum-
fang gehorten u. a. eine «super porte, zwey Tharflu-
gelen, zwey Consohl TischfiiBe, ein Canapée, sechs
Fautoilles» und ein «Platfond von Stuccator Arbeit»
(eine Stuckdecke). Der Maler Glume erhielt den
Unterauftrag, die Decke in Olfarbe auszumalen; als
Motiv war eine Landschaft vorgesehen «mit darinnen
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schwebenden Kinderchen so mit Blumen Gierlanden
spielen», wofur Wegeli 90 Taler zahlen sollte. Die
Aufsicht Gber diese Arbeiten wurde, da der Bauherr
Wegeli «meistentheils abwesend und solchergestalt
behindert» sei, einvernehmlich dem Kéniglich Preus-
sischen Maurermeister Christian August Naumann
Ubertragen, also demselben, der bereits flr den alte-
ren Bruder die Porzellanmanufaktur in der Neuen
Friedrichstrasse gebaut hatte.””

Der zweite Vertrag Wegelis mit Hoppenhaupt
von 1762 betraf den Ausbau eines Saales nach Mass-
gabe von Zeichnungen, Modellen und Schablonen,
die Hoppenhaupt liefern wollte. Auszufihren waren
in «Gipsmarmor» die Umrandungen von finf Fens-
tern sowie zwolf Pilaster «in den gout als wahre Mar-
morarbeit», ferner «zwei Camine, sechs Thurflugel».
Die vertraglichen Leistungen, «im Monath Juny 1763
fertig zu schaffen, ldngstens September, welches
hiermit verspreche J.Chr.H.» — so ein spdteres Inse-
ratum —, kosteten urspriinglich insgesamt 4205 Taler;
dieser Betrag wurde spater auf 3977 Taler reduziert.

Da Hoppenhaupt seine Arbeiten zeitlich nicht
wie versprochen erledigte, ernob Wegeli Klage bei
den Stadtgerichten und obsiegte. Aber Hoppenhaupt
ging am 10.Juli 1764 in die Berufung, sodass sich die
Arbeiten weiter verzogerten. Da sah sich Wegeli ge-
n6tigt, am 26.Juli 1764 ein Gesuch an den Kénig zu
richten: «[...] und dieser Zeitverlust ist eben dasje-
nige, was mich am meisten krankt», trug Wegeli dem
Konig vor und bat, «per Rescriptum zu decidiren, daf3
[...] der Hoppenhaupt der Appelation ohngeachtet
schuldig seyn solle, die verdungene Arbeit binnen 4
Wochen [...] abzuliefern und zu stande zu bringen
[...]». K&nig Friedrich der Grosse befand das Gesuch
bereits nach finf Tagen am 31.Juli 1764 «gantz bil-
lig» und geruhte zu beschliessen, dass Hoppenhaupt
«schuldig seyn solle», die Arbeiten zu liefern; dem
Kammergericht trug der Kénig auf: «lhr habt Euch
hiernach allergehorsamst zu achten.» Hoppenhaupt,
von dieser koniglichen Intervention informiert, er-
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suchte nun ganz unerschrocken seinerseits den Ko-
nig, seine «von dem Gegner erschlichene» Resolu-
tion vom 31. Juli wieder aufzuheben, da er bisher nur
Abschlagszahlungen in «allerschlechtestem» Gelde
erhalten und jetzt «die Koniglich-pressanten Arbei-
ten in Sanssouci» auszuftihren habe, «worauf ich
auf hochste Ordre alle meine Attention itzo richten
muB». Er musse sie sonst liegen lassen, um des Geg-
ners Paradezimmer «aufs schleunigste fertig zu
schaffen». Der Konig gab darauf am 12. September
dem Kammergericht die Weisung, «thunlichst statt
eines schriftlichen Verfahrens einen kurtzen Verhors
Termin» anzusetzen. Mit dieser Verfligung endet die
43 Blatt umfassende Akte. Es darf wohl angenom-
men werden, dass Wegeli sein prunkvoll ausgestatte-
tes Paradezimmer und die Ubrigen Raumlichkeiten
schliesslich, wenn auch verspétet, erhalten hat.
Ausser seiner Stadtwohnung besass Johann An-
dreas Daniel Wegeli auch, wie es damals in wohlha-
benden Burgerkreisen Ublich wurde, eine Wohnung
vor den Toren der Stadt, namlich in Charlottenburg,
wo er und seine Familie in der warmen Jahreszeit und
zu besonderen Anldssen sich einfanden. Dieser Besitz
war von der Allee Unter den Linden tber deren Ver-
ldngerung nach Westen, der heutigen Strasse des
17.Juni, bequem zu erreichen. Charlottenburg war
damals eine selbstandige Stadt mit rund 300 Bulrger-
hausern, deren Bedeutung durch das Schloss ge-
hoben wurde, welches die Konigin Sophie Charlotte
1695 in Auftrag gegeben hatte.”” Das Grundstick
Wegelis befand sich 6stlich des Schlosses, etwa
in dem Viereck, das durch die heutigen Strassen
Brauhofstrasse, Wintersteinstrasse, Charlottenburger
Ufer und Lohmeyerstrasse gebildet wird. Wo friher
vereinzelte Bauten und ausgedehnte Garten waren,
stehen heute Mietshdauser im langweiligen Aller-
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Abb.15: Charlottenburg im Jahre 1824. Links
oben ist der Ostfliigel des Schlosses zu erkennen, weiter
ostlich ist die wahrscheinliche Lage des Grundstiicks
schraffiert, das sich bis 1794 im Besitz der Familie Wegeli
befand.
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weltsstil. Gebaude standen zu Wegelis Zeiten wahr-
scheinlich nur an der Nordseite der Brauhofstrasse,
die nach dem Stadtischen Brauhof an ihrem ostlichen
Ende benannt wurde. Zwischen dem wegelischen
Grundsttck und dem Brauhof lag das Grundstick
des Generalmajors von Schmettau, das 1777 von
Konig Friedrich Wilhelm Il. um 7500 Taler fur seine
Geliebte Wilhelmine Enke, der spateren Grafin Lich-
tenau, erworben wurde.

Wann Wegeli sein Grundstuck erwarb, ist nicht
mehr auszumachen; es durfte aber vor 1757 gewe-

sen sein.”’® Eine Beschreibung des wegelischen Be-
sitzes kann der Chronik der Stadt Charlottenburg
entnommen werden:

«Vier schone Burgerglter auf dem Terrain der (erst
1871 gegrindeten) Flora waren in die Hand des rei-
chen Berliner Wollhdndlers Namens Wegelin gekom-
men. Er hatte Garten und Park auf denselben ange-
legt, welche von dem schwarzen Graben durchflos-
sen wurden. AuBer einer hibschen Villa erbaute er

210 Gundlach, Bd. 2, S.356.

75



hier einen Konzertsaal, welcher mit Kupfer bedeckt
war, endlich aber ein Laboratorium, in welchem er —
so glaubte man wenigstens — Gold machte.» "

Aktenkundig wurden zwei Massnahmen, die
sein Grundstlck betrafen: 1757 wurde Wegeli er-
laubt, eine massive Mauer nach der Berliner Strasse in
der Linie herauszurtcken; 1786 wurde seinen Erben
geboten, die Passage nach dem koniglichen Kiichen-
garten (der schwarze Graben war ausgetreten!) zu
verbessern.”'” Dass Wegeli keine Kosten und Mihen
scheute, auf seinem Grund und Boden auslandische
Pflanzen heimisch zu machen, ist ebenfalls bezeugt:
Er bezog «englische Futter-Krauter-Saamen» aus
dem Ausland.”” Wegeli entwickelte also seinen Besitz
in Charlottenburg de facto zu einer Sehenswirdig-
keit. Dies belegt das Reisetagebuch eines reichen
Schotten namens James Boswel, der 1764 Deutsch-
land und die Schweiz bereiste. Es heisst dort Gber die
Tage seines Aufenthalts in Berlin unter anderem:
«Samstag, 21.Juli 1764.[...] Um drei mietete ich eine
Kutsche und fuhr mit drei Deutschen nach Charlot-
tenburg hinaus; einer davon ist Schreiber am Kanzlei-
gericht, ein umganglicher Mensch von guter Lebens-
art, mit Namen Hubner. Wir fuhren zu Wegely, einem
reichen Kaufmann, der dort seinen Landsitz hat.
Dann besichtigten wir den Schlosspark zu Charlot-
tenburg, der weitlaufig und geschmackvoll angelegt
ist, und sahen ein franzosisches Lustspiel, aufgefuhrt
zur Unterhaltung des Braunschweiger Hofs.»*'"

Ob dieser Besitz als Beleg fur Prunkentfaltung
und Verschwendung Wegelis angesehen werden soll,
um, wie Straubel meint, seine «zumindest materielle
Ebenburtigkeit gegeniiber dem Adel unter Beweis zu
stellen»?'®, muss bezweifelt werden, denn es war ja
primar eine Investition zu seinem eigenen Vergnugen
und zum Wohle seiner Familie, ohne dass er dazu
unbedingt einer Kulisse von ehrfurchtsvollen Bewun-
derern, vor allem aus dem Adel, bedurfte. Wegeli
konnte es sich eben leisten, und seine Manufaktur
musste nicht darunter leiden. Auch war es damals
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ublich, Gewinne in Immobilien anzulegen, und die
Wahl dieses erstklassig gelegenen Grundsticks un-
weit des Schlosses zeugt von seinem kaufmannisch
geschulten Blick fur langfristige Investitionen, die Ge-
winn abzuwerfen versprechen. Der Charlottenburger
Besitz Wegelis ging denn auch erst 1794 fir 30000
Taler in das Eigentum der Gréafin Lichtenau tber.*'®
Die Wegelis haben also mehr als 35 Jahre von diesem
Besitz profitiert; die Investition war keine Verschwen-
dung. Dieser Eigentumswechsel war aber wohl mehr
oder weniger ein Zwangsverkauf im Hinblick auf das
allerhochste Interesse des Konigs, den Besitz seiner
Maitresse zu vermehren, einerseits, und den Zusam-
menbruch der Firma Wegeli andererseits.

Wegeli war mit dem Prediger Erdmann der Ge-
meinde Charlottenburg eng befreundet. Dieser trat
zuweilen auch als Wegelis Beauftragter auf, wenn er
fur Wegeli Fuhren in Auftrag gab.?” Uber diese
Freundschaft enthalt die Pfarrchronik des Charlot-
tenburger Pfarrers Dressel manche Einzelheiten, die
anschaulich, abenteuerlich, ibertreibend und phan-
tasievoll, also nicht ganz wahrheitsgemass zusam-
mengetragen wurden:

«Es war damals hier ein reicher Wollenfabrikant We-
gelin zu Berlin auch hier ansassig, hatte einen prach-
tigen Garten beim koniglichen Schlosse zur Morgen-
seite schrad Uber, ein ziemlich gutes Haus und bauete
einen prachtigen Konzertsaal mit Kupfer gedeckt
und vereinigte damit vier BirgergUter. Millionenreich
hielt man den Mann, denn er konnte Gold machen.
Mit diesem Herrn, bei dem es gut zu essen und noch
besser zu trinken gab, der berlhmt wegen seiner
alten Rhein- und Champagnerweine war, ward Herr
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Erdmann bekannt, und beide wurden inseparable.
Wegelin, ein schlauer Fuchs, wuBte mit Speck Mause
und den einfaltigen Pfarrer mit Wein zu fangen. Seine
Prasenter wurden nicht bouteillen-, sondern oxhoft-
weise nach des Predigers Keller geschrotet und nie-
mand war damals glicklicher als Erdmann. Wegelin
war sein taglicher Umgang, er dachte an nichts wei-
ter, als ihm zu gefallen. Erdmann brachte sein und
anderer Leute Geld an Wegelin, und dieser nahm es
aus Gefdlligkeit auf gute Zinsen, wobei Erdmann sei-
nen Vorteil sah. So ging das eine Weile, wie lange
weiB ich nicht. Da trank denn Wegelin nicht selten
dem Prediger, der sich nicht lange nétigen liel3, zu
tapfer zu, bis ihm der Wein zum Halse herausstiirzte.
So viel Besinnung behielt er denn doch noch, daB er,
wdhrend er (ber das Treppengeldnder kalberte, in
laute Klagen dariiber ausbrach, daB der schone
Rheinwein so in die Quiste ging. Das sahen und hor-
ten mehrere seiner Gemeinglieder — und es ward das
Marchen von Berlin und Charlottenburg. Immer trug
er einen silbernen Pfropfenzieher bei sich, weil er des-
sen oft benétiget war. Auch das ward bemerkt, und
ein loser Vogel lieB in die Intelligenzblatter und Zei-
tungen setzen: Es sei ein schoner Pfropfenzieher von
Silber vom Wegelinschen Hause bis an die Pfarre in
Charlottenburg verloren gegangen; wer ihn fande
und dem Herrn Prediger brdchte, sollte einen guten
Rekompens erhalten. Wo nachher Uber Tafel ein
Pfropfenzieher gebraucht ward, da fragte man, ob es
nicht des Predigers Erdmanns seiner ware, und bis
diese Stunde erhalt sich diese Geschichte im Anden-
ken [...] Endlich mochte Wegelin wohl merken, daB3
die Elle langer ward als der Kram; darum fing er nun
an, den Versuch zu wagen, Gold zu machen, da die
Wolle nicht mehr zu lauter Gold in seinen Handen
werden wollte. Er bauete ein Laboratorium in Char-
lottenburg, wo jetzt die Eckardsteinsche von der
Ritzin aufgebaute Meierei steht. Erdmann war ihm
dabei besonders mit Gelde behilflich; denn er am
wenigsten hatte den Stein der Weisen erfunden. Und

- und - so sagt Fama - da soll den einstmals viel Gold
zum Schornstein herausgeflogen sein: Wegelin war
bankerott. Es war an einem Sonnabend, als es Erd-
mann erfuhr. Sein Schreck war groB, beraubte ihn der
Sprache. Er sollte tags darauf predigen. Schon waren
die Leute eine Stunde in der Kirche versammelt, ehe
er angeschlichen kam. Der Gottesdienst fing mit Ge-
sang an; er kam vor den Altar, konnte aber kein Wort
recht lesen, und so stotterte er in der Predigt ohne
Zusammenhang etwas hin: die Leute waren erstaunt
und gingen auseinander. Wegelin starb jahlings und
Erdmann verging wie der Tag, wenn die Sonne den
Horizont verlassen hat. Nun kamen die Leute und
wollten ihr Geld von ihm haben. Einige erhielten auch
noch etwas; was er noch zusammenbringen konnte,
gab er hin; anderen versprach er es ehestens zu ge-
ben, konnte aber nicht Wort halten, weil ihn der Tod
tberfiel und zu Wegelin brachte, ohne den er nicht
leben konnte.»*™®

Es stimmt an dieser Erzahlung nicht, dass Wegeli
bankrott geworden sei; der Konkurs der Firma er-
folgte erst 18 Jahre nach seinem Tode, als die wege-
lische Wollfabrik 1789 insolvent wurde. Richtig ist
aber wohl, dass Johann Andreas Daniel Wegeli 1771
unerwartet starb und Erdmann ihm 1772 im Tode
folgte.

Fir seine beruflichen Tatigkeiten in den Berei-
chen Manufaktur, Handlung mit den dort gefertigten
Stoffen und im Bankwesen muss Johann Andreas
Daniel Wegeli sehr befahigt gewesen sein, wie
seine wirtschaftlichen Erfolge nachdriicklich belegen.
Wahrend der Jahre 1751 bis 1757, als sein Bruder die
Porzellanfabrik entwickelte, dirfte die Hauptlast der
Arbeit in der Geschaftsfihrung der Wollmanufaktur
auf ihm gelegen haben. Formal war Wilhelm Caspar
ebenfalls Teilhaber wie er, aber faktisch wird die Ar-
beitslast doch unterschiedlich verteilt gewesen sein.
Bereits mit dem Tode des Vaters 1755 durfte sich
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fur Johann Andreas Daniel einiges in den Rechtsbe-
ziehungen zu seinem Bruder geandert haben. Am
21.Juli 1763 schlossen sie dann einen neuen Sozie-
tdtskontrakt, wobei die testamentarischen Bestim-
mungen ihres Vaters von 1730 bzw. 1752 wohl be-
achtet wurden; der Text dieses Sozietatskontrakts ist
nicht Gberliefert.*”

Die nicht geringe berufliche Inanspruchnahme
Johann Andreas Daniel Wegelis belegt auch ein Ak-
tenstlck des Jahres 1764 im Geheimen Staatsarchiv,
betitelt: «Wegeli wegen abzuleistenden Eydes auf
der Fabrique in aedibus».?*® Darin befindet sich eine
Bittschrift Wegelis an den Kénig vom 4.0Oktober
1764
«Nach dem Absterben meines Bruders, des Kauf-
manns Wilhelm Caspar Wegely ist mir die Disposition
der Fabrique und Handlung allein zugefallen. Die da-
bey vorkommende Geschafte sind vielfaltig, und man
hat es mit einer Menge guter und boéser Gemuther zu
thun, so daB wie die tagliche Erfahrung es bestétiget,
auch die Processe unvermeidlich sind. Bey solchen
Gerichtshandeln kommt es nun auch sehr vielfaltig
auf Ableistung de und referirter Eide an. Diese Eide
nun sollen regulariter sowohl bey den hohen als nied-
rigen Collegiis in den ordentlichen Gerichtstagen vor
das Judicium abgeleget werden. Dadurch wird mir
viel Zeit verdorben, denn ich muB es mir gefallen
laBen den gantzen Gerichtstag abzuwarten, ehe zur
Ableistung des Eides geschritten wird, ofters auch
unverrichteter Sache wieder fortgehen, auch ge-
schiehet es daB es die Handlungs Umstande nicht
zulaBen, sich aus dem Comtoir zu entfernen inmaf3en
man bey einem so groBen Verkehr als die Wegelysche
Handlung erfordert immer ein wachsames Auge auf
die Handlungs Bediente und Quvriers haben und in
bestandiger Disposition seyn muB und daB durch
eine Abwesenheit des Principalis viele Unordnung
entstehen kann.»*'

Er bat also, den Eid zukinftig in den Raumlich-
keiten seiner Fabrik ableisten zu dirfen, vor einem

78

Vertreter des Gerichts, gegebenenfalls auch der Ge-
genseite, woflr er die Unkosten gerne Gbernehme,
«um nur nichts in meinen Handlungs- und Fabrique
Angelegenheiten zuverabsaumen». Daraufhin erging
an das Kammergericht, an den Berliner Magistrat und
die Berliner Stadtgerichte am 10.November 1764
folgende Verfligung von «Friederich Konig pp.»:
«Bey denen von dem Kaufmann Johann Andreas
Daniel Wegely [...] angefihrten Umstanden wollen
Wir hiermit gnadigst erlauben und verstatten:

daB derselbe, die von ihm in denen etwa habenden
oder noch zu bekommenden Processen abzuleis-
tende Eyde, auf der Fabique in aedibus gegen den be-
stellten Comissarium in Gegenwart des Gegentheils
ablegen durfte, jedoch muB der Supplicant jederzeit
dem Gegentheil die dadurch verursachten Unkosten,
es mag derselbe in Person, oder durch einen Gevoll-
machtigten erscheinen, erstatten.

Ihr habt Euch hiernach allergehorsamst zu richten
und Wirsind [...]

Berlin, den 10.Nov. 1764 [...]»**

In den Zeiten des Absolutismus konnte also ein
vermogender Kaufmann mit Gberzeugenden Argu-
menten beim Kénig in kurzer Zeit eine Sonderre-
gelung in dem Ublichen Prozessverfahren erreichen,
die ihm als personliche Ausnahme Vorteile brachte,
vorausgesetzt, der Bittsteller erfuhr das Wohlwollen
des Konigs. Derartige konigliche Wohltaten fur Ein-
zelne konnten aber auch zu Missverstandnissen
fuhren, wie die Vorlage des Berliner Magistrats an
den Kdnig vom 26. November 1764 beweist, in der
erhebliche Bedenken gegen die kénigliche Entschei-
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dung vom 10.November 1764 geltend gemacht
wurden. Darauf antwortete der Kénig am 3. Dezem-
ber 1764 dem Magistrat entschieden, dass es bei sei-
ner Entscheidung bleibe, und bemerkte im Ubrigen
eindeutig: «Es versteht sich von selbst daf3 derselbe
[Wegeli], wenn |hr oder die Stadt Gerichte, es sey im
Process oder anderen Angelegenheiten, seine per-
sonliche Erscheinung nothig findet, sich solcher
schlechterdings nicht entziehen durfte.»**

Schon zwei Jahre spater schlug Friedrich der
Grosse gegenlber Johann Andreas Daniel Wegeli an-
dere Tone an. Gelegenheit dazu bot ihm eine Riige
an das Generaldirektorium wegen Kosten fur Holz-
fuhren, die gegen erlassene «allergnadigste Cabi-
nets-Ordre» entstanden waren. So erliess der Konig
am 12.Juli 1766 folgende Order:

«Auch kénnen S.K. M. bei dieser Gelegenheit nicht
unangemerkt lassen, wie hochst ungern Allerhéchst-
dieselbe wahrnehmen mussen, daB das General-
Directorium auf die innere Wirtschaft unter denen
Fabriquen und derselben VerhaltniB gegen einander
so wenig aufmerksam ist, da3 solches nicht einmal
wahrnimmt, geschweige vorzukehren suchet, dass
die Fabricanten sich nicht untereinander selbst ruini-
ren; wie dann S.K. M. ganz umstandlich und genau
bekannt geworden ist, daB der Kaufmann Wegeli in
dem Verfall der Schultz- und Langeschen Fabriquen
[in Landsberg/Warthe bzw. Berlin], und welcher der-
selben Banqueroute nach sich gezogen hat, lediglich
Schuld ist. S. K. M. wollen dahero und befehlen Dero
General-Directorio hierdurch so gnddig als ernstlich,
daB solches, und zwar die samtliche Departements,
ohne sich desfalls eins auf das andere zu verlassen,
hierauf mehrer und besondere Attention nehmen,
den Wegeli aber, sobald derselbe von der Messe wie-
der zurtickgekommen sein wird, in pleno vorfordern
zu lassen und der Etats-Ministre von Hagen demsel-
ben stehend sein boshaftes Verfahren auf das nach-
dricklichste verweisen und ihm dabei, wie S.K. M.
bei denen Fabriquen keinerlei Monopolia gestattet

wissen wollen, ausdrucklich declariren, auch wie der-
gleichen zum Ruin der Fabriquen und des Commercii
abzweckendes Unterfangen mit der Festung bestraft
zu werden verdiene, ihm nicht undeutlich zu verste-
hen geben soll. Das General-Directorium hat sich
hiernach allerunterthanigst zu achten, Ubrigens aber
S.K.M. dergleichen unangenehmer AeuBerungen
von Allerhochstderoselben Unzufriedenheit zu ent-
ubrigen.»?**

Bereits am 16.Juli erstattete das Generaldirek-

torium dem Koénig einen Bericht mit Unterschriften
unter anderem der Staatsminister von Massow und
von Hagen:
«Uber den Ubrigen Inhalt E.K.M. allergnadigsten
Ordre, den Verfall der Langenschen und Schultzi-
schen Fabrique betreffend, werden wir unsern be-
sonderen Bericht allerunterthanigst erstatten, sobald
die Kaufleute von der Frankfurter Messe anhero re-
touniret sein werden, versichern jedoch auf unsere
geleistete Pflicht, daB3 uns nicht bekannt geworden,
daB die Langenschen und Schultzischen Fabriquen
durch die Wegelische Fabrique zum Banquerott ge-
bracht worden.»**

Der Konig bemerkte dazu (wohl als Randnotiz

auf dem Bericht):
«Die Sache ist richtig, aber ich glaube Sehr wohl, das
nicht allein dieBes, Sondern noch vihle Sachen vohr
gehen da das Directorium nicht ein Wohrt von weis.
Fch.»?*®

Es erscheint somit wenig wahrscheinlich, dass
Wegeli «stehend» die konigliche Schelte aus dem
Munde des Ministers anhdren musste. Der Vorfall
zeigt aber, wie der Kénig selbst um die Konkurrenz-
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situation in der Tuchfabrikation in seinem Lande
besorgt war und Mangel der Staatsverwaltung uner-
bittlich zu tilgen suchte. Die Langesche Fabrik geriet
im Ubrigen erst nach dem Tode ihres Inhabers 1779,
also 13 Jahre spater, in Turbulenzen. Die dem Koénig
zugegangenen Berichte waren also objektiv unzutref-
fend; moglicherweise gab es Kreise, die Wegeli scha-
den wollten.

Im Spatsommer desselben Jahres 1766 nahm

Friedrich der Grosse Wegeli erneut mit einer Bean-
standung aufs Korn. In seiner Kabinettsorder vom
28.September 1766 an Staatsminister von Hagen
heisst es:
«lhr sollt dem Wegely von Meinetwegen sagen, wie
Ich wisse, da3 er ein sehr starker Contrebandier sei,
und daB er bei Betretung nur auch der geringsten
Kleinigkeit nach duBerster rigueur werde bestraft
werden. Ubrigens finde ich sehr hart und dreist,
wenn derselbe aus der ihm bewilligten Spinnerei in
Pommern ein monopolium machen will, was um so
weniger nachzugeben, als die Provinz gro3 genug
ist.»?’

Wegeli hat seine Tatigkeiten unbeschadet der
koniglichen Abmahnung wohl unverandert fortge-
setzt, denn der Kénig sah sich schon zwei Jahre spa-
ter, am 1. August 1768 veranlasst, dem Generaldirek-
torium eine weitere Order in dieser Sache zu erteilen:
«S. K. M. erteilen Dero General-Directorio auf dessel-
ben Vorstellung v. 31. pr. hierdurch in Antwort, dal3
es allerdings wahr und Deroselben sehr genau be-
kannt ist, da3 die Kaufleuthe und Fabricanten, und
darunter vornehmlich der p. Wegeli, sich untereinan-
der auswartig, besonders in Hamburg und Holland zu
decreditiren und sich solchergestalt selbst zu ruiniren
suchen, und kann es dahero nicht schaden, wenn
das General-Directorium dem p. Wegeli dergleichen
unerlaubtes hochststrafbares Betragen gegen seine
Mitblrger nachdricklichst verwiesen hat.»***
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Die Entwicklung der vom Vater begriindeten
Wollzeugmanufaktur bis 1771, unter der Leitung von
Johann Andreas Daniel — und bis 1764 auch seines
Bruders Wilhelm Caspar —, wird im Abschnitt 8.3 dar-
gestellt. Die Firmengeschichte in jenen Jahren lasst
sich nicht exakt auf den einen oder den anderen Bru-
der verantwortlich aufteilen, auch weil im amtlichen
Schriftgut der Zeit und in der Literatur Vornamen
meist nicht angegeben sind.

Ausweislich des Totenregisters der Parochialkir-
che starb Johann Andreas Daniel Wegeli im Alter von
50 Jahren am 6.Dezember 1771. Er hatte zuvor
wohl langere Zeit gekrankelt. Dies beeintrachtigte
die Handlung, da nun sein Handlungsgehilfe die Ar-
beiten anordnete .’ Sein nachgelassenes Vermogen,
das grossenteils in die Fabrik investiert war, wurde mit
275000 Talern veranschlagt; dieses Kapital mussten
die beiden neuen Inhaber des Unternehmens, die
Neffen Carl Jacob und Johann George Wegeli, den
Erben ihres Onkels mit 8 % (einschliesslich 2 % Boni-
fikation) verzinsen. Sie erreichten erst durch gericht-
lichen Vergleich am 31.August 1774 einen Zinsfuss
von 5% % bei jahrlicher Kapitaltilgung.”® Diese Be-
lastung wurde, wie spater im Abschnitt 9.5 naher er-
lautert wird, mit ursachlich fir den Niedergang der
Fabrik. Zu den Erben Wegelis zahlten sicherlich die
beiden Tochter, welche dann bei der Liquidation der
Firma eine sehr wesentliche Rolle spielten, und seine
Witwe Susanna Wegeli, geb. Wilckens.

Susanna Wegeli, geb. Wilckens, war 44 Jahre
alt, als ihr Mann starb, in der Berliner Gesellschaft
wohl bekannt und nicht zuletzt sehr vermégend. Es
lag daher wohl nahe, dass sie eine zweite Ehe ein-
ging. Im Archiv der Parochialgemeinde zu Berlin
findet sich dazu folgende Eintragung:
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«Susanna Margarethe Wegely geb. Wilckens

Auf Seiner Koénigl. Majestat Allergnadigsten Befehl

sind d. 11.Juli 1773 einvorallemahl proclamiret wor-

den

Herr Friederich Ludewig von Rochow und Frau Su-

sanna Margarethe Wilkens, sel. Herrn Johann An-

dreas Daniel Wegeli gewesener Kaufmann allhier
nachgelassenen Wittwe,

und sind den 12.Juli von dem Herrn Hofprediger

Scharden ehel. copuliret worden.»**'

Die beiden waren ein nicht alltagliches Paar: Sie
war bei der Eheschliessung fast 46 Jahre, ihr Mann
aber nur gerade 28 Jahre alt. Uber Friederich Ludewig
von Rochow ist bekannt, dass er am 16.Juni 1745 in
Stulpe geboren wurde. Seine Eltern waren Haupt-
mann Adam Ernst von Rochow (1705-1759) auf
Stulpe (6stlich von Luckenwalde) und Christiane Luise
von Thimen (1721-1749); beide lebten also 1773
nicht mehr, ein Umstand, der fir diese Eheschlies-
sung wohl nicht unwesentlich war. Die von Rochow
waren lutherischen Bekenntnisses, stammten aus
Preussen und Sachsen und zahlten seit dem 13. Jahr-
hundert zum markischen Uradel. Diese Ehe war fur
den Brautigam also nicht standesgemass, wohl ein
Grund dafur, dass sie nicht im Gotha — dem genealo-
gischen Verzeichnis der adeligen Hauser — aufgefihrt
ist. Denn der Gotha verzeichnete nur zwei spatere
Ehen des Friederich Ludewig von Rochow - nach
Susannas Tod 1785:

1. 11.Juni 1787 mit Anna Karoline Dietrike von
Schmalensee (1765-1801);

2. 9.Juni 1802 mit deren jingerer Schwester Anna
Dorothea Christine von Schmalensee (1769-
1811), die ihn uberlebte.?*

Von Rochow war Koniglich Preussischer Kammerherr

und Ritter des Johanniterordens. Uber sein Leben in

Berlin ist nichts Naheres bekannt. Erst zwolf Jahre

nach der Eheschliessung findet sich eine Notiz Gber

das Paar in den Karlsbader Kurlisten: «Den 25.6.

1785, Nr. 100. Ihro Gnaden, Freyherrn v. Rochow aus

Berlin nebst Ihro gnadiger Frau Gemahlin und gnadi-
ger Frauen Tochter von Arnim. Einlogiert bei den <Ed-
len Fraulein a.d. Wiesen».»* Offenbar war Susanna
von Rochow leidend und suchte in Karlsbad Erho-
lung. Aber nach knapp sieben Wochen Kuraufenthalt
verstarb sie dort, wie es im Karlsbader Begrdbnisbuch
des Jahres 1785 verzeichnet ist: «Den 14.August
1785, des morgens um 3 Uhr, ist in Carlsbad seelig
entschlafen Frau Susanne Margarethe von Rochow
gebohrene Wilckens, 58 Jahr. War gebohren zu Bre-
men, Reformierter Religion. Ist von hier nach Johann
Georgen Stadt geschafft und dort begraben wor-
den.»”* Und im Begrabnisbuch von Johanngeorgen-
stadt heisst es: «Den 16.August 1785 wurde des
abends beygesetzt: Frau Susanna Margarethe v. Ro-
chow, geborene Wilckens, Gemahlin des St.Johan-
niter-Ordensritter Herr Baron Friedrich Ludewig v.
Rochow aus Berlin, welche den 14ten dieses vorhero
im Kayserl. Carlsbad seel. verstorben.»***

Ebenfalls im Sommer 1785 weilte zum ersten
Mal in Karlsbad kein geringerer als Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832). Goethe, damals schon
durch seinen Werther berihmter Dichter, war dorthin
gereist, um seine Studien zu Geologie und Mineralo-
gie sowie des Bergbaus fortzusetzen. Mit Sicherheit
lernten sich hier die von Rochow und Goethe ken-
nen, da ja beide zur «Gesellschaft» des Badeortes ge-
horten. Vielleicht hatte Susanna von Rochow bereits
Goethe bei dessen Aufenthalt in Berlin im Mai 1778
kennengelernt, was aber nicht belegt ist. Am 1. Sep-
tember 1785 schrieb Goethe an seinen Freund
Knebel: «In Joachimsthal bin ich nicht eingefahren,
hingegen habe ich mich viel in Johanngeorgenstadt
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umgesehen. [...] Sonst war alles fort, was zu unserer
Generation gehért, auch Frau von Rochau habe ich
noch begraben.»*** Goethe durfte also an der Beerdi-
gung teilgenommen haben.

Ein Grund fur Susannas Beerdigung in Johann-
georgenstadt dirfte gewesen sein, dass von Rochow
keine Beerdigung im katholischen Bdhmen
wulnschte; andererseits durfte der Leichentransport
nach Berlin nur schwer zu bewaltigen gewesen sein.
Von Rochow liess auf dem Friedhof in Johanngeor-
genstadt, wahrscheinlich Uber dem Grab, ein Denk-
mal aus weissem Marmor errichten: auf einem wuch-
tigen Sockel steht eine blumenbekranzte Urne. Die-
ses Denkmal stand noch 1992 und ist bei Burkhardt
abgebildet.””” Der Sockel des Grabmals hat auf seinen
vier Seiten folgende Inschriften:

— Ostseite: Susana Margarethe verehelichte v. Ro-
chow gebohr. in Bremen, verheyratet in Berlin, ge-
storben in Carlsbad, hier begraben.

- Westseite:  Sie  vollendete  am  XIV.  Aug.
MDCCLXXXV ihre Tage und ihre Leiden aber nicht die
Sehnsucht nach dem Freunde ihres Herzens!

- SUdseite: Dieses Denkmal sey Zeuge meines Dan-
kes, meines Grams, meiner unvertilglichen Empfin-
dungen — Frid. Ludw. V. Rochow

- Nordseite: Vertrauen auf Gott und den Welterloser
war ihr innerer Sieg und Friede.

8.3 Die Wollzeugmanufaktur 1755-1771

Erst unter Mitwirkung, dann unter Leitung von Wil-
helm Caspar und Johann Andreas Daniel Wegeli ent-
wickelte sich die Wollzeugmanufaktur «Wegeli und
Sohne» Uberaus vorteilhaft. Die beiden Séhne von
Wilhelm Caspar traten schon zu Lebzeiten ihres Va-
ters in die Firma ein und haben dort dann auch nach
dessen Tode 1764 eine wesentliche Rolle gespielt. Die
organisatorische Arbeitsteilung — Spinnen in Heim-
arbeit dezentral, Weben und Appretur der Stoffe
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sowie Steuerung der Vermarktung zentral — blieb
auch unter den Séhnen des Firmengrinders grund-
sdtzlich bewahrt.

Die Bedeutung der landlichen Bevolkerung als

Reservoir von Arbeitskraften fur die Manufakturen in
Berlin kann nicht Uberschatzt werden. Der dauernde
Arbeitermangel in der Stadt konnte nur durch Heran-
ziehung der Agrarbevdlkerung bewadltigt werden.
Woll- und Flachsspinnerei sowie teilweise auch We-
berei waren als Hausarbeit und landliche Nebentadtig-
keit der Bauernfamilien fur die Manufakturbetreiber
sehr wesentlich. Regierungsseitig wurde diese ne-
bengewerbliche Tatigkeit der Landbevolkerung nach-
dricklich unterstitzt. So wurde 1761 in Schlesien
eine Verordnung erlassen, dass jeder Junge und
Knecht auf dem Lande zum Spinnen angehalten wer-
den solle und nicht eher heiraten durfe, als «bis er
sich mit einem Attest, dass er sowohl in der Woll- als
auch Flachss-Spinnerey getibet sey, legitimiret».?®
1775 bestimmte die Pommersche Leinwandordnung
des Generaldirektoriums:
«Damit es auch vors kiinfftige an genugsahmen Spin-
nern in Pommern woselbst bisher nur allein die
Weibs-Persohnen gesponnen haben, die Knechte
und Jungen, aber sonderlich zu Herbst- und Winter-
Zeit bey den langen Abenden mehrentheils den Fau-
lentzen und MiuBigang ergeben gewesen, anstatt
daB in andern Landern dieselben sich auf das Spinnen
mit der Spille legen, umb so villweniger fehlen mo-
gen-»ZBQ

Die Diskussion Uber dieses beschaftigungspoliti-
sche Thema hielt lange an, wie folgende Feststellung
des Generaldirektoriums von 1796 zeigt:

«Welchen Nuzzen kénnen Manufacturen fir den
Staat haben, welche ihre Waaren im Auslande ver-

236 Burkhardt, S.212.
237 Burkhardt, S.211.
238 Hinze, S.145.
239 Hinze, S.145.



fertigen lassen und dort Menschen beschaftigen und
ernghren? Und wohin wurde es fihren, wenn nach
solchen Grundsdzzen, unter dem Vorwande der
mangelnden Arbeiter, bei starker Nachfrage nach Tu-
chern oder seidenen Zeugen, auch deren Fabrication
aus einlandischen Materialien im Auslande nachge-
geben werden solte? [...] Der Vortheil der Fabrikan-
ten ist zugleich der Vortheil des Staats, in welchem sie
etabliret sind. Bey allen Fabriken Untersuchungen
[...] wird deswegen der Regel nach nur der Vortheil
der Fabrikanten beabsichtiget; alle in Fabriken An-
gelegenheiten zu ergreifenden Maasregeln missen
daher diesem Zweck entsprechen.»**

Diese grundsatzliche Politik der Behérden fihrte
in der Praxis dazu, dass Fabrikanten auf bestimmte
landliche Gegenden Privilegien erteilt wurden, wo-
durch Arbeiterentziehung und Lohntreiberei infolge
zu starker Nachfrage verhindert werden sollten.*’

Diese Politik bedeutete fur « Wegeli und Sohne»,
dass das Netz von Beschdftigten, die fur dieses Unter-
nehmen spannen, bereits vom Griinder aufgebaut,
weiterhin unter behordlichem Schutz unterhalten
werden konnte. Einige der Orte, wo hauptsachlich
fur Wegeli gesponnen wurde, sind Uberliefert. So
spannen die Bewohner der 1748 bei Strehlen in
Schlesien (zirka 30 km stdlich von Breslau) gegriin-
deten béhmischen Kolonie fir Wegeli. 1752 hatte
Wegeli mit ihnen durch ihren Gemeindealtesten Bla-
nisky einen Kontrakt geschlossen und ihnen 400
Spinnrader bauen und 200 Taler Gbermitteln lassen.
Auch in Pommern und in der Neumark wurde 1777
fur Wegeli gesponnen. Bezeichnend fur die Verbrei-
tung der Spinnerei im Dienste Wegelis ist die Tat-
sache, dass der Plan, durch die gesamte in Preussen
wohnende Judenschaft in Pommern 300 Woll- und
Seidenarbeiter ansetzen zu lassen, nicht durchge-
fuhrt werden konnte, weil es schon vorher an Ge-
spinst gefehlt hatte, «da Uberall die Wegelische Spin-
nereyen introduciret sind».”* Letztere, so heisst es in
einem Bericht des Generaldirektoriums vom 24. Feb-

ruar 1766, waren «bey ihrer Spinnerey geschutzt,
und ist zugleich per Rescriptum vom 17. Februarii a.
pr. [1765] fest gesetzet, dass wenn in Pommern neue
Fabriquen etabliret wirden, auch die dazu erforderli-
che Spinner Familien mit angesetzet werden solten,
damit denen Wegeli ihre Spinnereyen nicht entzogen
wirden».*® An anderer Stelle wird berichtet, dass
1777 in Kolberg fir Wegeli gesponnen wurde, einige
Jahre spater ist dies auch fir Stargard bezeugt, und
in Pyritz beschaftigte Wegeli allein zwei Drittel der
dortigen Spinner. Als die Berliner Firma Ephraim &
Borchard 1784 das Spinnen in Arnswalde beginnen
wollte, wurde dies von den Behérden nur mit Ein-
schrankung erlaubt: «[...] doch versteht es sich von
selbst, dass sie solche als dann wiedereinstellen mis-
sen, wenn die Lange und Wegelysche fabrique, wel-
che nebst der Werckmeisterschen, das cumulative
Spinnerrecht an besagtem Ort ausschliessend exer-
ciren, ihre jetzt eingegangenen Wollspinnereyen wie-
der einrichten!»**

Alle bisher aufgefihrten Orte befinden sich im
heutigen Polen. Welch grosse soziale Bedeutung dem
Spinnen als Verdienstmoglichkeit fur die Bevolkerung
in Oberschlesien zugemessen werden muss, zeigt ein
Immediatbericht des Staatsministers von Schlabren-
dorff vom 4.September 1769: «E.K.M. allergna-
digste Intention ist auf Vermehrung deren Profes-
sionen, insbesondere auch durch Anlegung neuer
Dorfer in Ober-Schlesien gerichtet. E. M. hierbei lan-
desvaterliche Absicht, auf diese Art durch Ansetzung
arbeitsamer Colonisten mehrern Flei3 und Industrie
in das dortige, zum Theil noch trage Landvolk zu brin-
gen, ist so einleuchtend wichtig, daB ich allen Eifer
angestrengt habe, solche zu erreichen.» Allein, die
unfruchtbaren Béden und die bestehende kleinindus-
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trielle Struktur wirden grosse Probleme aufwerfen,
heisst es in dem Bericht weiter: «[...] indem die im
Amte Oppeln zu Friedrichsgrdtz und Friedrichsthal
neu angesetzte Colonien viele Jahre hintereinander
kaum den Samen von ihren Ackern gewinnen und
sich nicht wirden souteniren kénnen, wo selbige
nicht ihren Unterhalt durch Baumwollspinnen fur die
Wegelische Fabrique und andere Nebengewerbe mit
zu gewinnen suchten.»**

Diese weite Verbreitung der Spinnerei fur
Wegeli war nur méglich durch sichere Transportwege
zu Lande und wohl auch zu Wasser, das heisst auf
den Flissen und Kandlen. Moglicherweise kamen die
Garne aus Schlesien auf dem Wasserwege nach Ber-
lin, denn die Oder war damals ab Oppeln stromab-
warts schiffbar. Akzeptable Transportwege waren
auch Voraussetzung fur den Besuch der Messe in
Frankfurt an der Oder, wo die Wegeli fertige Tuche
verkauften.

In diesen Jahren ergab sich fur die Berliner Drei-
erkonstellation in der preussischen Tuchfabrikation,
bestehend aus Lagerhaus, Wegeli und Lange, ein im
Wesentlichen ausgeglichenes Verhaltnis der Markt-
anteile; sowohl im Lande als auch im Export konnte
jedes der drei Unternehmen seine Produktion halten
oder bei gunstiger Marktlage auch ausbauen. Strate-
gisch stand bei den Bridern Wegeli, wie bereits bei
ihrem Vater, die hohe Qualitdt der Produkte im Vor-
dergrund. Des Weiteren waren sie sehr bemiht,
durch Innovationen in der Produktion einerseits die
Qualitat weiter zu steigern, besonders im Vergleich
zu auslandischen, vor allem englischen Textilien. An-
dererseits versuchten sie aber auch ganz neue Pro-
dukte — primar aus Wolle, dann auch solche mit zu-
gemischter Baumwolle — auf den Markt zu bringen.
Inwieweit hierbei als unternehmerisches Motiv auch
die Senkung der Produktionskosten eine Rolle spielte,
lasst sich leider nicht klaren. Rachel beschrieb diese
Qualitatsausrichtung der Produktion bei Wegeli fol-
gendermassen:
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«[Die Firma) suchte bestandig, es den besten auslan-
dischen Erzeugnissen gleich zu tun und in Arbeitsme-
thoden und Maschinen sich immer die neuesten Fort-
schritte, vor allem die englischen Errungenschaften
anzueignen. Ihre Appretur war die beste, und es wird
1768 von ihr gerihmt, daB sie der englischen nicht
nur gleichkomme, sondern sie in verschiedenen
Artikeln noch Ubertreffe; allerdings behauptete der
Lagerhaus-Unternehmer, dal3 seine Zeuge den Vor-
zug verdienten, indem sie in der Appretur weniger
angegriffen wirden und deshalb von langerer Dauer
waren.»**

Am 25.September 1764 erhielten die Wegeli
fur ihre mit Seidenglanz appretierten Wollzeuge, die
nach den vorgelegten Proben allen anderen Uberle-
gen waren, ein Privilegium privativum auf zehn Jahre,
das aber am 1. November 1764 auf vorerst funf Jahre
beschrankt wurde.*’

Die Qualitat der wegelischen Erzeugnisse wurde

auch von der Generaldirektion in einem Rescript vom
29. August 1765 an die Pommersche Kammer besta-
tigt:
«Dem Gesuch der Kaufleute zu Anclam und Demmin
vom 18. d., es mochte ihnen wenigstens der Handel
mit sachsischer Wollen- und auch gestreiften Leinen-
und Canevas-Waren zum notigen Vertrieb nach
Schwedisch-Pommern und Mecklenburg noch ferner
gestattet werden, kann um so weniger deferiert wer-
den, als sie in unseren vielen und schénen Fabriken,
so Wegeli und Lange in Berlin, so viele und allerlei
Sortiments der besten Wollen-Waren, die gestreifte
Leinen- und Canevas-Waren aber in den schlesischen
Fabriken finden konnen, um ihre Negoce in und
auBerhalb Landes gleich ihren Nachbarn zu soutenie-
ren.»?*
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Nach dem Siebenjahrigen Krieg (1756-1763)
wurde der allgemeine soziale und wirtschaftliche
Wandel in Preussen und insbesondere in Berlin Uber-
deutlich. Es hatte sich Uber Jahrzehnte ein vielgestal-
tiges Wirtschaftsleben entwickelt. Handwerker, Un-
ternehmer und Kaufleute entwickelten mehr und
mehr Ubergreifende Aktivitaten. Die Handwerksmeis-
ter arbeiteten — infolge des in der Textilbranche vor-
herrschenden Verlagssystems — oft mit eigenen
Webstihlen fur die Unternehmer. Nicht alle verloren
ihre Selbstdndigkeit. Infolge des steigenden Umsat-
zes und des wachsenden Bedarfs an gelernten Arbei-
tern hatte das Handwerk an den Manufakturen auch
gewonnen.**

Die Finanzierung des Krieges fihrte in Preussen
zu einer Geldabwertung, die einerseits zu einer Ver-
armung von Adel und Beamtentum fihrte, anderer-
seits die gesellschaftliche Bedeutung des wohlhaben-
den Kaufmanns und Unternehmers emporschnellen
liess. Die Gesamtsituation der Finanzwirtschaft in
Kriegszeiten fuhrte auch zum Aufblihen von Geld-
handel und Spekulation. Davon profitierte der Berli-
ner Wechselhandel, der nun einen organisatorischen
Rahmen erforderte; so entstand ab 1761 auf Vor-
schlag des Seidenhandlers Platzmann die regelmds-
sige Borsenversammlung der Berliner Kaufmann-
schaft auf der Stechbahn. Aber Berlin war eine kapi-
talarme Stadt, die keine wirksame Kreditorganisation
hatte. Der Staat war der einzige Kreditgeber fur gros-
sere Summen,; kleinere Betrage gab es in gewissem
Umfang durch Depositen von Privaten bei Kaufleuten
und Unternehmern. Adelige und Beamte suchten
namlich eine sichere und zinstrachtige Anlage ihrer
Ersparnisse, die sie sich — infolge des Mangels an
offentlichen Kreditanstalten — bei soliden Unterneh-
mern wie Wegeli erhofften. Ein Berliner Kaufmann
konnte sich aber vor Finanzierungsprobleme gestellt
sehen, zu deren Bewadltigung sein Handelskapital,
seine liquiden Mittel nicht ausreichten. Vielfach ge-
nutzt wurden auch Wechselverbindungen, wobei

Wechselgeschafte zwischen Berlin und Amsterdam
via Hamburg im Vordergrund standen. Durch die
«Wechselreuterei» entstand 1763 eine Krise, die
ganz Nordeuropa erfasste.”

Nach dem Krieg, im Jahre 1764, war die Firma
Weageli Zeichnungsstelle fur Aktien einer zu griinden-
den «neuen Bank».”' Dabei durfte es sich um die
Kénigliche Giro- und Lehnbank zu Berlin gehandelt
haben, die Friedrich der Grosse schliesslich mit Patent
vom 17.Juni 1765 begrindete, zumal er nach Ab-
schluss des Hubertusburger Friedens 1763 bekundet
hatte, dass er «sogleich alle mdégliche Sorgfalt an-
gewandt habe, das inldndische sowohl als das aus-
wartige Commercium in Flor zu bringen».”*

Die sozialen Verhadltnisse in dem Unternehmen
der Wegeli waren stets relativ geordnet. Es haben sich
keine Beschwerden von ihren Arbeitern erhalten, die
bei anderen Unternehmen (z. B. dem Lagerhaus) viel-
fach bezeugt sind.*® Wéllner, 1770 Kammerrat bei
der Domanenkammer, hat zu spaterer Zeit, namlich
in den 1780er-Jahren, die Lohnsituation der Arbeiter
bei Wegeli und Lange bzw. dessen Nachfolger Hesse
beschrieben, wie sie auch in dem hier behandelten
Zeitraum zutreffend gewesen sein durfte:

«Diese Leute [Wegeli und Hesse] sind fleissig und ar-
beitssam, treiben diese groBe Anstalt mit eigenem
Gelde ohne konigliche Unterstitzung, haben kein
Monopolium, sondern es giebt noch eine Menge
kleinerer Wollfabrikanten. [...] Man héret keine Kla-
gen Uber die Wegeli und Hessens, und eigentlich
konnen sie ihre Arbeiter auch nicht so driicken, weil
hier mehrere sind, und wenn es einem Wollweber bei
einem Entrepreneur nicht mehr geféllt, so gehet er zu
einem anderen. Dies ist der eigentliche Vortheil der
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Concurrenz. IndeBen ist der Fehler hier wie bei allen
groBen Entrepreneurs, dal3 wegen der Menge der
Woll-Arbeiter, sie es doch in ihrer Macht haben, den
Lohn derselben nur geringe zu bestimmen, und also
den Ton angeben, nach welchen sich die kleinern
Entrepreneurs richten, und auch wohl nicht viel mehr
zahlen. Mithin bleiben die Wollarbeiter immer arm
und in sehr durftigen Umstanden.»**

Krager stellte in diesem Zusammenhang fest:
«Bereits damals finden wir alle Keime jener kapitalis-
tischen Gesinnung, die alle menschlichen Beziehun-
gen im ceiskalten Wasser egoistischer Berechnung
ertrankt> (Marx-Engels). »**°

Nach dem Ende des Siebenjahrigen Krieges kam
es bekanntlich im Unternehmen Wegeli zu einem Ge-
nerationenwechsel. Wie erwahnt, waren die beiden
Neffen von Johann Andreas Daniel Wegeli, namlich
Carl Jacob und Johann George Wegeli mit ihrem On-
kel zunachst durch den alten Sozietatskontrakt von
1763 verbunden, was dadurch zustande kam, dass
die beiden jungen Manner an die Stelle ihres Vaters
Wilhelm Caspar Wegeli traten. Dieser Vertrag lief bis
1769. In diesem Jahr schlossen dann die beiden Bri-
der mit ihrem Onkel einen neuen Sozietatskontrakt
auf der Basis des grossvaterlichen fidei commisses,
nach welchem stets die beiden dltesten Séhne be-
stdndigen Anteil an der Handlung haben sollten. Die-
ser neue Vertrag bezifferte auch die Einlagen in die
Firma: Carl Jacob hatte einen Fonds von 36944
Talern, 20 Groschen, 9 Pfennigen; Johann George
einen solchen von 30071 Talern, 10 Groschen, 2
Pfennigen.”*® Die Finanzkraft des wegelischen Unter-
nehmens war in diesem Zeitraum noch relativ gut. Da
eine doppelte Buchfihrung fehlte, waren aber die
tatsachlichen finanziellen Verhaltnisse der Firma
den Eigentimern nicht deutlich erkennbar. Immerhin
konnte 1790, also Jahrzehnte spater, eine klare Ge-
winn/Verlust-Rechnung des Unternehmens fir die
Jahre 1763 bis 1771 erstellt werden: **’
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Jahr Gewinn Verlust

(in Talern — Groschen —

Pfennigen)
1763 123262-12-49 -
1764 57451 -16-10 -
1765 16062—- 4- 0 -
1766 - 28676 - 4-10
1767 - 38182-17- 6
1768 - 9588-19- 8
1769 - 6053-20- 6
1770 35352- 5- 4 -
1771 - 4551-19- 2
Summe 234128 -14- 6 87053- 9- 8

Man erkennt aus diesen Zahlen, dass, abgesehen
vom Jahr 1763, das Unternehmen nicht gerade glan-
zend dastand, jedoch keineswegs in Not war, sodass
die nun ofter in dieser Periode auftretenden Jahres-
verluste durchaus beherrschbar erscheinen konnten.

Auch bei den Wegeli wurde damals mit Tricks
gearbeitet, wenn es ums Geld ging, was durch die
komplizierte Minzsituation der Zeit noch beglnstigt
wurde. Dies belegt folgende Auseinandersetzung:
Die Wegeli waren den Kaufleuten Gregory und Ca-
quot 10000 Reichstaler in Friedrichsdor schuldig,
bezahlten aber mit Mittelfriedrichsdor. Beides waren
Goldmiinzen, und zwar hatte der alte Friedrichsdor
von 1750 einen Feingoldgehalt von 6,055 g, der Mit-
telfriedrichsdor von 1755 aber nur von 4,202 g. Gre-
gory und Caquot waren also benachteiligt und reich-
ten eine Beschwerde beim Stadtgericht ein, worlber
der Prasident desselben, Blrgermeister und Rat von
Berlin am 22.Marz 1759 Meldung an den Koénig
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machten. Letzterer beauftragte den Generalminz-
direktor Johann Philipp Graumann als Sachverstan-
digen mit einem Gutachten. Dieser gab den Wegeli
unrecht, weil sie, da sie am Verfalltage keine Fried-
richsdor bekommen konnten, die drei Respekttage
hatten ablaufen lassen, in denen sie sich Mittelfried-
richsdor verschafften und mit diesen zahlten, wo-
durch sie 20 % gewannen und Gregory und Caquot
ebenso viel verloren. «Das tue an grossen Platzen
kein rechtschaffener Kaufmann», meinte Graumann.
Wenig spater, am 12. April 1759 erstatteten mehrere
Berliner Kaufleute ebenfalls zu dieser Sache ein Gut-
achten; darunter waren neben den Wegeli Namen
wie «Ephraim und Sohn», «Leveaux und Thuillay»,
«Reitmeier u. Co». Sie stellten die Behauptung auf,
dass Geld keine Ware sei, sondern ein Ding, dem der
Koénig den Wert gebe. Sie behaupteten ferner, die
alten Friedrichsdor hatten vor sechs Monaten ebenso
viel in Silbergeld gegolten wie nun die Mittelfried-
richsdor. Ein Glaubiger verliere nicht, da er fir Mittel-
friedrichsdor wie fur die alten Friedrichsdor 5 % Zin-
sen erhalte. Die Preise seien die gleichen wie vor
sechs Monaten. Die Wechselkurse stiegen, weil der
preussische Handel geféhrdet ware. Im Ubrigen er-
warteten die Kaufleute, dass der Schuldner dem
Glaubiger etwas verguten misse, wenn er von der
Bezahlung mit dem Kriegsgelde Gewinn habe. Dieser
Auffassung der Kaufleute schloss sich der Konigliche
Generalmiinzdirektor an.”®® Uber den Ausgang der
Auseinandersetzung ist nicht berichtet, man darf
aber wohl annehmen, dass die Wegeli gewonnen ha-
ben. Das Gutachten der Kaufleute zeigt, Uber welch
angesehene Stellung die Wegeli in der Berliner Kauf-
mannschaft verflgten, dass sie in klrzester Zeit eine
breit fundierte, finanzpolitische Meinungsaussage
angesehener Kaufleute zustande bringen konnten.
Von grossem Einfluss auf die wirtschaftliche
Lage der Manufakturen waren die jeweils geltenden
Zolltarife und Handelssperren. Handelsbeschrankun-
gen verursachten vor allem bei den Unternehmern,

die nicht mit der staatlichen «Fursorge» fur den Ver-
kauf ihrer Waren rechnen konnten, Absatzschwierig-
keiten. So machte die Berliner Kaufmannschaft nach
dem Siebenjahrigen Krieg, wie Wollner berichtete,
«die beweglichsten Vorstellungen» wegen der Han-
delssperre nach Sachsen.”*® Auch Johann Andreas
Daniel Wegeli legte dem Generaldirektorium eine
Aufstellung vor, in der er die gesamte Einfuhr sach-
sischer Waren nach Preussen der Ausfuhr seiner eige-
nen Waren nach Sachsen gegenuberstellte, die aller-
dings eindeutig zugunsten Wegelis ausfiel. Es wird
belegt, dass ein Ungleichgewicht bei Ein- und Aus-
fuhr bestand.?*® Einige Jahre spater, 1771, erklarten
bedeutende «Berliner Woll-, Seiden- und Bandfabri-
kanten» dem V. Departement des Generaldirektori-
ums, dass die «Landesfabriken» unter der koniglich
preussischen Anordnung eines Transitzolls von 8 %
auf sachsische und polnische Produkte ihrer Branche
zu leiden hatten, weil dieser die auslandischen Kaufer
von Preussen, speziell von der Messe in Frankfurt an
der Oder, fernhalte.*®’

Massive Eingriffe in die Wirtschaftsstruktur des
Landes und insbesondere in die Unternehmensstruk-
tur waren damals staatliche Unternehmensgrindun-
gen wie das bereits genannte Lagerhaus. Hierfir gab
es oft staatliche oder politische Motive, andererseits
fehlte ebenso oft eine unternehmerische Initiative der
Kaufleute, weil sie die Risiken einer Neugrindung
nicht ibernehmen wollten oder konnten, so dass sich
der Staat gendétigt sah, zum Wohle des Ganzen tatig
zu werden. Zu solchen koniglichen Neugriindungen
kam es auch gelegentlich, wenn Friedrich der Grosse
entsprechende Empfehlungen von schillernden Per-
sonlichkeiten empfangen hatte, die auf diese Weise
auch eine leitende Stellung in einem zu griindenden
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Unternehmen zu erlangen hofften. So hatte ein Herr
Calzabigi aus Livorno eine Stellung als Finanzberater
des Konigs gewonnen und organisierte eine Zahlen-
lotterie. Diese wurde nach geringem Erfolg vom Ko-
nig am 1.August 1764 an eine Aktiengesellschaft
verpachtet, zu deren Aktiondren auch Wegeli ge-
horte. Aber auch diese Gesellschaft hatte damit
keinen Erfolg, so dass 1766 ein neuer Pachter die
Lotterie bernahm.*** Dies war fur Wegeli selbstver-
standlich nur eine Nebenaktivitat, die seine Manufak-
tur gar nicht beeinflusste.

Anders verhielt es sich mit einem weiteren Plan
von Calzabigi zur Grindung einer grossen staatlichen
Handelskompagnie, den er dem Kénig im September
1764 vorlegte. Der Kénig billigte diesen Plan sofort,
und ab dem 19. Oktober 1764 konnten Aktien zu je
250 Talern in Gold in Berlin gezeichnet werden. Aus-
wartige Interessenten und Zeichner wurden an Ban-
kiers und Messehdndler in Berlin verwiesen, darunter
auch an «Wegeli und Séhne». Das geplante Grund-
kapital von 25 Millionen Talern kam aber bis Anfang
1765 nicht zusammen; vielmehr waren bis dahin nur
rund eine Million Taler oder 822 Aktien gezeichnet
worden. Auch Wegeli hatte sich nicht beteiligt. Da-
rauf entschied der Konig, das Gesamtkonzept nicht
weiter zu verfolgen, vielmehr Einzelaktivitaten auch
einzelnen Gesellschaften zuzuweisen.**® Auf diese
Weise entstanden 1765 die schon erwadhnte «Konig-
liche Giro- und Lehnbank» zu Berlin und die «Levan-
tinische Kompanie». Letztere erhielt auf 10 Jahre das
Monopol, auf dem Seewege mazedonische Baum-
wolle, tUrkisches Garn, Kamelhaare, Ol und Sid-
frichte einzufihren. Diese Handelsgesellschaft hatte
wenig Erfolg und wurde 1769 - zum Gluck fur die
Berliner Unternehmer — aufgehoben und deren Di-
rektor, der Niederlander Philipp Clement, inhaftiert.
Von dem Monopol der Gesellschaft auf die Einfuhr
von Baumwolle war Wegeli unmittelbar betroffen,
und es gab Schwierigkeiten: Der Trick von Clement
war namlich, die per Schiff in Stettin angelandete
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Baumwolle zu Uberhéhten Preisen von 37 bis 39
Talern pro Ballen fur die Kompanie zurtickzuerstei-
gern, um sie zu diesen hohen Preisen im Lande, also
auch den Berliner Unternehmern, weiterzuverkau-
fen, obwohl! die Preise ausserhalb Preussens etwa
20 bis 30 % niedriger lagen. Schlechte Preise voraus-
ahnend, hatten jene Berliner Unternehmer, die
Baumwolle fir ihre Produktion bendtigten, sich
kleine Vorrate an Baumwolle zugelegt, die sie giins-
tiger in Wien gekauft hatten.””® Johann Andreas
Daniel Wegeli richtete am 10.Februar 1767 eine
Beschwerde an den Konig, da Clement Wegelis
Baumwollgarne aus dessen schlesischen Spinnereien
zurlickhielt und Wegelis Vorrate zur Neige gingen,
wobei es sich um Bestande handelte, die Wegeli noch
vor dem Monopol der Kompanie angelegt hatte. Die
Freigabe seiner 21 Ballen Baumwollgarne beantragte
er erneut im Marz 1767, weil ihm inzwischen die
Vorrdte ganz ausgegangen waren und er die Weber
nicht mehr versorgen konnte. Da eine konigliche Ent-
scheidung — entgegen der bisherigen Praxis — bisher
ausgeblieben war, richtete Wegeli am 8. Juli 1767
eine dritte Eingabe an den Konig, in der er zusatzlich
deutlich machte, dass die von ihm produzierten
Waren in Sachsen und anderen Stadten des Reiches
nachgeahmt wirden «und wir also auf einmal den
Debit dieser Ware wegen der groBBen Differenz im
Preise verlieren und die Arbeiter gehen lassen mus-
sen».”® Diese Argumentation wirkte nun, und am
19.Juli erfolgte die Freigabe der Ware auf konig-
liche Weisung. Darauf dankte Wegeli seinem Kénig,
machte aber deutlich, dass er fur die Zukunft ahnli-
chen Ereignissen vorbeugen wolle.

Dieser Behinderung vorausgegangen war im
Herbst 1766 eine Untersuchung der Griinde fur die
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allgemeine Wirtschaftskrise in Preussen, vom Kénig
selbst in Auftrag gegeben. Es war ihm hinlanglich be-
kannt, dass «wegen mehrjdhriger schlechter Ernte
und Viehsterbens viel Geld ausgegangen, dafB die
Kaufleute aus Intrigue gegen die neue kénigl. Banco
mehr als 1 Million baren Geldes auBer Landes ge-
schickt, daB viele Kaufleute ihrer verschwenderischen
Wirtschaft halber bankrott gemacht und den Credit
der Ubrigen ruiniert [haben]».”* Den Bericht erstat-
tete dem Konig der Geheime Finanzrat Erhard Ursi-
nus, der den Kénig bei der Leitung des V. Departe-
ments der Generaldirektion beriet. Ursinus soll auch
mit Johann Andreas Daniel Wegeli bekannt gewesen
sein.”” Am 1.Oktober 1766 lag dem Konig der
Bericht vor, in dem Ursinus es wagte, als leitender
Beamter dem Konig anhand sachlich dargestellter
Tatbestande Unzuldanglichkeiten in seiner Politik
nachzuweisen. Ursinus nannte als Grinde des wirt-
schaftlichen Verfalls den Krieg mit allen seinen Fol-
gen, die wachsende Konkurrenz anderer Staaten und
die verfehlte konigliche Wirtschaftspolitik. Den Nie-
dergang im Baumwollgewerbe fUhrte Ursinus primar
auf die Levantinische Handelsgesellschaft zurlck, da
ihr Monopol «ohnstreitig dem allgemeinen Commer-
cio, denen Landes-Fabriken, dem ganzen Publico und
selbst dem Hochsten Koniglichen Interesse den aller-
empfindlichsten Tort» antue.”®® Friedrich der Grosse
kommentierte bereits am Folgetag, dem 2. Oktober,
den Ursinus-Bericht wie folgt: «Ich staune Uber der
impertinenten Relation so sie mir schicken. Ich ent-
schuldige die Ministres mit ihrer Ignorance, aber die
Malice und corruption des Concipienten muf3 exem-
plarisch bestraft werden, sonst bringe ich die Canail-
len niemahls in der Subordination.»** Er beschuldigte
Ursinus konkret, mit den Kaufleuten gemeinsame
Sache gemacht und von diesen bestochen worden
zu sein, und er enthob Ursinus seines Amtes und ver-
urteilte ihn zur Festung Spandau.

In den 1770er-Jahren entspannte sich dann die
Situation zwischen Blrgern und Koénig etwas, die

wirtschaftliche Depression der Jahre 1763 bis 1767,
die bei Wegeli ein Abgleiten aus den schwarzen in die
roten Zahlen brachten, konnte Gberwunden werden.
1770 bis 1772 waren zwar Hungerjahre, aber ihnen
folgten Jahre einer begrenzten Konjunktur, so dass
die Unternehmer weniger Anlass zu Klagen beim Koé-
nig hatten als zuvor. Friedrich der Grosse hatte einige
Spitzen seiner Wirtschaftspolitik zurtickgenommen,
aber weitere Anderungen waren nicht mehr auf der
Tagesordnung und die Fabrikanten wussten sich nun
einzurichten, da Kontinuitat und Verlasslichkeit ko-
niglicher Weisungen gegeben waren.

Uber den Alltag in der Manufaktur der Wegeli
ist praktisch nichts Uberliefert. Dies liegt auch daran,
dass es ein privates Unternehmen ohne staatliche
Subventionierung war, sodass sich staatliche Akten
dazu nicht finden — ausser zu den hier dokumentier-
ten Ereignissen.
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9. Die dritte Generation (1771-1796)

9.1 Carl Jacob Wegeli (1745-1793)

Carl Jacob Wegeli war der dritte Sohn seiner Eltern
Wilhelm Caspar Wegeli und Marie Charlotte, geb.
von der Burg, und das erste Kind seiner Eltern, das
nicht bereits als Saugling starb. Carl Jacob wurde am
8. August 1745 in der Parochialkirche zu Berlin ge-
tauft.””* Sein Rufname war wahrscheinlich Carl. Uber
seinen Schulbesuch und seine kaufmannische Ausbil-
dung ist nichts Gberliefert. 1770 heirateten Carl und
Jungfer Eleonore Margarethe Buchholtz in der Paro-
chialkirche. Sie brachte 6000 Friedrichsdor in die Ehe
ein.”’" Aus dieser Ehe gingen wahrscheinlich mehrere
Kinder hervor, jedoch lassen sich die zahlreichen Kin-
der der Wegeli zu jener Zeit, die im Register zum Tauf-
buch der Parochialgemeinde verzeichnet sind, nicht
eindeutig ihren Eltern zuordnen, weil letztere im Re-
gister nicht angegeben sind.

Nach dem Tode seines Vaters 1764, also mit 19
Jahren, trat Carl entsprechend der testamentarischen
Verfligung seines Vaters in die Leitung der wegeli-
schen Fabrik ein. Er muss sich dort schon friher ganz
erheblich engagiert haben, denn sein Vater be-
stimmte in seinem Testament im Voraus eine beson-
dere Jahreszulage von 2000 Talern in Gold, also in
Friedrichsdor, mit der Begriindung, dass Carl, als ei-
ner von damals (1764) insgesamt vier Teilhabern der
Handlung, die Arbeit — wohl weitgehend - allein ver-
richtet habe.””” Mit dem Tode seines Onkels Johann
Andreas Daniel Wegeli im Jahre 1771 wurde Carl zu-
sammen mit seinem Bruder Johann George Inhaber
der wegelischen Fabrik. Seine Einlage in die Hand-
lung betrug 1771 38 585 Taler.*” Von da an trieb Carl
fur sich und seine Familie einen sehr hohen Aufwand
in der privaten Lebenshaltung. Er durfte mehrere pri-
vate Hauser gehabt haben. Wie eine Priifung der Bu-
cher der Firma 1790 ergab, entnahm er der «Haupt
fabrique Casse» «ohne alle weitere Notitz, als daB sie
mit eigener Hand eingeschrieben», folgende Sum-
men: 1772 3356 Taler, 1781 5449 Taler und 1789

7814 Taler, insgesamt im Zeitraum 1772-1789 eine
Summe von 100511 Talern.?”*

Carl Wegeli wurde 1774 in das Presbyterium der

Parochialgemeinde gewahlt und zum Rendant der
Kirchenkasse bestellt. Nach seinem Grossvater war er
der zweite und letzte Wegeli, dem diese Ehre zuteil
wurde, der er sich aber nicht wiirdig erwies:
«Dieser reiche Handelsherr erfreute sich des besten
Rufes und war ein einfluBreiches Mitglied des Presby-
teriums, umsomehr als die Familie Wegeli sich sehr
wohltatig und freigebig gegen die Gemeinde gezeigt
hatte. Leider wurde ihm bei der Fihrung der Kirchen-
kasse zu groBes Vertrauen geschenkt, so daB z. B. in
den Jahren 1785 bis 1789 die Rechnungslegung
unterblieb. Nach der nun endlich an ihn gerichteten
Aufforderung hierzu vergingen noch neun Monate,
ohne daB Wegeli ihr entsprach. Er kam auch nicht zu
der Sitzung, in welcher er persénlich Rechenschaft
ablegen sollte. Genug, die Firma hatte, wie schon ge-
richtweise verlautete, Bankerott gemacht und die
kirchlichen Kapitalien, die Wegeli in Verwahrung ge-
habt, betrugen 16969 Reichsthaler. Alle Schritte,
noch etwas zu retten, blieben vergeblich. [...] Das
Presbyterium tat nun das Moglichste, um die Ge-
meinde vor den schlimmsten Folgen des Verlustes zu
schitzen.»*”

Der entscheidende Wendepunkt im Leben von
Carl Jacob und Johann George Wegeli war ihr Schrei-
ben an Konig Friedrich Wilhelm Il. vom 4. Dezember
1789, mit dem sie die Insolvenz ihres Unternehmens
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erklaren mussten.”’® Damit ging es bergab mit ihrer
Lebenshaltung, zumal das Mobiliar frh von den
Stadtgerichten beschlagnahmt wurde. Die beiden
Brider mussten zundchst 1790 ohne Gehalt in der
Firma unter staatlicher Aufsicht weiterarbeiten. Carl
schrieb daher am 31.Mai 1790 an den zustandigen
Minister von Werder, er habe seit sechs Monaten
«nicht die mindeste Geldt-Einnahme gehabt, wiirde
ich mit meiner aus zehen Perschnen bestehenden
Familie im Elende haben umkommen mussen, wenn
sich nicht Freunde gefunden hatten, die mir bisher
auf das zuriick zu erwartende geringe Vermogen
meiner Gattin, zu den hochstnétigen Lebensbeduirf-
nissen kergliche Vorschiisse gemacht hatten». Diese
«Heilsquelle» sei jetzt versiegt, so dass er sich in aller-
unglicklichster Lage befinde. Er konne keine andere
Aufgabe zum Unterhaltserwerb aufnehmen, da er
weiter die Fabrik unter Aufsicht der vom Konig einge-
setzten Kommission leiten musse. Daher richte er an
den Minister die «untertanigste Bitte, fir bisherige
6 monatliche Arbeit einige Renumeration zu meiner
und der meinigen Subsistence zu bewilligen».?”’
Bereits am 3. Juni 1790 liess Minister von Werder Carl
Wegeli wissen, dass ihm keine Renumeration zuge-
standen werden kénne. Er solle sich allenfalls an eine
andere Stelle wenden und dort um «eine Compe-
tenz» nachsuchen.”®

Ein Schock fur Carl und seinen Bruder sowie fur
die beiden Familien war sicherlich die Inhaftierung
der beiden Brider am 6.Mai 1790, nachdem der
Erlass des Konigs erfolgt war, den Konkurs der Firma
nun als Kriminalverfahren (und nicht mehr als zivil-
rechtliches Insolvenzverfahren) zu behandeln.?”® Da-
gegen wandte sich sofort, am 7.Mai 1790, die —
nicht gehorte — Kommission an Seine Majestdt:
«Wenn die Inhaftirte nicht schleunigst wieder losge-
lassen werden, mulB3 die Administration der Fabrik
und unser habender Auftrag sofort aufhoren.»®
Denn nur die Briader Wegeli waren in der Lage, das
Unternehmen, wie vom Koénig grundsatzlich ge-
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winscht, fortzufihren. Daraufhin wurden Carl und
George Wegeli am 12.Mai 1790 wieder freigelas-
sen.”®!

Eine weitere Einschrankung seiner Lebensum-
stande ergab sich fur Carl dann durch die Kabinetts-
order vom 23.Madrz 1791, dass ausser den Fabrik-
gebduden alle Gbrigen Grundstiicke zu verkaufen
seien und beide Brlder ihre Wohnung in dem «fabri-
quen Hause» (also auf der Insel) zu nehmen hatten.
Ferner wurde verfugt, dass den Bridern Wegeli ein
«nothdurftiges Fixum» zu ihrem Unterhalt bestimmt
werde, da sie selbst mitarbeiteten .’

Die Summe aller Belastungen durch die jah zu
Tage getretene Finanznot des wegelischen Unter-
nehmens und deren katastrophale Folgen fir den
Lebensunterhalt seiner Familie lassen es nicht ver-
wunderlich erscheinen, dass Carl Jacob Wegeli 1793,
also erst 48 Jahre alt, verschied, so dass fortan sein
jungerer Bruder Johann George die Firma allein zu
leiten hatte. Carls Witwe starb 1802.%%
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9.2 Johann George Wegeli (1748 - nach 1833)

Johann George Wegeli wurde am 20.Februar 1748
in der Parochialkirche zu Berlin als vierter Sohn aus
zweiter Ehe seines Vaters Wilhelm Caspar Wegeli ge-
tauft.”® Er hatte denselben Vornamen wie sein Gross-
vater Wegeli; sein Rufname war wohl George. Seine
Mutter war Marie Charlotte, geb. von der Burg. Ahn-
lich wie bei seinem gut zwei Jahre dlteren Bruder Carl
durfte Georges Jugend und seine kaufmannische
Ausbildung verlaufen sein. George heiratete 1771
seine Cousine Jungfer Charlotte Friderike Wegeli,
Tochter seines Onkels Johann Andreas Daniel Wegeli
und dessen Frau Susanna Margaretha, geb. Wil-
ckens, getauft am 16. August 1750 ebenfalls in der
Parochialgemeinde.”® Das Paar hatte also einen ge-
meinsamen Grossvater Wegeli. Kurz nach der Hoch-
zeit, im Dezember 1771, starb ihr Vater, Georges
Vater war bereits 1764 verstorben. George und Char-
lotte Friderike Wegeli hatten sicherlich mehrere Kin-
der, die aber — wie im Fall seines Bruders — aufgrund
der Angaben im Register des Taufbuches nicht iden-
tifiziert werden konnten. In diesem Register sind Gb-
rigens Kinder mit Nachnamen Wegely bis zum Jahre
1789 verzeichnet, danach nicht mehr, obgleich das
Register an sich Taufen der Jahre 1703 bis 1841 er-
fasst. Verzeichnet ist, dass George Wegeli 1778 Pate
eines Kindes des Kammergerichtsrats Friedrich Kirch-
eisen war.

1772 machte George sein Testament, von dem
sich nur eine Beschreibung des Siegels erhalten hat.
Im Schilde hatte das Siegel ein Wasserrad; die Helm-
zier zeigte zwischen zwei Hornern ebenfalls ein Was-
serrad.?*® Dies war also im Prinzip die gleiche Gestal-
tung wie beim Siegel seines Grossvaters.

Nach dem Tode seines Onkels Johann Andreas
Daniel Wegeli 1771 war George, nun 23 Jahre alt,
mit seinem dlteren Bruder Carl die Leitung des Unter-
nehmens anvertraut. Das Eigenvermogen des George
Weageli war in der Wollfabrik investiert und betrug im

Jahre 1771 rund 28776 Taler.*® Wie noch erortert
wird, war die Fabrik nun aber bereits im Grunde nicht
mehr gesund, die Finanzkraft stark erschopft. Gleich-
wohl, da man den realen Zustand der Firma infolge
unzureichender Buchfihrung nicht erkannte, lebte
auch George mit seiner Familie auf grossem Fusse.
Er bediente sich aus den liquiden Mitteln der Firma,
entnahm der Kasse jahrlich sogar weit hohere Be-
trage als sein Bruder, namlich 1772 rund 7896, 1781
12840 und 1789 11830 Taler, insgesamt im Zeit-
raum 1772 bis 1789 161331 Taler.?®® Zum Vergleich:
Die Handlungsbedienten der Firma (Buchhalter usw.)
erhielten insgesamt im gleichen Zeitraum 123756
Taler an Gehadltern, das sind 76 % des Einkommens
nur des einen Firmeneigentiimers! **

Da also das Unternehmen damals nach aussen
noch in voller Blite stand, erhielt man auch noch im
Mai 1778 illustren Besuch: Johann Wolfgang Goethe
weilte damals eine knappe Woche als Begleiter des
Herzogs Carl August zu Sachsen Weimar und Eisen-
ach in Berlin, um Gesprache zu fahren und wichtige
Personlichkeiten kennenzulernen. Anlass flr den
Herzog waren die zu erwartenden Folgen der Tat-
sache, dass der Kurfirst von Bayern Maximilian IIl.
Ende 1777 ohne mannlichen Erben verstorben war,
so dass die Landesherrschaft neu geregelt werden
musste.”° In Berlin war Goethe kein Unbekannter, da
1774 im dortigen Theater in der Behrenstrasse sein
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«G6tz von Berlichingen mit der eisernen Hand» ur-
aufgefihrt worden war. Trotz aller Geschafte fand
Goethe am Montag, dem 18.Mai 1778 Zeit, die
Wegelische Manufaktur zu besichtigen. In Goethes
Tagebuch findet sich nur der Name «Wegeli» unter
diesem Datum, ohne jeden Zusatz, also insbesondere
— leider — keine Eindriicke.*'

George war nicht nur als Kaufmann und Unter-
nehmer eine sehr aktive Persénlichkeit, sondern er
war auch ein Mann, der sich — wie sein Bruder - in-
tensiv mit der Fortentwicklung der technischen Pro-
duktionsverfahren beschaftigte. Wesentlich ist ferner,
dass er dank des relativ grossen Vermdgens seiner
Frau eine chemische Fabrik begriinden konnte, tber
die im folgenden Abschnitt 9.3 ndher berichtet wird.

Am 4. Dezember 1789 musste dann George mit

seinem Bruder, wie erwahnt, Kénig Friedrich Wil-
helm II. die Mitteilung vorlegen, dass die von ihrem
Grossvater vor 80 Jahren errichtete Fabrik «durch die
Concurrentz der auslandischen Fabriquen», wie sie
vermeinten, «heruntergekommen sei».”*> Nach dem
einige Tage dauernden Gefdngnisaufenthalt im Mai
1790 konnten die Bruder dann unter Aufsicht der
vom Koénig eingesetzten Kommission die Leitung
der «Wegelyschen Wollen-Fabrik» fortsetzen. Auch
George traf dann der konigliche Erlass vom 23. Marz
1791, dass er in die Fabrik umzuziehen habe. Seine
Situation schilderte George zuvor am 2. Februar 1790
in einer Eingabe an Minister von Werder:
«Je mehr der Zeitpunckt heran nahet, in welchem
uber das Schicksal meiner fabrique entschieden wer-
den wird, je mehr intereBirt mich dieses wircklich
schone Werk. Ich zittere vor dem Gedanken, daB sie
eingehen, und so viele Familien in der traurichsten
Verlegenheit kommen kénnt.»**

In diesem Schreiben entwickelte er ein Finanzie-
rungsmodell flir den Fortbestand der Fabrik, das aber
von der Kommission abgelehnt wurde. Nach langen
Verhandlungen, die im Abschnitt 9.5 ausfhrlich dar-
gestellt werden, wurde der dem Gericht vorgelegte
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Vergleichsvorschlag seiner Frau Charlotte Friderike
vom August 1790, der die Verbindlichkeiten der alten
«Wegelyschen Wollen-Fabrik» regelte, von den Gléu-
bigern akzeptiert, und George versuchte allein — sein
Bruder starb 1793 —, das Unternehmen fortzusetzen.
Dies gelang ihm aber nicht; der Betrieb der Fabrik
wurde 1796 endgliltig eingestellt.

George Wegeli blieb aber ein rihriger Unter-
nehmer. So war er an der Fabrikation und dem Ver-
trieb feiner Tlcher aus spanischer Wolle interessiert,
die in Kottbus und Schwiebus gewebt wurden. Dafur
hatte er schon 1794 eine Konzession fir den Druck
aller Arten von Zeugen erworben. Er besass von 1791
bis 1803 eine Walkmiihle, ferner um 1792/93 eine
kinstliche Bleiche in Berlin. Noch 1802 wurde er als
Mitglied der Tuch- und Seidengilde gefuhrt und
wohnte damals in Berlin in der Leipziger Strasse 39.%
In der Literatur wird George fir 1806 als Gutsbesitzer
bezeichnet und zwar im Zusammenhang mit einer
Wechselforderung gegen einen Farber, bei der ein
Sohn von George eingeschaltet war.**® 1810 soll
George durch einen nachtlichen Brand seines Gutes
Bichow sein ganzes Vermogen, bestehend aus
Westpreussischen Pfandbriefen, Tresorscheinen und
«Banco-Noten», verloren haben, das Gut selbst der
Landschaft, also der &ffentlichen Hand Uberlassen
haben mussen. Und 1833 soll er, im 86. Lebensjahr
stehend, vollig verarmt und ohne eigenes Einkom-
men in Lupow (in Hinterpommern nordlich von Stolp)
lediglich von der Arbeit seiner Tochter gelebt ha-
ben.?*® Damit enden die lberlieferten Nachrichten,
die es noch Uber diesen Mann, der Hohen und Tiefen
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eines Lebens auskosten durfte und musste, gibt. Uber
das Ende seiner Frau Charlotte Friderike, die sich so
tatkraftig fur den Erhalt des Unternehmens einge-
setzt hatte, ist nichts bekannt.

9.3 Die Chemische Fabrik von
Johann George Wegeli

Nachrichten Uber diese Fabrik, die chemische Grund-
stoffe, Sauren und Basen herstellte, haben sich nurin
der Akte des koniglichen «Fabriken-Departements»
zum Insolvenzverfahren Wegeli nach 1789 erhal-
ten.”” Dort findet sich in einem Inventarium der Kom-
mission vom 2.Februar 1790 die Position «Wahr-
scheinlicher Wert der Chemischen Fabrik 6837 Taler
2 Groschen 10 Pfennige», die, wie folgt, naher erlau-
tert wurde: Die Chemische Fabrik werde von Johann
George Wegeli allein betrieben, gehore zu seinem
Vermdgen, sei noch neu, ein von der alten Manufak-
tur abgesondertes Werk. Die Manufaktur beziehe
von der Fabrik «Articuli» zur Farberei und Appretur,
sonst bestehe keine Verbindung. Man liefere gute
Qualitat zu billigen Preisen, berichtete die Kom-
mission, die «Articuli» seien unentbehrlich fir die
Wollfabrik. Acht oder zehn Menschen fanden in der
Fabrik ihren Unterhalt. Nach Auskunft von George
Wegeli habe die Fabrik einen Fonds von 14 000 Talern
netto, wovon zwei Drittel schon angelegt seien, habe
einen Gewinn von 2147 Talern erzielt, mithin von
rund 15% im Jahr. George habe Bestellungen von
Apotheker Meyer in Stettin vorgelegt, der als guter
Chemiker bekannt sei. Wahrend des Insolvenzverfah-
rens gestattete die Kommission George Wegeli, diese
Auftrage auszufihren und erhielt dafir einen Vor-
schuss von 500 Talern.”®

Am 19.Februar 1790 erbot sich die Frau von
George Wegeli, die Chemische Fabrik fur den Preis,
wie er in der Bilanz gefuhrt wurde, zu Gbernehmen
und das Kapital mit 2% zu verzinsen.”” Ob es

George und seiner Frau schliesslich auf diese Weise
gelang, die Chemische Fabrik aus der Insolvenzmasse
der Wegeli insgesamt herauszuhalten, ist nach Lage
der Akten nicht eindeutig auszumachen. Spater
jedenfalls wird die Chemische Fabrik in den Akten
beziglich der Insolvenz der Gebriider Wegeli nicht
mehr erwahnt. Man darf annehmen, dass sie alsbald
ihren Betrieb eingestellt hat.

Die Griindung der Chemischen Fabrik zeigt die
Absicht von George Wegeli, die Produktepalette sei-
nes Unternehmens um einen Bereich zu erweitern,
der bei der allgemeinen Expansion der Textilbranche
und dariber hinaus mittel- bis langfristig ein weiteres
tragfahiges Standbein hatte abgeben kénnen. Offen-
bar hatte er erkannt, dass der chemischen Verfah-
renstechnik eine Schltsselrolle bei der Fortentwick-
lung der Industrie zukommen wirde.

9.4 Die Wollfabrik 1772-1789

Der Tod von Johann Andreas Daniel Wegeli am
6. Dezember 1771 markierte einen wesentlichen Ein-
schnitt in der Entwicklung der wegelischen Wollzeug-
manufaktur, ohne dass dies damals in aller Konse-
quenz allen Beteiligten sofort erkennbar wurde. Die
Firma konnte aber noch 18 Jahre lang — wenn auch
meist mit Verlust — weiterarbeiten. Die Leitung des
jetzt als Fabrik bezeichneten Unternehmens lag bis
Ende 1789 ausschliesslich bei den Wegeli.

Der Sozietatskontrakt zwischen Johann Andreas
Daniel Wegeli und seinen beiden Neffen hatte fur
die junge dritte Generation der Wegeli, wie bereits
erwdhnt, harte Bedingungen festgelegt. Die Erben
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ihres Onkels, also vor allem die Witwe und die beiden
Tochter, hatten von den Gebriidern Carl und George
Wegeli zwolf Jahre lang nach seinem Ableben jahrlich
6 % Zinsen nebst 2 % Bonifikation vom ganzen nach-
gelassenen Vermogen, welches sich auf 275000
Taler belief, zu erhalten *®® Die Briidder mussten also
Zinsen fur ein Kapital bezahlen, das sie gar nicht be-
sassen, Uber das sie gar nicht verfligen konnten und
das sie nicht als Liquiditatsmasse — ganz oder teil-
weise — fur die Produktion verwenden konnten. Sie
profitierten nur insoweit von diesem nachgelassenen
Vermogen, als es, angelegt in Immobilien, Produk-
tionseinrichtungen und Warenbestanden, der Pro-
duktion in ihrer Fabrik diente. Die ungewohnlich
hohe Zinsbelastung konnte von den Bridern nur
durch gerichtlichen Vergleich vom 31. August 1774
gemildert werden: Sie verpflichteten sich, das Kapital
in Raten zurlickzuzahlen, und der Zinssatz wurde auf
5% % erniedrigt, was immer noch sehr hoch war. Im
Jahre 1772 hatte das Unternehmen tberdies wieder
einen Verlust zu beklagen, der sich auf rund 34000
Taler belief, den sich die Gebrider Wegeli und die
Erben ihres Onkels teilten. Das sogenannte Basisver-
mogen belief sich am 4. Fastensonntag Oculi 1772
fur Carl Jacob auf 38585 Taler 11 Groschen 7 Pfen-
nige, fur Johann George auf 28776 Taler 20 Gro-
schen 1 Pfennig.

Nach aussen war die wegelische Fabrik nach

wie vor ein Vorzeigeobjekt in Berlin, wie es auch der
Besuch Goethes im Jahre 1778 bezeugt. In der fir
diese Zeit wesentlichen Beschreibung der Konigli-
chen Residenzstadt Berlin von Nicolai hiess es in der
1. Auflage von 1779:
«Die Manufactur ist so ansehnlich, daB theils in der
ehemaligen Porzellanfabrik in der Neuen Friedrich-
straBe theils noch sonst in der Stadt 372 Weberstiihle
1777 mit ebenso viel Arbeitern in Arbeit, darauf 7650
Stlcke verfertiget im Werth von 161000 Reichs-
thalern, wovon die Halfte auBer Landes debitirt
wurde.»*’
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Nicolai schrieb in der 2. Auflage seines Buches
1786: «Joh. George Wegeli und Séhne haben eine
weitlduftige Manufaktur von wollenen und baum-
wollenen Zeugen,; die sie nicht allein in Deutschland
absetzen, sondern auch nach Frankreich, der
Schweiz, Italien und Spanien versenden. lhr Manu-
fakturhaus ist auf der Insel, worin sich auBer der
Spinnerey (die auch zum Theile ausserhalb dem Ma-
nufakturhause in Berlin und in Pommern und der
Neumark fir sie getrieben wird), alle [...] Anstalten,
die zur Manufaktur gehéren, befinden. Besonders
haben sie eine schéne Wollenfarberey, und vorzlig-
lich das Geheimni3 einer guten Appretur. Im Jahre
1782 arbeiteten fur diese Manufaktur 360 Weber auf
so viel Webstuhlen, worauf 9630 Stlcke verfertigt
wurden, deren Werth 176400 Thaler betrug, und
wovon beynahe die Halfte auBer Landes debitiret
war.»**

Welche Abmessungen zu der Zeit ein «Stlck»
Wollstoff hatte, konnte leider nicht ermittelt werden.
Nicolai erwdhnte nicht, dass auch im Spandauer
Zuchthaus fir Wegeli gearbeitet wurde.

Interessant ist, dass Wegeli schon zu dieser Zeit
einem Privatmann, wie Nicolai einer war, Zahlen zur
Produktion offenlegte, wozu er wohl kaum verpflich-
tet war. Darin kann einerseits die Auffassung der
Eigentlimer zum Ausdruck kommen, dass sie nichts
zu verbergen hatten, andererseits aber auch der Stolz
auf das grosse Unternehmen. Etwas andere Zahlen
kann man den amtlichen Statistiken entnehmen, die
das Fabrikendepartement der Generaldirektion erho-
ben hat. Unter dem 20. Dezember 1782 ergab sich,
dass die Gebriider Wegeli mit 600 Webstihlen die
Nr. 1 in Preussen waren, was die «Gantz und halb
Wollen Fabriquen» angeht. Beschaftigt wurden in
Summa aller Arbeiter 3466 «OQuvriers», darunter

300 Rachel/Wallich, Bd. 2, S. 260.
301 Nicolai, Bd. 1, S.370(1779).
302 Nicolai, Bd. 2, S.506 (1786).



600 Weber, 102 Dublierer, 70 Spuler, 120 Kammer,
30 Farber, 12 Prufer, 6 Wollschlager, 2421 Feinspin-
ner, 80 Spinner, 6 Kettenscherer. Jahrlich verarbeitet
wurden 3489 Zentner (a zirka 50 kg) Wolle, an Lein-
garn zirka 1600 Zentner. Verfertigt wurden an Woll-
zeug jahrlich (d. h. wohlim Jahre 1782) 16 760 Stuck,
also wesentlich mehr, als Nicolai angab. Zum Ver-
gleich: Die Firma Lange produzierte im gleichen Jahr
16510 Sttick, das Lagerhaus nur 8620 Stlick.**

In dieser Akte befindet sich auch eine Aufstel-
lung Uber die Arbeitszeiten und Lohne der Arbeiter,
die fur die sozialen Bedingungen dieser armen Leute
Uberaus aufschlussreich ist. Es heisst dort, dass Kam-
mer und Schrobler morgens um funf Uhr anfingen zu
arbeiten, jeweils bis abends um acht Uhr, auch bis
neun Uhr. Kdmmer bekamen pro Stunde zwei Gro-
schen drei Pfennige, Schrobler sechs bis acht Pfennig
pro Stunde. Weber spanischer Wolle erhielten ihren
Lohn ellenweise; Zeug- und Raschmacher stlck-
weise. Dies gelte auch fur «ordinaire» Tuchmacher.
Letztere bekdmen z.B. fur Tuche der Sorte «Came-
lotte» zu 160 Ellen (1 preussische Elle = 66,69 cm)
vier Taler Arbeitslohn; sie arbeiteten daran rund 14
Tage. Fir die Sorte «Chaton» zu 80 Ellen gabe es finf
Taler Arbeitslohn bei 14 Tagen Arbeitszeit. Fir «ordi-
naire Serge» zu 80 Ellen wirden dagegen nur 2
Groschen 20 Pfennige Arbeitslohn gegeben; hierfur
werde neun Tage gearbeitet. Spinner wirden stlick-
weise entlohnt. Handelte es sich dabei um feine in-
landische Wolle, so erhielten sie pro Stiick drei bis
vier Pfennige, in besonderen Fallen auch schon mal
zehn Pfennige **

Aus dem Vergleich von Angaben verschiedener
Zeugmanufakturen ergibt sich, dass in diesen Fachar-
beiter mit rund 25 verschiedenen Fachausbildungen
tatig waren. Die zwischen ihnen stattfindende Ar-
beitsteilung — vom Wollgespinst bis zum fertigen
Wolltuch - ermaglichte erst die Qualitat des Endpro-
dukts einer derartigen Manufaktur! Die statistischen
Angaben sind aber im Einzelnen kritisch zu betrach-

ten, daihre Erhebung nach unterschiedlichen Voraus-
setzungen und Kriterien erfolgte. Die Produktivitat
pro Arbeiter, gemessen an der Gesamtzahl der pro-
duzierten Stlcke einer Manufaktur, variierte erheb-
lich, wobei die Abmessung der Stlicke variabel war,
z.B. je nach Stoffart. Kriger kommt zu dem Schluss,
dass die grossen Manufakturen wie Wegeli oder
Lange, weil sie produktiver waren, nicht nur konkur-
renzfahiger als andere, kleinere waren, sondern es
auch besser verstanden, sich den Absatzmarkt fur
ihre Produkte zu erhalten.”® Bei Wegeli wurden 4,83
Stlicke pro Arbeiter im Jahr verfertigt, bei Lange 4,67
Stlicke, bei einem anderen Fabrikanten namens
Kahlert hingegen nur 3,08 Stlicke. Der prozentuale
Anteil der verschiedenen Facharbeiter relativ zu ihrer
Gesamtzahl in einem Betrieb variierte ebenso. Bei
Wegeli machten 1782 die Feinspinner 67,78 %, die
Weber 16,8% aller Arbeiter aus, die restlichen
15,42 % verteilen sich auf die 23 Ubrigen Spezialis-
ten. Das wegelische Unternehmen galt hinsichtlich
Organisation und benutzter Technik damals noch als
vorbildlich fur Brandenburg und Preussen. Ubrigens
arbeiteten 1782 in Berliner Manufakturen im Woll-
gewerbe insgesamt 23220 Arbeiter, bei Wegeli also
rund 15 % von diesen.*®

Der Sticklohn kontrollierte die Intensitat der
Arbeit. Er erleichterte die Tatigkeit der Faktoren,
Zwischenmeister usw., die in der Arbeitshierarchie
zwischen Manufakturbesitzer und Arbeiter standen.
Denn der Unternehmer machte in der Regel, aber
nicht immer, mit dem Meister einen Festpreis flr eine
bestimmte Anzahl zu liefernder Stlicke aus, wobei es
dem Meister Uberlassen blieb, Arbeitskréfte zu be-
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schaffen und diese zu entlohnen. Bei wenig Arbeit,
aber gleichbleibendem Sticklohn war dem Unter-
nehmer durch den Sticklohn der Mehrwert gesi-
chert. Waren Arbeiter stark gesucht oder herrschte
Hochkonjunktur, so wandten sich die Manufakturun-
ternehmer gegen die Freiziigigkeit der Arbeiter. Als
aber gegen Ende des 18.Jahrhunderts die Konjunk-
tur der Wollartikel grundsatzlich zurickging und die
Wolle durch Baumwolle verdrangt wurde, gab es fur
die Wolltacharbeiter mindere Lohne oder gar Arbeits-
losigkeit. Dabei bestimmten die grossen Unterneh-
mer, wie die Gebrlder Wegeli, weitgehend das Lohn-
niveau im Lande, bildeten also faktisch ein Kartell,
was auch der Kdnig so einschatzte. Typisch war daher
eine geradezu gesetzmassige «stoBweise Beschafti-
gung» der Manufakturarbeiter, wie Krtiger es formu-
liert.**” Ursache daftr waren Konjunkturschwankun-
gen, Modewechsel, Kriegsauswirkungen, staatliche
Eingriffe und Vorgaben sowie persénliche Verande-
rungen, gelegentlich auch Streiks.

Wie nun Friedrich der Grosse die allgemeine
Situation der Wollindustrie in seinem Lande ein-
schatzte, ergibt sich aus seiner Kabinettsorder vom
30.Januar 1784 an den Geheimen Finanzrat Grothe,
der von seinem Dienstherrn soeben «bei das Funfte
Department gesetzt» wurde und dazu einige genaue
Instruktionen erhielt. Denn, so der Kénig: «Ich habe
im Ubrigen das Vertrauen zu Euch, Ihr werdet Euch
aller dieser Sachen beim Departement mit aller er-
forderlichen Attention und Activitat annehmen und
Euch pflichtmaBig dahin beeifern, das gesamte Fab-
riken- und Manufacturwesen hier im Lande, so viel
nur menschmaoglich ist, zu verbessern [...]». Zuvor
hatte Friedrich bereits geklagt: «[...] indem Ich davon
ganz und gar nicht zufrieden bin, wie die Sachen
beim Finften Departement seit einigen Jahren betrie-
ben sind.»** Folgende konkrete Weisungen erhielt
Grothe:

«1. daB es nicht weiter zugegeben werden muf,
daB die groBen Fabrikanten, als der Wegely, Lange
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und das Lagerhaus, in Ansehnung des Wolleinkaufs
unter sich so zu sagen einen Complot machen und
suchen, alle Wolle an sich zu ziehen, und den Preis
unter sich verabreden und bestimmen. Das muB
durchaus nicht gestattet, vielmehr mussen eine Art
von Wollmarkten gemacht werden, wo alle Leute, die
feine Wolle gebrauchen, solche ebenso gut wie die
groBen Fabrikanten kaufen kénnen. Alsdann wird
auch die feine Wolle etwas besser in Preis kommen.
Denn es ist ja ganz besonders, dal3 die grobe Wolle
theurer ist als die feine. Das kommt aber davon her,
dal3 die kleinen Fabrikanten Strumpfmacher aus Halle
und dergl., vor den groBen Fabrikanten keine Wolle
kaufen kénnen. Aus der Ursache habe ich auch zur
Verstarkung der Wollmagazine noch 30000 [Reichs-
taler] angewiesen, um auch dadurch die Wolle auf
einen besseren Preis zu bringen.

[..]

4. Die Hauptsache hier im Lande besteht in den
Wollfabriken, und diese missen so gut und so wohl-
feil wie méglich arbeiten. Desto mehr Absatz kénnen
sie auswarts machen. Ihr miBt deshalben auf alle die
Fabriken, besonders auf die in den kleinen Stadten
ein genaues Auge haben und sehen, wie hier und da
Fehler sind und wie das alles zu verbessern.»*”

Der Konig war also im Grundsatz deutlich far
eine staatliche Starkung der Krafte des Marktes, ins-
besondere fur eine Eindammung der Marktbeherr-
schung der grossen Unternehmen beim Einkauf von
Wolle. Andererseits war ihm woh! bis dahin noch
nicht erkennbar geworden, dass nun die Zeit ange-
brochen war, in der die Wolle in ihrer Bedeutung
nachhaltig durch die Baumwolle bedrangt wurde;
darauf wird im folgenden Abschnitt noch zuriick-
zukommen sein. Alle staatlichen Massnahmen der
Zeit, dem Anwachsen der Baumwollmanufakturen in

307 Kruger, Horst, S.305.
308 Acta Borussica Ba16/2, S.842.
309 Acta BorussicaBa16/2, 5.842—-843.



Preussen einen Riegel vorzuschieben, waren zudem
auf langere Sicht unwirksam. Das Berliner Wollge-
werbe hatte vor und wahrend des Siebenjahrigen
Krieges 1756-1763 seinen hochsten Stand Uber-
haupt, da die Belieferung der Armee reichliche Auf-
trage einbrachte.’® Danach aber ging der Umsatz
deutlich zurlick. Bei Wegeli war diese Tendenz nicht
so deutlich ausgebildet, setzte vielmehr spdter ein.
Die Wegeli konnten noch 1782 Waren fur 176400
Taler in den Export geben; das war mehr als die Halfte
des Wertes der Jahreserzeugung dieser Manufaktur.’"

Die Gebruder Wegeli waren auch weiterhin
fleissig dabei, die Produktionsmethoden zu verbes-
sern. Sie engagierten den damals fihrenden Chemi-
ker in Berlin, Sigismund Friedrich Hermbstadt, der ab
1787 Privatvorlesungen iber Chemie, Physik und
Technik hielt.*"? Er verfasste aufgrund seiner Tatigkei-
ten einen «GrundriB der Farbekunst oder allgemeine
theoretische und praktische Anleitung zur rationellen
Auslbung der Wollen-, Seiden-, Baumwollen- und
Leinenfarberey; sowie der damit in Verbindung ste-
henden Kunst, Zeuge zu drucken und zu bleichen.
Nach physikalisch-chemischen Grundsatzen und als
Leitfaden zu dem Unterrichte der inlandischen Farber,
Zeugdrucker und Bleicher auf allerhéchsten Befehl
entworfen».’* Das Buch erschien in Berlin bei Nicolai
1802 und erlebte mehrere Auflagen. Die noch we-
nige Jahrzehnte zuvor praktizierte Geheimhaltung
der Rezepturen fur Farbstoffe und ihre Anwendung
war also offensichtlich einem allgemein zuganglichen
Wissen um die Kunst der Farberei gewichen. Leider
waren den Gebrudern Wegeli bei ihren Versuchen zu
technischen Verbesserungen in der Produktion, in die
sie relativ grosse Mittel investierten, keine nennens-
werten Erfolge beschieden. Sie liessen sogar Maschi-
nen aus England kommen, wo die maschinentech-
nischen Entwicklungen am weitesten fortgeschritten
waren (z.B. die «Spinning Jenny», die 1764 von
James Hargreaves erprobt und spater auch nach Ber-
lin exportiert wurde).*™

Im Zusammenhang mit solchen betrieblichen In-
novationen durfte auch die Einfuhr von Materialien
gestanden haben, die sich die Gebriider Wegeli 1776
vom Konig genehmigen lassen wollten. Der Kénig
hatte aber bereits im Juni 1775 Passe fur akzise- und
zollfreie Einfuhr von Fabrikmaterialien wegen ver-
mutlich vorgefallener Missbrauche mit denselben
grundsatzlich abgeschafft. Daher war die konigliche
Kabinettsorder vom 2. Marz 1776 nur konsequent:
«Ein FreipalB fir Wegely und Séhne wird unvollzogen
zurlickgegeben mit Anweisung, bei diesem und je-
desmal vor Einsendung dergl. Freipasse naher unter-
suchen zu lassen, was die darin auf 300 Ztr. angege-
benen Fabrikinstrumente eigentlich sind, ob solche
nicht ganz oder wenigstens zum Theil in Kgl. Landen
verfertigt werden kénnen, und ob samtliche aufge-
fuhrte Materialien wirklich nur zum Betrieb der Fabrik
erforderlich sind, damit nicht mehr eingefthrt und
ein verbotener Schleichhandel damit getrieben wer-
den kénne.»"

Diese Order erging an das V. Departement. Aus
der Formulierung «unvollzogen», d.h. vom Kénig
nicht unterzeichnet, lasst sich folgern, dass der Kénig
sich um die geringsten Kleinigkeiten des Wirtschafts-
lebens in seinem Lande selbst kimmerte und nicht
etwa seinem Minister in solchen Féllen freie Hand
liess. Der Konig selbst also behinderte mit seiner Ver-
figung den Fortschritt im Manufakturwesen.

Erwahnt werden muss hier auch noch, dass die
Brider Wegeli weiterhin auf den Messen in Frankfurt
an der Oder und in Frankfurt am Main prasent waren.
In dem «VerzeichniB aller nach Frankfurt [am Main]
kommenden fremden Handelsherren» des Jahres
1776 heisst es: «Johann Georg Wegeli und Séhne,

310 Schwieger, S.182-184.
311 Rachel, S.143.

312 Herzfeld, S.86.

313 Herzfeld, S.87.

314  Paulinyi/Troitzsch, S. 293.
315 Acta Borussica Be 3, 5.528.
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Bilanzposten Jahr

1772 1781 1789 1772-1789
«Capital der Carl Jakob und Joh. George Wegeli» 42341 4771 0 -
«Familien und Fremde Capitalien» 467094 348715 519729 —
«Das ganze Capital, welches in der Handlung 509435 353487 519729 -
rouliret hat, ist jahrlich gewesen»
«Jahrlicher Waaren Verkauf» 299700 255836 181978 4136904
«Verlust durch bose Schuldner» 52 1519 7499 34511
«Aus der Handlung erhoben jahrlich zu ihrem Gebrauch:
— Carl Jacob W. 3356 5449 7814 100511
- Johann George W.» 7896 12840 11830 161331
«Zinsen flr die roulirenden Capitalien» 24667 18017 26568 387331
«Gehalte an die Handlungs Bediente» 7111 5996 5012 123756
«Jahrlicher wirklicher Verlust» 28250 30015 45098 491099

von Berlin, fUhren alle Gattungen Berliner Wollen-
Waaren, und haben ihre Gewolbe im Saalhof.»’'® In
den entsprechenden Verzeichnissen ab 1783 sind die
Wegeli aber nicht mehr aufgefuhrt. Aus den Auf-
zeichnungen Uber die Bilanz fur 1791 kann far die
Jahre vor der Insolvenz, die 1789 eintrat, gefolgert
werden, dass die Wegeli — zumindest gelegentlich -
auch in Magdeburg und auf der Braunschweiger
Messe Waren aus eigener Produktion verkauft haben.
Hingegen ergeben sich aus diesen Akten keine Hin-
weise auf Verkaufe in das Ausland, wie sie von Nico-
lai noch 1786 behauptet wurden.*”

Einen quantitativen Uberblick Gber den Nieder-
gang der wegelischen Handlung in dem Zeitraum
1772 bis 1789 erhalt man aus dem Zahlenmaterial in
der Akte des Geheimen Staatsarchivs «Die Insolvent
Erklarung der Gebrider Wegely. Hier: die Concurs
Er6ffnung und die Administrations-Verwaltung der
Fabrik betreffend».’'® Darin befindet sich der «Extract
von Gewinn und Verlust bey der Fabrighandlung der
Gebrider Wegely etc.» vom 30. Januar 1790, unter-
schrieben von den Herren L'abaye und Lehmann
(siehe Abb. 16, S.101).”"° L'abaye war Erster Buchhal-
ter der Seehandlung, einer von Friedrich dem Gros-
sen installierten staatlichen Handelsgesellschaft, Leh-
mann war Buchhalter der Firma Wegeli. Dieser Ex-
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trakt ist das Endergebnis einer «Hauptnachweisung
Uber den Verlust» des Unternehmens, der Jahr far
Jahr alle relevanten Bilanzposten auffiihrt, von denen
einige in Auswahl fir die Jahre 1772, 1781 und 1789
in der obigen Tabelle aufgezahlt sind.**° In den 18 Be-
triebsjahren von 1772 bis 1789:

— waurde nur in einem einzigen Jahr (1774) ein kleiner
Gewinn erwirtschaftet;

- wurde das Eigenkapital der Gebriider Wegeli, also
der Unternehmer selbst, vollig aufgezehrt;

- gingen die Einnahmen aus dem Warenverkauf
laufend zurlck;

— verschlang der Zins fir das in die Handlung inves-
tierte Kapital bis zu 15 % der Einnahmen;

— entnahmen die Gebrlder Wegeli aus der Kasse des
Unternehmens fir ihre eigenen Zwecke 6,3 % der
Einnahmen aus dem Warenverkauf.

316

317
318

320

Frankfurter Mess-Schema; vgl. Quellen- und Literaturver-
zeichnis.

Nicolai, Bd. 2, 5.506 (1786).

GStA PK: Il.HA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
departement, Tit. CCXL, Nr. 330, 2 Bande.

GStA PK: II.HA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
departement, Tit. CCXL, Nr.330, Bd. 1, Bl. 84.

GStA PK: Il.HA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
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Abb.16: Der Extrakt der beiden Buchpriifer
L'abaye und Lehmann stellt dem in den Jahren 1772-1789
gemachten Gewinn von lediglich 2941 Talern einen Verlust
von insgesamt 491099 Talern gegeniiber.
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Aus diesem Zahlenwerk ist allerdings die Hohe der
wirklichen Produktionskosten nicht zu entnehmen;
auch fehlen Informationen tber die Margen.

Die Verfasser der Gewinn/Verlust-Rechnung
haben in ihrem dazu verfassten Begleittext den
Hauptgrund fur die Verluste darin gesehen, dass «die
Gebr. Wegeli ansehnliche Summen Geldes aus der
Haupt fabrique Casse fur Haushaltung» entnahmen.
Ferner hatten sich diese «viele, ihnen sehr nachteilige
Bedingungen gefallen lassen», als sie die Firmen-
anteile ihres Onkels Johann Andreas Daniel Wegeli
Ubernahmen. Damals wurde das alte Warenlager,
mit 355845 Talern Courant taxiert, als Geld zu 5% %
angerechnet, woraus ein Verlust von 29571 Talern
resultiert. In diesem alten Warenlager waren auch
schlechte oder «incurrente», d.h. nicht gangige Wa-
ren gewesen, flr die die Brider Wegeli keinen Rabatt
erhielten, wie es sonst Ublich war.

Ferner stellten die beiden Buchprifer fest, dass
die Buchfiihrung des Unternehmens seit 1772 beson-
ders untbersichtlich war. Es gab keine Belege zum
Geheimbuch, viele Nebenbiicher wurden gefihrt,
Messezahlungen wurden extra gebucht. Die in
Deutschland kursierenden, verschiedenen Minz-
sorten, die ja untereinander variable Kurse hatten,
wurden nicht getrennt verbucht. Schliesslich fassten
die beiden Herren ihre Auffassung so zusammen:
«Kurz, das ganze Fabrik Geschafte ist schon von alten
Zeiten her vorsatzlich dergestalt verwikkelt, daB man
gewis nicht aus dem Labyrinth heraus kommen
wirde, wenn man auch von vorne anfangen und
ganz neue Rechnung dariber anfertigen wollte.»*'
Dies ist eine Kernaussage, die erkldren hilft, warum
die Gebruder Wegeli — grundsatzlich viel zu spat —
ihre Insolvenz dem Kénig offenbaren mussten. Erst
im Dezember 1789 wurde den Bridern klar, dass
ihnen die liquiden Mittel fehlten, das Unternehmen
weiterzuflhren,
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9.5 Das Ende der Wollfabrik 1789-1796

Als Friedrich der Grosse am 17. August 1786 im Alter
von 74 Jahren gestorben war, wurde sein Neffe, der
42 Jahre alte Sohn des Prinzen August Wilhelm als
Friedrich Wilhelm II. (1744 -1797) Koénig von Preus-
sen. 1782 noch ausserte Friedrich der Grosse seine
Sorgen Uber den wahrscheinlichen Nachfolger in sei-
nen «Betrachtungen Uber den politischen Zustand
Europas»:

«Wenn aber nach meinem Tod mein Herr Neffe in sei-
ner Schlaffheit einschlummert, sorglos in den Tag
hineinlebe, wenn er verschwenderisch, wie er ist, das
Staatsvermogen verschleudert und nicht alle Fahig-
keiten seiner Seele neu aufleben 1aBt, so wird Herr
Joseph —ich sehe es voraus — ihn Uber den Loffel bar-
bieren, und binnen dreiBig Jahren wird weder von
PreuBen noch vom Haus Brandenburg mehr die Rede
sein: der Kaiser wird alles verschlungen haben
[...].»%%

Mit «Herr Joseph» ist hier Kaiser Joseph Il. ge-
meint. Diese Charakterisierung des neuen Konigs
sollte sich zum Teil auch in der administrativen Ab-
wicklung der wegelischen Insolvenz bewahrheiten.

Aufgrund des Mangels an liquiden Mitteln sa-
hen sich die Briidder Wegeli, wie bereits erwdhnt, am
4.Dezember 1789 gendétigt, dem Koénig ihre Situa-
tion zu offenbaren. In dem achtseitigen Schreiben ***
beklagen sie, dass die Fabrik heruntergekommen sei,
so dass sie diese ganz aufgeben und mit ihrem Gb-
rigen Vermogen den Glaubigern zur Befriedigung
uberlassen mussten. Als Ursache dafir seien allein die

321 GStA PK: Il.HA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
departement, Tit. CCXL, Nr.330, Bd. 1, Bl. 118-132.

322 Treue, Kénig, S.41.

323 GStA PK: Il.LHA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
departement, Tit. CCXL, Nr.330, Bd.1, Bl.15-18. Eine
vollstandige Transkription dieses Briefes findet sich im An-
hang.



Abb. 17: Der Anfang des Briefes der Briider Carl
Jacob und Johann George Wegeli an Konig Friedrich Wil-
helm Il. vom 4.Dezember 1789, in dem sie ihre Insolvenz
erkldren miissen und um Unterstiitzung fir die Fortfiih-
rung des Betriebes bitten.
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aus- und inlandische Konkurrenz sowie die zuneh-
mende Konterbande (Schmuggelware) zu nennen.
Auch die bare Auszahlung von 275000 Talern an ihre
Miterben habe dazu geflihrt, dass nun ein Minus von
300000 bis 400000 Talern zu beklagen sei. Sie wr-
den diese Umstande Majestat nur vortragen, weil sie
das Ungliick so vieler getreuer Untertanen lIhrer
Majestat so tief rihre, dass sie lhre Majestat um Hilfe
anflehen missten. An die 1400 Personen im Lande
seien im Unglick, wenn im Insolvenzverfahren der
Gerichte die Fabrik «mit einmal sistiret» (eingestellt)
wirde. Die Fabrik sei aber mit allem far eine Fortset-
zung der Arbeiten Erforderlichen versehen. Die Bri-
der Wegeli schlugen daher in dem Schreiben vor, «die
Fabrique mit ihrem Zubehor sofort einer Commission
zu deren Aufsicht, Verwaltung und Continuation zu
Ubergeben». Die Kommission hatte dann Zeit, den
Zustand der Fabrik zu untersuchen und Vorschlage
far die Zukunft zu erarbeiten. Auch waren sie bereit,
bei «dem Maniment der Commission mitzuwurken».
Schliesslich baten sie, «den Stadtgerichten, bey de-
nen wir unsere Insolventz declariren missen, bekannt
zu machen, daB3 die Aufsicht und Verwaltung der
Fabrique einer besonderen Commission Ubergeben
und von aller gerichtlichen Verfigung und Procedur
eximiret sey, auch gegen uns mit keinem persthn-
lichen Verhaft verfahren werden durfte» .

Der Text dieses Schreibens lasst kaum Zweifel
aufkommen, dass die Bruder Wegeli hinsichtlich des
Insolvenzverfahrens rechtlich und verfahrensmdssig
intensive Beratung erhalten hatten, was die Einset-
zung einer Kommission anbetrifft, moglicherweise
auch direkt beim Fabrikendepartement. Dieses Ge-
such der Wegeli wurde vom Koénig sofort seinem
Staatsminister Freiherrn von Werder zugeleitet, der
dem Konig bereits am 6. Dezember 1789 einen Be-
richt Uber den Zustand der wegelischen Fabrik vor-
legte.’” In diesem Bericht stellte der Staatsminister
fest, dass er die Brider Wegeli «nie anders als gute
und betriebsame Fabricanten gekannt habe». Nach
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ausserlichem Ansehen sei alles in der Fabrik in einem
arbeitenden Gange, die Farberei, Materialien, Maga-
zine und Warenlager mit guten Vorraten gefullt und
die angestellten Arbeiter beschaftigt. Fur die «Erfor-
schung der inneren Befindlichkeit» (Activa und Pas-
siva) seien wenigstens drei Wochen erforderlich; dies
wiirde aber Aufsehen machen. Von Werder schatzte,
dass das «Unvermogen» gegen 340000 Reichstaler
betrage, ein Konkurs daher nicht zu vermeiden sei.
Er schlug daher vor:

1. die Anordnung einer Administration durch die
Gebrtder Wegeli selbst;

2. die sofortige Uberweisung eines Fonds von
12000 bis 15000 Reichstalern zur Fortsetzung der
Fabrikation;

3. eine konigliche Weisung an das Stadtgericht, dass
es sich aller gerichtlichen Einmischung in den Gang
der Fabrik zu enthalten habe.

Als Kommissare fiir die Administration brachte
er die Vortragenden Geheimen Finanzrate J. H. Wloe-
mer und E. A. von Utrecht in Vorschlag.

Der Konig entsprach rasch diesem Vorschlag
ohne Abstriche, und unter dem 8.Dezember 1789
erging vom Fabrikendepartement ein Bescheid mit
dem Vermerk «citissime, ex officis» an Carl und
George Wegeli, des Inhalts, dass «lhre Kénigl. Majes-
tdt von Preussen geruht haben, dem Gesuche samt-
lich stattfinden zu lassen» und nun erstens dem
Stadtgericht entsprechenden Befehl erteilt, zweitens
eine Kommission zur Uberwachung der Supplicanten
«in Ricksicht auf ihre Redlichkeit» eingesetzt und
drittens eine Summe von 15000 Reichstalern ange-

324 GStA PK: I.HA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
departement, Tit. CCXL, Nr.330, Bd. 1, Bl. 15-18.

325 GStA PK: ILHA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
departement, Tit. CCXL, Nr. 330, Bd. 1, Bl. 19-25.



Abb. 18: Die neue Situation nach der Insolvenz-
erklarung mussten die Brider Wegeli im Auftrag der ké-
niglichen Kommission mit einem Formular «dienstlich»
ihren Kunden mitteilen, was noch im Dezember 1789 ge-
schah. Auf dem Formular ist die Unterschrift des Finanzrats
von Utrecht zu ersehen.

Herr

in Balin, dem ten December 1789,

Hodguchrende Here

@ie 2age unferer Umftdnde, bat unfern allergnddigften Kdnig veranlaffet,
unfere feit 8o Jahren beftandene Tollen s Jeug s Manufactur jum Beften dec
wiefen Acbeiter bei derfelben und unfever Gldubiger, in Adminiftration nehs
men ju laffenr, und cine befondere Commiffion AllerhSchft anyuordnen, unter
deren Auffidt wiv, die Gebriider, Tarlund George TWegelp der Manus
factur yum Beften der Maffe, vor der Hand nody ferner vorftehen werden,
Dergeftalt, dag die Fabrication und Handlungs s Sefdhdfte der Manufactur,
ununtecbrodyen erden fortgefest twerden, und jeder fo, toie bisher, die proms
tefte, befte und billigfte Bedienung ervoarten Fann,  Fiir hintdnglide Fonds
jum Betriebe Der Manufactu ift geforget, und die Manufactur alfo nidt
in der Bage, Capitalien, als Anleiben aufnehmen yu diefen, nod) fid) durch
TWechfel odex Endoffements, Seld verfdhaffen yu mifen.

ABir geben uns die Ehre EE. bievon dienftlidy yu benadyrichtigen, uns
ferner Auftrdge von Jbnen ju ecbitten, und jugleidy yu melden, daf die Fors
detungen, veldye von unferer vorigen Fivma ausftehen, an die igige Admis
niftration,; untee der Firma:

dminiftration der Legeln fdhen TWollen - Fabrif
su bejablen find, fo wie alle neue, die Fortfesung und den Betrieh gedadys
ter Fabrif betvefende Sefdydfte, binflihro von decfelben rerden beforget und
beridytiget werden,

wiesen werde. Das Unternehmen habe nun eine
neue Firma «Administration der Wegelyschen Fab-
rik» 3%

Die beiden Kommissionsmitglieder suchten nun
das Vermdgen und die Schulden der Fabrik zu ermit-
teln, woriber sie am 28. Dezember 1789 dem Konig
einen Bericht mit vorlaufigen Ergebnissen vorlegten
und gleichzeitig die Hilfe der Seehandlung erbaten,
um eine «Bilan raisonné» aufstellen zu kdnnen. Die-
ser Bitte entsprach der Kénig am nachsten Tag, und
der schon genannte Erste Buchhalter der Seehand-
lung, L'abaye, wurde mit dieser Aufgabe betraut.*”’
Am 19.Februar 1790 leistete das koniglich-preussi-
sche Generalpostamt auf Anordnung von Minister
von Werder, der zugleich auch Generalpostmeister in

Unfere Signatur haben wic ierunter bemerPt, und aufferdem werden
biez in Berlin, unfer Torrefpondent, Sarl Senft Frife, und .auf Meffen
unfer yeiter Dudpbalter, Johann Ehriftoph Frande, mit cinem von uns
unterfhrieben,

ABir verharren hbrigens mit Adhtung
CECDWD.

Die Adminiftration dev Wegelp[dhen Wollen s Fabrit

i) Carl Jacod Tegely, werde

firmiren,
ich Johann Seorge TWegely,
ich Carl Crnft Frige, fir die

Sefchdfre allhier in Berlin,
und ich Job. Ehriftoph Frande,

file bie MeBaefhdite,

TBir hier benannte, ANerhIchft berordnete Kdnigl, Sommiffarii, belrdfs
tigen fiberall Den Jnbalt vorflebenden Schreibens, und begldubigen foldes
durd) unfere eigenbdndige Unterfdhrift,

DBerling den  ten December 1789,

Bon Commiffionsdroegen.

Mfm//

Preussen war, den Vorschuss von 15000 Talern Cou-
rant an das wegelische Unternehmen.***

In der Akte zum Konkurs der Firma Wegeli fin-
den sich fur den Zeitraum von Januar bis Marz 1790
verschiedene Aufzeichnungen Uber die Vermdgens-
verhaltnisse sowie Vorschlage fur die Zukunft des Un-
ternehmens; diese sind als vorlaufig anzusehen und
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auch in ihrem Zahlenwerk untereinander nicht stim-
mig. Interessant erscheinen aber folgende Angaben:

1.

Aufzeichnungen zu den monatlichen Betriebs-

kosten, unabhangig von der Warenproduktion und
deren Wert: ***

Reparatur der Gebdude 1755 Taler

Service, Holz, Steinkohlen zur Feuerung, 5000 Taler
Handlungsunkosten, Frachten, welche
nicht auf die Waren kalkuliert werden,
Unterhalt von Pferden und Wagen

Gehadlter der Handelsangestellten 3858 Taler
Total 10613 Taler
2. Angaben zum benotigten Betriebskapital Anfang
1790:3%°

Bargeld in der Kasse 1786 Taler
Debitoren 70654 Taler
Vorschsse fur Spinner und Weber 1635 Taler
Waren und Materialien 106425 Taler
Utensilien und Geratschaften 23837 Taler
Fabrikgebaude 68017 Taler
Eventueller Ankauf von Rohmaterialien 27 664 Taler
Bendtigtes Kapital rund: 300000 Taler
3. In einer weiteren Auflistung stellten die Brlder

Wegeli die Grunde fur ihren Verlust von insgesamt
327250 Talern zusammen. Die wesentlichen waren: **'

Zinsen auf das Warenlager,

Verlust durch Ubernahme der Vorréte in Friedrichs-
dor (statt in Courant);

schlechte Schuldner;

Instandhaltung der Gebaude und ihrer Einrichtung;
Verlust durch Versuche, die Ausrlstung der eige-
nen Fabrik entsprechend der englischen Manufak-
turen zu verbessern;

Herstellung von Maschinen;

allgemeine Zinsen, die «den Nutzen Ubersteigen
muBten, den die Fabrik jahrlich abwirft, um so
mebhr, da die Geschafte wegen Mangel an Betriebs-
fonds gar nicht mehr gehorig betrieben werden
konnten».
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4. Aufstellung einer Liste von privilegierten Glaubi-
gern aus der Familie Wegeli (Betrage in Friedrichs-
dor): **

Marie Charlotte Kriegsratin von Fischer, 95000
geb. von der Burg, Witwe des Wilhelm
Caspar Wegeli und Mutter der beiden
Firmeninhaber

Eleonore Wegeli, geb. Buchholtz, 6000
Ehefrau des Carl Jacob Wegeli

Charlotte Wegeli, geb. Wegeli, 76483
Ehefrau des Joh. George Wegeli

Jacob Friedrich Wegeli 18000
Ernst Wilhelm Wegeli 36400

Caroline Wilhelmine von Arnim, geb. Wegeli 25000

5. Unter den nicht vorrangigen Glaubigern sind un-
ter anderen genannt: **

Parochial-Kirchengemeinde zu Berlin| 5086 Taler Courant und
11500 Friedrichsdor

«Banco Disconto» 60000 Taler Courant und
16500 Friedrichsdor

Daniel Izig 10000

Heimann Zacharias Veitel Ephraim 8000

Mayer Warburg 18 500

Jacobische Erben 17 000

Die Forderungen dieser ausserhalb der Familie ste-
henden Glaubiger wurden in der Summe mit 623 068
Friedrichsdor angegeben. Aus den Unterlagen wird
leider nicht ersichtlich, ob diese Fremdmittel durch
Hypotheken auf Fabrikimmobilien und womaglich
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auch auf private Wohngebaude der Gebrider Wegeli
abgesichert waren; es war damals (blich, dass Fabri-
kanten ihre Gebdude zielgerichtet auch zur Geldbe-
schaffung durch Hypothekarkredite einsetzten.**
Unter dem 31.Januar 1790 legte auch der Staatsmi-
nister C. A. von Struensee, ein Kollege von Werders,
zustandig im Finanzdepartement fir Akzise-, Zoll-,
Fabriken-, Manufaktur- und Kommerzangelegen-
heiten, dem Konig sein angefordertes Gutachten vor.
Er schrieb, bei den Gesamtschulden der Wegeli von
716000 Talern sahe «die Sache sehr schlimm aus».
Aber da er die Fabrik selbst als «eine ausserst wich-
tige Sache fur den Staat» einschatzte, entwickelte er
einen Plan auf folgenden Grundsatzen: Die Fabrik
sollte unter Leitung der Gebrider Wegeli erhalten
werden, die Glaubiger sollten eine Quote von mehr
als 15 % erhalten. Der Plan selbst lautete folgender-
massen:

«1. die Frau des George Wegely, die ein Vermogen
von circa 150000 Rth hat, engagiret sich, ihr Vermo-
gen, jedoch ohne Verminderung ihrer Rechte in der
Fabrique noch zehen Jahre zu lassen, ohne es kindi-
gen zu konnen, und zwar die ersten 5 Jahre gegen
2 %, die letzten 5 Jahre gegen 3 % an jahrliche Zin-
sen.

2. George Wegely engagiret sich, in der Fabrique zu
arbeiten und deren Bestes gewissenhaft zu besorgen,
ohne Salarium oder Emolument daflr in den ersten
10 Jahren zu verlangen.

3. Die Frau des Carl Wegely laBt ihr Vermogen, so
nur in 6000 Rth bestehen soll, zehen Jahre unaufge-
kundiget in der Fabrique gegen 3% Zinsen; dem Carl
Wegely ist aber wegen seiner Aufsicht und Arbeit in
der Fabrique ein Gehalt auszusetzen, damit er noth-
durftig leben kann.»**

Die Punkte 4 bis 8 des Plans enthalten Vorschlage —
wie eine Schenkung des Kénigs in Hohe von 10000
Talern Uber 20 Jahre —, die seine Annahme durch den
Koénig von vornherein geradezu ausschlossen. Stru-
ensee meinte in dem Gutachten abschliessend, dass

die Brider Wegeli trotz ihres Leichtsinns in der Be-
triebsfiihrung «in vielen Ricksichten Mitleiden ver-
dienen».

Die Kommission stellte am 28.Februar 1790
ihren Schlussbericht fur den Kénig fertig. Darin heisst
es: «Die Gebr. Wegeli waren also eigentlich gleich
nach dem ersten Jahr der Ubernahme schon insolvent
und hatten sich damals oder einige Jahre darauf
declariren sollen. Sie machten ausrathene Versuche
insbesondere in Fabrikmaschinen und wandten nicht
immer eine genaue Okonomie an. Sie sind haupt-
sachlich durch hohe Zinsen von Capitalien, die sie
nicht hatten, und Versuche zu Grunde gerichtet wor-
den. Sie erwarben in 18 Jahren in der Fabrik 364 462
- 13 -6, also rund 20000 Thaler pro Jahr.»*** Am 15.
Marz legte Minister von Werder dem Kénig den Be-
richt vor und machte sich ihn mit den darin enthalte-
nen Vorschlagen zum Procedere zu seinem eigenen.

Am 23.Madrz wandten sich die Rate Wloemer
und von Utrecht erneut an den Kénig, da von ihm
noch keine Resolution auf ihren Bericht ergangen
war, und machten den Vorschlag, die Fabrik den
Glaubigern zu deren Disposition zu tberlassen.™ Am
27.Méarz schrieb von Werder dem Konig, dass die
Umstande in dieser Sache immer dringender wiirden
und er den Vorschlag vom 23.Madrz unterstitze.
Dann fuhr er fort: «Ich bin Gbrigens auBerst betreten,
daB ich Er. Kénigl. Majestat keinen Mittelweg vorzu-
schlagen im Stande bin, hoffe jedoch alleruntertha-
nigst, da3 Allerhochstdieselben mir hierunter nichts
zu Last legen werden.»**® Der Konig hllte sich weiter
in Schweigen, so dass es am 11.April von Werder
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erneut wagte, den Koénig um eine Entscheidung zu
bitten. Darauf entschloss sich der Kénig mit Kabi-
nettsorder vom 12. April 1790, seinem Minister fol-
gende Weisung zu erteilen, die fur alle Beteiligten ein
Donnerschlag war:

«Mein lieber Etats Ministre Frh. von Werder. Ich habe
keine Lust Banquerouts und Fraudeliche Banquerou-
teurs in Meinem Lande zu eniouragiren, mithin will
Ich Mich in die Credit und Fabriquen Angelegenhei-
ten der Gebrider Wegely auch gar nicht mengen,
sondern die gantze Sache den Weg Rechtens gehen
lassen. Da ich denen Kaufleuten nicht angewdhnen
will, auf mein Conto Banquerout zu machen; so
werdet |hr von selbst ermeBen, daB Ich keine der in
Eurem Briefe vom gestrigen Datum bemerckten
Vorschldge zu Aufrecht Erhaltung der Wegelyschen
Fabrique bewilligen kann. Allein Ihr mtB3et Eurer Seits
dahin setzen und angelegentlich dafur sorgen, dal3
die Fabrikarbeiter darunter nicht leiden, sondern bey
anderen Fabricken untergebracht und in Arbeit ge-
setzt werden. Ich bin Gbrigens Euer wohl affectionir-
ter Konig.»**

Diese Weisung gibt Einblick in Form und Inhalt
der Kommunikation zwischen Kénig und Minister. Sie
zeigt das allerhochste Interesse des Konigs, keine
sozialen Probleme entstehen zu lassen, und wie dem
Minister durch die — 6fters benutzte — Schlussformel
das vorhandene konigliche Vertrauen ausgesprochen
wird. Schon am 15. April setzte dann von Werder die
konigliche Weisung durch eine Anordnung an die
Kommission — «ex officio, Citissime» — um und be-
nachrichtigte davon S.E.J.H.C. Freiherrn von Car-
mer, Grosskanzler, Chef der Justiz und aller Justiz-
kollegien.**

Eine gute Woche spdter, am 21. April 1790,
schrieb der Konig erneut an von Werder: «Einige der
Wegelischen Wolle Arbeiter haben sich bey Mich be-
schweret, daB sie kein Unterkommen finden kénnen.
Dieses scheint mir gantz unwahrscheinlich. [...] Ihr
muBet deshalb als Chef des fabriquen Departments
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Abb. 19: Die Kabinettsorder von Kénig Friedrich
Wilhelm II. an Staatsminister von Werder vom 12. April
1790, in der er unmissverstandlich klar macht, das er
nicht gewillt ist, sich fiir den Fortbestand der wegelischen
Fabrik finanziell zu engagieren.
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diese Leute suchen unterzubringen [...] Ubrigens
muB die Sache nicht langer Trainirt werden, denn ich
bezahle nichts fir die Wegelys [...].»*' Am Folgetag
antwortete von Werder, dass die Sache nun ihren
rechtlichen Gang gehen musse. Die Fabrik arbeite
noch. Man werde Arbeiter bei anderen Fabrikanten
unterzubringen suchen. Noch 800 Spinner und We-
ber wiirden von den Gebridern Wegeli beschéftigt
und seien «ordentlich ausgelohnt».**
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Am 7.Mai 1790 berichtete die Kommission dem
Konig, dass die Stadtgerichte weitere Zeit fir die Be-
arbeitung des Falles erforderten, da es sich um rund
100 Kreditgeber handle. Die Kommission solle daher
noch weitere sechs Wochen bestehen bleiben. Im
Ubrigen miissten nun Wollkdufe erfolgen, wenn das
Werk nicht zum Stillstand kommen solle. Die Glaubi-
ger hatten eingewilligt. Dafir seien 20 000 bis 30000
Reichstaler erforderlich. Die Bezahlung erfolge teils
aus den Erldsen von Verkaufen, teils durch die 15000
Taler des koniglichen Vorschusses vom Februar 1790.
Neue Schwierigkeit sei jetzt aber, dass die Gebrider
Wegeli im Gefangnis Kalandshof eingeliefert seien:
«Bey dieser veranderten Lage der Sache und wenn
die Inhaftirte nicht schleunigst wieder losgelassen
werden, muB die Administration der Fabrik und unser
habender Auftrag sofort aufhdren.» Denn es fehle
Aufsicht und Leitung der Fabrikation, «existiert auch
keine firma, unter welcher die Correspondenz unter-
schrieben werden kann».*** Der Vortragende Ge-
heime Finanzrat Grothe vermerkte am 15. Mai dazu,
dass die Entlassung aus dem Gefangnis vom Kénig
approbiert sei. Die Briider Wegeli wurden also entlas-
sen und arbeiteten wie bisher unter Aufsicht der
Kommission weiter — ohne jede Vergutung.

Das Stadtgericht war auch im Sommer weiter
mit dieser Insolvenz befasst und bat daher Minister
von Werder, dass auch die Kommission ihre Arbeit
fortsetzen mdoge, was dieser billigte. Am 5.Juli 1790
schlug die Kommission dem Koénig vor, das Stadtge-
richt dahingehend anzuweisen, dass die Kreditoren
die Fabrik Mitte September 1790 Gbernehmen; die-
sen Vorschlag billigte der Kénig am 8. Juli.**

Unter dem gleichen Tag hatte ein Kaufmann
und Fabrikant Schwencker aus Gera in Sachsen dem
Koénig einen Vorschlag zur Ubernahme der wegeli-
schen Fabrik unterbreitet. Sein Finanzierungsmodell
sah allerdings erhebliche konigliche Mittel als Zu-
schuss vor, so dass die Kommission dem Kénig am
27.Juli die Ablehnung des Vorschlags empfahl, was

dieser sofort akzeptierte. Gleichzeitig unterrichtete
sie den Konig, dass «die Gebrider Wegeli bey der
staatlichen Banque um einen Darlehn zum Accord
mit ihren Creditoren und mittelst desselben zur Con-
servation der Fabrik fir sich angesucht haben». Die
Kommission war der Meinung, dass dieses Finanzie-
rungsmodell erst einmal geprift werden misse und
man das Ergebnis der Prifung abwarten solle.* Der
Kénig wollte aber auch von diesem Modell nichts
wissen, zunachst wenigstens.

Nun trat im Sommer 1790 in der Diskussion
Uber die Zukunft des wegelischen Unternehmens die
entscheidende Wende ein, die zur Loésung der Prob-
leme flhren sollte. Die Frau von George Wegeli,
Charlotte Friderike Wegeli, geb. Wegeli, die sehr ver-
mogend war und wohl auch das Format besass, im
Interesse der ganzen Familie die Rettung des Betrie-
bes energisch gegentber allen Beteiligten durchzu-
setzen, entwickelte ihren Plan zur Sanierung des Un-
ternehmens. Das Stadtgericht Berlin unterrichtete die
Kommission am 17.August 1790 Uber «die Vorstel-
lung der Verehelichten Wegely geborene Wegely»,
mittels welcher sie den wegelischen Glaubigern
Vergleichsvorschlage unterbreitete.® Das Gericht
raumte ihr sechs Wochen ein, die Glaubiger zu befra-
gen. Im Ubrigen bat das Stadtgericht, die Kommis-
sion weiterarbeiten zu lassen. Die Zeitvorstellungen
des Gerichts erwiesen sich schnell als unrealistisch,
und das restliche Jahr 1790 hinterliess in den Akten
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keine hier nennenswerten Spuren eines Vergleichs
zwischen den Wegeli und den Glaubigern. Erst am
17.Marz 1791 konnte das Stadtgericht Minister von
Werder darlber unterrichten, dass auf den 29. Méarz
ein Termin zur Verhandlung des Vergleichsvorschla-
ges der verehelichten Wegeli anberaumt sei.**’

Die Kommission hatte zuvor am 28.Februar
1791 dem Konig einen Bericht Uber das Geschafts-
jahr 1790 der wegelischen Fabrik vorgelegt. Im End-
ergebnis wurde darin festgestellt, dass das Vermégen
der Fabrik um 1433 Taler vermindert sei. Ursachlich
dafir sei erstens ein Mangel an Materialien gewesen,
weshalb keine angemessene Beschaftigung der Preis-
ser, Farber, Zurichter und Werkmeister moglich gewe-
sen sei; man habe diese umsonst bezahlt. Zweitens
sei der Verkauf reduziert gewesen wegen Kriegsun-
ruhe.*® Drittens seien wegen des Gerichtsverfahrens
Kaufer bevorzugt nur auf Kredit zu gewinnen gewe-
sen. Die Kommission bat unter diesen Umstanden um
Dispensierung und Anweisung an das Stadtgericht,
die Fabrik zu Ubernehmen.** Letzteres hatte der Ko-
nig ja schon im vorigen Sommer gebilligt, es war aber
offensichtlich nicht durchgefthrt worden - wegen
des Vorschlags der verehelichten Wegeli.

Am 23.Marz 1791, also ein paar Tage vor dem
Gerichtstermin, erliess der Kénig in Potsdam eine Ka-
binettsorder, mit der der Rahmen fur die Abwicklung
der bisherigen «Wegelyschen Wollen-Fabrik» festge-
legt wurde. Mit dieser Verfligung bewilligte der Ko-
nig zugleich 180000 bis 190000 Taler aus der Bank
zum Erhalt der wegelischen Fabrik, und zwar als
«Anlehn», insbesondere fiir den Materialkauf. In der
Anlage der Order werden elf Bedingungen aufge-
fuhrt:

1. Mit dem Darlehen sind alle fremden Kreditge-
ber und Hypotheksschulden abzufinden. Die Anver-
wandten haben ihre Forderungen stehen zu lassen,

bis das Darlehen véllig getilgt ist; das Darlehen ist
vorrangig.
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2. Die Gebruder Wegeli dirfen sich nur bei der
Bank **° verschulden und keine Anderungen in den
jetzigen Einrichtungen der Fabrikation vornehmen.
3. Ausser den Fabrikgebduden sind alle Gbrigen
Grundsticke zu verkaufen, die Kaufgelder zur Til-
gung der Bankschuld zu verwenden. Die Gebruder
Wegeli haben Wohnung im «Fabriquen Hause» zu
nehmen (d. h. auf der Insel).

4. Die Zahl der Bediensteten in Comptoir und Fabrik
ist einzuschranken; die Gebrider Wegeli haben in der
«Aufsicht auf das ganze Werck» mitzuarbeiten.

5. Es darfen keine Personalanderungen ohne Zu-
stimmung der Bank erfolgen.

6. Es sind monatlich eine Nachweisung des Ganges
der Fabrik und der Ausgaben, jéhrlich eine genaue
Bilanz anzufertigen.

7. Die Gebruder Wegeli unterwerfen sich einer Revi-
sion der Fabrik.

8. Fur die Gebruder Wegeli wird «ein blos nothduirf-
tiges Fixum zu ihrem Unterhalt» festgesetzt.

9. Weitergehende Massnahmen zur Tilgung des
Darlehens.

10. Die Bestimmung, «dal sie Waarenlager, die Ma-
terialien und Gerathschaft fur Feuers Gefahr assecu-
riren lassen».

11. Bestimmung, «dal3 den Wegeli, wenn sie dawi-
der handeln, sofort die Fabrike abgenommen werden
soll; sie wirden dann als 2 muthwillige bose Schuld-
ner statuiert» .
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Mit dieser Verfiigung schwenkte der Kénig auf
die Linie ein, die die Briider Wegeli im Sommer des
vorigen Jahres zur Erhaltung ihres Unternehmens
vorgezeichnet hatten.

Im Juni 1791 erteilte dann wieder Minister von
Werder die Genehmigung zum Wolleinkauf, wozu
die Administration der Wollfabrik ermdchtigt wurde,
Mittel bei der Bank aufzunehmen. An das Stadtge-
richt richtete er gleichzeitig die Bitte, die Bearbeitung
der Sache zu beschleunigen.®** Dies half aber wenig.
Am 4. Juli 1791 unterrichtete die Kommission den
Konig, dass der Vergleich schwebe. Die Bank leiste
keine vorlaufige Zahlung. Eine — immer wieder gefor-
derte — Rickzahlung der im Februar 1790 gezahlten
15000 Taler an die Post sei vorerst nicht moglich.*
Am 5.Dezember 1791 war dann ein weiterer Ver-
handlungstermin (ber den zu schliessenden Ver-
gleich vor dem Stadtgericht angesetzt.

Es konnte nicht ausbleiben, dass die Konkurrenz
der Wegeli das Geschehen um die wegelische Ma-
nufaktur aufmerksam und kritisch beobachtete. Vor
allem das staatliche Engagement wurde kritisiert. So
schrieben die Berliner Wollfabrikanten Paul und Cor-
nelius Hesse, die die Manufaktur von Lange 1785
Ubernommen hatten, in einer Eingabe vom 20.No-
vember 1791, dass das Defizit der Wegeli tatsachlich
Uber 18000 Taler betragen hatte, wenn man nicht
die Zinsen der Aktivmasse anderweitig verrechnet
hatte. Sie bemdngelten, dass die Bevorzugung und
Unterstitzung, die man einer so faulen Sache staatli-
cherseits angedeihen lasse, die anderen Fabrikanten
benachteilige und ihren Kredit schadige. Es sei insbe-
sondere keine Sache, dass die wegelische Adminis-
tration von der Bank 16000 bis 26 000 Taler auf Dar-
lehensbasis fir den Frihjahrswolleinkauf erhalten
habe, gegen Verpfandung der einzukaufenden Wolle
an dieselbe Bank. Ein solches Verfahren wiirde von
soliden Hausern nicht praktiziert, zumal sie fur ein
solches Darlehen drei Unterschriften brauchten und
fur die zwei entlehnten Unterschriften Provision zah-

len mussten. Schliesslich warfen sie der Administra-
tion vor, dass sie die Lohne ihrer Streichspinner und
Flanellweber erhéht, dagegen die Preise fur glatte
Kalemanken auf der Frankfurter Messe gesenkt
hétte. Im Ubrigen sei die wegelische Fabrik an sich
nicht von solch grosser Bedeutung und Wichtigkeit,
dass der Staat durch deren Verfall leiden kénne. Und
die wenigen Spinner und Weber, die sie noch be-
schaftigen kénne, wirden ohne weiteres bei anderen
Manufakturen Arbeit bekommen.* Dies ist, soweit
bekannt, der einzige zeitgenossische Kommentar aus
Wirtschaftskreisen zu dem Geschehen bei dem we-
gelischen Unternehmen.

Es verging nun noch ein weiteres halbes Jahr, bis
die Finanzrate Wloemer und von Utrecht, die beiden
Mitglieder der Kommission, dem Kénig am 17.Juli
1792 ihren Abschlussbericht vorlegen konnten, in
dem sie mitteilten, es sei nun «regulirt», «daf3 die
Ehegattin des J. G. Wegely samtliche Creditores ac-
cordmaBig abgefunden und diese ihre Rechte und
Anforderungen an die Fabrik und die Gebr. Wegely
an gedachte verehelichte Wegely formlich cedirt,
letztere aber das gantze avoir der Fabrik an die Ko-
nigl. Haupt Banque, welche die zur Abfindung den
Glaubigern erforderlich gewesene Summa vorge-
schossen, cedirt und umpfandet hat. [...] Die Fabrick
wird ferner von der verehelichten Wegely fortgesetzt
werden und diesem zufolge wird die Administration
und mit demselben unser Auftrag also gegenwartig
zu Ende sein» .

Und so nahm der Konig diesen letzten Bericht
der Kommission am 26. Februar 1792 auf:
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«Aus Eurem Bericht vom 17ten [...] ist mit vieler Zu-
friedenheit ersehen worden, daB das Creditwesen
der hiesigen Wegelyschen Fabrik nunmehr regulirt
und dergestalt abgemacht ist, daB, nachdem die
Glaubiger abgefunden werden, die Fabrik und die
dabei beschaftigten Menschen im Betriebe erhalten
und dieses groBe und schén eingerichtete Werk zum
Besten des Staats conserviret wird.»**

Mit der Abwicklung konnten nun - also nach 29
Monaten — die 15000 Taler an die konigliche Post zu-
rickgezahlt werden, welche dafir wohl keine Zinsen
erhalten haben durfte. Bleibt ausserdem noch nach-
zutragen, wie die Abfindung der Glaubiger in dem
vor dem Stadtgericht geschlossenen Vergleich ge-
regelt wurde. Die erwahnten privilegierten Glaubiger,
namlich die Angehorigen der Familie Wegeli, die im
Wesentlichen auf Wilhelm Caspar und Johann An-
dreas Daniel Wegeli zuriickgehen, erhielten 100 %
ihrer Anteile am Unternehmen,; dies waren insgesamt
zirka 260000 Taler in Friedrichsdor. Ausgenommen
hiervon nattrlich die Brider Carl und George Wegeli.
Die Ubrigen Anleger und Warengldaubiger mussten
sich fur ihre Forderungen mit einer Quote von 20 %
begniigen, darunter auch die Parochialgemeinde und
die oben genannten Juden; diese Glaubiger erhielten
zusammen zirka 36 000 Taler in Friedrichsdor.” Wie
diese anderen Gldubiger dazu gebracht werden
konnten, dieser fur sie sehr unglinstigen Quote zuzu-
stimmen, ist aus den Unterlagen nicht erkennbar.
Vielleicht war das staatliche Interesse an der Erhal-
tung der Arbeitsplatze durch den Fortbestand der
Fabrik ein Argument, das Druck ausibte. Auch waren
ja die Rahmenbedingungen des Kénigs vom Marz
1791 stringent. Schliesslich durfte die Staatsbank
durch den ihr zuteil gewordenen koniglichen Auf-
trag, den sie nicht zurlickweisen konnte, nicht in eine
Schieflage geraten. Die Bank legte also die Abfin-
dungssumme fiur die anderen Gldubiger vor, nach-
dem Frau Wegeli die ganze Fabrik der Bank als Pfand
Ubereignet hatte; die Familienangehorigen bekamen
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gemadss Nr.1 der koniglichen Verfigung vom Madrz
1791 nichts. Frau Wegeli war offenbar zuversichtlich,
dass ihr Mann George Wegeli das Unternehmen wie-
der flottmachen kdnnte. Das Risiko der Fabrik lag bei
ihr und der tUbrigen Familie, letztere insoweit sie noch
Einlagen hatte.

Die Zeichen fur die Fortfihrung standen aller-
dings von vornherein nicht gut, wenn man die Jahres-
rechnungen fur 1790 und 1791, noch von der Admi-
nistration erstellt, analysiert. Das Jahr 1790 endete
wie schon oben dargestellt, mit einem Verlust von
1433 Talern.

Die Bilanz fur 1791, unterzeichnet von George
Wegeli und dem Ersten Buchhalter Lange, wies eben-
falls einen Verlust auf, und zwar von 2879 Talern
(siehe Tabelle auf der gegentiberliegenden Seite).”*®

Einer der Monatsberichte, wie sie laut Nr.6 der
koniglichen Bedingungen vom Marz 1791 gefordert
wurden, ist fir den Monat Mai 1792 in der Akte der
Insolvenz erhalten. Dort sind Ausgaben aufgefihrt
fur: Spinnerei, Abfertigungsstube, Arbeitslohn, Far-
bereikonto (fir Materialien), Generalwarenkonto (fur
Frachten), Baukonto (mit Ausgaben fir Brunnenma-
cher, Zinngiesser, Maurer, Handlanger, Dachdecker),
Salare fur sechs Handelsangestellte und Buchhalter
sowie fir weitere «Handlungs Unkosten». Letztere
gliedern sich weiter auf in Ausgaben fuir: Buchbinder,
Papier, Buchdrucker, Schornsteinfeger, Wachter,
Meister, Anzeigen, Biergeld an eine Botenfrau, ein
Fass Butter, Brot, Tabak, Bier, Branntwein, vier Glaser,
zwei Teller, Ausgaben fir den Handlungskutscher, fur
den Unterhalt des Hofhundes, Postporto fiir ausge-
hende Briefe und Pakete sowie fir ankommende
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Activa Passiva

Bar, Wechsel 5777 | Wegelische Masse 196624
Wechsel auf Altona 560 | «Konigl. Dispos. Cassa» 15000
Div. Debitoren 56424 | «Konigl. Banco 2000

Disconto Cassa»
88634 | «Handlungs Creditoren» 528

Fertige Waren
und Materialien
Warenbestand in:

214152

— Frankfurt/Oder 11648
- Frankfurt/Main 2012
- Braunschweig 3065
— Magdeburg 3741
Rohe Wolle 13573
Farben 1379
Fabrikgeratschaften 23811
Holz, Kohlen etc. 643

211273
Verlust der 2879
Administration

214152

Briefe. Diese Angaben spiegeln das Leben in der
Fabrik anschaulich. Aus den Zahlen ergibt sich fur
den Ersten Buchhalter ein Monatssalar von 41 Talern
16 Groschen, fur den Handlungskutscher von 8 Ta-
lern 8 Groschen.

Es soll noch erwahnt werden, dass die Gbrigen
Mitglieder der Familie Wegeli inre Hauser und Grund-
stlicke behalten konnten, denn sie waren nicht haf-
tende Gesellschafter der Fabrik, sondern nur Darle-
hensgeber. So konnte Frau Marie Charlotte Wegeli,
geb. von der Burg, das von ihrem Mann Wilhelm Cas-
par Wegeli geerbte Haus Konigstrasse 33 behalten.
Hingegen sind samtliche Immobilien von Carl und
George Wegeli, die sie ursprunglich besassen, voll in
die Insolvenzmasse einbezogen worden. Vom Grin-
der des Unternehmens waren zu dieser Zeit noch ein
Holzplatz am Wasser und eine Scheune vor dem Stra-
lauer Tor vorhanden, die aber auch in die Insolvenz-
masse fielen.

Uber den Fortgang der wegelischen Fabrik in
den Jahren 1793 bis 1796 — nach dem Tode Carl We-

gelis 1793 nun allein unter der Fiihrung von George
Wegeli - liegen keine Zahlen vor, da ja die konigliche
Administration durch die Kommission beendet war
und fir diese spateren Jahre daher keine staatlichen
Akten Uberliefert sind.

Auch in den 1790er-Jahren hatte sich die schon

friher begonnene Verlagerung der Textilproduktion
von der Wolle zur Baumwolle verstarkt fortgesetzt,
was eigenartigerweise in der ganzen Diskussion Uber
den Niedergang der Wollfabrik wenig Erwdhnung
gefunden hat. Dies war ein grundsatzlicher Wandel,
der am Markt stattfand und damit die Fabrikation zur
Anpassung zwang: Der Verbraucher bevorzugte
Baumwollartikel, wobei auch mehr und mehr Baum-
wolle als Rohware aus stideuropaischen Landern fir
die Produktion zur Verfigung stand. Von diesem
Wandel nahm die staatliche Wirtschaftspolitik kaum
oder nur gering bewertete Kenntnis. Es gab aber eine
Akzentverlagerung in der staatlichen Fabrikpolitik,
von der George Wegeli in seinem Schreiben an das
Manufaktur- und Kommerzkollegium vom 14.Marz
1797 ausging:
«Es hat mir geschienen seit einiger Zeit zu bemerken
daB dafir gehalten wird: eine groBe Anzahl kleiner
Fabriken seien vortheilhafter fir den Staate, als we-
nige betragliche Fabriken, weshalb ich mich bemihet
habe auch meiner Seits zur Erreichung dieses Zwe-
ckes, nicht allein durch Einstellung meiner eigenen
Fabrikation, sondern auch durch Vermehrung und
Emporbringung der kleinen Fabrikanten zu wircken.
Ich laBe itzo weder Spinnen noch Weben, sondern
binn gantz dazu eingerichtet alle Waaren, fertig ge-
webt von anderen Fabrikanten einzukaufen. Wo-
durch im Stande gesetzt bin, hiesigen und Provinzial
Fabrikanten die schon langst etabliret sind, Beschafti-
gung zu geben, wie auch einige meiner ehemaligen
Weber-Meister fortzuhelfen, die durch meinen Rath,
und Unterstltzung itzo selbst fabriciren.»**

359 Straubel, S.126.
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Aus diesem Brief folgt, dass George Wegeli
1796 den Betrieb der wegelischen Wollfabrik einge-
stellt hatte. Er behielt also nur eine Handlung mit
Stoffen anderer Hersteller. Da seine Frau die ganze
Fabrik der Koniglichen Bank verpfanden musste,
nahm diese die Verwertung des Inventars der Fabrik
vor. Wie das im Einzelnen geschah, ist nicht Gberlie-
fert. Einzig im Fall der «Insel», und damit also der
grossen Gebdude am Ufer der Spree beim Mduhlen-
damm, ist Genaueres bekannt. Diese wurden im
Sommer 1797 der neuen staatlichen General-Tabaks-
Administration fur 63000 Taler Courant verkauft,
dann 1798 dem Proviantamt tbereignet.*”

Der Name Wegeli verschwand von da an vollig
aus der preussischen Textilwirtschaft.

360 Rachel/Wallich, Bd. 2, 5.291.
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10. Zusammenfassung und vergleichende Wiirdigung

Das Unternehmen Wegeli in Berlin hat Gber drei Ge-
nerationen bestanden. Krtiger halt es fir bemerkens-
wert, dass sich die wegelische Manufaktur etwa 70
Jahre lang behauptete:

«Natdirlich darf man die Lebensdauer der Manufaktur
nicht nur von der Person des Eigentiimers abhangig
machen, wie Rachel und Wallich es tun. In letzter
Konsequenz war die wirtschaftliche Lage entschei-
dend. Der glanzvolle Aufstieg z.B. der Wegelys be-
ruhte doch in erster Linie darauf, daB sie die glinstige
Situation in PreuBen ausnutzten. Diese bestand darin,
daB eine zunehmende Nachfrage nach billigen, leich-
ten Wollstoffen einsetzte. Das Wollausfuhrverbot si-
cherte ihnen billige Rohmaterialien. Der primdre Cha-
rakter dieser objektiven Bedingungen wird schlieBlich
durch den Niedergang der Manufaktur unterstrichen,
als namlich die Nachfrage nach Wollzeugen nachlief3.
Dann nutzte auch die personliche Tuchtigkeit der
Unternehmer nichts mehr. Der Niedergang der Ma-
nufakturen als Massenerscheinung setzte erst ein, als
mit der auf Anwendung von Maschinen beruhen-
den Fabrik eine neue hohere Produktionsform ent-
stand.»*'

Dieser Einschatzung muss man entgegenhalten,
dass ein tichtiger Unternehmer auch immer die all-
gemeine Marktentwicklung in seiner Branche im
Blick behalten muss, woraus er dann die Konseguen-
zen fir seine Unternehmensstrategie ziehen muss.
Tut er dies nicht — oder nicht in ausreichendem Masse
—, wird er durch das Marktgeschehen in Bedrangnis
geraten, wie bei den Wegeli in der dritten Generation
geschehen. Fur die Lebensdauer eines Unternehmens
istim Ubrigen immer ein ganzes Biindel von verschie-
denartigen Faktoren massgebend, und es hangt von
der Unternehmerpersonlichkeit ab, wie diese Fakto-
ren bewertet werden, sodass eine gedeihliche Unter-
nehmensentwicklung eintritt. In letzter Konsequenz
ist also immer der Unternehmer in der Verantwor-
tung fur die Fihrung seines Betriebes.

Es scheint auch eine gewisse Gesetzmassigkeit
darin zu bestehen, dass — zumindest im 18.Jahrhun-
dert, aber auch spdter — Wirtschaftsunternehmen im
Familienbesitz sich nur Gber einige Generationen hal-
ten kénnen. Im Fall der Wilckensschen Kattunfabrik
in Bremen beispielsweise, die von 1690 bis 1808
bestand, waren es finf Generationen. Fur dieses
Manufakturunternehmen war die Form des Fami-
lienbetriebes so lange férderlich, wie das erforder-
liche Betriebskapital in einer Hand blieb. Was dort
drei Generationen mit Fleiss, Geschick und glickli-
chen Figungen aufzubauen vermochten, wurde in
der vierten noch erhalten, aber in der funften, be-
schleunigt durch die Ungunst der wirtschaftspoliti-
schen Umstande, verzehrt. Mit zunehmendem Wohl-
stand der Eigentumer schwand zudem der gesunde
unternehmerische Wagemut.**

Begrinder einer anderen Unternehmerfamilie,

die sich Uber drei Generationen erfolgreich mit der
Herstellung feiner Wolltuche befasste, war Johann
Heinrich Scheibler (1705-1765) in Monschau, da-
mals Herzogtum Jilich.”* Er konnte am Ende seines
Wirkens feststellen:
«Ich, Joh. Heinr. Scheibler der altere ernahre alleinig
von meiner Fabrique bestandig mehr als 4000 Men-
schen und bin ohne eigenen Ruhm zu melden derje-
nige, der Monjoyer Tuch durch ganz Europam in die
Renommee und ich mochte sagen Millionen Geldes
in das Monjoyerland und Nachbarschaft gebracht
habe.»**

Seine beiden Séhne Wilhelm und Ernst, verhei-
ratet mit Téchtern aus wohlhabenden Fabrikanten-
familien, beteiligten sich an Herstellung und Absatz
der Tuche in der vaterlichen Firma, waren aber dane-
ben auch selbstandige Unternehmer. Aus den Tagen
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des alteren Scheibler ist auf die heutige Zeit das Rote
Haus in Monschau gekommen, das er fur 90000
Reichstaler, wahrscheinlich ganz nach seiner eigenen
Konzeption, errichten liess — teils Kontor- und Pro-
duktionshaus, teils Wohnhaus fur ihn und seine Fami-
lie. Auch die Unternehmen der Scheibler erlitten in
der dritten Generation ihren Untergang, da die fran-
zOsische Besetzung des linksrheinischen Gebietes
1794 die wirtschaftlichen Grundlagen der Betriebe
vollig ruinierte. Die dritte Generation wanderte da-
raufhin zum Teil aus, z.B. Carl Wilhelm Scheibler
nach Lodz in Polen, wo er bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts das damals grosste Textilunternehmen in
Europa aufbaute.’ Dass es vollig verschiedenartige
Ursachen waren, die zum Ende der Unternehmen in
Monschau einerseits und in Berlin andererseits fuhr-
ten, ist offenkundig; aber ebenso verschiedenartig
fielen — in Reaktion auf die Umstdande — die Unterneh-
merentscheidungen zur Sicherung der personlichen
Existenz aus.

Auf andere, teilweise noch grossere «Textilimpe-
rien» des 18.Jahrhunderts, die die Krise der Wirt-
schaft zur Zeit Napoleons unterschiedlich zu bewal-
tigen suchten, kann hier nur mit dem Namen hin-
gewiesen werden: die Calwer Zeughandlungskom-
panie (fur Wollstoffe), das Unternehmen von der
Leyen in Krefeld (fur Seide) und die Manufaktur von
Schile in Augsburg (fur Kattun).*®

Der wagemutige, erfolgreiche Grinder aus der
Schweiz, Johann Georg Wegeli, hatte in seinen bei-
den Séhnen tichtige Nachfolger, die jedoch eine
weitgehende Diversifizierung des urspringlichen
Kernbereichs des Unternehmens, namlich der Her-
stellung von Wollzeugen, betrieben, indem der eine
versuchte eine Porzellanmanufaktur zu betreiben,
der andere auch Bankgeschdfte aufnahm. Beide
konnten zudem grossere Gewinne flr eigene Zwecke
ausserhalb der Wollzeugmanufaktur nutzen; letztere
stand zu ihren Zeiten in voller Bllte. In der dritten Ge-
neration waren die beiden massgebenden Wegeli
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durchaus befahigte Kaufleute, die aber durch die tes-
tamentarischen Bedingungen ihres Vaters einerseits
und zu grosse Entnahmen aus den Betriebsmitteln fur
eigene, private Zwecke andererseits das Unterneh-
men in die Insolvenz flhrten, so dass dieses unter
staatlicher Aufsicht saniert werden musste. Die zeit-
weilige Fortfihrung der Wegelischen Fabrik in Berlin
kam dann wesentlich durch energische und zielstre-
bige Einlassung von Frau Wegeli, geb. Wegeli, zu-
stande. Da in der dritten Generation verabsaumt
wurde, in grésserem Umfang neue Produkte aus
Baumwolle marktgerecht in die Produktion aufzu-
nehmen, waren die allgemeinen wirtschaftlich rele-
vanten Umstdande in Preussen gegen Ende des 18.
Jahrhunderts nicht geeignet, das wegelische Unter-
nehmen in alter Form zu erhalten. Die bis zuletzt
unternommenen Versuche, neue technische Ent-
wicklungen in der Produktion aus eigener Kraft, auf-
bauend auf vorwiegend aus dem Ausland eingekauf-
ten Maschinenteilen, zu verwirklichen, waren ohne
Erfolg und wirkten sich damit auf die Finanzen des
Unternehmens negativ aus. Die zunehmende Spe-
zialisierung in der Technik — z.B. durch Nutzung der
Dampfmaschine — Uberforderte wohl auch den im
Textilwesen zwar hochqualifizierten Kaufmann und
Unternehmer friherer Pragung; das Zeitalter der
Industrialisierung begann insoweit am Ende des
18. Jahrhunderts.

Fur die Unternehmensfiihrung der wegelischen
Manufaktur war in allen Generationen die Moglich-
keit des direkten Kontakts auf dem Schriftwege zum
Kénig von Preussen persénlich von grosser, grund-
satzlicher Bedeutung. Es war dann Friedrich der
Grosse selbst, der den Wegeli seine Meinung kund
tat oder seine Weisung gab, und dies nach kurzester
Bearbeitungszeit der jeweiligen Eingabe. Die All-
macht des absolutistisch herrschenden Kénigs wurde
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von den Wegeli zu jener Zeit unmittelbar — positiv
oder negativ — erfahren. Die heute Gbliche und not-
wendige Einschaltung eines Wirtschaftsverbandes,
um bestimmte politische Aspekte der Wirtschaft bei
der Regierung geltend zu machen, war als Organisa-
tionselement des Staatswesens nicht erforderlich.
Von Fall zu Fall schlossen sich die betreffenden Bitt-
steller zu einer Interessengemeinschaft gegentber
dem Koénig zusammen; das Massenzeitalter hatte
noch nicht begonnen.

Die Finanzierung des wegelischen Unterneh-
mens erfolgte damals ohne konigliche Subventionen
aus privaten Mitteln. Die Wegeli heirateten Frauen
aus vermogenden Familien und erhielten von preussi-
schen Birgern, auch Juden, sowie von der Kirchen-
gemeinde aufgrund guter Reputation ausreichende
Mittel zur Finanzierung von Investitionen und fir den
Betrieb. Gute Margen bei den produzierten Waren
vermehrten das Eigenkapital wahrend der beiden
ersten Generationen. Das wegelische Unternehmen
war also bis zur Insolvenz vom Staat finanziell unab-
hangig; es erhielt auch nur in geringem Umfang
staatliche Auftrage, da dieser ja im Lagerhaus seinen
Staatsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs — vor al-
lem in der Armee — besass. Die finanzielle Sicherung
des Unternehmens im konjunkturellen Auf und Ab
war wie immer abhangig von einer klaren Ubersicht
der Leitung hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben,
Gewinn und Verlust. Hierin erwies sich die Buchfih-
rung bei den Wegeli als weitgehend unzureichend.
Die Wegeli, insbesondere der dritten Generation,
fuhlten sich offenbar als Unternehmer reich und
konnten sich — scheinbar - vieles fir private Zwecke
aus dem angeblichen grossen Gewinn der Fabrik
durch Entnahmen leisten. Die zweite Generation
machte zudem testamentarische Verfiigungen, die
zu dem Ruin der Firma Uber kurz oder lang wesent-
lich beitragen mussten. Damit war eine hinreichende
Eigenkapitalgrundlage fur das Unternehmen nicht
langer mehr gegeben, die bis dahin starke Marktstel-

lung unter den Wollmanufakturen in Preussen und
auch fur den Export grundsatzlich gefahrdet, die fi-
nanzielle Unabhangigkeit durch geschwachte Kredit-
wirdigkeit angetastet. In der Endphase des Unter-
nehmens unter staatlicher Administration wurde dies
Uberdeutlich. Da nutzte denn auch die von den We-
geli von Anfang an durchgehaltene Strategie, nur
Produkte von hochster Qualitat auf den Markt zu
bringen, nichts mehr. Und als vom Kénig definiertes
primares Staatsinteresse blieb nur, eine verbreitete
Arbeitslosigkeit der einst von den Wegeli beschaftig-
ten Arbeiter unter allen Umstanden zu vermeiden.

Die Geschichte der Wegeli in Berlin ist ein Drama
uber gut 80 Jahre von grossartigem Aufstieg und tie-
fem Fall: Was der Firmengriinder aus der Schweiz
langfristig angelegt hatte, wurde von seinen Sohnen
und Enkeln vertan, ein letztlich tragisches Geschehen
vor absolutistischem Hintergrund im Preussen des
18.Jahrhunderts.
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Anhang

Transkription des Schreibens der Eigentimer der we-
gelischen Fabrik Carl Jacob Wegeli und Johann
George Wegeli an Konig Friedrich Wilhelm II. vom 4.
Dezember 1789:

«Sire!

So sehr wir es uns angelegen seyn laBen, die von
unseren GroB Vater Johan George Wegeli vor 80
Jahren errichtete grosse fabrique, die bis her in dem
besten Flor gestanden, zu erhalten, so ist sie den-
noch durch mehrere zusammengetroffene Un-
glucksfalle so herunter gekommen, daB wir sie
gantz aufgeben, und mit unseren ubrigen Vermo-
gen zur Befriedigung unserer Glaubiger GberlaBen
muBen.

Die strengste Untersuchung, wenn wie geschehen
muB, wird ergeben, daB dieser Verfall nicht etwa
durch unser Verschulden, Aufwand oder unrichtige
Dispositionen sondern allein durch die Concurrentz
der auslandischen Fabriquen und der kleinen ein-
landischen mit grossen Summen unterstitzten fa-
bricanten die deshalb sehr wohlfeile Preise stellen
konnten und durch die immer zugenommene Con-
trebande entstanden sey.

Diese Umstdnde, zu denen noch eine baare Auszah-
lung von 275000 B kam, die an unsere Miterben
bey der Theilung geschehen muBte, haben die Fa-
brique so herunter gebracht, daB sie stat eines vor-
maligen Vermogens von 5 bis 600000 B ein minus
von 3 bis 400000 B hat.

Wir miBen unser Schicksal so hart es ist ertragen,
und wirden Ew. Majestéat fir unsere Persohnen und
Familien nicht behelligen.

Allein das Ungliick so vieler getreuen Unterthanen,
so vieler Familien, die ihren Unterhalt von der Fabri-
que gehabt rithret uns so tief, daB wir es wagen Ew.
Konigl. Majestat um Hulfe und Unterstiitzung nicht
flr uns, sondern zum besten dieser getreuen arbeit-
samen Unterthanen anzuflehen.

Es verliehren nicht nur viele eintzelne Rentenirer, die
keine andere Einnahmen haben, Wittwen und
milde Stiftungen, deren Einlagen zusammen an
500000 B betragen, den gréBten Theil ihres Vermo-
gens und ihren Unterhalt, sondern die Fabrique hat
bisher auch an Ouvriers, Fabricanten, Weber und
dergleichen an 1400 Persohnen, die fast samtlich
Familien haben ernahret, und auBerdem haben von
ihr auf dem Lande und besonders in Pommern, fast
in jeder Stadt und Dorf, eine groBe Anzahl Spinner
mit ihren Familien gelebet.

Der groBte Theil dieser Ungliicklichen ist verlohren
und gezwungen das Land zu rdumen, wenn nach
der gewohnlichen durch die Gesetze vorgeschrie-
benen Procedur der Gerichte bey denen wir uns
insolvent erklaren miiBen, die Fabrique mit einmal
sistiret, alle Waaren, Materialien und Vorrdthe &f-
fentlich verkauffet und alle Arbeiten gantzlich ein-
gezogen werden.

In der seit Ew. Majestat glorreichen Regierung so
oft bestatigten Uberzeugung, wie huldreich Aller
Hochst dieselben fir das Wohl getreuer Unter-
thanen besorget sind, unterstehen wir uns den
eintzigen nur tbrigen Vorschlag zu thun wie jenen
ungliicklichen Familien geholfen und ihnen ihr Un-
terhalt und Verdienst conservirt werden kénne.

Die Fabrique ist bis jetzt mit allen erforderlichen
Handlungs Bedienten, Ouvriers, Materialien, Waa-
ren, Vorrathen, und Gberhaupt mit allem versehen,
was zu ihrer ununterbrochenen Fortsetzung und
Unterhalt aller derer die bisher dabey gearbeitet, er-
forderlich ist.

Die Unterstlitzung an baarem Gelde die ihr allein
anjetzt fehlet darf in geraumer Zeit nur maBig seyn,
weil durch den Concurs der sofort auf unsere Erkla-
rung eroffnet werden muB, alle und jede Zahlungen
an die Creditores, an Capital und Zinsen, wahrend
seiner Dauer, die bey einer soweitlauftigen Sache
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langwierig ist, aufhéren, mithin vor die zum inneren
Betrieb erforderlichen Ausgaben successive nothig
sind, und auch diese durch die im Umlauf des Ver-
kaufes einkommende Gelder von Zeit zu Zeit ge-
decket werden.

Wenn daher Ew. Konigl. Majestat geruhen wollen
die Fabrique mit ihrem Zubehor sofort einer Com-
mission zu deren Aufsicht, Verwaltung und Conti-
nuation zu Ubergeben so bleibet sie in ungestorten
Gange und alle dabey angestellte Persohnen und
Familien haben fernerhin ihren ununterbrochenen
Unterhalt.

Die Comission hat alsdann Zeit genug den wahren
Zustand der Fabrique zu untersuchen und Ew. K&-
nigl. Majestat Vorschlage zu thun wie sie fernerhin
erhalten, zu dem Ende aus dem Creditwesen férm-
lich gekaufet und zu einer soutenablen Entreprise
eingerichtet werden kénne.

Die samtlichen Creditores wirden bey einer solchen
Kaufhandlung an der MaBe sehr gewinnen, weil
bey der gewohnlichen 6ffentlichen Versteigerung
der Materialien und Waaren nicht die Halfte des
wahren Werths zu hoffen ist.

Wir sind schuldig und bereit und es wirde unser
fast eintziger Trost bey unserem groBen Ungliick
bleiben, wenn wir von der Commission bey dem
Maniment mit zugezogen wiirden, um nach unse-
rer langen Erfahrung derselben alle Auskunft tber
die vielen dabey vorkommenden Angelegenheiten
und uns erworbenen GeheimniBe zu geben und
dadurch zum besten und Erleichterung unserer
Glaubiger mit zu warken.

Dis Allergnadigster Konig und Herr ist der eintzige
Weg den Umsturtz so vieler unglicklichen zu verhi-
ten, den ansehnlichen Debit den unsere Fabrique in
das Ausland so lange verhoffet hat, zu unterhalten,
und die Ausbreitung der Contrebande zu verhin-
dern, die nothwendig duBerst zunehmen muBte,
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wenn eine so groBe einlandische Fabrication mit
einem male aufhoren sollte.

Wenn Ew. Konigl. Majestat diese Gnade eine be-
trachtliche Anzahl getreuer arbeitsamen Untertha-
nen andeyhen zu lassen geruhen wollen, so bitten
wir allerunterthanigst

1. eine Commission zur Aufsicht tber die Fabrique
zu ernennen und derselben die schleunigste Uber-
nahme von uns anzubefehlen.

2. den Stadtgerichten, bey denen wir unsere Insol-
ventz declariren miBen bekannt zu machen, daB
die Aufsicht und Verwaltung der Fabrique zum bes-
ten der Creditores einer besonderen Comission
ubergeben und von aller gerichtlichen Verfigung
und Procedur eximiret sey, auch gegen uns mit
keinem persdhnlichen Verhaft verfahren werden
dirfte, damit wir der Commission bey ihrem Ge-
schaft alle erforderlichen Nachweisungen thun
konnten.

Wir bitten allerunterthanigst um schleunigste gna-
digste Resolution, und verharren in tiefster Ehr-
furcht

Ew. Konigl. Majestat

allerunterthanigste

die EigenthUmer der hiesigen Wegelischen Fabrique
Carl Jacob Wegeli

Johann George Wegeli

Berlin, d. 4. Decemb. 17893¢

367 GStA PK: Il.HA Generaldirektorium, Abt.25 Fabriken-
departement, Tit. CCXL, Nr. 330, Bd. 1, Bl. 15-18.
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und Garten Berlin-Brandenburg,
KPM-Porzellansammlung des Landes
Berlin, Inv. Nr. B 82/1 (Foto Handrik).

Manufaktur Wegely: grosse Terrine mit

deutschen Blumen; Modell: Ernst Hein-

rich Reichard; Berlin, um 1755; Stiftung
Preussische Schldsser und Garten Berlin-
Brandenburg, KPM-Porzellansammlung

des Landes Berlin, Inv. Nr. B 73/14.

Manufaktur Wegely: Vase mit plasti-
schem Blumenbelag; Modell: Ernst Hein-
rich Reichard; Berlin, um 1755; Stiftung
Preussische Schlésser und Garten Berlin-
Brandenburg, KPM-Porzellansammlung
des Landes Berlin, Inv. Nr. B 71/2.

Staatsarchiv Bremen, MB 25 6,18/20-
64, Taufen/Heiraten 1746-1760.

Gundlach, Wilhelm: Geschichte
der Stadt Charlottenburg, 1.Bd.:
Darstellung, Berlin 1905.

GStA PK, II. HA, Generaldirektorium,
Abt. 25 Fabrikendepartement,
Tit. CCXL, Nr. 330, Bd. 1, Blatt 84.

GStA PK, II. HA, Generaldirektorium,
Abt. 25 Fabrikendepartement,
Tit. CCXL, Nr. 330, Bd. 1, Blatt 15-18.



Abb. 18

Abb. 19

GStA PK, IIl. HA, Generaldirektorium,
Abt. 25 Fabrikendepartement,
Tit. CCXL, Nr.330, Bd. 1, Blatt 60.

GStA PK, Il. HA, Generaldirektorium,
Abt. 25 Fabrikendepartement, Tit. CCXL,
Nr.330, Bd. 1, Blatt 138.
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StATG Staatsarchiv des Kantons Thurgau,
Frauenfeld

Ts. Typoskript

Nr. Nummer

u.a. unter anderem

vagl. vergleiche

Z.B. zum Beispiel

[...] Auslassungen durch den Autor

[ ] Hinzufligungen durch den Autor

132



Autor

Friedrich Wilckens, geboren 1928 in Bonn am Rhein,
besuchte verschiedene Oberschulen und erlangte
1948 — nach Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft -
die Hochschulreife. 1948 bis 1955 studierte er Geo-
wissenschaften und Physik an den Universitaten
Bonn und Minchen; 1955 wurde er von letzterer
zum Dr. rer. nat. promoviert. Von da an Tatigkeiten im
Forschungsmanagement (auch bei internationalen
Projekten) in natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Fachbereichen, zuletzt als Ministerialrat beim Bun-
desminister fir Forschung und Technologie in Bonn.
Ab 1993 im Ruhestand, studierte er mehrere Jahre
Geschichtswissenschaften an der Universitat Bonn.
Zahlreiche Veroffentlichungen in Fachzeitschriften.

133



	Krepon, Kredit und Porzellan : vom steilen Aufstieg und tiefen Fall der Unternehmerfamilie Wegeli aus Diessenhofen im Berlin des 18. Jahrhunderts
	...
	...
	Vorwort
	Einleitung
	Name, Schreibweise des Namens und Wappen der Wegeli
	Die Familien Wegeli in Diessenhofen
	Aspekte der Schweizer Wirtschaft um 1700
	Schweizer Einwanderer in Preussen
	Textilmanufakturen in Preussen im 18. Jahrhundert
	Die erste Generation in Berlin (1703-1755)
	Die zweite Generation (1755-1771)
	Die dritte Generation (1771-1796)
	Zusammenfassung und vergleichende Würdigung
	Anhang
	Quellen und Literatur
	Abbildungsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Autor


